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Stellungnahmen mit Anregungen 
zur Beteiligung der Öffentlichkeit  

gem. § 3 (2) BauGB  
sowie der Behörden und sonstiger Träger  

öffentlicher Belange gem. § 4 (2) BauGB zur  
3. Änderung des Bebauungsplans  

„Im Schleid“  
der Stadt Bad Vilbel 
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Ergebnisse der Beteiligung der Öffentlichkeit gem. § 3 (2) BauGB sowie der Behörden und sonstiger 
Träger öffentlicher Belange gem. § 4 (2) BauGB zur 3. Änderung des Bebauungsplans „Im Schleid“ 
der Stadt Bad Vilbel 

An der Unterrichtung gem. § 4 (2) BauGB in der Zeit vom 02.07.2018 bis 17.08.2018 wurden 62 Behörden 
und sonstige Träger öffentlicher Belange beteiligt (s. Anlage). 

Die Beteiligung der Öffentlichkeit gem. § 3 (2) BauGB fand in der Zeit vom 02.07.2018 bis 17.08.2018 statt. 

24 Behörden und sonstige Träger haben geantwortet, davon haben 13 Behörden oder sonstige Träger An-
regungen vorgebracht.  

Seitens der Öffentlichkeit wurden 21 Anregungen vorgebracht. 
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Anregungen                                                                   Brief Nr. 9 Beschlussvorschlag 
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Beschlussvorschlag zu 1: 

Die Anregung wird zur Kenntnis genommen. 

Begründung: 

Siehe Beschlussvorschlag zu 2 – 11. 
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Anregungen                                                                   Brief Nr. 9 Beschlussvorschlag 
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Beschlussvorschlag zu 2: 

Der Anregung wird gefolgt. 

Begründung: 

Im Rahmen der Bebauungsplanänderung werden keine Flächen der Deutschen 
Bahn AG und auch keine im Zuge der S6 planfestgestellten Flächen in Anspruch 
genommen. 

Beschlussvorschlag zu 3: 

Die Anregung wird zur Kenntnis genommen. 

Begründung: 

Die Wohnbebauung des Baugebietes „Im Schleid“ befindet sich derzeit in der Reali-
sierung. Die ersten Wohnungen sind bereits fertig gestellt und bezogen. Dies betrifft 
u.a. einen Großteil des Gebäuderiegels des Allgemeinen Wohngebietes WA 1. Das 
Gebäude des Allgemeinen Wohngebietes WA 4 befindet sich derzeit im Bau. Der 
Der Schallschutz für diese bislang erste Baureihe aus östlicher Richtung wurde im 
Baugenehmigungsverfahren ausschließlich über passive Schallschutzmaßnahmen 
nachgewiesen. Die Errichtung der 7,00 m hohen Schallschutzwand am östlichen 
Rand des Plangebietes ist nicht erfolgt. Diese soll auch zukünftig nicht errichtet wer-
den. 

Im Rahmen der Erarbeitung der 3. Änderung des Bebauungsplans „Im Schleid“ 
wurde durch die GSA Ziegelmeyer GmbH, Limburg, eine Schalltechnische Stellung-
nahme zu der Geräuschbelastung des Plangebietes durch Straßen- und Schienen-
verkehr sowie zu der Geräuschbelastung durch gewerbliche Geräuschimmissionen 
erarbeitet. Im Zuge der Ermittlung der erforderlichen Schallschutzmaßnahmen wur-
den zur Minderung der Verkehrsgeräuschbelastung der „Nordumgehung“ die beste-
henden Schallschutzwälle mit einer Höhe von 4,50 m über Gradiente Straße be-
rücksichtigt. Zudem wurde die auf dem Betriebsgelände der DB AG planfestgestellte 
3,50 m hohe Schallschutzwand in die Berechnungen mit einbezogen. Auf Grundlage 
der Ergebnisse der Untersuchung gibt die Schalltechnische Stellungnahme zusätz-
lich zu den aktiven Schallschutzmaßnahmen für das Plangebiet städtebauliche 
Schallschutzmaßnahmen in Form von Grundrissgestaltungen sowie passive Schall-
schutzmaßnahmen vor. 

Die Sicherheit des Eisenbahnbetriebs wird durch die vorgesehenen Schallschutz-
maßnahmen nicht beeinträchtigt. 
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Anregungen                                                                   Brief Nr. 9 Beschlussvorschlag 
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Beschlussvorschlag zu 4: 

Die Anregung wird zur Kenntnis genommen. 

Begründung: 

Die Berücksichtigung der vorgebrachten Anregung erfolgt im Rahmen der Realisie-
rung. 

Beschlussvorschlag zu 5: 

Der Anregung wird gefolgt. 

Begründung: 

Der parallel zur Bahnstrecke verlaufende Weg ist als öffentliche Verkehrsfläche mit 
der Zweckbestimmung „Fußgänger- und Radwegebereich“ festgesetzt und daher öf-
fentlich zugänglich. 

Beschlussvorschlag zu 6 - 8: 

Die Anregungen werden zur Kenntnis genommen. 

Begründung: 

Die Berücksichtigung der vorgebrachten Anregungen erfolgt im Rahmen der Reali-
sierung. 

Beschlussvorschlag zu 9: 

Der Hinweis wird zur Kenntnis genommen. 

Begründung: 

Siehe Beschlussvorschlag zu 3. 

Ein Hinweis zur Beeinflussung durch den elektrifizierten Bahnbetrieb ist bereits im 
Textteil des Bebauungsplans enthalten. Der bestehende Hinweis wird gemäß der 
vorgebrachten Stellungnahme angepasst. 
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Anregungen                                                                   Brief Nr. 9 Beschlussvorschlag 
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Beschlussvorschlag zu 10: 

Die Anregung wird zur Kenntnis genommen.  

Begründung: 

Die Berücksichtigung der vorgebrachten Anregungen erfolgt im Rahmen der Reali-
sierung. 

Beschlussvorschlag zu 11: 

Die Anregung wird zur Kenntnis genommen. 

Begründung: 

Die Zuständigkeit für die Beteiligung im Rahmen von Baugenehmigungsverfahren 
liegt beim Kreisausschuss des Wetteraukreises. 
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Anregungen                                                                   Brief Nr. 10 Beschlussvorschlag 
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Beschlussvorschlag zu 1: 

Die Anregung wird zur Kenntnis genommen.  

Begründung: 

Die Berücksichtigung der vorgebrachten Anregung erfolgt im Rahmen der Realisie-
rung. Prinzipiell sind Bauherren verpflichtet alle öffentlich-rechtlichen Vorschriften 
einzuhalten. 

Beschlussvorschlag zu 2: 

Die Anregung wird zur Kenntnis genommen. 

Begründung: 

Die Zuständigkeit für die Beteiligung im Rahmen von Baugenehmigungsverfahren 
liegt beim Kreisausschuss des Wetteraukreises. Prinzipiell sind Bauherren verpflich-
tet alle öffentlich-rechtlichen Vorschriften einzuhalten. 
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Anregungen                                                                   Brief Nr. 10 Beschlussvorschlag 
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Beschlussvorschlag zu 3: 

Die Anregung wird zur Kenntnis genommen.  

Begründung: 

Die Berücksichtigung der vorgebrachten Anregung erfolgt im Rahmen der Realisie-
rung. 

Beschlussvorschlag zu 4: 

Die Anregung wird zur Kenntnis genommen.  

Begründung: 

Ein entsprechender Hinweis ist bereits im Textteil des Bebauungsplans enthalten. 

Beschlussvorschlag zu 5: 

Die Anregung wird zur Kenntnis genommen.  

Begründung: 

Die Berücksichtigung der vorgebrachten Anregung erfolgt im Rahmen der Realisie-
rung. 

Beschlussvorschlag zu 6: 

Der Anregung wird gefolgt. 

Begründung: 

Der parallel zur Bahnstrecke verlaufende Weg ist als öffentliche Verkehrsfläche mit 
der Zweckbestimmung „Fußgänger- und Radwegebereich“ festgesetzt und daher öf-
fentlich zugänglich. 
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Anregungen                                                                   Brief Nr. 10 Beschlussvorschlag 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Beschlussvorschlag zu 7 - 8: 

Die Anregungen werden zur Kenntnis genommen.  

Begründung: 

Die Berücksichtigung der vorgebrachten Anregungen erfolgt im Rahmen der Reali-
sierung. 
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Anregungen                                                                   Brief Nr. 10 Beschlussvorschlag 
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Beschlussvorschlag zu 9: 

Der Anregung wird gefolgt. 

Begründung: 

Die Stadt Bad Vilbel verfügt über einen generellen Entwässerungsentwurf, dem 
durch das RP Darmstadt, Abteilung IV Arbeitsschutz und Umwelt Frankfurt, mit 
Schreiben vom 05.08.1986, unter Az.: V11/39a-79f 04/01-B-Bd.3, mit Auflagen zu-
gestimmt wurde. 

Die Entwässerung der Flächen, die der 3. Änderung des Bebauungsplans „Im 
Schleid“ unterliegen, erfolgt im Trennsystem. Bei Planung und Bau der weiterfüh-
renden Kanäle wurden diese Flächen sowohl für das Schmutzwasser als auch für 
das Regenwasser bereits berücksichtigt. 

Im Bereich der privaten Grundstücke hat die Entsorgung gemäß Satzung der Stadt 
Bad Vilbel zu erfolgen. Grundlage bilden dabei die Anträge zur Genehmigung der 
Grundstücksentwässerungen.  

Beschlussvorschlag zu 10: 

Der Hinweis wird zur Kenntnis genommen.  

Begründung: 

Im Rahmen der Erarbeitung der 3. Änderung des Bebauungsplans „Im Schleid“ 
wurde durch die GSA Ziegelmeyer GmbH, Limburg, eine Schalltechnische Stellung-
nahme zu der Geräuschbelastung des Plangebietes durch Straßen- und Schienen-
verkehr sowie zu der Geräuschbelastung durch gewerbliche Geräuschimmissionen 
erarbeitet.  

Im Zuge der Ermittlung der erforderlichen Schallschutzmaßnahmen wurden zur 
Minderung der Verkehrsgeräuschbelastung der „Nordumgehung“ die bestehenden 
Schallschutzwälle mit einer Höhe von 4,50 m über Gradiente Straße berücksichtigt. 
Zudem wurde die auf dem Betriebsgelände der DB AG planfestgestellte 3,50 m ho-
he Schallschutzwand in die Berechnungen mit einbezogen. Auf Grundlage der Er-
gebnisse der Untersuchung gibt die Schalltechnische Stellungnahme zusätzlich zu 
den aktiven Schallschutzmaßnahmen für das Plangebiet städtebauliche Schall-
schutzmaßnahmen in Form von Grundrissgestaltungen sowie passive Schall-
schutzmaßnahmen vor. 
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Anregungen                                                                   Brief Nr. 10 Beschlussvorschlag 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Ein Hinweis zur Beeinflussung durch den elektrifizierten Bahnbetrieb ist bereits im 
Textteil des Bebauungsplans enthalten. Der bestehende Hinweis wird gemäß der 
vorgebrachten Stellungnahme angepasst. 

Beschlussvorschlag zu 11 – 12: 

Die Hinweise werden zur Kenntnis genommen.  

Begründung: 

Die Berücksichtigung der vorgebrachten Hinweise erfolgt im Rahmen der Realisie-
rung. 
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Anregungen                                                                   Brief Nr. 14 Beschlussvorschlag 
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Beschlussvorschlag zu 1: 

Der Hinweis wird zur Kenntnis genommen.  

Begründung: 

Die im Geltungsbereich der 3. Änderung des Bebauungsplans „Im Schleid“ vorhan-
denen Telekommunikationslinien befinden sich im Bereich öffentlicher Straßenver-
kehrsflächen. Die planungsrechtliche Absicherung privater Hausanschlüsse sowie 
von Leitungstrassen im Bereich öffentlicher Verkehrsflächen ist auf der Ebene des 
Bebauungsplans nicht erforderlich.  
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Anregungen                                                                   Brief Nr. 14 Beschlussvorschlag 
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Anregungen                                                                   Brief Nr. 22 Beschlussvorschlag 
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Anregungen                                                                   Brief Nr. 22 Beschlussvorschlag 
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Beschlussvorschlag zu 1: 

Der Anregung wird gefolgt. 

Begründung: 

In einer gemeinsamen Besprechung mit Hessen Mobil, der Stadt Bad Vilbel sowie 
IMB-Plan am 14.08.2018 wurde über die Koordinierung und die Simulation der Ge-
samtsituation gesprochen. IMB-Plan empfiehlt, dies zu einem späteren Zeitpunkt im 
Zuge der Realisierung durchzuführen. Die Koordinierung und die Simulation bereits 
zum jetzigen Zeitpunkt wird aufgrund der sehr variablen Prognosen als zu verfrüht 
erachtet und daher als wenig zielführend bewertet. Grundsätzlich besteht für den 
gesamten Bereich des Stadtquartiers „Quellenpark“ Baurecht. Mit einem nicht uner-
heblichen Fahrtenaufkommen ist daher prinzipiell zu rechnen. 

Unabhängig hiervon wurde die Koordinierung der Signalanlagen in der Verkehrsun-
tersuchung als eine der zu empfehlenden Maßnahmen dargestellt. Für den Bereich 
der Büdinger Straße gibt es bereits eine Mikrosimulation, die bis zur Anbindung 
Massenheim erweitert werden kann.  

Beschlussvorschlag zu 2: 

Die Anregung wird zur Kenntnis genommen. 

Begründung: 

Siehe Beschlussvorschläge 4 - 6.  
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Anregungen                                                                   Brief Nr. 22 Beschlussvorschlag 
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Anregungen                                                                   Brief Nr. 22 Beschlussvorschlag 
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Beschlussvorschlag zu 3: 

Der Anregung wird gefolgt. 

Begründung: 

Die Bemaßung der Bauverbotszone zur L 3008 mit dem einzuhaltenden Abstand 
von 20,0 m, jeweils gemessen vom äußeren Rand der befestigten Fahrbahn, ist in 
die Planzeichnung des Bebauungsplans übernommen worden. 

In der Begründung zum Bebauungsplan ist unter Gliederungspunkt 10.9.1 ergänzt 
worden, dass auch Garagen innerhalb der Bauverbotszone der Landesstraße 3008 
unzulässig sind. 

Beschlussvorschlag zu 4: 

Der Anregung wird gefolgt. 

Begründung: 

Die Stadt Bad Vilbel verfügt über einen generellen Entwässerungsentwurf, dem 
durch das RP Darmstadt, Abteilung IV Arbeitsschutz und Umwelt Frankfurt, mit 
Schreiben vom 05.08.1986, unter Az.: V11/39a-79f 04/01-B-Bd.3, mit Auflagen zu-
gestimmt wurde. 

Die Entwässerung der Flächen, die der 3. Änderung des Bebauungsplans „Im 
Schleid“ unterliegen, erfolgt im Trennsystem. 

Bei Planung und Bau der weiterführenden Kanäle wurden diese Flächen sowohl für 
das Schmutzwasser als auch für das Regenwasser bereits berücksichtigt. 

Im Bereich der privaten Grundstücke hat die Entsorgung gemäß Satzung der Stadt 
Bad Vilbel zu erfolgen. Grundlage bilden dabei die Anträge zur Genehmigung der 
Grundstücksentwässerungen.  
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Anregungen                                                                   Brief Nr. 22 Beschlussvorschlag 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Beschlussvorschlag zu 5: 

Die Anregung wird zur Kenntnis genommen.  

Begründung: 

Die notwendigen Änderungen der Lärmschutzwälle tangieren die Inhalte der Ver-
einbarung vom 13.04.2007/25.04.2007 nicht. Eine Anpassung der Vereinbarung ist 
daher nicht erforderlich. 

Beschlussvorschlag zu 6: 

Der Hinweis wird zur Kenntnis genommen.  

Begründung: 

Die Berücksichtigung des vorgebrachten Hinweises erfolgt im Rahmen der Realisie-
rung. 
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Anregungen                                                                   Brief Nr. 25 Beschlussvorschlag 
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Beschlussvorschlag zu 1: 

Der Anregung wird gefolgt.  

Begründung: 

Für das Plangebiet der 3. Änderung des Bebauungsplans „Im Schleid“ stellen die 
Stadtwerke Bad Vilbel GmbH den Löschwasserbedarf für den Grundschutz gem. 
DVGW-Arbeitsblatt W 405 „Bereitstellung von Löschwasser durch die öffentliche 
Trinkwasserversorgung“ zur Verfügung. Im konkreten Fall sind dies 96 m³/h = 1600 
l/Min. über einen Mindestlöschzeitraum von 2 Stunden bei einem Mindestfließdruck 
von 1,5 bar. Nach dem DVGW-Arbeitsblatt W 405 umfasst der Löschbereich sämtli-
che Löschwasserentnahmemöglichkeiten in einem Umkreis (Radius) von 300 m um 
das Brandobjekt. Die Begründung zur 3. Änderung des Bebauungsplans „Im 
Schleid“ wird entsprechend angepasst. 
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Anregungen                                                                   Brief Nr. 25 Beschlussvorschlag 
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Beschlussvorschlag zu 2 - 3: 

Die Anregungen werden zur Kenntnis genommen. 

Begründung: 

Die Berücksichtigung der vorgebrachten Anregungen erfolgt im Rahmen der Reali-
sierung. 

 

 

 

Beschlussvorschlag zu 4: 

Der Anregung wird gefolgt.  

Begründung: 

Das Rebhuhnvorkommen im Gebiet „Im Schleid“ ist seit langem bekannt und wurde 
auch im artenschutzrechtlichen Fachbeitrag zur 3. Änderung des Bebauungsplans 
„Im Schleid“ thematisiert. Inzwischen fanden weitere Abstimmungsgespräche mit 
der Unteren Naturschutzbehörde (UNB) sowie der Stadt Bad Vilbel statt. Es wurde 
beschlossen, ein umfassendes dreijähriges Monitoring insbesondere hinsichtlich der 
Arten Rebhuhn und Feldlerche durchzuführen. In diesem Zusammenhang werden in 
Abstimmung mit der Stadt und der UNB die erforderlichen artenschutzrechtlichen 
Maßnahmen festgelegt (z.B. Anlage von Blühstreifen und „Feldlerchenfenstern“ in 
der näheren räumlichen Umgebung, Schaffung von dauerhaften Ersatzlebensräu-
men etc.). 
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Anregungen                                                                   Brief Nr. 25 Beschlussvorschlag 
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Beschlussvorschlag zu 5: 

Die Anregung wird zur Kenntnis genommen.  

Begründung: 

Die Wohnbebauung des Baugebietes „Im Schleid“ befindet sich derzeit in der Reali-
sierung. Die ersten Wohnungen sind bereits fertig gestellt und bezogen. Dies betrifft 
u.a. den vollständigen Gebäuderiegel des Allgemeinen Wohngebietes WA 1. Der 
Schallschutz für diese bislang erste Baureihe aus östlicher Richtung wurde im Bau-
genehmigungsverfahren ausschließlich über passive Schallschutzmaßnahmen 
nachgewiesen. Die Errichtung der 7,00 m hohen Schallschutzwand am östlichen 
Rand des Plangebietes ist nicht erfolgt. Diese soll auch zukünftig nicht errichtet wer-
den. 

Anstatt dessen fand bei der Berechnung der Schallschutzmaßnahmen die planfest-
gestellte Schallschutzwand entlang der Bahnlinie mit einer Höhe von 3,5 m über 
Schienenoberkante Berücksichtigung. Die Schallschutzwand entlang der Bahnlinie 
ist Bestandteil eines Planfeststellungsverfahrens der Deutschen Bahn und befindet 
sich auf Grundstücksflächen der Deutschen Bahn. Die Stadt Bad Vilbel kann die 
Umsetzung der Schallschutzwand mit den Mitteln des Planungsrechts daher nicht 
regeln. Nach den Angaben der Deutschen Bahn ist die Errichtung der Schallschutz-
wand jedoch ab Mitte 2019 geplant. 
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Anregungen                                                                   Brief Nr. 28 Beschlussvorschlag 
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Beschlussvorschlag zu 1: 

Die Anregung wird zur Kenntnis genommen. 

Begründung: 

Siehe Beschlussvorschlag zu 2. 
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Anregungen                                                                   Brief Nr. 28 Beschlussvorschlag 
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Beschlussvorschlag zu 2: 

Der Anregung wird gefolgt. 

Begründung: 

Innerhalb des Plangebietes befinden sich keine Jüdischen Friedhöfe oder Begräb-
nisstätten. Es fallen auch später keine Erschließungskosten, -beiträge oder sonstige 
Kosten für Jüdische Friedhöfe an.  
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Anregungen                                                                   Brief Nr. 28 Beschlussvorschlag 
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Anregungen                                                                   Brief Nr. 33 Beschlussvorschlag 
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Beschlussvorschlag zu 1 - 2: 

Die Hinweise werden zur Kenntnis genommen. 

Begründung: 

Die Berücksichtigung der vorgebrachten Hinweise erfolgt im Rahmen der Realisie-
rung. 
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Anregungen                                                                   Brief Nr. 33 Beschlussvorschlag 
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Anregungen                                                                   Brief Nr. 33 Beschlussvorschlag 
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Anregungen                                                                   Brief Nr. 38 Beschlussvorschlag 
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Beschlussvorschlag zu 1: 

Der Anregung wird nicht gefolgt. 

Begründung: 

Für die westliche Fläche der Glascontainer müsste der Geltungsbereich des Bebau-
ungsplans erweitert werden, was zum jetzigen Zeitpunkt aufgrund des Verfahrens-
fortschritts nicht mehr möglich ist. Die östliche Fläche der Glascontainer befindet 
sich im Bereich einer privaten Grünfläche, die mit Pflanzbindungen festgesetzt ist. 
Die Festsetzung kann zum jetzigen Verfahrensstand nicht mehr geändert werden, 
da dies Auswirkungen auf die Eingriffs- / Ausgleichbilanzierung hätte. Die alternative 
Unterbringung der Flächen für die Glascontainer innerhalb der privaten Bauflächen 
ist aufgrund des Baufortschritts und der fehlenden Flächenverfügbarkeit nicht mög-
lich. Es wird geprüft, ob entsprechende Flächen im Baugebiet „Krebsschere“ unter-
gebracht werden können. 
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Anregungen                                                                   Brief Nr. 38 Beschlussvorschlag 
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Anregungen                                                                   Brief Nr. 45 Beschlussvorschlag 
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Beschlussvorschlag zu 1: 

Der Anregung wird teilweise gefolgt.  

Begründung: 

Die bestehende Transformatorenstation ist bereits als solche im Bebauungsplan 
festgesetzt. Die weiteren genannten Anlagen, die sich außerhalb öffentlicher Ver-
kehrsflächen sowie öffentlicher Verkehrsflächen besonderer Zweckbestimmung be-
finden, werden in der Planzeichnung zum Bebauungsplan dargestellt. Die Leitungen 
im Bereich des Flurstücks 222 müssen aufgrund der Verschiebung des Fuß- und 
Radweges nach Süden umgelegt werden. Ein entsprechendes Angebot hat der In-
vestor bereits bei den Stadtwerken Bad Vilbel GmbH angefragt. 

Beschlussvorschlag zu 2: 

Der Anregung wird gefolgt. 

Begründung: 

Für die 20 kV-, 0,4 kV- und Fernmeldekabel, die sich auf privaten Bauflächen befin-
den, wird ein entsprechendes Geh-, Fahr- und Leitungsrecht mit einem Schutzstrei-
fen von 2,50 m Breite, der nicht überbaut werden darf, festgesetzt. Die Leitungen im 
Bereich des Flurstücks 222 müssen aufgrund der Verschiebung des Fuß- und Rad-
weges nach Süden umgelegt werden. Ein entsprechendes Angebot hat der Investor 
bereits bei den Stadtwerken Bad Vilbel GmbH angefragt. 

Beschlussvorschlag zu 3: 

Der Hinweis wird zur Kenntnis genommen. 

Begründung: 

Ein entsprechender Hinweis ist bereits im Textteil des Bebauungsplans enthalten. 
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Beschlussvorschlag zu 4: 

Die Anregung wird zur Kenntnis genommen. 

Begründung: 

Die Berücksichtigung der vorgebrachten Anregung erfolgt im Rahmen der Realisie-
rung.  

Beschlussvorschlag zu 5: 

Der Anregung wird gefolgt. 

Begründung: 

Die Leitungen im Bereich des Flurstücks 222 müssen aufgrund der Verschiebung 
des Fuß- und Radweges nach Süden umgelegt werden. Ein entsprechendes Ange-
bot hat der Investor bereits bei den Stadtwerken Bad Vilbel GmbH angefragt. 

Beschlussvorschlag zu 6: 

Der Anregung wird teilweise gefolgt. 

Begründung: 

Die Standorte der bestehenden sowie der geplanten Transformatorstation sind in 
der Planzeichnung des Bebauungsplans als Fläche für Versorgungsanlagen festge-
setzt. Die Fläche für die geplante Transformatorstation wird in Abstimmung mit den 
Stadtwerken Bad Vilbel geringfügig vergrößert. Die Erweiterung der Fläche der be-
stehenden Trafostation ist nicht möglich, da die angrenzenden Flächen bereits in 
Form von Stellplätzen verkauft sind. Alternativ erfolgt in Abstimmung mit den Stadt-
werken Bad Vilbel die Ausweisung einer Fläche für eine 3. Trafostation im Bereich 
des Allgemeinen Wohngebietes WA 2 mit einer Flächengröße von 5,00 m x 8,00 m. 

Die Anregung, dass die Trafostationen auf den dafür ausgewiesenen Parzellen mit 
einem Grenzabstand kleiner 3,00 m, jedoch größer 0,00 m errichtet werden, wird in 
den Textteil des Bebauungsplans übernommen. 
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Beschlussvorschlag zu 7: 

Die Anregung wird zur Kenntnis genommen. 

Begründung: 

Die Berücksichtigung der vorgebrachten Anregung erfolgt im Rahmen der Realisie-
rung. 

Beschlussvorschlag zu 8: 

Der Hinweis wird zur Kenntnis genommen. 

Begründung: 

Ein externer Ausgleich ist im vorliegenden Bebauungsplanverfahren nicht erforder-
lich. 

Beschlussvorschlag zu 9: 

Die Anregung wird zur Kenntnis genommen. 

Begründung: 

Die Berücksichtigung der vorgebrachten Anregung erfolgt im Rahmen der Realisie-
rung. 
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Beschlussvorschlag zu 10: 

Der Anregung wird gefolgt. 

Begründung: 

Ein entsprechender Hinweis auf die im Plangebiet vorhandene Fernwasserleitung 
sowie die Nutzungseinschränkungen ist im Textteil des Bebauungsplans bereits 
enthalten. Der Hinweis wird um die zusätzlich aufgeführten Nutzungseinschränkun-
gen ergänzt. 
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Beschlussvorschlag zu 11: 

Der Anregung wird gefolgt. 

Begründung: 

Das bestehende Schachtbauwerk wurde von dem Investor planerisch berücksichtigt. 
Die Zugänglichkeit, auch mit Baufahrzeugen, ist gewährleistet (Zufahrtsweg siehe 
beigefügte Freiflächenpläne). Der Zufahrtsweg wird im Bebauungsplan über ein ent-
sprechendes Geh-, Fahr- und Leitungsrecht abgesichert.  
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Beschlussvorschlag zu 1: 

Der Hinweis wird zur Kenntnis genommen. 

Begründung: 

Ein Hinweis auf die Lage in der Schutzzone I des Oberhessischen Heilquellen-
schutzbezirks ist bereits im Textteil des Bebauungsplans enthalten. Wasserrechtli-
che Prüfungen und Zulassungen vor Inkrafttreten der Bebauungsplanänderung sind 
nicht erforderlich. 

Beschlussvorschlag zu 2: 

Der Hinweis wird zur Kenntnis genommen. 

Begründung:  

Für das Plangebiet der 3. Änderung des Bebauungsplans „Im Schleid“ stellen die 
Stadtwerke Bad Vilbel GmbH den Löschwasserbedarf für den Grundschutz gem. 
DVGW-Arbeitsblatt W 405 „Bereitstellung von Löschwasser durch die öffentliche 
Trinkwasserversorgung“ zur Verfügung. 

Im konkreten Fall sind dies 96 m³/h = 1600 l/Min. über einen Mindestlöschzeitraum 
von 2 Stunden bei einem Mindestfließdruck von 1,5 bar. Nach dem DVGW-
Arbeitsblatt W 405 umfasst der Löschbereich sämtliche Löschwasserentnahmemög-
lichkeiten in einem Umkreis (Radius) von 300 m um das Brandobjekt. 

Für das Plangebiet der 3. Änderung des Bebauungsplans „Im Schleid“ bestätigen 
die Stadtwerke Bad Vilbel GmbH die gesicherte Trinkwasserversorgung durch Ei-
genförderung sowie Fremdbezug.  

Das Kapitel zur Trinkwasserversorgung in der Begründung zum Bebauungsplan 
wird entsprechend aktualisiert.  
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Beschlussvorschlag zu 3: 

Die Anregung wird zur Kenntnis genommen. 

Begründung: 

Ein Hinweis auf die Verwertung von Niederschlagswasser nach § 37 Abs. 4 Hessi-
sches Wassergesetz (HWG) ist bereits im Textteil des Bebauungsplans enthalten. 

Beschlussvorschlag zu 4: 

Die Anregung wird zur Kenntnis genommen. 

Begründung: 

Eine wesentliche Zielsetzung des Bebauungsplanes ist es, durch geeignete Fest-
setzungen Konflikte mit dem Naturhaushalt und dem Landschaftsbild zu vermeiden, 
zumindest aber weitestgehend zu minimieren. 

Dementsprechend sollen auch die in den Kapiteln 10.7 und 10.8 beschriebenen und 
begründeten Festsetzungen im Sinne der Nachhaltigkeit der natürlichen Funktionen 
des Naturhaushaltes vor allem dazu beitragen, Konflikte mit Naturraumpotentialen 
zu minimieren. 

Im Hinblick auf den Wasserhaushalt der Landschaft trifft dies insbesondere auf die 
festgesetzten wasserdurchlässigen Wegebeläge zu. Des Weiteren sind die Tiefga-
ragendecken außerhalb der Gebäude erd- bzw. substratüberdeckt herzustellen und 
zu begrünen. 
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Beschlussvorschlag zu 5: 

Die Anregung wird zur Kenntnis genommen. 

Begründung: 

Die Entwässerung der Flächen, die der 3. Änderung des Bebauungsplans „Im 
Schleid“ unterliegen, erfolgt im Trennsystem. 

Bei Planung und Bau der weiterführenden Kanäle wurden diese Flächen sowohl für 
das Schmutzwasser als auch für das Regenwasser bereits berücksichtigt. 

Der Generalentwässerungsplan (GEP) der Stadt Bad Vilbel wird derzeit überarbei-
tet. Sobald dieser vollständig vorliegt, wird auch die SMUSI aktualisiert. 

Die Darstellung der Versickerungseigenschaften der Böden in der Planzeichnung 
des Bebauungsplans wird als nicht erforderlich erachtet. 

Beschlussvorschlag zu 6: 

Die Anregung wird zur Kenntnis genommen. 

Begründung: 

Das Thema Altlasten wurde in der Begründung zum Bebauungsplan bereits in der 
ursprünglichen Aufstellung des Bebauungsplans „Im Schleid“ vollständig abgearbei-
tet (siehe Kapitel 11.10 „Altlasten“). Ein entsprechender Hinweis darauf, dass die 
ALTIS-Datenbank ständig fortgeschrieben wird, ist bereits im Textteil des Bebau-
ungsplans enthalten. 

Entsprechend des aufgeführten Mustererlasses besteht ein Anlass zu einer Nach-
forschung wegen Bodenbelastungen, wenn nach Beteiligung der zuständigen Bo-
denschutzbehörde Anhaltspunkte über das mögliche Bestehen von Bodenbelastun-
gen vorliegen oder sich aus behördlichen oder allgemein zugänglichen Informati-
onsquellen ein Bodenbelastungsverdacht ergibt. Die Untere Bodenschutzbehörde 
des Wetteraukreises wurde im Rahmen der Beteiligung der Behörden und sonstiger 
Träger öffentlicher Belange gemäß § 4 Abs. 2 BauGB ebenfalls angeschrieben. 
Nach der Stellungnahme des Wetteraukreises bestehen aus Sicht des Bodenschut-
zes gegen die Bauleitplanung keine Bedenken (siehe Brief Nr. 25). 
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Beschlussvorschlag zu 7: 

Der Anregung wird nicht gefolgt. 

Begründung: 

Es wird darauf hingewiesen, dass die „Arbeitshilfe zur Berücksichtigung von Boden-
schutzbelangen“ im Falle von Überplanungen bereits bestehender Baurechte nicht 
sinnvoll anwendbar ist. Insbesondere dann, wenn die ursprüngliche Planung bereits 
in weiten Teilen umgesetzt wurde und im Plangebiet keine natürlichen Bodenver-
hältnisse mehr anzutreffen sind. In diesen Fällen macht es keinen Sinn, im Boden-
viewer Hessen noch dargestellte Bodenfunktionen zu bewerten, da diese faktisch 
nicht mehr anzutreffen sind. Gleichwohl wurden die im Bodenviewer dargestellten 
Bodenfunktionen im Umweltbericht dargestellt. 

Die Aufstellung des Bebauungsplans folgt insgesamt dem Gebot des sparsamen 
Umgangs mit Grund und Boden, indem bereits vorhandene Flächen mit Baurecht für 
eine neugeordnete Nutzung mobilisiert werden. Hiermit wird ein Beitrag zur Reduk-
tion weiteren Flächenverbrauchs im Außenbereich geleistet. Daher ist der Bebau-
ungsplan unter Gesichtspunkten des vorsorgenden Bodenschutzes positiv zu be-
werten. 
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Beschlussvorschlag zu 8: 

Der Anregung wird nicht gefolgt. 

Begründung: 

Die Wohnbebauung des Baugebietes „Im Schleid“ befindet sich derzeit in der Reali-
sierung. Die ersten Wohnungen sind bereits fertig gestellt und bezogen. Dies betrifft 
u.a. den kompletten Gebäuderiegel des Allgemeinen Wohngebietes WA 1. Das Ge-
bäude des Allgemeinen Wohngebietes WA 4 befindet sich derzeit im Bau. Der 
Schallschutz für diese bislang erste Baureihe aus östlicher Richtung wurde im Bau-
genehmigungsverfahren ausschließlich über passive Schallschutzmaßnahmen 
nachgewiesen. Die Errichtung der 7,00 m hohen Schallschutzwand am östlichen 
Rand des Plangebietes ist nicht erfolgt. Diese soll auch zukünftig nicht errichtet wer-
den. 

Die Entscheidung die ursprünglich vorgesehene 7,00 m hohe Schallschutzwand an 
der östlichen Grenze des Plangebietes nicht zu bauen ist aufgrund der von der 
Deutschen Bahn angekündigten zeitnahen Realisierung der gleisparallelen, 3,50 m 
hohen Schallschutzwand getroffen worden. Dazu gab es nach Rechtskraft der 2. 
Änderung des Bebauungsplans „Im Schleid“ Abstimmungsgespräche mit der Deut-
schen Bahn. Die Realisierung einer 7,00 m hohen Schallschutzwand parallel zur 
3,50 m hohen Schallschutzwand entlang der Bahnlinie macht aus städtebaulichen 
Gründen keinen Sinn. 

Im Rahmen der Erarbeitung der 3. Änderung des Bebauungsplans „Im Schleid“ 
wurde durch die GSA Ziegelmeyer GmbH, Limburg, eine Schalltechnische Stellung-
nahme zu der Geräuschbelastung des Plangebietes durch Straßen- und Schienen-
verkehr sowie zu der Geräuschbelastung durch gewerbliche Geräuschimmissionen 
erarbeitet.  

Im Zuge der Ermittlung der erforderlichen Schallschutzmaßnahmen wurden zur 
Minderung der Verkehrsgeräuschbelastung der „Nordumgehung“ die bestehenden 
Schallschutzwälle mit einer Höhe von 4,50 m über Gradiente Straße berücksichtigt. 
Zudem wurde die auf dem Betriebsgelände der DB AG planfestgestellte 3,50 m ho-
he Schallschutzwand in die Berechnungen mit einbezogen. Zur Gewährleistung des 
Schallschutzes gibt die Schalltechnische Stellungnahme auf Grundlage der Ergeb-
nisse der Untersuchung zusätzlich zu den aktiven Schallschutzmaßnahmen für das 
Plangebiet städtebauliche Schallschutzmaßnahmen in Form von Grundrissgestal-
tungen sowie passive Schallschutzmaßnahmen vor.  
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Bereits in der rechtskräftigen 2. Änderung des Bebauungsplans „Im Schleid“ war die 
folgende Option festgesetzt: „Der erforderliche Schallschutz kann im Rahmen des 
Baugenehmigungsverfahrens abweichend von den nachfolgend festgesetzten 
Schallschutzmaßnahmen durch alternative bauliche aktive und passive Schall-
schutzmaßnahmen nachgewiesen werden.“ 

Die nachfolgend beigefügten kartographischen Darstellungen zeigen die Bereiche 
im Plangebiet in denen Überschreitungen der Pegel > 70 bzw. > 75 dB(A) tags und 
60 bzw. 65 dB(A) nachts zu prognostizieren sind. Die abschirmende Wirkung der 
planfestgestellten Schallschutzwand an der Gleisanlage (h = 3,50 m über Schienen-
oberkante) ist hierin berücksichtigt. Die Berechnungsergebnissen beziehen sich da-
bei auf Schalleinträge in sog. „Wohnaußenbereichen“ (Bezugshöhe 2,00 m über Ge-
lände) und für Wohnnutzungen in Höhe eines 2. Obergeschosses (Bezugspunkt ca. 
9,00 m) einer hier geplanten Bebauung. 

Die geplante „Riegelbebauung“ ist in ihren schallschirmenden Wirkungen für das 
Plangebiet berücksichtigt – nicht berücksichtigt sind weitere Abschirmungseffekte im 
Plangebiet selbst, die durch die Besiedlung durch Hausbauten entstehen.  

Die Berechnungsergebnisse zeigen, dass die genannten Grenzwerte der Recht-
sprechung 70 dB(A) bzw. 75 dB(A) nur punktuell und auf den zur Gleisanlage hin 
orientiert Fassaden auftreten können. In der „Fläche“ des Plangebietes entstehen 
solch hohe Schalleinträge nicht.  

Für die Nachtzeit werden die Grenzwerte von 60 bzw. 65 dB(A) im Nahbereich zur 
Bahnanlage überschritten.  

Die berechneten Geräuschimmissionen basieren auf der aktuellen Berechnungsvor-
schrift der Verkehrslärmschutzverordnung – der sog. Bahnbonus (ehemals – 5 
dB(A)) ist hierin nicht mehr berücksichtigt; die ausgewiesenen Pegelwerte unter-
scheiden sich von dem sog. „maßgeblichen Außenlärmpegel“ La der DIN 4109 als 
Dimensionierungsgrundlage für den passiven Schallschutz durch abweichende Be-
rechnungsmethoden (z.B. Spektrumsanpassungswert – 5 dB(A) am Schienenver-
kehr, Zuschlage zu den Beurteilungspegeln aller Gruppen + 3 dB(A)). Diese Werte 
sind nicht direkt vergleichbar. 

Es zeigt sich, dass nur im Nahbereich zur Gleisanlage entsprechende Überschrei-
tungen auftreten (Allgemeines Wohngebiet WA 5). 
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Die Schalltechnische Stellungnahme zur 3. Änderung des Bebauungsplans „Im 
Schleid“ zeigt diese Problematik auf. Durch die im Einzelfalle im Zuge der Bauge-
nehmigung entwickelten passiven Schallschutzmaßnahmen werden für die betroffe-
nen Gebäude die Anforderungen an „gesunde Wohn- und Arbeitsverhältnisse“ si-
chergestellt. 
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Beschlussvorschlag zu 9: 

Der Anregung wird teilweise gefolgt. 

Begründung: 

Die Schallschutzwallanlagen entlang der Nordumgehung L 3008 sind bereits voll-
ständig realisiert. 

Die Schallschutzwand entlang der Bahnlinie ist Bestandteil eines Planfeststellungs-
verfahrens der Deutschen Bahn und befindet sich auf Grundstücksflächen der Deut-
schen Bahn. Die Stadt Bad Vilbel kann die Umsetzung der Schallschutzwand mit 
den Mitteln des Planungsrechts daher nicht regeln. Nach den Angaben der Deut-
schen Bahn ist die Errichtung der Schallschutzwand jedoch ab Mitte 2019 geplant. 

Die Wohnbebauung des Baugebietes „Im Schleid“ befindet sich derzeit in der Reali-
sierung. Die ersten Wohnungen sind bereits fertig gestellt und bezogen. Dies betrifft 
u.a. den kompletten Gebäuderiegel des Allgemeinen Wohngebietes WA 1. Das Ge-
bäude des Allgemeinen Wohngebietes WA 4 befindet sich derzeit im Bau. Der 
Schallschutz für diese bislang erste Baureihe aus östlicher Richtung wurde im Bau-
genehmigungsverfahren ausschließlich über passive Schallschutzmaßnahmen 
nachgewiesen. 

Beschlussvorschlag zu 10: 

Der Anregung wird nicht gefolgt. 

Begründung: 

Siehe Beschlussvorschlag zu 8. 
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Beschlussvorschlag zu 11: 

Der Anregung wird nicht gefolgt. 

Begründung: 

Die Wohnbebauung des Baugebietes „Im Schleid“ befindet sich derzeit in der Reali-
sierung. Die ersten Wohnungen sind bereits fertig gestellt und bezogen. Dies betrifft 
u.a. den kompletten Gebäuderiegel des Allgemeinen Wohngebietes WA 1. Das Ge-
bäude des Allgemeinen Wohngebietes WA 4 befindet sich derzeit im Bau. Eine text-
liche Festsetzung, dass der geplante Gebäuderiegel im Osten des Plangebietes 
(Allgemeines Wohngebiet WA 5) zeitlich vor den übrigen Gebäuden entsteht, ist da-
her nicht mehr realisierbar. 
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Beschlussvorschlag zu 12: 

Der Anregung wird teilweise gefolgt. 

Begründung: 

Durch die 3. Änderung des Bebauungsplans „Im Schleid“ wird die Nachbarschaftssi-
tuation zwischen dem Allgemeinen Wohngebiet und dem östlich der Bahnlinie be-
findlichen faktischen Gewerbegebiet nicht neu geschaffen. Diese ist seit der ur-
sprünglichen Aufstellung des Bebauungsplans „Im Schleid“ (Rechtskraft: 
14.07.2004) durch die dort vorgenommene Ausweisung eines Allgemeinen Wohn-
gebietes bereits vorhanden. Ein eventuell vorhandener Konflikt wird durch die 3. 
Änderung des Bebauungsplans „Im Schleid“ durch die Beibehaltung des Allgemei-
nen Wohngebietes nicht ausgelöst, sondern ist, wenn, bereits vorhanden.  

Innerhalb des genannten faktischen Gewerbegebietes östlich der Bahnlinie befinden 
sich eine Lagerhalle der Firma Hassia Mineralquellen GmbH & Co. KG sowie ein 
Betonwerk der Firma EKS Transportbeton GmbH & Co. KG.  

Für die Lagerhalle der Hassia Mineralquellen GmbH & Co. KG wurden im Rahmen 
der letzten Baugenehmigung/Nutzungsänderung Pegelwerte zur Berücksichtigung 
schutzbedürftiger Räume im Bereich der Nachbarbebauung in der Friedberger Stra-
ße vorgegeben. Das bereits planungsrechtlich durch die Aufstellung des Bebau-
ungsplanes „Im Schleid“ (Rechtskraft: 14.07.2004) vorbereitete Allgemeine Wohn-
gebiet hat keine Berücksichtigung gefunden. Durch die bestehenden Abstände zwi-
schen dem Allgemeinen Wohngebiet und der Lagerhalle sind Konflikte zur Tages-
zeit jedoch nicht zu erwarten. 

Durch die bestehenden Abstände zwischen dem Allgemeinen Wohngebiet und dem 
Betonwerk der EKS Transportbeton GmbH & Co. KG sind Konflikte zur Tageszeit 
ebenfalls nicht zu erwarten. Zur Nachtzeit sind Konflikte nicht auszuschließen. Aus 
der bestehenden Bau- bzw. Betriebsgenehmigung für das Betonwerk lassen sich 
keine Aktivitäten zur Nachtzeit entnehmen. Die Kontrolle der Einhaltung der Richt-
werte im Bereich des Allgemeinen Wohngebietes ist nicht Gegenstand der Bauleit-
planung, sondern der Überwachungsbehörde. 
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Beschlussvorschlag zu 13: 

Die Anregung wird zur Kenntnis genommen. 

Begründung: 

Im Rahmen der 3. Änderung des Bebauungsplans „Im Schleid“ wurde eine Erschüt-
terungstechnische Untersuchung durch die Krebs + Kiefer Fritz AG, Darmstadt, zur 
Prüfung der Belange des Erschütterungsschutzes erarbeitet. Diese kam zu dem Er-
gebnis, dass für schutzbedürftige Nutzungen im Allgemeinen Wohngebiet innerhalb 
einer Korridorbreite von 35 m zum nächstgelegenen befahrenen Gleis erhebliche 
Belästigungen infolge schienenverkehrsinduzierter Erschütterungsimmissionen nicht 
ausgeschlossen werden können. Innerhalb dieser Korridorbreite befindet sich ledig-
lich das Allgemeine Wohngebiet WA 5, für welches erforderliche textliche Festset-
zungen getroffen wurden. Weitere Allgemeine Wohngebiete liegen außerhalb der 
ermittelten Korridorbreite zur Berücksichtigung von Vorkehrungen gegen Erschütte-
rungen. 
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Beschlussvorschlag zu 1: 

Der Hinweis wird zur Kenntnis genommen. 

Begründung: 

Ein entsprechender Hinweis ist bereits im Textteil des Bebauungsplans enthalten. 

Beschlussvorschlag zu 2: 

Die Anregung wird zur Kenntnis genommen. 

Begründung: 

Die Berücksichtigung der vorgebrachten Anregung erfolgt im Rahmen der Realisie-
rung. 

Beschlussvorschlag zu 3: 

Der Anregung wird gefolgt. 

Begründung: 

Die vorgebrachte Stellungnahme findet im Rahmen der weiteren Erarbeitung des 
Bebauungsplans Berücksichtigung. 
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Beschlussvorschlag zu 1: 

Der Hinweis wird zur Kenntnis genommen. 

Begründung: 

Die Berücksichtigung des vorgebrachten Hinweises erfolgt im Rahmen der Realisie-
rung. 

Beschlussvorschlag zu 2: 

Der Anregung wird gefolgt. 

Begründung: 

Die bestehenden Anlagen werden umgelegt. Ein entsprechendes Angebot hat der 
Investor bereits bei den Stadtwerken Bad Vilbel GmbH angefragt.  

 



Stadt Bad Vilbel – 3. Änderung Bebauungsplan „Im Schleid“ 51 

Anregungen                                                                   Brief Nr. 57 Beschlussvorschlag 
 

 

 



Stadt Bad Vilbel – 3. Änderung Bebauungsplan „Im Schleid“ 52 

Anregungen                                                                   Brief Nr. 58 Beschlussvorschlag 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

Beschlussvorschlag zu 1: 

Die Anregung wird zur Kenntnis genommen. 

Begründung: 

Siehe Beschlussvorschlag zu 2. 
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Beschlussvorschlag zu 2: 

Der Hinweis wird zur Kenntnis genommen. 

Begründung: 

Die Berücksichtigung des vorgebrachten Hinweises erfolgt im Rahmen der Realisie-
rung. 
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Beschlussvorschlag zu 1: 

Der Anregung wird nicht gefolgt. 

Begründung: 

Die Wohnbebauung des Baugebietes „Im Schleid“ befindet sich derzeit in der Reali-
sierung. Die ersten Wohnungen sind bereits fertig gestellt und bezogen. Dies betrifft 
u.a. den kompletten Gebäuderiegel des Allgemeinen Wohngebietes WA 1. Das Ge-
bäude des Allgemeinen Wohngebietes WA 4 befindet sich derzeit im Bau. Der 
Schallschutz für diese bislang erste Baureihe aus östlicher Richtung wurde im Bau-
genehmigungsverfahren ausschließlich über passive Schallschutzmaßnahmen 
nachgewiesen. Die Errichtung der 7,00 m hohen Schallschutzwand am östlichen 
Rand des Plangebietes ist nicht erfolgt. Diese soll auch zukünftig nicht errichtet wer-
den. 

Die Entscheidung die ursprünglich vorgesehene 7,00 m hohe Schallschutzwand an 
der östlichen Grenze des Plangebietes nicht zu bauen ist aufgrund der von der 
Deutschen Bahn angekündigten zeitnahen Realisierung der gleisparallelen, 3,50 m 
hohen Schallschutzwand getroffen worden. Dazu gab es nach Rechtskraft der 2. 
Änderung des Bebauungsplans „Im Schleid“ Abstimmungsgespräche mit der Deut-
schen Bahn. Die Realisierung einer 7,00 m hohen Schallschutzwand parallel zur 
3,50 m hohen Schallschutzwand entlang der Bahnlinie macht aus städtebaulichen 
Gründen keinen Sinn. 

Im Rahmen der Erarbeitung der 3. Änderung des Bebauungsplans „Im Schleid“ 
wurde durch die GSA Ziegelmeyer GmbH, Limburg, eine Schalltechnische Stellung-
nahme zu der Geräuschbelastung des Plangebietes durch Straßen- und Schienen-
verkehr sowie zu der Geräuschbelastung durch gewerbliche Geräuschimmissionen 
erarbeitet.  

Im Zuge der Ermittlung der erforderlichen Schallschutzmaßnahmen wurden zur 
Minderung der Verkehrsgeräuschbelastung der „Nordumgehung“ die bestehenden 
Schallschutzwälle mit einer Höhe von 4,50 m über Gradiente Straße berücksichtigt. 
Zudem wurde die auf dem Betriebsgelände der DB AG planfestgestellte 3,50 m ho-
he Schallschutzwand in die Berechnungen mit einbezogen. Zur Gewährleistung des 
Schallschutzes gibt die Schalltechnische Stellungnahme auf Grundlage der Ergeb-
nisse der Untersuchung zusätzlich zu den aktiven Schallschutzmaßnahmen für das 
Plangebiet städtebauliche Schallschutzmaßnahmen in Form von Grundrissgestal-
tungen sowie passive Schallschutzmaßnahmen vor. 
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Bereits in der rechtskräftigen 2. Änderung des Bebauungsplans „Im Schleid“ war die 
folgende Option festgesetzt: „Der erforderliche Schallschutz kann im Rahmen des 
Baugenehmigungsverfahrens abweichend von den nachfolgend festgesetzten 
Schallschutzmaßnahmen durch alternative bauliche aktive und passive Schall-
schutzmaßnahmen nachgewiesen werden.“ 

Die Stellung der Klima-Anlage des geplanten Segmüller-Gebäudes ist nicht Gegen-
stand des vorliegenden Bebauungsplanverfahrens. Die innerhalb des Plangebietes 
der 3. Änderung des Bebauungsplans „Im Schleid“ befindlichen Allgemeinen Wohn-
gebiete wurden durch die schalltechnische Untersuchung zur 1. Änderung des Be-
bauungsplans „Im Schleid“ (geplante Segmüller-Ansiedlung) ausreichend berück-
sichtigt. 

Durch die 3. Änderung des Bebauungsplans „Im Schleid“ wird die Nachbarschaftssi-
tuation zwischen dem Allgemeinen Wohngebiet und dem östlich der Bahnlinie be-
findlichen faktischen Gewerbegebiet nicht neu geschaffen. Diese ist seit der ur-
sprünglichen Aufstellung des Bebauungsplans „Im Schleid“ (Rechtskraft: 
14.07.2004) durch die dort vorgenommene Ausweisung eines Allgemeinen Wohn-
gebietes bereits vorhanden. Ein eventuell vorhandener Konflikt wird durch die 3. 
Änderung des Bebauungsplans „Im Schleid“ durch die Beibehaltung des Allgemei-
nen Wohngebietes nicht ausgelöst, sondern ist, wenn, bereits vorhanden.  

Innerhalb des genannten faktischen Gewerbegebietes östlich der Bahnlinie befinden 
sich eine Lagerhalle der Firma Hassia Mineralquellen GmbH & Co. KG sowie ein 
Betonwerk der Firma EKS Transportbeton GmbH & Co. KG.  

Für die Lagerhalle der Hassia Mineralquellen GmbH & Co. KG wurden im Rahmen 
der letzten Baugenehmigung/Nutzungsänderung Pegelwerte zur Berücksichtigung 
schutzbedürftiger Räume im Bereich der Nachbarbebauung in der Friedberger Stra-
ße vorgegeben. Das bereits planungsrechtlich durch die Aufstellung des Bebau-
ungsplanes „Im Schleid“ (Rechtskraft: 14.07.2004) vorbereitete Allgemeine Wohn-
gebiet hat keine Berücksichtigung gefunden. Durch die bestehenden Abstände zwi-
schen dem Allgemeinen Wohngebiet und der Lagerhalle sind Konflikte zur Tages-
zeit jedoch nicht zu erwarten. 

Durch die bestehenden Abstände zwischen dem Allgemeinen Wohngebiet und dem 
Betonwerk der EKS Transportbeton GmbH & Co. KG sind Konflikte zur Tageszeit 
ebenfalls nicht zu erwarten. Zur Nachtzeit sind Konflikte nicht auszuschließen. Aus 
der bestehenden Bau- bzw. Betriebsgenehmigung für das Betonwerk lassen sich 
keine Aktivitäten zur Nachtzeit entnehmen. Die Kontrolle der Einhaltung der Richt-
werte im Bereich des Allgemeinen Wohngebietes ist nicht Gegenstand der Bauleit-
planung, sondern der Überwachungsbehörde.  
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Nachbarschaftsbeschweren werden an die zuständige Überwachungsbehörde (Re-
gierungspräsidium Darmstadt) weitergeleitet. 

 
Beschlussvorschlag zu 2: 

Der Anregung wird teilweise gefolgt. 

Begründung: 

Der Stellplatznachweis auf den privaten Baugrundstücken hat prinzipiell gem. der 
Stellplatz- und Ablösesatzung der Stadt Bad Vilbel zu erfolgen. Für das Plangebiet 
ist gem. § 10 „Inkrafttreten und Übergangsvorschriften“ der aktuellen Stellplatz- und 
Ablösesatzung der Stadt Bad Vilbel die alte Stellplatzsatzung der Stadt Bad Vilbel 
vom 24.03.1998, zuletzt geändert mit Beschluss vom 15.12.2009, anzuwenden. 
Diese Übergangsregelung tritt am 01.01.2027 außer Kraft. 

Die ehemalige Fläche für Gemeinschaftsstellplätze entlang der Bahn, die nun für ei-
ne Bebauung planungsrechtlich vorbereitet wird (Allgemeines Wohngebiet WA 5), 
befindet sich im Privatbesitz des Investors. Öffentliche Stellplätze waren hier nie 
vorgesehen. Die in diesem Bereich ehemals vorgesehenen privaten Stellplätze sind 
nun in Tiefgaragen unterzubringen. 

Zusätzlich zu den nach der Stellplatz- und Ablösesatzung zu errichtenden Stellplät-
zen errichtet der Investor Besucherstellplätze (in den Tiefgaragen oder oberirdisch 
auf den privaten Baugrundstücken), die keinen Wohnungen zugeordnet sind. 

Des Weiteren werden in der Röntgenstraße in dem Abschnitt parallel zur Bahn 
Stellplätze im öffentlichen Straßenraum angeordnet. 

Die Umwandlung von Grünflächen zu Parkflächen ist nicht Gegenstand des vorlie-
genden Bebauungsplanverfahrens. 
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Beschlussvorschlag zu 1: 

Der Anregung wird nicht gefolgt. 

Begründung: 

Eine Beeinträchtigung des städtebaulichen Charakters und der Wohnqualität des 
Wohngebietes lässt sich durch die Erhöhung der maximal zulässigen Zahl der Voll-
geschosse auf vier innerhalb des Allgemeinen Wohngebietes WA 2 nicht begrün-
den, zumal sich dieses städtebauliche Gesamtbild im südlich anschließenden 
Wohngebiet des Baugebietes „Krebsschere“ fortsetzt. 

Das Plangebiet der 3. Änderung ist Teil der Baugebiete „Krebsschere“ und „Im 
Schleid“, die zusammen das Stadtquartier „Quellenpark“ bilden. Die Entwicklung des 
Stadtquartiers „Quellenpark“ stellt ein zusammenhängendes städtebauliches Gefüge 
dar. 

Die Entwicklung der Baukörper in die Höhe trägt prinzipiell der Bodenschutzklausel 
des § 1 a Abs. 2 BauGB Rechnung. Nach dieser ist mit Grund und Boden sparsam 
und schonend umzugehen; dabei sind zur Verringerung der zusätzlichen Inan-
spruchnahme von Flächen für bauliche Nutzungen die Möglichkeiten der Entwick-
lung der Gemeinde insbesondere durch Wiedernutzbarmachung von Flächen, 
Nachverdichtung und andere Maßnahmen zur Innenentwicklung zu nutzen sowie 
Bodenversiegelungen auf das notwendige Maß zu begrenzen. 

Für das Allgemeine Wohngebiet WA 2 ist die offene Bauweise festgesetzt. Gem. § 
22 Abs. 2 BauNVO werden Gebäude in der offenen Bauweise mit seitlichem Grenz-
abstand als Einzelhäuser, Doppelhäuser oder Hausgruppen errichtet. Die Länge der 
Gebäude darf höchstens 50 m betragen. Die Ausbildung eines geschlossenen Ge-
bäudekörpers ist daher innerhalb des Allgemeinen Wohngebietes WA 2 nicht mög-
lich. 

Die Belange der Belüftung und Lichtzufuhr werden durch die vorliegende Bebau-
ungsplanänderung nicht negativ beeinträchtigt.  

Die ausreichende Belichtung, Belüftung und Besonnung von Nachbargrundstücken 
wird grundsätzlich durch die Einhaltung der bauordnungsrechtlichen Abstandsflä-
chenregelung sichergestellt. Die Einhaltung der bauordnungsrechtlichen Abstands-
flächenregelung ist im Rahmen des Baugenehmigungsverfahrens nachzuweisen. 

Das Oberverwaltungsgericht Nordrhein-Westfalen führt in seinem Urteil vom 
30.05.2017 (Az.: 2 A 130/16) dazu folgendes aus:  
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„Die Beachtung der landesrechtlich geregelten Abstandsflächen rechtfertig re-
gelmäßig die Annahme, dass damit zugleich die mit den Abstandsvorschriften 
verfolgten Regelungsziele (Vermeidung von Licht-, Luft- und Sonnenentzug, 
Unterbindung einer erdrückenden Wirkung des Baukörpers sowie Wahrung ei-
nes ausreichenden Sozialabstands) zumindest aus tatsächlichen Gründen 
auch im Hinblick auf das planungsrechtliche Gebot der Rücksichtnahme er-
reicht werden. Die landesrechtlichen Grenzabstandsvorschriften stellen inso-
weit eine Konkretisierung des Gebots nachbarlicher Rücksichtnahme dar. […] 

Verschattungseffekte sind regelmäßig hinzunehmen, wenn die landesrechtli-
chen Abstandsflächenbestimmunen eingehalten werden. 

Diese zielen im Interesse der Wahrung sozialverträglicher Verhältnisse nicht 
zuletzt darauf ab, eine ausreichende Belichtung und Besonnung von Gebäu-
den und sonstigen Teilen des Nachbargrundstücks sicherzustellen. Ungeach-
tet dessen fordert das Gebot der Rücksichtnahme gerade in innerstädtischen 
Lagen nicht, dass alle Fenster eines Hauses bzw. das gesamte Grundstück 
das ganze Jahr über optimal durch Sonneneinstrahlung belichtet werden. In 
einem bebauten innerstädtischen Wohngebiet müssen Nachbarn vielmehr hin-
nehmen, dass Grundstücke innerhalb des durch das Bauplanungs- und Bau-
ordnungsrecht vorgegebenen Rahmens baulich ausgenutzt werden und es 
dadurch zu einer Verschattung des eigenen Grundstücks bzw. von Wohnräu-
men kommt.“ 

In Bezug auf die kleinklimatischen Verhältnisse ist der gesamte Geltungsbereich des 
Bebauungsplans „Im Schleid“ zu betrachten. Hier ist festzustellen, dass westlich des 
Allgemeinen Wohngebietes WA 2 zunächst eine durchgängige Parkanlage geplant 
ist und daran anschließend eine Gewerbebebauung. Diese im ursprünglichen Be-
bauungsplan festgesetzte Bebauung wird – wie auch bereits die B 3 – die thermisch 
induzierte Luftströmung aus Nordwesten bei autochthonen (austauscharmen) Wet-
terlagen (also zu 5 - 30% des Jahres) abbremsen, so dass das Gebiet der 3. Ände-
rung des Bebauungsplans „Im Schleid“ auch ohne eine nunmehr mögliche Bebau-
ung bei den genannten Wetterlagen eine leicht eingeschränkte Durchlüftung aus 
dieser Richtung erfährt. Die von Norden bzw. östlich der B 3 entstehende Kaltluft 
wird zukünftig (nach Realisierung des gesamten Baugebiets) an der Bebauung ent-
lang der B 3 stauen bzw. über die Parkanlage und die Lücken zwischen den Ge-
bäuden sowie die Erschließungsstraßen in südlicher Richtung abfließen und auf 
diese Weise ihre Gunstwirkung für die Wohnflächen entfalten. Zusätzlich schafft die 
im Bebauungsplan für das Gesamtgebiet „Im Schleid“ festgesetzte umfangreiche 
Durchgrünung des Gebietes ausgleichend wirkende Verdunstungsflächen bzw. luft-
hygienische Kompensationsstrukturen.   
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Eine Drehung der geplanten Gebäude des Allgemeinen Wohngebietes WA 2 um 90 
Grad wird nicht vorgenommen. Diese hätte zur Folge, dass auf den privaten Bauflä-
chen Feuerwehrzufahrten errichtet werden müssten. Das aktuelle Konzept sieht die 
Anleiterung der Gebäude von der öffentlichen Straßenverkehrsfläche aus vor. Die 
Anlage der Feuerwehrzufahrten auf den privaten Baugrundstücken hätte eine höhe-
re Versiegelung der Grundstücke zur Folge. Nach § 1a Abs. 2 S. 1 BauGB sollen 
Bodenversiegelungen auf das notwendige Maß begrenzt werden.  

Das aktuelle Konzept beinhaltet die Ausrichtung der Terrassen, Balkone und Au-
ßenwohnbereiche nach Westen bzw. zum zentralen Park. Dadurch erhalten die Ter-
rassen, Balkone und Außenwohnbereiche eine optimale Besonnung in den Nach-
mittags- und frühen Abendstunden, wenn viele Bewohner von der Arbeit nach Hau-
se kommen. Die Ausrichtung zum zentralen Park stellt ein wichtiges Qualitätsmerk-
mal für das Allgemeine Wohngebiet WA 2 dar. 

Beschlussvorschlag zu 2: 

Der Anregung wird nicht gefolgt. 

Begründung: 

Die Obergrenzen des § 17 BauNVO können aus städtebaulichen Gründen über-
schritten werden, wenn die Überschreitung durch Umstände ausgeglichen ist oder 
durch Maßnahmen ausgeglichen wird, durch die sichergestellt ist, dass die allge-
meinen Anforderungen an gesunde Wohn- und Arbeitsverhältnisse nicht beeinträch-
tigt werden und nachteilige Auswirkungen auf die Umwelt vermieden werden. Inner-
halb des Allgemeinen Wohngebietes WA 5 ist die Errichtung einer Riegelbebauung 
entlang der Bahn vorgesehen. Diese Riegelbebauung besitzt eine wichtige Schall-
schutzfunktion im Hinblick auf den Bahnlärm. Um die Schallschutzfunktion zu erfül-
len, bedarf es einer entsprechenden baulichen Dichte, die nur mit den festgesetzten 
Ausnutzungskennziffern erreicht werden kann. Die Überschreitung der nach § 17 
BauNVO zulässigen Obergrenze der GFZ lässt sich daher zum einen unter dem As-
pekt des Schallschutzes begründen. 

Zum anderen liegt das Plangebiet in der Nähe des Bad Vilbeler Nordbahnhofs mit 
Anschluss an den schienengebundenen Nah- und Fernverkehr sowie den kommu-
nalen Busverkehr inmitten der Metropolregion Rhein-Main, die durch einen großen 
Siedlungsdruck, Baulandknappheit und hohe Grundstückspreise gekennzeichnet ist. 
Es ist daher erforderlich, mit dem Bauland sparsam umzugehen und Möglichkeiten 
für flächen- und energiesparende Bauweisen zu eröffnen.  
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Die Lage in der Nähe des Bad Vilbeler Nordbahnhofs trägt ganz entscheidend zur 
Verkehrsvermeidung bei, weshalb die grundsätzliche Zielsetzung darin besteht, 
möglichst viele Wohneinheiten zu errichten, unter Wahrung der allgemeinen Anfor-
derungen an gesunde Wohnverhältnisse. Dies wird u.a. durch die Ausbildung eines 
Grünzugs westlich des Plangebietes mit Freizeit- und Erholungsmöglichkeiten für 
die Bewohner gewährleistet. Zudem erfolgen Festsetzungen zur Durchgrünung des 
Plangebietes. Daher entstehen durch die Planung keine nachteiligen Auswirkungen 
auf die Umwelt. 

Hinsichtlich der Erhöhung der Versiegelung im Rahmen der 3. Änderung des Be-
bauungsplans „Im Schleid“ ist zu berücksichtigen, dass die wesentliche Änderung in 
der Erweiterung der Nutzung durch Tiefgaragen liegt, welche auf die versiegelten 
Flächen angerechnet werden. Die Tiefgaragen liegen zum größten Teil unterhalb 
der baulichen Hauptanlagen, Tiefgaragendecken außerhalb oberirdischer Bebauung 
sind erd- bzw. substratüberdeckt herzustellen und zu begrünen. Hierdurch wird der 
Eingriff in den Boden- und Wasserhaushalt minimiert. 

Beschlussvorschlag zu 3: 

Der Anregung wird nicht gefolgt. 

Begründung: 

Die Wohnbebauung des Baugebietes „Im Schleid“ befindet sich derzeit in der Reali-
sierung. Die ersten Wohnungen sind bereits fertig gestellt und bezogen. Dies betrifft 
u.a. den kompletten Gebäuderiegel des Allgemeinen Wohngebietes WA 1. Das Ge-
bäude des Allgemeinen Wohngebietes WA 4 befindet sich derzeit im Bau. Der 
Schallschutz für diese bislang erste Baureihe aus östlicher Richtung wurde im Bau-
genehmigungsverfahren ausschließlich über passive Schallschutzmaßnahmen 
nachgewiesen. Die Errichtung der 7,00 m hohen Schallschutzwand am östlichen 
Rand des Plangebietes ist nicht erfolgt. Diese soll auch zukünftig nicht errichtet wer-
den. 

Die Entscheidung die ursprünglich vorgesehene 7,00 m hohe Schallschutzwand an 
der östlichen Grenze des Plangebietes nicht zu bauen ist aufgrund der von der 
Deutschen Bahn angekündigten zeitnahen Realisierung der gleisparallelen, 3,50 m 
hohen Schallschutzwand getroffen worden. Dazu gab es nach Rechtskraft der 2. 
Änderung des Bebauungsplans „Im Schleid“ Abstimmungsgespräche mit der Deut-
schen Bahn. Die Realisierung einer 7,00 m hohen Schallschutzwand parallel zur 
3,50 m hohen Schallschutzwand entlang der Bahnlinie macht aus städtebaulichen 
Gründen keinen Sinn.  
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Im Rahmen der Erarbeitung der 3. Änderung des Bebauungsplans „Im Schleid“ 
wurde durch die GSA Ziegelmeyer GmbH, Limburg, eine Schalltechnische Stellung-
nahme zu der Geräuschbelastung des Plangebietes durch Straßen- und Schienen-
verkehr sowie zu der Geräuschbelastung durch gewerbliche Geräuschimmissionen 
erarbeitet. 

Im Zuge der Ermittlung der erforderlichen Schallschutzmaßnahmen wurden zur 
Minderung der Verkehrsgeräuschbelastung der „Nordumgehung“ die bestehenden 
Schallschutzwälle mit einer Höhe von 4,50 m über Gradiente Straße berücksichtigt. 
Zudem wurde die auf dem Betriebsgelände der DB AG planfestgestellte 3,50 m ho-
he Schallschutzwand in die Berechnungen mit einbezogen. Zur Gewährleistung des 
Schallschutzes gibt die Schalltechnische Stellungnahme auf Grundlage der Ergeb-
nisse der Untersuchung zusätzlich zu den aktiven Schallschutzmaßnahmen für das 
Plangebiet städtebauliche Schallschutzmaßnahmen in Form von Grundrissgestal-
tungen sowie passive Schallschutzmaßnahmen vor. 

Bereits in der rechtskräftigen 2. Änderung des Bebauungsplans „Im Schleid“ war die 
folgende Option festgesetzt: „Der erforderliche Schallschutz kann im Rahmen des 
Baugenehmigungsverfahrens abweichend von den nachfolgend festgesetzten 
Schallschutzmaßnahmen durch alternative bauliche aktive und passive Schall-
schutzmaßnahmen nachgewiesen werden.“ 

Spekulationen zu den Kaufverhandlungen des Investors sind nicht Gegenstand des 
vorliegenden Bebauungsplanverfahrens. 

Durch die 3. Änderung des Bebauungsplans „Im Schleid“ wird die Nachbarschaftssi-
tuation zwischen dem Allgemeinen Wohngebiet und dem östlich der Bahnlinie be-
findlichen faktischen Gewerbegebiet nicht neu geschaffen. Diese ist seit der ur-
sprünglichen Aufstellung des Bebauungsplans „Im Schleid“ (Rechtskraft: 
14.07.2004) durch die dort vorgenommene Ausweisung eines Allgemeinen Wohn-
gebietes bereits vorhanden. Ein eventuell vorhandener Konflikt wird durch die 3. 
Änderung des Bebauungsplans „Im Schleid“ durch die Beibehaltung des Allgemei-
nen Wohngebietes nicht ausgelöst, sondern ist, wenn, bereits vorhanden.  

Innerhalb des genannten faktischen Gewerbegebietes östlich der Bahnlinie befinden 
sich eine Lagerhalle der Firma Hassia Mineralquellen GmbH & Co. KG sowie ein 
Betonwerk der Firma EKS Transportbeton GmbH & Co. KG.  
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Für die Lagerhalle der Hassia Mineralquellen GmbH & Co. KG wurden im Rahmen 
der letzten Baugenehmigung/Nutzungsänderung Pegelwerte zur Berücksichtigung 
schutzbedürftiger Räume im Bereich der Nachbarbebauung in der Friedberger Stra-
ße vorgegeben. Das bereits planungsrechtlich durch die Aufstellung des Bebau-
ungsplanes „Im Schleid“ (Rechtskraft: 14.07.2004) vorbereitete Allgemeine Wohn-
gebiet hat keine Berücksichtigung gefunden. Durch die bestehenden Abstände zwi-
schen dem Allgemeinen Wohngebiet und der Lagerhalle sind Konflikte zur Tages-
zeit jedoch nicht zu erwarten. 

Durch die bestehenden Abstände zwischen dem Allgemeinen Wohngebiet und dem 
Betonwerk der EKS Transportbeton GmbH & Co. KG sind Konflikte zur Tageszeit 
ebenfalls nicht zu erwarten. Zur Nachtzeit sind Konflikte nicht auszuschließen. Aus 
der bestehenden Bau- bzw. Betriebsgenehmigung für das Betonwerk lassen sich 
keine Aktivitäten zur Nachtzeit entnehmen. Die Kontrolle der Einhaltung der Richt-
werte im Bereich des Allgemeinen Wohngebietes ist nicht Gegenstand der Bauleit-
planung, sondern der Überwachungsbehörde. Nachbarschaftsbeschweren werden 
an die zuständige Überwachungsbehörde (Regierungspräsidium Darmstadt) weiter-
geleitet. 
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Beschlussvorschlag zu 4: 

Der Anregung wird nicht gefolgt. 

Begründung: 

Das Rebhuhnvorkommen im Gebiet „Im Schleid“ ist seit langem bekannt und wurde 
auch im artenschutzrechtlichen Fachbeitrag zur 3. Änderung des Bebauungsplans 
„Im Schleid“ thematisiert. Inzwischen fanden weitere Abstimmungsgespräche mit 
der Unteren Naturschutzbehörde (UNB) sowie der Stadt Bad Vilbel statt. Es wurde 
beschlossen, ein umfassendes dreijähriges Monitoring insbesondere hinsichtlich der 
Arten Rebhuhn und Feldlerche durchzuführen. In diesem Zusammenhang werden in 
Abstimmung mit der Stadt und der UNB die erforderlichen artenschutzrechtlichen 
Maßnahmen festgelegt (z.B. Anlage von Blühstreifen und „Feldlerchenfenstern“ in 
der näheren räumlichen Umgebung, Schaffung von dauerhaften Ersatzlebensräu-
men etc.). 

Bezüglich des Rebhuhns ist zudem festzustellen, dass das im Rahmen der 3. Ände-
rung des Bebauungsplans „Im Schleid“ vorgesehene Vorhaben die Bereiche, in de-
nen das Rebhuhn aktuell maßgeblich festgestellt wurde, nicht tangiert. Insofern sind 
keine artenschutzrechtlichen Belange durch die Planung verletzt. Wie die derzeitige 
Situation deutlich macht, kann im Rahmen der Aufstellung eines Bebauungsplans 
zwar der Artenschutz zunächst vollständig abgearbeitet und ggf. erforderliche Maß-
nahmen festgesetzt werden. Jedoch können insbesondere dann, wenn die Planung 
nicht zeitnah umgesetzt wird, später geschützte Arten wieder in das Plangebiet ein-
wandern. Dieser Situation kann angemessen und artenschutzrechtlich nur durch ei-
ne ökologische Baubegleitung bzw. Monitoring begegnet werden, in dem aktuell 
einwandernde Arten ermittelt und entsprechende artenschutzrechtliche Maßnahmen 
zur Vermeidung von Verbotstatbeständen festgelegt werden können. 

Einer zwingenden Festsetzung (z.B. gemäß § 9 Abs. 1 Nr. 20 BauGB) im Bebau-
ungsplan bedarf es hierzu nicht, da nach § 1a Abs. 3 Satz 4 BauGB die Gemeinde 
den Ausgleich auch auf von ihr bereitgestellten Flächen treffen kann. Das Gesetz 
spricht von „sonstigen geeigneten Maßnahmen“, womit insbesondere eigene Maß-
nahmen der Gemeinde gemeint sind. Das Gesetz räumt der Gemeinde damit jede 
andere Möglichkeit ein, das Ziel des Ausgleichs zu erreichen (grundsätzlich BVerwG 
Urt. v. 19.9.2002 – 4 CN 1.02). Die Kontrolle und Umsetzung der Maßnahmen ist 
durch die Abstimmung mit der Unteren Naturschutzbehörde gewährleistet. 
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Beschlussvorschlag zu 5: 

Der Anregung wird teilweise gefolgt. 

Begründung: 

Der Stellplatznachweis auf den privaten Baugrundstücken hat prinzipiell gem. der 
Stellplatz- und Ablösesatzung der Stadt Bad Vilbel zu erfolgen. Für das Plangebiet 
ist gem. § 10 „Inkrafttreten und Übergangsvorschriften“ der aktuellen Stellplatz- und 
Ablösesatzung der Stadt Bad Vilbel die alte Stellplatzsatzung der Stadt Bad Vilbel 
vom 24.03.1998, zuletzt geändert mit Beschluss vom 15.12.2009, anzuwenden. 
Diese Übergangsregelung tritt am 01.01.2027 außer Kraft. 

Die ehemalige Fläche für Gemeinschaftsstellplätze entlang der Bahn, die nun für ei-
ne Bebauung planungsrechtlich vorbereitet wird (Allgemeines Wohngebiet WA 5), 
befindet sich im Privatbesitz des Investors. Öffentliche Stellplätze waren hier nie 
vorgesehen. Die in diesem Bereich ehemals vorgesehenen privaten Stellplätze sind 
nun in Tiefgaragen unterzubringen. 

Zusätzlich zu den nach der Stellplatz- und Ablösesatzung zu errichtenden Stellplät-
zen errichtet der Investor Besucherstellplätze (in den Tiefgaragen oder oberirdisch 
auf den privaten Baugrundstücken), die keinen Wohnungen zugeordnet sind. 

Des Weiteren werden in der Röntgenstraße in dem Abschnitt parallel zur Bahn 
Stellplätze im öffentlichen Straßenraum angeordnet. 

Die Umwandlung von Grünflächen zu Parkflächen ist nicht Gegenstand des vorlie-
genden Bebauungsplanverfahrens. 

Die Anrechnung der zu errichtenden Stellplätze auf die GRZ und GFZ wird auch im 
Rahmen der 3. Änderung des Bebauungsplans „Im Schleid“ berücksichtigt. Zentra-
les Ziel für die Allgemeinen Wohngebiete ist die Unterbringung des ruhenden Ver-
kehrs in Tiefgaragen. Um möglichst viele der erforderlichen Stellplätze in Tiefgara-
gen unterzubringen, wird die nach § 19 Abs. 4 S. 2 BauNVO zulässige Überschrei-
tung der Grundfläche für die Grundflächen baulicher Anlagen unterhalb der Gelän-
deoberfläche, durch die das Baugrundstück lediglich unterbaut wird, auf 0,9 erhöht. 
Zudem wird festgesetzt, dass die zulässige Geschossfläche um die Fläche notwen-
diger Garagen, die unterhalb der Geländeoberfläche hergestellt werden, zu erhöhen 
ist. Da Tiefgaragen und Gemeinschaftstiefgaragen erd- bzw. substratüberdeckt her-
zustellen sind, entstehen keine nachteiligen Auswirkungen auf die Umwelt. Aufheiz-
effekte werden vermieden. 
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Beschlussvorschlag zu 1: 

Der Anregung wird nicht gefolgt. 

Begründung: 

Die Wohnbebauung des Baugebietes „Im Schleid“ befindet sich derzeit in der Reali-
sierung. Die ersten Wohnungen sind bereits fertig gestellt und bezogen. Dies betrifft 
u.a. den kompletten Gebäuderiegel des Allgemeinen Wohngebietes WA 1. Das Ge-
bäude des Allgemeinen Wohngebietes WA 4 befindet sich derzeit im Bau. Der 
Schallschutz für diese bislang erste Baureihe aus östlicher Richtung wurde im Bau-
genehmigungsverfahren ausschließlich über passive Schallschutzmaßnahmen 
nachgewiesen. Die Errichtung der 7,00 m hohen Schallschutzwand am östlichen 
Rand des Plangebietes ist nicht erfolgt. Diese soll auch zukünftig nicht errichtet wer-
den. 

Die Entscheidung die ursprünglich vorgesehene 7,00 m hohe Schallschutzwand an 
der östlichen Grenze des Plangebietes nicht zu bauen ist aufgrund der von der 
Deutschen Bahn angekündigten zeitnahen Realisierung der gleisparallelen, 3,50 m 
hohen Schallschutzwand getroffen worden. Dazu gab es nach Rechtskraft der 2. 
Änderung des Bebauungsplans „Im Schleid“ Abstimmungsgespräche mit der Deut-
schen Bahn. Die Realisierung einer 7,00 m hohen Schallschutzwand parallel zur 
3,50 m hohen Schallschutzwand entlang der Bahnlinie macht aus städtebaulichen 
Gründen keinen Sinn. 

Im Rahmen der Erarbeitung der 3. Änderung des Bebauungsplans „Im Schleid“ 
wurde durch die GSA Ziegelmeyer GmbH, Limburg, eine Schalltechnische Stellung-
nahme zu der Geräuschbelastung des Plangebietes durch Straßen- und Schienen-
verkehr sowie zu der Geräuschbelastung durch gewerbliche Geräuschimmissionen 
erarbeitet.  

Im Zuge der Ermittlung der erforderlichen Schallschutzmaßnahmen wurden zur 
Minderung der Verkehrsgeräuschbelastung der „Nordumgehung“ die bestehenden 
Schallschutzwälle mit einer Höhe von 4,50 m über Gradiente Straße berücksichtigt. 
Zudem wurde die auf dem Betriebsgelände der DB AG planfestgestellte 3,50 m ho-
he Schallschutzwand in die Berechnungen mit einbezogen. Zur Gewährleistung des 
Schallschutzes gibt die Schalltechnische Stellungnahme auf Grundlage der Ergeb-
nisse der Untersuchung zusätzlich zu den aktiven Schallschutzmaßnahmen für das 
Plangebiet städtebauliche Schallschutzmaßnahmen in Form von Grundrissgestal-
tungen sowie passive Schallschutzmaßnahmen vor. 
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Bereits in der rechtskräftigen 2. Änderung des Bebauungsplans „Im Schleid“ war die 
folgende Option festgesetzt: „Der erforderliche Schallschutz kann im Rahmen des 
Baugenehmigungsverfahrens abweichend von den nachfolgend festgesetzten 
Schallschutzmaßnahmen durch alternative bauliche aktive und passive Schall-
schutzmaßnahmen nachgewiesen werden.“ 

Die Stellung der Klima-Anlage des geplanten Segmüller-Gebäudes ist nicht Gegen-
stand des vorliegenden Bebauungsplanverfahrens. Die innerhalb des Plangebietes 
der 3. Änderung des Bebauungsplans „Im Schleid“ befindlichen Allgemeinen Wohn-
gebiete wurden durch die schalltechnische Untersuchung zur 1. Änderung des Be-
bauungsplans „Im Schleid“ (geplante Segmüller-Ansiedlung) ausreichend berück-
sichtigt. 

Durch die 3. Änderung des Bebauungsplans „Im Schleid“ wird die Nachbarschaftssi-
tuation zwischen dem Allgemeinen Wohngebiet und dem östlich der Bahnlinie be-
findlichen faktischen Gewerbegebiet nicht neu geschaffen. Diese ist seit der ur-
sprünglichen Aufstellung des Bebauungsplans „Im Schleid“ (Rechtskraft: 
14.07.2004) durch die dort vorgenommene Ausweisung eines Allgemeinen Wohn-
gebietes bereits vorhanden. Ein eventuell vorhandener Konflikt wird durch die 3. 
Änderung des Bebauungsplans „Im Schleid“ durch die Beibehaltung des Allgemei-
nen Wohngebietes nicht ausgelöst, sondern ist, wenn, bereits vorhanden.  

Innerhalb des genannten faktischen Gewerbegebietes östlich der Bahnlinie befinden 
sich eine Lagerhalle der Firma Hassia Mineralquellen GmbH & Co. KG sowie ein 
Betonwerk der Firma EKS Transportbeton GmbH & Co. KG.  

Für die Lagerhalle der Hassia Mineralquellen GmbH & Co. KG wurden im Rahmen 
der letzten Baugenehmigung/Nutzungsänderung Pegelwerte zur Berücksichtigung 
schutzbedürftiger Räume im Bereich der Nachbarbebauung in der Friedberger Stra-
ße vorgegeben. Das bereits planungsrechtlich durch die Aufstellung des Bebau-
ungsplanes „Im Schleid“ (Rechtskraft: 14.07.2004) vorbereitete Allgemeine Wohn-
gebiet hat keine Berücksichtigung gefunden. Durch die bestehenden Abstände zwi-
schen dem Allgemeinen Wohngebiet und der Lagerhalle sind Konflikte zur Tages-
zeit jedoch nicht zu erwarten. 

Durch die bestehenden Abstände zwischen dem Allgemeinen Wohngebiet und dem 
Betonwerk der EKS Transportbeton GmbH & Co. KG sind Konflikte zur Tageszeit 
ebenfalls nicht zu erwarten. Zur Nachtzeit sind Konflikte nicht auszuschließen. Aus 
der bestehenden Bau- bzw. Betriebsgenehmigung für das Betonwerk lassen sich 
keine Aktivitäten zur Nachtzeit entnehmen. Die Kontrolle der Einhaltung der Richt-
werte im Bereich des Allgemeinen Wohngebietes ist nicht Gegenstand der Bauleit-
planung, sondern der Überwachungsbehörde.  
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Nachbarschaftsbeschweren werden an die zuständige Überwachungsbehörde (Re-
gierungspräsidium Darmstadt) weitergeleitet. 

Beschlussvorschlag zu 2: 

Der Anregung wird teilweise gefolgt. 

Begründung: 

Der Stellplatznachweis auf den privaten Baugrundstücken hat prinzipiell gem. der 
Stellplatz- und Ablösesatzung der Stadt Bad Vilbel zu erfolgen. Für das Plangebiet 
ist gem. § 10 „Inkrafttreten und Übergangsvorschriften“ der aktuellen Stellplatz- und 
Ablösesatzung der Stadt Bad Vilbel die alte Stellplatzsatzung der Stadt Bad Vilbel 
vom 24.03.1998, zuletzt geändert mit Beschluss vom 15.12.2009, anzuwenden. 
Diese Übergangsregelung tritt am 01.01.2027 außer Kraft. 

Die ehemalige Fläche für Gemeinschaftsstellplätze entlang der Bahn, die nun für ei-
ne Bebauung planungsrechtlich vorbereitet wird (Allgemeines Wohngebiet WA 5), 
befindet sich im Privatbesitz des Investors. Öffentliche Stellplätze waren hier nie 
vorgesehen. Die in diesem Bereich ehemals vorgesehenen privaten Stellplätze sind 
nun in Tiefgaragen unterzubringen. 

Zusätzlich zu den nach der Stellplatz- und Ablösesatzung zu errichtenden Stellplät-
zen errichtet der Investor Besucherstellplätze (in den Tiefgaragen oder oberirdisch 
auf den privaten Baugrundstücken), die keinen Wohnungen zugeordnet sind. 

Des Weiteren werden in der Röntgenstraße in dem Abschnitt parallel zur Bahn 
Stellplätze im öffentlichen Straßenraum angeordnet. 

Die Umwandlung von Grünflächen zu Parkflächen ist nicht Gegenstand des vorlie-
genden Bebauungsplanverfahrens. 

Beschlussvorschlag zu 3: 

Der Anregung wird nicht gefolgt. 

Begründung: 

Durch das Büro IMB Plan, Frankfurt, wurde eine aktualisierte Verkehrsuntersuchung 
zur 3. Änderung des Bebauungsplans „Im Scheid“ erstellt. 
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Die Leistungsfähigkeitsberechnungen ergeben, dass der Anbindungsknotenpunkt 
an die L 3008 (KP-5n) die künftig zu erwartenden Verkehrsmengen in mindestens 
„befriedigender“ Weise (QSV = C) aufnehmen und abwickeln kann. Ein Aus- oder 
Umbau der signalgeregelten Kreuzung ist nicht erforderlich. 

Empfehlenswert ist jedoch eine Optimierung der Signalanlage über eine verkehrs-
abhängige Steuerung. Hierdurch kann auch auf temporäre Ereignisse mit zum Teil 
erhöhtem Verkehrsaufkommen reagiert und die Verkehrsabläufe auch dann noch 
einmal optimiert werden. 

Zusammenfassend zeigen die Ergebnisse, dass die verkehrliche Erschließung des 
Bebauungsplans „Im Schleid“ (3. Änderung) in der vorliegenden Form auch mit ei-
nem Prognosehorizont 2030/35 gesichert ist. 

Die künftigen Verdrängungseffekte der Durchgangsverkehre wurden in der Ver-
kehrsuntersuchung zur 3. Änderung des Bebauungsplans „Im Schleid“ noch nicht 
berücksichtigt.  

Die Verkehrszählung wurde am Mittwoch, den 08.03.2017 durchgeführt und stellt 
eine repräsentative Grundlage dar. 

Der Schulweg soll prinzipiell über die Landschaftsbrücke geführt werden. Die Land-
schaftsbrücke ist vom Plangebiet aus gut und sicher zu erreichen.  

Verstöße gegen die Straßenverkehrsordnung sind StVO sind nicht Gegenstand der 
Bauleitplanung und der Verkehrsuntersuchung. Ein regelkonformer Kontenpunkt-
ausbau liegt vor.  
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Beschlussvorschlag zu 1: 

Der Anregung wird nicht gefolgt. 

Begründung: 

Die Wohnbebauung des Baugebietes „Im Schleid“ befindet sich derzeit in der Reali-
sierung. Die ersten Wohnungen sind bereits fertig gestellt und bezogen. Dies betrifft 
u.a. den kompletten Gebäuderiegel des Allgemeinen Wohngebietes WA 1. Das Ge-
bäude des Allgemeinen Wohngebietes WA 4 befindet sich derzeit im Bau. Der 
Schallschutz für diese bislang erste Baureihe aus östlicher Richtung wurde im Bau-
genehmigungsverfahren ausschließlich über passive Schallschutzmaßnahmen 
nachgewiesen. Die Errichtung der 7,00 m hohen Schallschutzwand am östlichen 
Rand des Plangebietes ist nicht erfolgt. Diese soll auch zukünftig nicht errichtet wer-
den. 

Die Entscheidung die ursprünglich vorgesehene 7,00 m hohe Schallschutzwand an 
der östlichen Grenze des Plangebietes nicht zu bauen ist aufgrund der von der 
Deutschen Bahn angekündigten zeitnahen Realisierung der gleisparallelen, 3,50 m 
hohen Schallschutzwand getroffen worden. Dazu gab es nach Rechtskraft der 2. 
Änderung des Bebauungsplans „Im Schleid“ Abstimmungsgespräche mit der Deut-
schen Bahn. Die Realisierung einer 7,00 m hohen Schallschutzwand parallel zur 
3,50 m hohen Schallschutzwand entlang der Bahnlinie macht aus städtebaulichen 
Gründen keinen Sinn. 

Im Rahmen der Erarbeitung der 3. Änderung des Bebauungsplans „Im Schleid“ 
wurde durch die GSA Ziegelmeyer GmbH, Limburg, eine Schalltechnische Stellung-
nahme zu der Geräuschbelastung des Plangebietes durch Straßen- und Schienen-
verkehr sowie zu der Geräuschbelastung durch gewerbliche Geräuschimmissionen 
erarbeitet.  

Im Zuge der Ermittlung der erforderlichen Schallschutzmaßnahmen wurden zur 
Minderung der Verkehrsgeräuschbelastung der „Nordumgehung“ die bestehenden 
Schallschutzwälle mit einer Höhe von 4,50 m über Gradiente Straße berücksichtigt. 
Zudem wurde die auf dem Betriebsgelände der DB AG planfestgestellte 3,50 m ho-
he Schallschutzwand in die Berechnungen mit einbezogen. Zur Gewährleistung des 
Schallschutzes gibt die Schalltechnische Stellungnahme auf Grundlage der Ergeb-
nisse der Untersuchung zusätzlich zu den aktiven Schallschutzmaßnahmen für das 
Plangebiet städtebauliche Schallschutzmaßnahmen in Form von Grundrissgestal-
tungen sowie passive Schallschutzmaßnahmen vor. 

Zum Thema Frischluftzufuhr siehe Beschlussvorschlag zu 3. 
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Bereits in der rechtskräftigen 2. Änderung des Bebauungsplans „Im Schleid“ war die 
folgende Option festgesetzt: „Der erforderliche Schallschutz kann im Rahmen des 
Baugenehmigungsverfahrens abweichend von den nachfolgend festgesetzten 
Schallschutzmaßnahmen durch alternative bauliche aktive und passive Schall-
schutzmaßnahmen nachgewiesen werden.“ 

Schallbrechungen zwischen den bestehenden und geplanten Gebäuderiegeln in-
nerhalb des Plangebietes und der geplanten, gleisparallelen 3,50 m hohen Schall-
schutzwand mit negativen Auswirkungen auf das Plangebiet sind nach Aussage der 
der GSA Ziegelmeyer GmbH auszuschließen.   

Durch die 3. Änderung des Bebauungsplans „Im Schleid“ wird die Nachbarschaftssi-
tuation zwischen dem Allgemeinen Wohngebiet und dem östlich der Bahnlinie be-
findlichen faktischen Gewerbegebiet nicht neu geschaffen. Diese ist seit der ur-
sprünglichen Aufstellung des Bebauungsplans „Im Schleid“ (Rechtskraft: 
14.07.2004) durch die dort vorgenommene Ausweisung eines Allgemeinen Wohn-
gebietes bereits vorhanden. Ein eventuell vorhandener Konflikt wird durch die 3. 
Änderung des Bebauungsplans „Im Schleid“ durch die Beibehaltung des Allgemei-
nen Wohngebietes nicht ausgelöst, sondern ist, wenn, bereits vorhanden.  

Innerhalb des genannten faktischen Gewerbegebietes östlich der Bahnlinie befinden 
sich eine Lagerhalle der Firma Hassia Mineralquellen GmbH & Co. KG sowie ein 
Betonwerk der Firma EKS Transportbeton GmbH & Co. KG.  

Für die Lagerhalle der Hassia Mineralquellen GmbH & Co. KG wurden im Rahmen 
der letzten Baugenehmigung/Nutzungsänderung Pegelwerte zur Berücksichtigung 
schutzbedürftiger Räume im Bereich der Nachbarbebauung in der Friedberger Stra-
ße vorgegeben. Das bereits planungsrechtlich durch die Aufstellung des Bebau-
ungsplanes „Im Schleid“ (Rechtskraft: 14.07.2004) vorbereitete Allgemeine Wohn-
gebiet hat keine Berücksichtigung gefunden. Durch die bestehenden Abstände zwi-
schen dem Allgemeinen Wohngebiet und der Lagerhalle sind Konflikte zur Tages-
zeit jedoch nicht zu erwarten. 

Durch die bestehenden Abstände zwischen dem Allgemeinen Wohngebiet und dem 
Betonwerk der EKS Transportbeton GmbH & Co. KG sind Konflikte zur Tageszeit 
ebenfalls nicht zu erwarten. Zur Nachtzeit sind Konflikte nicht auszuschließen. Aus 
der bestehenden Bau- bzw. Betriebsgenehmigung für das Betonwerk lassen sich 
keine Aktivitäten zur Nachtzeit entnehmen. Die Kontrolle der Einhaltung der Richt-
werte im Bereich des Allgemeinen Wohngebietes ist nicht Gegenstand der Bauleit-
planung, sondern der Überwachungsbehörde. Nachbarschaftsbeschweren werden 
an die zuständige Überwachungsbehörde (Regierungspräsidium Darmstadt) weiter-
geleitet. 
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Beschlussvorschlag zu 2: 

Der Anregung wird teilweise gefolgt. 

Begründung: 

Der Stellplatznachweis auf den privaten Baugrundstücken hat prinzipiell gem. der 
Stellplatz- und Ablösesatzung der Stadt Bad Vilbel zu erfolgen. Für das Plangebiet 
ist gem. § 10 „Inkrafttreten und Übergangsvorschriften“ der aktuellen Stellplatz- und 
Ablösesatzung der Stadt Bad Vilbel die alte Stellplatzsatzung der Stadt Bad Vilbel 
vom 24.03.1998, zuletzt geändert mit Beschluss vom 15.12.2009, anzuwenden. 
Diese Übergangsregelung tritt am 01.01.2027 außer Kraft. 

Die ehemalige Fläche für Gemeinschaftsstellplätze entlang der Bahn, die nun für ei-
ne Bebauung planungsrechtlich vorbereitet wird (Allgemeines Wohngebiet WA 5), 
befindet sich im Privatbesitz des Investors. Öffentliche Stellplätze waren hier nie 
vorgesehen. Die in diesem Bereich ehemals vorgesehenen privaten Stellplätze sind 
nun in Tiefgaragen unterzubringen. 

Zusätzlich zu den nach der Stellplatz- und Ablösesatzung zu errichtenden Stellplät-
zen errichtet der Investor Besucherstellplätze (in den Tiefgaragen oder oberirdisch 
auf den privaten Baugrundstücken), die keinen Wohnungen zugeordnet sind. 

Des Weiteren werden in der Röntgenstraße in dem Abschnitt parallel zur Bahn 
Stellplätze im öffentlichen Straßenraum angeordnet. 

Die Umwandlung von Grünflächen zu Parkflächen ist nicht Gegenstand des vorlie-
genden Bebauungsplanverfahrens. 

Beschlussvorschlag zu 3: 

Der Anregung wird nicht gefolgt. 

Begründung: 

Eine Beeinträchtigung des städtebaulichen Charakters und der Wohnqualität des 
Wohngebietes lässt sich durch die Erhöhung der maximal zulässigen Zahl der Voll-
geschosse auf vier innerhalb des Allgemeinen Wohngebietes WA 2 sowie der Fest-
setzung der maximal zulässigen Zahl der Vollgeschosse auf vier innerhalb des All-
gemeinen Wohngebietes WA 5 nicht begründen, zumal sich dieses städtebauliche 
Gesamtbild im südlich anschließenden Wohngebiet des Baugebietes „Krebsschere“ 
fortsetzt. 
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Das Plangebiet der 3. Änderung ist Teil der Baugebiete „Krebsschere“ und „Im 
Schleid“, die zusammen das Stadtquartier „Quellenpark“ bilden. Die Entwicklung des 
Stadtquartiers „Quellenpark“ stellt ein zusammenhängendes städtebauliches Gefüge 
dar. 

Die Entwicklung der Baukörper in die Höhe trägt prinzipiell der Bodenschutzklausel 
des § 1 a Abs. 2 BauGB Rechnung. Nach dieser ist mit Grund und Boden sparsam 
und schonend umzugehen; dabei sind zur Verringerung der zusätzlichen Inan-
spruchnahme von Flächen für bauliche Nutzungen die Möglichkeiten der Entwick-
lung der Gemeinde insbesondere durch Wiedernutzbarmachung von Flächen, 
Nachverdichtung und andere Maßnahmen zur Innenentwicklung zu nutzen sowie 
Bodenversiegelungen auf das notwendige Maß zu begrenzen. 

Für das Allgemeine Wohngebiet WA 2 ist die offene Bauweise festgesetzt. Gem. § 
22 Abs. 2 BauNVO werden Gebäude in der offenen Bauweise mit seitlichem Grenz-
abstand als Einzelhäuser, Doppelhäuser oder Hausgruppen errichtet. Die Länge der 
Gebäude darf höchstens 50 m betragen. Die Ausbildung eines geschlossenen Ge-
bäudekörpers ist daher innerhalb des Allgemeinen Wohngebietes WA 2 nicht mög-
lich. 

Die Belange der Belüftung und Lichtzufuhr werden durch die vorliegende Bebau-
ungsplanänderung nicht negativ beeinträchtigt.  

Die ausreichende Belichtung, Belüftung und Besonnung von Nachbargrundstücken 
wird grundsätzlich durch die Einhaltung der bauordnungsrechtlichen Abstandsflä-
chenregelung sichergestellt. Die Einhaltung der bauordnungsrechtlichen Abstands-
flächenregelung ist im Rahmen des Baugenehmigungsverfahrens nachzuweisen. 

Das Oberverwaltungsgericht Nordrhein-Westfalen führt in seinem Urteil vom 
30.05.2017 (Az.: 2 A 130/16) dazu folgendes aus: 

„Die Beachtung der landesrechtlich geregelten Abstandsflächen rechtfertig re-
gelmäßig die Annahme, dass damit zugleich die mit den Abstandsvorschriften 
verfolgten Regelungsziele (Vermeidung von Licht-, Luft- und Sonnenentzug, 
Unterbindung einer erdrückenden Wirkung des Baukörpers sowie Wahrung ei-
nes ausreichenden Sozialabstands) zumindest aus tatsächlichen Gründen 
auch im Hinblick auf das planungsrechtliche Gebot der Rücksichtnahme er-
reicht werden. Die landesrechtlichen Grenzabstandsvorschriften stellen inso-
weit eine Konkretisierung des Gebots nachbarlicher Rücksichtnahme dar. […] 
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Verschattungseffekte sind regelmäßig hinzunehmen, wenn die landesrechtli-
chen Abstandsflächenbestimmunen eingehalten werden. Diese zielen im Inte-
resse der Wahrung sozialverträglicher Verhältnisse nicht zuletzt darauf ab, ei-
ne ausreichende Belichtung und Besonnung von Gebäuden und sonstigen Tei-
len des Nachbargrundstücks sicherzustellen. Ungeachtet dessen fordert das 
Gebot der Rücksichtnahme gerade in innerstädtischen Lagen nicht, dass alle 
Fenster eines Hauses bzw. das gesamte Grundstück das ganze Jahr über op-
timal durch Sonneneinstrahlung belichtet werden. In einem bebauten inner-
städtischen Wohngebiet müssen Nachbarn vielmehr hinnehmen, dass Grund-
stücke innerhalb des durch das Bauplanungs- und Bauordnungsrecht vorge-
gebenen Rahmens baulich ausgenutzt werden und es dadurch zu einer Ver-
schattung des eigenen Grundstücks bzw. von Wohnräumen kommt.“ 

In Bezug auf die kleinklimatischen Verhältnisse ist der gesamte Geltungsbereich des 
Bebauungsplans „Im Schleid“ zu betrachten. Hier ist festzustellen, dass westlich des 
Allgemeinen Wohngebietes WA 2 zunächst eine durchgängige Parkanlage geplant 
ist und daran anschließend eine Gewerbebebauung. Diese im ursprünglichen Be-
bauungsplan festgesetzte Bebauung wird – wie auch bereits die B 3 – die thermisch 
induzierte Luftströmung aus Nordwesten bei autochthonen (austauscharmen) Wet-
terlagen (also zu 5 - 30% des Jahres) abschwächen, so dass das Gebiet der 3. Än-
derung des Bebauungsplans „Im Schleid“ auch ohne eine nunmehr mögliche Be-
bauung bei den genannten Wetterlagen eine leicht eingeschränkte Durchlüftung aus 
dieser Richtung erfährt (Hinweis: In der überwiegenden Zeit des Jahres wird das 
Windfeld hingegen durch die vorherrschende Wetterlage dominiert). Die von Norden 
bzw. östlich der B 3 entstehende Kaltluft wird sich zukünftig (nach Realisierung des 
gesamten Baugebiets) teilweise an der Bebauung entlang der B 3 aufstauen bzw. 
über die Parkanlage und die Lücken zwischen den Gebäuden sowie die Erschlie-
ßungsstraßen in südlicher Richtung abfließen und auf diese Weise ihre Gunstwir-
kung für die Wohnflächen entfalten. Zusätzlich schafft die im Bebauungsplan für das 
Gesamtgebiet „Im Schleid“ festgesetzte umfangreiche Durchgrünung des Gebietes 
ausgleichend wirkende Verdunstungsflächen bzw. lufthygienische Kompensations-
strukturen.   
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Beschlussvorschlag zu 1: 

Der Anregung wird nicht gefolgt. 

Begründung: 

Eine Beeinträchtigung des städtebaulichen Charakters und der Wohnqualität des 
Wohngebietes lässt sich durch die Erhöhung der maximal zulässigen Zahl der Voll-
geschosse auf vier innerhalb des Allgemeinen Wohngebietes WA 2 sowie der Fest-
setzung der maximal zulässigen Zahl der Vollgeschosse auf vier innerhalb des All-
gemeinen Wohngebietes WA 5 nicht begründen, zumal sich dieses städtebauliche 
Gesamtbild im südlich anschließenden Wohngebiet des Baugebietes „Krebsschere“ 
fortsetzt. 

Das Plangebiet der 3. Änderung ist Teil der Baugebiete „Krebsschere“ und „Im 
Schleid“, die zusammen das Stadtquartier „Quellenpark“ bilden. Die Entwicklung des 
Stadtquartiers „Quellenpark“ stellt ein zusammenhängendes städtebauliches Gefüge 
dar. 

Innerhalb des Allgemeinen Wohngebietes WA 5 ist die Errichtung einer Riegelbe-
bauung entlang der Bahn vorgesehen. Diese Riegelbebauung besitzt eine wichtige 
Schallschutzfunktion im Hinblick auf den Bahnlärm. Um die Schallschutzfunktion zu 
erfüllen, bedarf es einer entsprechenden baulichen Dichte, die nur mit den festge-
setzten Ausnutzungskennziffern erreicht werden kann. 

Die Entwicklung der Baukörper in die Höhe trägt prinzipiell der Bodenschutzklausel 
des § 1 a Abs. 2 BauGB Rechnung. Nach dieser ist mit Grund und Boden sparsam 
und schonend umzugehen; dabei sind zur Verringerung der zusätzlichen Inan-
spruchnahme von Flächen für bauliche Nutzungen die Möglichkeiten der Entwick-
lung der Gemeinde insbesondere durch Wiedernutzbarmachung von Flächen, 
Nachverdichtung und andere Maßnahmen zur Innenentwicklung zu nutzen sowie 
Bodenversiegelungen auf das notwendige Maß zu begrenzen. 

Für das Allgemeine Wohngebiet WA 2 ist die offene Bauweise festgesetzt. Gem. § 
22 Abs. 2 BauNVO werden Gebäude in der offenen Bauweise mit seitlichem Grenz-
abstand als Einzelhäuser, Doppelhäuser oder Hausgruppen errichtet. Die Länge der 
Gebäude darf höchstens 50 m betragen. Die Ausbildung eines geschlossenen Ge-
bäudekörpers ist daher innerhalb des Allgemeinen Wohngebietes WA 2 nicht mög-
lich. 

Die Belange der Belüftung und Lichtzufuhr werden durch die vorliegende Bebau-
ungsplanänderung nicht negativ beeinträchtigt.   



Stadt Bad Vilbel – 3. Änderung Bebauungsplan „Im Schleid“ 81 

Anregungen                                                                   Brief Nr. 67 Beschlussvorschlag 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Die ausreichende Belichtung, Belüftung und Besonnung von Nachbargrundstücken 
wird grundsätzlich durch die Einhaltung der bauordnungsrechtlichen Abstandsflä-
chenregelung sichergestellt. Die Einhaltung der bauordnungsrechtlichen Abstands-
flächenregelung ist im Rahmen des Baugenehmigungsverfahrens nachzuweisen. 

Das Oberverwaltungsgericht Nordrhein-Westfalen führt in seinem Urteil vom 
30.05.2017 (Az.: 2 A 130/16) dazu folgendes aus: 

„Die Beachtung der landesrechtlich geregelten Abstandsflächen rechtfertig re-
gelmäßig die Annahme, dass damit zugleich die mit den Abstandsvorschriften 
verfolgten Regelungsziele (Vermeidung von Licht-, Luft- und Sonnenentzug, 
Unterbindung einer erdrückenden Wirkung des Baukörpers sowie Wahrung ei-
nes ausreichenden Sozialabstands) zumindest aus tatsächlichen Gründen 
auch im Hinblick auf das planungsrechtliche Gebot der Rücksichtnahme er-
reicht werden. 

Die landesrechtlichen Grenzabstandsvorschriften stellen insoweit eine Konkre-
tisierung des Gebots nachbarlicher Rücksichtnahme dar. […] 

Verschattungseffekte sind regelmäßig hinzunehmen, wenn die landesrechtli-
chen Abstandsflächenbestimmunen eingehalten werden. Diese zielen im Inte-
resse der Wahrung sozialverträglicher Verhältnisse nicht zuletzt darauf ab, ei-
ne ausreichende Belichtung und Besonnung von Gebäuden und sonstigen Tei-
len des Nachbargrundstücks sicherzustellen. Ungeachtet dessen fordert das 
Gebot der Rücksichtnahme gerade in innerstädtischen Lagen nicht, dass alle 
Fenster eines Hauses bzw. das gesamte Grundstück das ganze Jahr über op-
timal durch Sonneneinstrahlung belichtet werden. In einem bebauten inner-
städtischen Wohngebiet müssen Nachbarn vielmehr hinnehmen, dass Grund-
stücke innerhalb des durch das Bauplanungs- und Bauordnungsrecht vorge-
gebenen Rahmens baulich ausgenutzt werden und es dadurch zu einer Ver-
schattung des eigenen Grundstücks bzw. von Wohnräumen kommt.“ 

In Bezug auf die kleinklimatischen Verhältnisse ist der gesamte Geltungsbereich des 
Bebauungsplans „Im Schleid“ zu betrachten. Hier ist festzustellen, dass westlich des 
Allgemeinen Wohngebietes WA 2 zunächst eine durchgängige Parkanlage geplant 
ist und daran anschließend eine Gewerbebebauung. Diese im ursprünglichen Be-
bauungsplan festgesetzte Bebauung wird – wie auch bereits die B 3 – die thermisch 
induzierte Luftströmung aus Nordwesten bei autochthonen (austauscharmen) Wet-
terlagen (also zu 5 - 30% des Jahres) abschwächen, so dass das Gebiet der 3. Än-
derung des Bebauungsplans „Im Schleid“ auch ohne eine nunmehr mögliche Be-
bauung bei den genannten Wetterlagen eine leicht eingeschränkte Durchlüftung aus 
dieser Richtung erfährt (Hinweis: In der überwiegenden Zeit des Jahres wird das 
Windfeld hingegen durch die vorherrschende Wetterlage dominiert).  
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Die von Norden bzw. östlich der B 3 entstehende Kaltluft wird sich zukünftig (nach 
Realisierung des gesamten Baugebiets) teilweise an der Bebauung entlang der B 3 
aufstauen bzw. über die Parkanlage und die Lücken zwischen den Gebäuden sowie 
die Erschließungsstraßen in südlicher Richtung abfließen und auf diese Weise ihre 
Gunstwirkung für die Wohnflächen entfalten. Zusätzlich schafft die im Bebauungs-
plan für das Gesamtgebiet „Im Schleid“ festgesetzte umfangreiche Durchgrünung 
des Gebietes ausgleichend wirkende Verdunstungsflächen bzw. lufthygienische 
Kompensationsstrukturen. 

Eine Drehung der geplanten Gebäude des Allgemeinen Wohngebietes WA 2 um 90 
Grad wird nicht vorgenommen. Diese hätte zur Folge, dass auf den privaten Bauflä-
chen Feuerwehrzufahrten errichtet werden müssten. Das aktuelle Konzept sieht die 
Anleiterung der Gebäude von der öffentlichen Straßenverkehrsfläche aus vor. Die 
Anlage der Feuerwehrzufahrten auf den privaten Baugrundstücken hätte eine höhe-
re Versiegelung der Grundstücke zur Folge. Nach § 1a Abs. 2 S. 1 BauGB sollen 
Bodenversiegelungen auf das notwendige Maß begrenzt werden.  

Das aktuelle Konzept beinhaltet die Ausrichtung der Terrassen, Balkone und Au-
ßenwohnbereiche nach Westen bzw. zum zentralen Park. Dadurch erhalten die Ter-
rassen, Balkone und Außenwohnbereiche eine optimale Besonnung in den Nach-
mittags- und frühen Abendstunden, wenn viele Bewohner von der Arbeit nach Hau-
se kommen. Die Ausrichtung zum zentralen Park stellt ein wichtiges Qualitätsmerk-
mal für das Allgemeine Wohngebiet WA 2 dar.  
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Beschlussvorschlag zu 2: 

Der Anregung wird nicht gefolgt. 

Begründung: 

Die Wohnbebauung des Baugebietes „Im Schleid“ befindet sich derzeit in der Reali-
sierung. Die ersten Wohnungen sind bereits fertig gestellt und bezogen. Dies betrifft 
u.a. den kompletten Gebäuderiegel des Allgemeinen Wohngebietes WA 1. Das Ge-
bäude des Allgemeinen Wohngebietes WA 4 befindet sich derzeit im Bau. Der 
Schallschutz für diese bislang erste Baureihe aus östlicher Richtung wurde im Bau-
genehmigungsverfahren ausschließlich über passive Schallschutzmaßnahmen 
nachgewiesen. Die Errichtung der 7,00 m hohen Schallschutzwand am östlichen 
Rand des Plangebietes ist nicht erfolgt. Diese soll auch zukünftig nicht errichtet wer-
den. 

Die Entscheidung die ursprünglich vorgesehene 7,00 m hohe Schallschutzwand an 
der östlichen Grenze des Plangebietes nicht zu bauen ist aufgrund der von der 
Deutschen Bahn angekündigten zeitnahen Realisierung der gleisparallelen, 3,50 m 
hohen Schallschutzwand getroffen worden. Dazu gab es nach Rechtskraft der 2. 
Änderung des Bebauungsplans „Im Schleid“ Abstimmungsgespräche mit der Deut-
schen Bahn. Die Realisierung einer 7,00 m hohen Schallschutzwand parallel zur 
3,50 m hohen Schallschutzwand entlang der Bahnlinie macht aus städtebaulichen 
Gründen keinen Sinn. 

Im Rahmen der Erarbeitung der 3. Änderung des Bebauungsplans „Im Schleid“ 
wurde durch die GSA Ziegelmeyer GmbH, Limburg, eine Schalltechnische Stellung-
nahme zu der Geräuschbelastung des Plangebietes durch Straßen- und Schienen-
verkehr sowie zu der Geräuschbelastung durch gewerbliche Geräuschimmissionen 
erarbeitet.  

Im Zuge der Ermittlung der erforderlichen Schallschutzmaßnahmen wurden zur 
Minderung der Verkehrsgeräuschbelastung der „Nordumgehung“ die bestehenden 
Schallschutzwälle mit einer Höhe von 4,50 m über Gradiente Straße berücksichtigt. 
Zudem wurde die auf dem Betriebsgelände der DB AG planfestgestellte 3,50 m ho-
he Schallschutzwand in die Berechnungen mit einbezogen. Zur Gewährleistung des 
Schallschutzes gibt die Schalltechnische Stellungnahme auf Grundlage der Ergeb-
nisse der Untersuchung zusätzlich zu den aktiven Schallschutzmaßnahmen für das 
Plangebiet städtebauliche Schallschutzmaßnahmen in Form von Grundrissgestal-
tungen sowie passive Schallschutzmaßnahmen vor. 
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Bereits in der rechtskräftigen 2. Änderung des Bebauungsplans „Im Schleid“ war die 
folgende Option festgesetzt: „Der erforderliche Schallschutz kann im Rahmen des 
Baugenehmigungsverfahrens abweichend von den nachfolgend festgesetzten 
Schallschutzmaßnahmen durch alternative bauliche aktive und passive Schall-
schutzmaßnahmen nachgewiesen werden.“ 

Spekulationen zu den Kaufverhandlungen des Investors sind nicht Gegenstand des 
vorliegenden Bebauungsplanverfahrens. 

Durch die 3. Änderung des Bebauungsplans „Im Schleid“ wird die Nachbarschaftssi-
tuation zwischen dem Allgemeinen Wohngebiet und dem östlich der Bahnlinie be-
findlichen faktischen Gewerbegebiet nicht neu geschaffen. Diese ist seit der ur-
sprünglichen Aufstellung des Bebauungsplans „Im Schleid“ (Rechtskraft: 
14.07.2004) durch die dort vorgenommene Ausweisung eines Allgemeinen Wohn-
gebietes bereits vorhanden. Ein eventuell vorhandener Konflikt wird durch die 3. 
Änderung des Bebauungsplans „Im Schleid“ durch die Beibehaltung des Allgemei-
nen Wohngebietes nicht ausgelöst, sondern ist, wenn, bereits vorhanden.  

Innerhalb des genannten faktischen Gewerbegebietes östlich der Bahnlinie befinden 
sich eine Lagerhalle der Firma Hassia Mineralquellen GmbH & Co. KG sowie ein 
Betonwerk der Firma EKS Transportbeton GmbH & Co. KG.  

Für die Lagerhalle der Hassia Mineralquellen GmbH & Co. KG wurden im Rahmen 
der letzten Baugenehmigung/Nutzungsänderung Pegelwerte zur Berücksichtigung 
schutzbedürftiger Räume im Bereich der Nachbarbebauung in der Friedberger Stra-
ße vorgegeben. Das bereits planungsrechtlich durch die Aufstellung des Bebau-
ungsplanes „Im Schleid“ (Rechtskraft: 14.07.2004) vorbereitete Allgemeine Wohn-
gebiet hat keine Berücksichtigung gefunden. Durch die bestehenden Abstände zwi-
schen dem Allgemeinen Wohngebiet und der Lagerhalle sind Konflikte zur Tages-
zeit jedoch nicht zu erwarten. 

Durch die bestehenden Abstände zwischen dem Allgemeinen Wohngebiet und dem 
Betonwerk der EKS Transportbeton GmbH & Co. KG sind Konflikte zur Tageszeit 
ebenfalls nicht zu erwarten. Zur Nachtzeit sind Konflikte nicht auszuschließen. Aus 
der bestehenden Bau- bzw. Betriebsgenehmigung für das Betonwerk lassen sich 
keine Aktivitäten zur Nachtzeit entnehmen. Die Kontrolle der Einhaltung der Richt-
werte im Bereich des Allgemeinen Wohngebietes ist nicht Gegenstand der Bauleit-
planung, sondern der Überwachungsbehörde. Nachbarschaftsbeschweren werden 
an die zuständige Überwachungsbehörde (Regierungspräsidium Darmstadt) weiter-
geleitet. 
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Beschlussvorschlag zu 3: 

Der Anregung wird nicht gefolgt. 

Begründung: 

Die Obergrenzen des § 17 BauNVO können aus städtebaulichen Gründen über-
schritten werden, wenn die Überschreitung durch Umstände ausgeglichen ist oder 
durch Maßnahmen ausgeglichen wird, durch die sichergestellt ist, dass die allge-
meinen Anforderungen an gesunde Wohn- und Arbeitsverhältnisse nicht beeinträch-
tigt werden und nachteilige Auswirkungen auf die Umwelt vermieden werden. Inner-
halb des Allgemeinen Wohngebietes WA 5 ist die Errichtung einer Riegelbebauung 
entlang der Bahn vorgesehen. Diese Riegelbebauung besitzt eine wichtige Schall-
schutzfunktion im Hinblick auf den Bahnlärm. Um die Schallschutzfunktion zu erfül-
len, bedarf es einer entsprechenden baulichen Dichte, die nur mit den festgesetzten 
Ausnutzungskennziffern erreicht werden kann. Die Überschreitung der nach § 17 
BauNVO zulässigen Obergrenze der GFZ lässt sich daher zum einen unter dem As-
pekt des Schallschutzes begründen. 

Zum anderen liegt das Plangebiet in der Nähe des Bad Vilbeler Nordbahnhofs mit 
Anschluss an den schienengebundenen Nah- und Fernverkehr sowie den kommu-
nalen Busverkehr inmitten der Metropolregion Rhein-Main, die durch einen großen 
Siedlungsdruck, Baulandknappheit und hohe Grundstückspreise gekennzeichnet ist. 
Es ist daher erforderlich, mit dem Bauland sparsam umzugehen und Möglichkeiten 
für flächen- und energiesparende Bauweisen zu eröffnen. Die Lage in der Nähe des 
Bad Vilbeler Nordbahnhofs trägt ganz entscheidend zur Verkehrsvermeidung bei, 
weshalb die grundsätzliche Zielsetzung darin besteht, möglichst viele Wohneinhei-
ten zu errichten, unter Wahrung der allgemeinen Anforderungen an gesunde Wohn-
verhältnisse. Dies wird u.a. durch die Ausbildung eines Grünzugs westlich des Plan-
gebietes mit Freizeit- und Erholungsmöglichkeiten für die Bewohner gewährleistet. 
Zudem erfolgen Festsetzungen zur Durchgrünung des Plangebietes. Daher entste-
hen durch die Planung keine nachteiligen Auswirkungen auf die Umwelt. 

Hinsichtlich der Erhöhung der Versiegelung im Rahmen der 3. Änderung des Be-
bauungsplans „Im Schleid“ ist zu berücksichtigen, dass die wesentliche Änderung in 
der Erweiterung der Nutzung durch Tiefgaragen liegt, welche auf die versiegelten 
Flächen angerechnet werden. Die Tiefgaragen liegen zum größten Teil unterhalb 
der baulichen Hauptanlagen, Tiefgaragendecken außerhalb oberirdischer Bebauung 
sind erd- bzw. substratüberdeckt herzustellen und zu begrünen. Hierdurch wird der 
Eingriff in den Boden- und Wasserhaushalt minimiert. 
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Beschlussvorschlag zu 4: 

Der Anregung wird teilweise gefolgt. 

Begründung: 

Der Stellplatznachweis auf den privaten Baugrundstücken hat prinzipiell gem. der 
Stellplatz- und Ablösesatzung der Stadt Bad Vilbel zu erfolgen. Für das Plangebiet 
ist gem. § 10 „Inkrafttreten und Übergangsvorschriften“ der aktuellen Stellplatz- und 
Ablösesatzung der Stadt Bad Vilbel die alte Stellplatzsatzung der Stadt Bad Vilbel 
vom 24.03.1998, zuletzt geändert mit Beschluss vom 15.12.2009, anzuwenden. 
Diese Übergangsregelung tritt am 01.01.2027 außer Kraft. 

Die ehemalige Fläche für Gemeinschaftsstellplätze entlang der Bahn, die nun für ei-
ne Bebauung planungsrechtlich vorbereitet wird (Allgemeines Wohngebiet WA 5), 
befindet sich im Privatbesitz des Investors. Öffentliche Stellplätze waren hier nie 
vorgesehen. Die in diesem Bereich ehemals vorgesehenen privaten Stellplätze sind 
nun in Tiefgaragen unterzubringen. 

Zusätzlich zu den nach der Stellplatz- und Ablösesatzung zu errichtenden Stellplät-
zen errichtet der Investor Besucherstellplätze (in den Tiefgaragen oder oberirdisch 
auf den privaten Baugrundstücken), die keinen Wohnungen zugeordnet sind. 

Des Weiteren werden in der Röntgenstraße in dem Abschnitt parallel zur Bahn 
Stellplätze im öffentlichen Straßenraum angeordnet. 

Die Umwandlung von Grünflächen zu Parkflächen ist nicht Gegenstand des vorlie-
genden Bebauungsplanverfahrens. 

Die Anrechnung der zu errichtenden Stellplätze auf die GRZ und GFZ wird auch im 
Rahmen der 3. Änderung des Bebauungsplans „Im Schleid“ berücksichtigt. Zentra-
les Ziel für die Allgemeinen Wohngebiete ist die Unterbringung des ruhenden Ver-
kehrs in Tiefgaragen. Um möglichst viele der erforderlichen Stellplätze in Tiefgara-
gen unterzubringen, wird die nach § 19 Abs. 4 S. 2 BauNVO zulässige Überschrei-
tung der Grundfläche für die Grundflächen baulicher Anlagen unterhalb der Gelän-
deoberfläche, durch die das Baugrundstück lediglich unterbaut wird, auf 0,9 erhöht. 
Zudem wird festgesetzt, dass die zulässige Geschossfläche um die Fläche notwen-
diger Garagen, die unterhalb der Geländeoberfläche hergestellt werden, zu erhöhen 
ist. Da Tiefgaragen und Gemeinschaftstiefgaragen erd- bzw. substratüberdeckt her-
zustellen sind, entstehen keine nachteiligen Auswirkungen auf die Umwelt. Aufheiz-
effekte werden vermieden. 
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Beschlussvorschlag zu 5: 

Der Anregung wird nicht gefolgt. 

Begründung: 

Das Rebhuhnvorkommen im Gebiet „Im Schleid“ ist seit langem bekannt und wurde 
auch im artenschutzrechtlichen Fachbeitrag zur 3. Änderung des Bebauungsplans 
„Im Schleid“ thematisiert. Inzwischen fanden weitere Abstimmungsgespräche mit 
der Unteren Naturschutzbehörde (UNB) sowie der Stadt Bad Vilbel statt. Es wurde 
beschlossen, ein umfassendes dreijähriges Monitoring insbesondere hinsichtlich der 
Arten Rebhuhn und Feldlerche durchzuführen. In diesem Zusammenhang werden in 
Abstimmung mit der Stadt und der UNB die erforderlichen artenschutzrechtlichen 
Maßnahmen festgelegt (z.B. Anlage von Blühstreifen und „Feldlerchenfenstern“ in 
der näheren räumlichen Umgebung, Schaffung von dauerhaften Ersatzlebensräu-
men etc.). 

Bezüglich des Rebhuhns ist zudem festzustellen, dass das im Rahmen der 3. Ände-
rung des Bebauungsplans „Im Schleid“ vorgesehene Vorhaben die Bereiche, in de-
nen das Rebhuhn aktuell maßgeblich festgestellt wurde, nicht tangiert. Insofern sind 
keine artenschutzrechtlichen Belange durch die Planung verletzt. Wie die derzeitige 
Situation deutlich macht, kann im Rahmen der Aufstellung eines Bebauungsplans 
zwar der Artenschutz zunächst vollständig abgearbeitet und ggf. erforderliche Maß-
nahmen festgesetzt werden. Jedoch können insbesondere dann, wenn die Planung 
nicht zeitnah umgesetzt wird, später geschützte Arten wieder in das Plangebiet ein-
wandern. Dieser Situation kann angemessen und artenschutzrechtlich nur durch ei-
ne ökologische Baubegleitung bzw. Monitoring begegnet werden, in dem aktuell 
einwandernde Arten ermittelt und entsprechende artenschutzrechtliche Maßnahmen 
zur Vermeidung von Verbotstatbeständen festgelegt werden können. 

Einer zwingenden Festsetzung (z.B. gemäß § 9 Abs. 1 Nr. 20 BauGB) im Bebau-
ungsplan bedarf es hierzu nicht, da nach § 1a Abs. 3 Satz 4 BauGB die Gemeinde 
den Ausgleich auch auf von ihr bereitgestellten Flächen treffen kann. Das Gesetz 
spricht von „sonstigen geeigneten Maßnahmen“, womit insbesondere eigene Maß-
nahmen der Gemeinde gemeint sind. Das Gesetz räumt der Gemeinde damit jede 
andere Möglichkeit ein, das Ziel des Ausgleichs zu erreichen (grundsätzlich BVerwG 
Urt. v. 19.9.2002 – 4 CN 1.02). Die Kontrolle und Umsetzung der Maßnahmen ist 
durch die Abstimmung mit der Unteren Naturschutzbehörde gewährleistet. 
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Beschlussvorschlag zu 1: 

Die Anregung wird zur Kenntnis genommen. 

Begründung: 

Siehe Beschlussvorschläge zu 2 - 6. 
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Beschlussvorschlag zu 2: 

Der Anregung wird nicht gefolgt. 

Begründung: 

Die Wohnbebauung des Baugebietes „Im Schleid“ befindet sich derzeit in der Reali-
sierung. Die ersten Wohnungen sind bereits fertig gestellt und bezogen. Dies betrifft 
u.a. den kompletten Gebäuderiegel des Allgemeinen Wohngebietes WA 1. Das Ge-
bäude des Allgemeinen Wohngebietes WA 4 befindet sich derzeit im Bau. Der 
Schallschutz für diese bislang erste Baureihe aus östlicher Richtung wurde im Bau-
genehmigungsverfahren ausschließlich über passive Schallschutzmaßnahmen 
nachgewiesen. Die Errichtung der 7,00 m hohen Schallschutzwand am östlichen 
Rand des Plangebietes ist nicht erfolgt. Diese soll auch zukünftig nicht errichtet wer-
den. 

Die Entscheidung die ursprünglich vorgesehene 7,00 m hohe Schallschutzwand an 
der östlichen Grenze des Plangebietes nicht zu bauen ist aufgrund der von der 
Deutschen Bahn angekündigten zeitnahen Realisierung der gleisparallelen, 3,50 m 
hohen Schallschutzwand getroffen worden. Dazu gab es nach Rechtskraft der 2. 
Änderung des Bebauungsplans „Im Schleid“ Abstimmungsgespräche mit der Deut-
schen Bahn. Die Realisierung einer 7,00 m hohen Schallschutzwand parallel zur 
3,50 m hohen Schallschutzwand entlang der Bahnlinie macht aus städtebaulichen 
Gründen keinen Sinn. 

Im Rahmen der Erarbeitung der 3. Änderung des Bebauungsplans „Im Schleid“ 
wurde durch die GSA Ziegelmeyer GmbH, Limburg, eine Schalltechnische Stellung-
nahme zu der Geräuschbelastung des Plangebietes durch Straßen- und Schienen-
verkehr sowie zu der Geräuschbelastung durch gewerbliche Geräuschimmissionen 
erarbeitet.  

Im Zuge der Ermittlung der erforderlichen Schallschutzmaßnahmen wurden zur 
Minderung der Verkehrsgeräuschbelastung der „Nordumgehung“ die bestehenden 
Schallschutzwälle mit einer Höhe von 4,50 m über Gradiente Straße berücksichtigt. 
Zudem wurde die auf dem Betriebsgelände der DB AG planfestgestellte 3,50 m ho-
he Schallschutzwand in die Berechnungen mit einbezogen. Zur Gewährleistung des 
Schallschutzes gibt die Schalltechnische Stellungnahme auf Grundlage der Ergeb-
nisse der Untersuchung zusätzlich zu den aktiven Schallschutzmaßnahmen für das 
Plangebiet städtebauliche Schallschutzmaßnahmen in Form von Grundrissgestal-
tungen sowie passive Schallschutzmaßnahmen vor. 
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Bereits in der rechtskräftigen 2. Änderung des Bebauungsplans „Im Schleid“ war die 
folgende Option festgesetzt: „Der erforderliche Schallschutz kann im Rahmen des 
Baugenehmigungsverfahrens abweichend von den nachfolgend festgesetzten 
Schallschutzmaßnahmen durch alternative bauliche aktive und passive Schall-
schutzmaßnahmen nachgewiesen werden.“ 

Die Stellung der Klima-Anlage des geplanten Segmüller-Gebäudes ist nicht Gegen-
stand des vorliegenden Bebauungsplanverfahrens. Die innerhalb des Plangebietes 
der 3. Änderung des Bebauungsplans „Im Schleid“ befindlichen Allgemeinen Wohn-
gebiete wurden durch die schalltechnische Untersuchung zur 1. Änderung des Be-
bauungsplans „Im Schleid“ (geplante Segmüller-Ansiedlung) ausreichend berück-
sichtigt. 

Ein Vertrauensschaden gem. § 39 BauGB kann durch die vorliegende Änderung 
des Bebauungsplans grundsätzlich nicht geltend gemacht werden, da die bereits 
festgesetzten und teilweise bereits verwirklichten Nutzungen innerhalb des Plange-
bietes weiterhin zulässig sind. 

Spekulationen zur Wertminderung der Gebäude und deren Wohneinheiten sind 
nicht Gegenstand des vorliegenden Bebauungsplanverfahrens. 

Durch die 3. Änderung des Bebauungsplans „Im Schleid“ wird die Nachbarschaftssi-
tuation zwischen dem Allgemeinen Wohngebiet und dem östlich der Bahnlinie be-
findlichen faktischen Gewerbegebiet nicht neu geschaffen. Diese ist seit der ur-
sprünglichen Aufstellung des Bebauungsplans „Im Schleid“ (Rechtskraft: 
14.07.2004) durch die dort vorgenommene Ausweisung eines Allgemeinen Wohn-
gebietes bereits vorhanden. Ein eventuell vorhandener Konflikt wird durch die 3. 
Änderung des Bebauungsplans „Im Schleid“ durch die Beibehaltung des Allgemei-
nen Wohngebietes nicht ausgelöst, sondern ist, wenn, bereits vorhanden.  

Innerhalb des genannten faktischen Gewerbegebietes östlich der Bahnlinie befinden 
sich eine Lagerhalle der Firma Hassia Mineralquellen GmbH & Co. KG sowie ein 
Betonwerk der Firma EKS Transportbeton GmbH & Co. KG.  

Für die Lagerhalle der Hassia Mineralquellen GmbH & Co. KG wurden im Rahmen 
der letzten Baugenehmigung/Nutzungsänderung Pegelwerte zur Berücksichtigung 
schutzbedürftiger Räume im Bereich der Nachbarbebauung in der Friedberger Stra-
ße vorgegeben. Das bereits planungsrechtlich durch die Aufstellung des Bebau-
ungsplanes „Im Schleid“ (Rechtskraft: 14.07.2004) vorbereitete Allgemeine Wohn-
gebiet hat keine Berücksichtigung gefunden. Durch die bestehenden Abstände zwi-
schen dem Allgemeinen Wohngebiet und der Lagerhalle sind Konflikte zur Tages-
zeit jedoch nicht zu erwarten. 
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Durch die bestehenden Abstände zwischen dem Allgemeinen Wohngebiet und dem 
Betonwerk der EKS Transportbeton GmbH & Co. KG sind Konflikte zur Tageszeit 
ebenfalls nicht zu erwarten. Zur Nachtzeit sind Konflikte nicht auszuschließen. Aus 
der bestehenden Bau- bzw. Betriebsgenehmigung für das Betonwerk lassen sich 
keine Aktivitäten zur Nachtzeit entnehmen. Die Kontrolle der Einhaltung der Richt-
werte im Bereich des Allgemeinen Wohngebietes ist nicht Gegenstand der Bauleit-
planung, sondern der Überwachungsbehörde. Nachbarschaftsbeschweren werden 
an die zuständige Überwachungsbehörde (Regierungspräsidium Darmstadt) weiter-
geleitet. 
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Beschlussvorschlag zu 3: 

Der Anregung wird teilweise gefolgt. 

Begründung: 

Der Stellplatznachweis auf den privaten Baugrundstücken hat prinzipiell gem. der 
Stellplatz- und Ablösesatzung der Stadt Bad Vilbel zu erfolgen. Für das Plangebiet 
ist gem. § 10 „Inkrafttreten und Übergangsvorschriften“ der aktuellen Stellplatz- und 
Ablösesatzung der Stadt Bad Vilbel die alte Stellplatzsatzung der Stadt Bad Vilbel 
vom 24.03.1998, zuletzt geändert mit Beschluss vom 15.12.2009, anzuwenden. 
Diese Übergangsregelung tritt am 01.01.2027 außer Kraft. 

Die ehemalige Fläche für Gemeinschaftsstellplätze entlang der Bahn, die nun für ei-
ne Bebauung planungsrechtlich vorbereitet wird (Allgemeines Wohngebiet WA 5), 
befindet sich im Privatbesitz des Investors. Öffentliche Stellplätze waren hier nie 
vorgesehen. Die in diesem Bereich ehemals vorgesehenen privaten Stellplätze sind 
nun in Tiefgaragen unterzubringen. 

Zusätzlich zu den nach der Stellplatz- und Ablösesatzung zu errichtenden Stellplät-
zen errichtet der Investor Besucherstellplätze (in den Tiefgaragen oder oberirdisch 
auf den privaten Baugrundstücken), die keinen Wohnungen zugeordnet sind. 

Des Weiteren werden in der Röntgenstraße in dem Abschnitt parallel zur Bahn 
Stellplätze im öffentlichen Straßenraum angeordnet. 

Die Umwandlung von Grünflächen zu Parkflächen ist nicht Gegenstand des vorlie-
genden Bebauungsplanverfahrens. 

Beschlussvorschlag zu 4: 

Der Anregung wird nicht gefolgt. 

Begründung: 

Durch das Büro IMB Plan, Frankfurt, wurde eine aktualisierte Verkehrsuntersuchung 
zur 3. Änderung des Bebauungsplans „Im Scheid“ erstellt. 

Die Leistungsfähigkeitsberechnungen ergeben, dass der Anbindungsknotenpunkt 
an die L 3008 (KP-5n) die künftig zu erwartenden Verkehrsmengen in mindestens 
„befriedigender“ Weise (QSV = C) aufnehmen und abwickeln kann. Ein Aus- oder 
Umbau der signalgeregelten Kreuzung ist nicht erforderlich. 
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Empfehlenswert ist jedoch eine Optimierung der Signalanlage über eine verkehrs-
abhängige Steuerung. Hierdurch kann auch auf temporäre Ereignisse mit zum Teil 
erhöhtem Verkehrsaufkommen reagiert und die Verkehrsabläufe auch dann noch 
einmal optimiert werden. 

Zusammenfassend zeigen die Ergebnisse, dass die verkehrliche Erschließung des 
Bebauungsplans „Im Schleid“ (3. Änderung) in der vorliegenden Form auch mit ei-
nem Prognosehorizont 2030/35 gesichert ist. 

Die künftigen Verdrängungseffekte der Durchgangsverkehre wurden in der Ver-
kehrsuntersuchung zur 3. Änderung des Bebauungsplans „Im Schleid“ noch nicht 
berücksichtigt.  

Die Verkehrszählung wurde am Mittwoch, den 08.03.2017 durchgeführt und stellt 
eine repräsentative Grundlage dar. 

Der Schulweg soll prinzipiell über die Landschaftsbrücke geführt werden. Die Land-
schaftsbrücke ist vom Plangebiet aus gut und sicher zu erreichen.  

Verstöße gegen die Straßenverkehrsordnung sind StVO sind nicht Gegenstand der 
Bauleitplanung und der Verkehrsuntersuchung. Ein regelkonformer Kontenpunkt-
ausbau liegt vor.  

Beschlussvorschlag zu 5: 

Der Anregung wird nicht gefolgt. 

Begründung: 

Eine Beeinträchtigung des städtebaulichen Charakters und der Wohnqualität des 
Wohngebietes lässt sich durch die Erhöhung der maximal zulässigen Zahl der Voll-
geschosse auf vier innerhalb des Allgemeinen Wohngebietes WA 2 sowie der Fest-
setzung der maximal zulässigen Zahl der Vollgeschosse auf vier innerhalb des All-
gemeinen Wohngebietes WA 5 nicht begründen, zumal sich dieses städtebauliche 
Gesamtbild im südlich anschließenden Wohngebiet des Baugebietes „Krebsschere“ 
fortsetzt. 

Das Plangebiet der 3. Änderung ist Teil der Baugebiete „Krebsschere“ und „Im 
Schleid“, die zusammen das Stadtquartier „Quellenpark“ bilden. Die Entwicklung des 
Stadtquartiers „Quellenpark“ stellt ein zusammenhängendes städtebauliches Gefüge 
dar. 
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Innerhalb des Allgemeinen Wohngebietes WA 5 ist die Errichtung einer Riegelbe-
bauung entlang der Bahn vorgesehen. Diese Riegelbebauung besitzt eine wichtige 
Schallschutzfunktion im Hinblick auf den Bahnlärm. Um die Schallschutzfunktion zu 
erfüllen, bedarf es einer entsprechenden baulichen Dichte, die nur mit den festge-
setzten Ausnutzungskennziffern erreicht werden kann. 

Die Entwicklung der Baukörper in die Höhe trägt prinzipiell der Bodenschutzklausel 
des § 1 a Abs. 2 BauGB Rechnung. Nach dieser ist mit Grund und Boden sparsam 
und schonend umzugehen; dabei sind zur Verringerung der zusätzlichen Inan-
spruchnahme von Flächen für bauliche Nutzungen die Möglichkeiten der Entwick-
lung der Gemeinde insbesondere durch Wiedernutzbarmachung von Flächen, 
Nachverdichtung und andere Maßnahmen zur Innenentwicklung zu nutzen sowie 
Bodenversiegelungen auf das notwendige Maß zu begrenzen. 

Für das Allgemeine Wohngebiet WA 2 ist die offene Bauweise festgesetzt. Gem. § 
22 Abs. 2 BauNVO werden Gebäude in der offenen Bauweise mit seitlichem Grenz-
abstand als Einzelhäuser, Doppelhäuser oder Hausgruppen errichtet. Die Länge der 
Gebäude darf höchstens 50 m betragen. Die Ausbildung eines geschlossenen Ge-
bäudekörpers ist daher innerhalb des Allgemeinen Wohngebietes WA 2 nicht mög-
lich. 

Die Belange der Belüftung und Lichtzufuhr werden durch die vorliegende Bebau-
ungsplanänderung nicht negativ beeinträchtigt. 

Die ausreichende Belichtung, Belüftung und Besonnung von Nachbargrundstücken 
wird grundsätzlich durch die Einhaltung der bauordnungsrechtlichen Abstandsflä-
chenregelung sichergestellt. Die Einhaltung der bauordnungsrechtlichen Abstands-
flächenregelung ist im Rahmen des Baugenehmigungsverfahrens nachzuweisen. 

Das Oberverwaltungsgericht Nordrhein-Westfalen führt in seinem Urteil vom 
30.05.2017 (Az.: 2 A 130/16) dazu folgendes aus: 

„Die Beachtung der landesrechtlich geregelten Abstandsflächen rechtfertig re-
gelmäßig die Annahme, dass damit zugleich die mit den Abstandsvorschriften 
verfolgten Regelungsziele (Vermeidung von Licht-, Luft- und Sonnenentzug, 
Unterbindung einer erdrückenden Wirkung des Baukörpers sowie Wahrung ei-
nes ausreichenden Sozialabstands) zumindest aus tatsächlichen Gründen 
auch im Hinblick auf das planungsrechtliche Gebot der Rücksichtnahme er-
reicht werden. Die landesrechtlichen Grenzabstandsvorschriften stellen inso-
weit eine Konkretisierung des Gebots nachbarlicher Rücksichtnahme dar. […] 

Verschattungseffekte sind regelmäßig hinzunehmen, wenn die landesrechtli-
chen Abstandsflächenbestimmunen eingehalten werden.  
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Diese zielen im Interesse der Wahrung sozialverträglicher Verhältnisse nicht 
zuletzt darauf ab, eine ausreichende Belichtung und Besonnung von Gebäu-
den und sonstigen Teilen des Nachbargrundstücks sicherzustellen. Ungeach-
tet dessen fordert das Gebot der Rücksichtnahme gerade in innerstädtischen 
Lagen nicht, dass alle Fenster eines Hauses bzw. das gesamte Grundstück 
das ganze Jahr über optimal durch Sonneneinstrahlung belichtet werden. In 
einem bebauten innerstädtischen Wohngebiet müssen Nachbarn vielmehr hin-
nehmen, dass Grundstücke innerhalb des durch das Bauplanungs- und Bau-
ordnungsrecht vorgegebenen Rahmens baulich ausgenutzt werden und es 
dadurch zu einer Verschattung des eigenen Grundstücks bzw. von Wohnräu-
men kommt.“ 

In Bezug auf die kleinklimatischen Verhältnisse ist der gesamte Geltungsbereich des 
Bebauungsplans „Im Schleid“ zu betrachten. Hier ist festzustellen, dass westlich des 
Allgemeinen Wohngebietes WA 2 zunächst eine durchgängige Parkanlage geplant 
ist und daran anschließend eine Gewerbebebauung. Diese im ursprünglichen Be-
bauungsplan festgesetzte Bebauung wird – wie auch bereits die B 3 – die thermisch 
induzierte Luftströmung aus Nordwesten bei autochthonen (austauscharmen) Wet-
terlagen (also zu 5 - 30% des Jahres) abschwächen, so dass das Gebiet der 3. Än-
derung des Bebauungsplans „Im Schleid“ auch ohne eine nunmehr mögliche Be-
bauung bei den genannten Wetterlagen eine leicht eingeschränkte Durchlüftung aus 
dieser Richtung erfährt (Hinweis: In der überwiegenden Zeit des Jahres wird das 
Windfeld hingegen durch die vorherrschende Wetterlage dominiert). 

Die von Norden bzw. östlich der B 3 entstehende Kaltluft wird sich zukünftig (nach 
Realisierung des gesamten Baugebiets) teilweise an der Bebauung entlang der B 3 
aufstauen bzw. über die Parkanlage und die Lücken zwischen den Gebäuden sowie 
die Erschließungsstraßen in südlicher Richtung abfließen und auf diese Weise ihre 
Gunstwirkung für die Wohnflächen entfalten. Zusätzlich schafft die im Bebauungs-
plan für das Gesamtgebiet „Im Schleid“ festgesetzte umfangreiche Durchgrünung 
des Gebietes ausgleichend wirkende Verdunstungsflächen bzw. lufthygienische 
Kompensationsstrukturen. 

Eine Drehung der geplanten Gebäude des Allgemeinen Wohngebietes WA 2 um 90 
Grad wird nicht vorgenommen. Diese hätte zur Folge, dass auf den privaten Bauflä-
chen Feuerwehrzufahrten errichtet werden müssten. Das aktuelle Konzept sieht die 
Anleiterung der Gebäude von der öffentlichen Straßenverkehrsfläche aus vor. Die 
Anlage der Feuerwehrzufahrten auf den privaten Baugrundstücken hätte eine höhe-
re Versiegelung der Grundstücke zur Folge. Nach § 1a Abs. 2 S. 1 BauGB sollen 
Bodenversiegelungen auf das notwendige Maß begrenzt werden.  
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Das aktuelle Konzept beinhaltet die Ausrichtung der Terrassen, Balkone und Au-
ßenwohnbereiche nach Westen bzw. zum zentralen Park. Dadurch erhalten die Ter-
rassen, Balkone und Außenwohnbereiche eine optimale Besonnung in den Nach-
mittags- und frühen Abendstunden, wenn viele Bewohner von der Arbeit nach Hau-
se kommen. Die Ausrichtung zum zentralen Park stellt ein wichtiges Qualitätsmerk-
mal für das Allgemeine Wohngebiet WA 2 dar. 
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Beschlussvorschlag zu 6: 

Der Anregung wird nicht gefolgt. 

Begründung: 

Das Rebhuhnvorkommen im Gebiet „Im Schleid“ ist seit langem bekannt und wurde 
auch im artenschutzrechtlichen Fachbeitrag zur 3. Änderung des Bebauungsplans 
„Im Schleid“ thematisiert. Inzwischen fanden weitere Abstimmungsgespräche mit 
der Unteren Naturschutzbehörde (UNB) sowie der Stadt Bad Vilbel statt. Es wurde 
beschlossen, ein umfassendes dreijähriges Monitoring insbesondere hinsichtlich der 
Arten Rebhuhn und Feldlerche durchzuführen. In diesem Zusammenhang werden in 
Abstimmung mit der Stadt und der UNB die erforderlichen artenschutzrechtlichen 
Maßnahmen festgelegt (z.B. Anlage von Blühstreifen und „Feldlerchenfenstern“ in 
der näheren räumlichen Umgebung, Schaffung von dauerhaften Ersatzlebensräu-
men etc.). 

Bezüglich des Rebhuhns ist zudem festzustellen, dass das im Rahmen der 3. Ände-
rung des Bebauungsplans „Im Schleid“ vorgesehene Vorhaben die Bereiche, in de-
nen das Rebhuhn aktuell maßgeblich festgestellt wurde, nicht tangiert. Insofern sind 
keine artenschutzrechtlichen Belange durch die Planung verletzt. Wie die derzeitige 
Situation deutlich macht, kann im Rahmen der Aufstellung eines Bebauungsplans 
zwar der Artenschutz zunächst vollständig abgearbeitet und ggf. erforderliche Maß-
nahmen festgesetzt werden. Jedoch können insbesondere dann, wenn die Planung 
nicht zeitnah umgesetzt wird, später geschützte Arten wieder in das Plangebiet ein-
wandern. Dieser Situation kann angemessen und artenschutzrechtlich nur durch ei-
ne ökologische Baubegleitung bzw. Monitoring begegnet werden, in dem aktuell 
einwandernde Arten ermittelt und entsprechende artenschutzrechtliche Maßnahmen 
zur Vermeidung von Verbotstatbeständen festgelegt werden können. 

Einer zwingenden Festsetzung (z.B. gemäß § 9 Abs. 1 Nr. 0 BauGB) im Bebau-
ungsplan bedarf es hierzu nicht, da nach § 1a Abs. 3 Satz 4 BauGB die Gemeinde 
den Ausgleich auch auf von ihr bereitgestellten Flächen treffen kann. Das Gesetz 
spricht von „sonstigen geeigneten Maßnahmen“, womit insbesondere eigene Maß-
nahmen der Gemeinde gemeint sind. Das Gesetz räumt der Gemeinde damit jede 
andere Möglichkeit ein, das Ziel des Ausgleichs zu erreichen (grundsätzlich BVerwG 
Urt. v. 19.9.2002 – 4 CN 1.02). Die Kontrolle und Umsetzung der Maßnahmen ist 
durch die Abstimmung mit der Unteren Naturschutzbehörde gewährleistet. 
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Beschlussvorschlag zu 1: 

Der Anregung wird nicht gefolgt. 

Begründung: 

Die Wohnbebauung des Baugebietes „Im Schleid“ befindet sich derzeit in der Reali-
sierung. Die ersten Wohnungen sind bereits fertig gestellt und bezogen. Dies betrifft 
u.a. den kompletten Gebäuderiegel des Allgemeinen Wohngebietes WA 1. Das Ge-
bäude des Allgemeinen Wohngebietes WA 4 befindet sich derzeit im Bau. Der 
Schallschutz für diese bislang erste Baureihe aus östlicher Richtung wurde im Bau-
genehmigungsverfahren ausschließlich über passive Schallschutzmaßnahmen 
nachgewiesen. Die Errichtung der 7,00 m hohen Schallschutzwand am östlichen 
Rand des Plangebietes ist nicht erfolgt. Diese soll auch zukünftig nicht errichtet wer-
den. 

Die Entscheidung die ursprünglich vorgesehene 7,00 m hohe Schallschutzwand an 
der östlichen Grenze des Plangebietes nicht zu bauen ist aufgrund der von der 
Deutschen Bahn angekündigten zeitnahen Realisierung der gleisparallelen, 3,50 m 
hohen Schallschutzwand getroffen worden. Dazu gab es nach Rechtskraft der 2. 
Änderung des Bebauungsplans „Im Schleid“ Abstimmungsgespräche mit der Deut-
schen Bahn. Die Realisierung einer 7,00 m hohen Schallschutzwand parallel zur 
3,50 m hohen Schallschutzwand entlang der Bahnlinie macht aus städtebaulichen 
Gründen keinen Sinn. 

Im Rahmen der Erarbeitung der 3. Änderung des Bebauungsplans „Im Schleid“ 
wurde durch die GSA Ziegelmeyer GmbH, Limburg, eine Schalltechnische Stellung-
nahme zu der Geräuschbelastung des Plangebietes durch Straßen- und Schienen-
verkehr sowie zu der Geräuschbelastung durch gewerbliche Geräuschimmissionen 
erarbeitet.  

Im Zuge der Ermittlung der erforderlichen Schallschutzmaßnahmen wurden zur 
Minderung der Verkehrsgeräuschbelastung der „Nordumgehung“ die bestehenden 
Schallschutzwälle mit einer Höhe von 4,50 m über Gradiente Straße berücksichtigt. 
Zudem wurde die auf dem Betriebsgelände der DB AG planfestgestellte 3,50 m ho-
he Schallschutzwand in die Berechnungen mit einbezogen. Zur Gewährleistung des 
Schallschutzes gibt die Schalltechnische Stellungnahme auf Grundlage der Ergeb-
nisse der Untersuchung zusätzlich zu den aktiven Schallschutzmaßnahmen für das 
Plangebiet städtebauliche Schallschutzmaßnahmen in Form von Grundrissgestal-
tungen sowie passive Schallschutzmaßnahmen vor. 
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Bereits in der rechtskräftigen 2. Änderung des Bebauungsplans „Im Schleid“ war die 
folgende Option festgesetzt: „Der erforderliche Schallschutz kann im Rahmen des 
Baugenehmigungsverfahrens abweichend von den nachfolgend festgesetzten 
Schallschutzmaßnahmen durch alternative bauliche aktive und passive Schall-
schutzmaßnahmen nachgewiesen werden.“ 

Durch die 3. Änderung des Bebauungsplans „Im Schleid“ wird die Nachbarschaftssi-
tuation zwischen dem Allgemeinen Wohngebiet und dem östlich der Bahnlinie be-
findlichen faktischen Gewerbegebiet nicht neu geschaffen. Diese ist seit der ur-
sprünglichen Aufstellung des Bebauungsplans „Im Schleid“ (Rechtskraft: 
14.07.2004) durch die dort vorgenommene Ausweisung eines Allgemeinen Wohn-
gebietes bereits vorhanden. Ein eventuell vorhandener Konflikt wird durch die 3. 
Änderung des Bebauungsplans „Im Schleid“ durch die Beibehaltung des Allgemei-
nen Wohngebietes nicht ausgelöst, sondern ist, wenn, bereits vorhanden.  

Innerhalb des genannten faktischen Gewerbegebietes östlich der Bahnlinie befinden 
sich eine Lagerhalle der Firma Hassia Mineralquellen GmbH & Co. KG sowie ein 
Betonwerk der Firma EKS Transportbeton GmbH & Co. KG.  

Für die Lagerhalle der Hassia Mineralquellen GmbH & Co. KG wurden im Rahmen 
der letzten Baugenehmigung/Nutzungsänderung Pegelwerte zur Berücksichtigung 
schutzbedürftiger Räume im Bereich der Nachbarbebauung in der Friedberger Stra-
ße vorgegeben. Das bereits planungsrechtlich durch die Aufstellung des Bebau-
ungsplanes „Im Schleid“ (Rechtskraft: 14.07.2004) vorbereitete Allgemeine Wohn-
gebiet hat keine Berücksichtigung gefunden. Durch die bestehenden Abstände zwi-
schen dem Allgemeinen Wohngebiet und der Lagerhalle sind Konflikte zur Tages-
zeit jedoch nicht zu erwarten. 

Durch die bestehenden Abstände zwischen dem Allgemeinen Wohngebiet und dem 
Betonwerk der EKS Transportbeton GmbH & Co. KG sind Konflikte zur Tageszeit 
ebenfalls nicht zu erwarten. Zur Nachtzeit sind Konflikte nicht auszuschließen. Aus 
der bestehenden Bau- bzw. Betriebsgenehmigung für das Betonwerk lassen sich 
keine Aktivitäten zur Nachtzeit entnehmen. Die Kontrolle der Einhaltung der Richt-
werte im Bereich des Allgemeinen Wohngebietes ist nicht Gegenstand der Bauleit-
planung, sondern der Überwachungsbehörde. Nachbarschaftsbeschweren werden 
an die zuständige Überwachungsbehörde (Regierungspräsidium Darmstadt) weiter-
geleitet. 
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Beschlussvorschlag zu 2: 

Der Anregung wird teilweise gefolgt. 

Begründung: 

Der Stellplatznachweis auf den privaten Baugrundstücken hat prinzipiell gem. der 
Stellplatz- und Ablösesatzung der Stadt Bad Vilbel zu erfolgen. Für das Plangebiet 
ist gem. § 10 „Inkrafttreten und Übergangsvorschriften“ der aktuellen Stellplatz- und 
Ablösesatzung der Stadt Bad Vilbel die alte Stellplatzsatzung der Stadt Bad Vilbel 
vom 24.03.1998, zuletzt geändert mit Beschluss vom 15.12.2009, anzuwenden. 
Diese Übergangsregelung tritt am 01.01.2027 außer Kraft. 

Die ehemalige Fläche für Gemeinschaftsstellplätze entlang der Bahn, die nun für ei-
ne Bebauung planungsrechtlich vorbereitet wird (Allgemeines Wohngebiet WA 5), 
befindet sich im Privatbesitz des Investors. Öffentliche Stellplätze waren hier nie 
vorgesehen. Die in diesem Bereich ehemals vorgesehenen privaten Stellplätze sind 
nun in Tiefgaragen unterzubringen. 

Zusätzlich zu den nach der Stellplatz- und Ablösesatzung zu errichtenden Stellplät-
zen errichtet der Investor Besucherstellplätze (in den Tiefgaragen oder oberirdisch 
auf den privaten Baugrundstücken), die keinen Wohnungen zugeordnet sind. 

Des Weiteren werden in der Röntgenstraße in dem Abschnitt parallel zur Bahn 
Stellplätze im öffentlichen Straßenraum angeordnet. 

Die Umwandlung von Grünflächen zu Parkflächen ist nicht Gegenstand des vorlie-
genden Bebauungsplanverfahrens. 

Beschlussvorschlag zu 3: 

Der Anregung wird nicht gefolgt. 

Begründung: 

Durch das Büro IMB Plan, Frankfurt, wurde eine aktualisierte Verkehrsuntersuchung 
zur 3. Änderung des Bebauungsplans „Im Scheid“ erstellt. 

Die Leistungsfähigkeitsberechnungen ergeben, dass der Anbindungsknotenpunkt 
an die L 3008 (KP-5n) die künftig zu erwartenden Verkehrsmengen in mindestens 
„befriedigender“ Weise (QSV = C) aufnehmen und abwickeln kann. Ein Aus- oder 
Umbau der signalgeregelten Kreuzung ist nicht erforderlich. 
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Empfehlenswert ist jedoch eine Optimierung der Signalanlage über eine verkehrs-
abhängige Steuerung. Hierdurch kann auch auf temporäre Ereignisse mit zum Teil 
erhöhtem Verkehrsaufkommen reagiert und die Verkehrsabläufe auch dann noch 
einmal optimiert werden. 

Zusammenfassend zeigen die Ergebnisse, dass die verkehrliche Erschließung des 
Bebauungsplans „Im Schleid“ (3. Änderung) in der vorliegenden Form auch mit ei-
nem Prognosehorizont 2030/35 gesichert ist. 

Die künftigen Verdrängungseffekte der Durchgangsverkehre wurden in der Ver-
kehrsuntersuchung zur 3. Änderung des Bebauungsplans „Im Schleid“ noch nicht 
berücksichtigt.  

Die Verkehrszählung wurde am Mittwoch, den 08.03.2017 durchgeführt und stellt 
eine repräsentative Grundlage dar. 

Der Schulweg soll prinzipiell über die Landschaftsbrücke geführt werden. Die Land-
schaftsbrücke ist vom Plangebiet aus gut und sicher zu erreichen.  

Verstöße gegen die Straßenverkehrsordnung sind StVO sind nicht Gegenstand der 
Bauleitplanung und der Verkehrsuntersuchung. Ein regelkonformer Kontenpunkt-
ausbau liegt vor. 
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Beschlussvorschlag zu 1: 

Die Anregung wird zur Kenntnis genommen. 

Begründung: 

Die Wohnbauflächen im östlichen Teilbereich des Baugebietes „Im Schleid“ befin-
den sich derzeit in der Realisierung. Die entsprechenden privaten Bauflächen sind 
im Besitz eines Investors. Während der Realisierung der Wohnbauflächen hat sich 
ein Änderungsbedarf von Seiten des Investors ergeben. Daher erfolgt die Änderung 
des Bebauungsplans in dem entsprechenden Teilbereich, die unter anderem die Er-
höhung der zulässigen Zahl der Vollgeschosse in Teilbereichen vorsieht. 

Eine Beeinträchtigung des städtebaulichen Charakters und der Wohnqualität des 
Wohngebietes lässt sich durch die Erhöhung der maximal zulässigen Zahl der Voll-
geschosse auf vier innerhalb des Allgemeinen Wohngebietes WA 2 sowie der Fest-
setzung der maximal zulässigen Zahl der Vollgeschosse auf vier innerhalb des All-
gemeinen Wohngebietes WA 5 nicht begründen, zumal sich dieses städtebauliche 
Gesamtbild im südlich anschließenden Wohngebiet des Baugebietes „Krebsschere“ 
fortsetzt. 

Das Plangebiet der 3. Änderung ist Teil der Baugebiete „Krebsschere“ und „Im 
Schleid“, die zusammen das Stadtquartier „Quellenpark“ bilden. Die Entwicklung des 
Stadtquartiers „Quellenpark“ stellt ein zusammenhängendes städtebauliches Gefüge 
dar. 

Innerhalb des Allgemeinen Wohngebietes WA 5 ist die Errichtung einer Riegelbe-
bauung entlang der Bahn vorgesehen. Diese Riegelbebauung besitzt eine wichtige 
Schallschutzfunktion im Hinblick auf den Bahnlärm. Um die Schallschutzfunktion zu 
erfüllen, bedarf es einer entsprechenden baulichen Höhe von vier Vollgeschossen. 

Die Entwicklung der Baukörper in die Höhe trägt prinzipiell der Bodenschutzklausel 
des § 1 a Abs. 2 BauGB Rechnung. Nach dieser ist mit Grund und Boden sparsam 
und schonend umzugehen; dabei sind zur Verringerung der zusätzlichen Inan-
spruchnahme von Flächen für bauliche Nutzungen die Möglichkeiten der Entwick-
lung der Gemeinde insbesondere durch Wiedernutzbarmachung von Flächen, 
Nachverdichtung und andere Maßnahmen zur Innenentwicklung zu nutzen sowie 
Bodenversiegelungen auf das notwendige Maß zu begrenzen. 
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Für das Allgemeine Wohngebiet WA 2 ist die offene Bauweise festgesetzt. Gem. § 
22 Abs. 2 BauNVO werden Gebäude in der offenen Bauweise mit seitlichem Grenz-
abstand als Einzelhäuser, Doppelhäuser oder Hausgruppen errichtet. Die Länge der 
Gebäude darf höchstens 50 m betragen. Die Ausbildung eines geschlossenen Ge-
bäudekörpers ist daher innerhalb des Allgemeinen Wohngebietes WA 2 nicht mög-
lich. 

Beschlussvorschlag zu 2: 

Die Anregung wird zur Kenntnis genommen.  

Begründung: 

Die öffentliche Straßenverkehrsfläche mit der Zweckbestimmung Fußgänger- und 
Radwegebereich am östlichen Rand des Plangebietes parallel zur Bahnlinie endet 
am südlichen Rand des Plangebietes. 

Wie der Begründung des Bebauungsplans zu entnehmen ist, ist die Verbindung mit 
dem südlich der Nordumgehung angrenzenden Baugebiet „Krebsschere“ zum jetzi-
gen Zeitpunkt nicht vorgesehen. Die Verbindung erfolgt entweder über die bereits 
bestehende Grünbrücke des geplanten Grünzuges oder über den signalgesteuerten 
Knotenpunkt der Nordumgehung. 

Beschlussvorschlag zu 3: 

Die Anregung wird zur Kenntnis genommen.  

Begründung: 

Der Zeitpunkt der Realisierung der geplanten Straßenverkehrsflächen innerhalb des 
Plangebietes ist prinzipiell nicht Gegenstand der Bauleitplanung. 
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Beschlussvorschlag zu 1: 

Der Anregung wird nicht gefolgt. 

Begründung: 

Die Obergrenzen des § 17 BauNVO können aus städtebaulichen Gründen über-
schritten werden, wenn die Überschreitung durch Umstände ausgeglichen ist oder 
durch Maßnahmen ausgeglichen wird, durch die sichergestellt ist, dass die allge-
meinen Anforderungen an gesunde Wohn- und Arbeitsverhältnisse nicht beeinträch-
tigt werden und nachteilige Auswirkungen auf die Umwelt vermieden werden. Inner-
halb des Allgemeinen Wohngebietes WA 5 ist die Errichtung einer Riegelbebauung 
entlang der Bahn vorgesehen. Diese Riegelbebauung besitzt eine wichtige Schall-
schutzfunktion im Hinblick auf den Bahnlärm. Um die Schallschutzfunktion zu erfül-
len, bedarf es einer entsprechenden baulichen Dichte, die nur mit den festgesetzten 
Ausnutzungskennziffern erreicht werden kann. Die Überschreitung der nach § 17 
BauNVO zulässigen Obergrenze der GFZ lässt sich daher zum einen unter dem As-
pekt des Schallschutzes begründen. 

Zum anderen liegt das Plangebiet in der Nähe des Bad Vilbeler Nordbahnhofs mit 
Anschluss an den schienengebundenen Nah- und Fernverkehr sowie den kommu-
nalen Busverkehr inmitten der Metropolregion Rhein-Main, die durch einen großen 
Siedlungsdruck, Baulandknappheit und hohe Grundstückspreise gekennzeichnet ist. 
Es ist daher erforderlich, mit dem Bauland sparsam umzugehen und Möglichkeiten 
für flächen- und energiesparende Bauweisen zu eröffnen. Die Lage in der Nähe des 
Bad Vilbeler Nordbahnhofs trägt ganz entscheidend zur Verkehrsvermeidung bei, 
weshalb die grundsätzliche Zielsetzung darin besteht, möglichst viele Wohneinhei-
ten zu errichten, unter Wahrung der allgemeinen Anforderungen an gesunde Wohn-
verhältnisse. Dies wird u.a. durch die Ausbildung eines Grünzugs westlich des Plan-
gebietes mit Freizeit- und Erholungsmöglichkeiten für die Bewohner gewährleistet. 
Zudem erfolgen Festsetzungen zur Durchgrünung des Plangebietes. Daher entste-
hen durch die Planung keine nachteiligen Auswirkungen auf die Umwelt. 

Hinsichtlich der Erhöhung der Versiegelung im Rahmen der 3. Änderung des Be-
bauungsplans „Im Schleid“ ist zu berücksichtigen, dass die wesentliche Änderung in 
der Erweiterung der Nutzung durch Tiefgaragen liegt, welche auf die versiegelten 
Flächen angerechnet werden. Die Tiefgaragen liegen zum größten Teil unterhalb 
der baulichen Hauptanlagen, Tiefgaragendecken außerhalb oberirdischer Bebauung 
sind erd- bzw. substratüberdeckt herzustellen und zu begrünen. Hierdurch wird der 
Eingriff in den Boden- und Wasserhaushalt minimiert. 
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Beschlussvorschlag zu 2: 

Der Anregung wird teilweise gefolgt. 

Begründung: 

Der Stellplatznachweis auf den privaten Baugrundstücken hat prinzipiell gem. der 
Stellplatz- und Ablösesatzung der Stadt Bad Vilbel zu erfolgen. Für das Plangebiet 
ist gem. § 10 „Inkrafttreten und Übergangsvorschriften“ der aktuellen Stellplatz- und 
Ablösesatzung der Stadt Bad Vilbel die alte Stellplatzsatzung der Stadt Bad Vilbel 
vom 24.03.1998, zuletzt geändert mit Beschluss vom 15.12.2009, anzuwenden. 
Diese Übergangsregelung tritt am 01.01.2027 außer Kraft. 

Die ehemalige Fläche für Gemeinschaftsstellplätze entlang der Bahn, die nun für ei-
ne Bebauung planungsrechtlich vorbereitet wird (Allgemeines Wohngebiet WA 5), 
befindet sich im Privatbesitz des Investors. Öffentliche Stellplätze waren hier nie 
vorgesehen. Die in diesem Bereich ehemals vorgesehenen privaten Stellplätze sind 
nun in Tiefgaragen unterzubringen. 

Zusätzlich zu den nach der Stellplatz- und Ablösesatzung zu errichtenden Stellplät-
zen errichtet der Investor Besucherstellplätze (in den Tiefgaragen oder oberirdisch 
auf den privaten Baugrundstücken), die keinen Wohnungen zugeordnet sind. 

Des Weiteren werden in der Röntgenstraße in dem Abschnitt parallel zur Bahn 
Stellplätze im öffentlichen Straßenraum angeordnet. 

Die Umwandlung von Grünflächen zu Parkflächen ist nicht Gegenstand des vorlie-
genden Bebauungsplanverfahrens. 
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Beschlussvorschlag zu 3: 

Der Anregung wird nicht gefolgt. 

Begründung: 

Eine Beeinträchtigung des städtebaulichen Charakters und der Wohnqualität des 
Wohngebietes lässt sich durch die Erhöhung der maximal zulässigen Zahl der Voll-
geschosse auf vier innerhalb des Allgemeinen Wohngebietes WA 2 sowie der Fest-
setzung der maximal zulässigen Zahl der Vollgeschosse auf vier innerhalb des All-
gemeinen Wohngebietes WA 5 nicht begründen, zumal sich dieses städtebauliche 
Gesamtbild im südlich anschließenden Wohngebiet des Baugebietes „Krebsschere“ 
fortsetzt. 

Das Plangebiet der 3. Änderung ist Teil der Baugebiete „Krebsschere“ und „Im 
Schleid“, die zusammen das Stadtquartier „Quellenpark“ bilden. Die Entwicklung des 
Stadtquartiers „Quellenpark“ stellt ein zusammenhängendes städtebauliches Gefüge 
dar. 

Innerhalb des Allgemeinen Wohngebietes WA 5 ist die Errichtung einer Riegelbe-
bauung entlang der Bahn vorgesehen. Diese Riegelbebauung besitzt eine wichtige 
Schallschutzfunktion im Hinblick auf den Bahnlärm. Um die Schallschutzfunktion zu 
erfüllen, bedarf es einer entsprechenden baulichen Dichte, die nur mit den festge-
setzten Ausnutzungskennziffern erreicht werden kann. 

Die Entwicklung der Baukörper in die Höhe trägt prinzipiell der Bodenschutzklausel 
des § 1 a Abs. 2 BauGB Rechnung. Nach dieser ist mit Grund und Boden sparsam 
und schonend umzugehen; dabei sind zur Verringerung der zusätzlichen Inan-
spruchnahme von Flächen für bauliche Nutzungen die Möglichkeiten der Entwick-
lung der Gemeinde insbesondere durch Wiedernutzbarmachung von Flächen, 
Nachverdichtung und andere Maßnahmen zur Innenentwicklung zu nutzen sowie 
Bodenversiegelungen auf das notwendige Maß zu begrenzen. 

Für das Allgemeine Wohngebiet WA 2 ist die offene Bauweise festgesetzt. Gem. § 
22 Abs. 2 BauNVO werden Gebäude in der offenen Bauweise mit seitlichem Grenz-
abstand als Einzelhäuser, Doppelhäuser oder Hausgruppen errichtet. Die Länge der 
Gebäude darf höchstens 50 m betragen. Die Ausbildung eines geschlossenen Ge-
bäudekörpers ist daher innerhalb des Allgemeinen Wohngebietes WA 2 nicht mög-
lich. 

Die Belange der Belüftung und Lichtzufuhr werden durch die vorliegende Be-
bauungsplanänderung nicht negativ beeinträchtigt.   
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Die ausreichende Belichtung, Belüftung und Besonnung von Nachbargrundstücken 
wird grundsätzlich durch die Einhaltung der bauordnungsrechtlichen Abstandsflä-
chenregelung sichergestellt. Die Einhaltung der bauordnungsrechtlichen Abstands-
flächenregelung ist im Rahmen des Baugenehmigungsverfahrens nachzuweisen. 

Das Oberverwaltungsgericht Nordrhein-Westfalen führt in seinem Urteil vom 
30.05.2017 (Az.: 2 A 130/16) dazu folgendes aus: 

„Die Beachtung der landesrechtlich geregelten Abstandsflächen rechtfertig re-
gelmäßig die Annahme, dass damit zugleich die mit den Abstandsvorschriften 
verfolgten Regelungsziele (Vermeidung von Licht-, Luft- und Sonnenentzug, 
Unterbindung einer erdrückenden Wirkung des Baukörpers sowie Wahrung ei-
nes ausreichenden Sozialabstands) zumindest aus tatsächlichen Gründen 
auch im Hinblick auf das planungsrechtliche Gebot der Rücksichtnahme er-
reicht werden. 

Die landesrechtlichen Grenzabstandsvorschriften stellen insoweit eine Konkre-
tisierung des Gebots nachbarlicher Rücksichtnahme dar. […] 

Verschattungseffekte sind regelmäßig hinzunehmen, wenn die landesrechtli-
chen Abstandsflächenbestimmunen eingehalten werden. Diese zielen im Inte-
resse der Wahrung sozialverträglicher Verhältnisse nicht zuletzt darauf ab, ei-
ne ausreichende Belichtung und Besonnung von Gebäuden und sonstigen Tei-
len des Nachbargrundstücks sicherzustellen. Ungeachtet dessen fordert das 
Gebot der Rücksichtnahme gerade in innerstädtischen Lagen nicht, dass alle 
Fenster eines Hauses bzw. das gesamte Grundstück das ganze Jahr über op-
timal durch Sonneneinstrahlung belichtet werden. In einem bebauten inner-
städtischen Wohngebiet müssen Nachbarn vielmehr hinnehmen, dass Grund-
stücke innerhalb des durch das Bauplanungs- und Bauordnungsrecht vorge-
gebenen Rahmens baulich ausgenutzt werden und es dadurch zu einer Ver-
schattung des eigenen Grundstücks bzw. von Wohnräumen kommt.“ 

In Bezug auf die kleinklimatischen Verhältnisse ist der gesamte Geltungsbereich des 
Bebauungsplans „Im Schleid“ zu betrachten. Hier ist festzustellen, dass westlich des 
Allgemeinen Wohngebietes WA 2 zunächst eine durchgängige Parkanlage geplant 
ist und daran anschließend eine Gewerbebebauung. Diese im ursprünglichen Be-
bauungsplan festgesetzte Bebauung wird – wie auch bereits die B 3 – die thermisch 
induzierte Luftströmung aus Nordwesten bei autochthonen (austauscharmen) Wet-
terlagen (also zu 5 - 30% des Jahres) abschwächen, so dass das Gebiet der 3. Än-
derung des Bebauungsplans „Im Schleid“ auch ohne eine nunmehr mögliche Be-
bauung bei den genannten Wetterlagen eine leicht eingeschränkte Durchlüftung aus 
dieser Richtung erfährt (Hinweis: In der überwiegenden Zeit des Jahres wird das 
Windfeld hingegen durch die vorherrschende Wetterlage dominiert). 
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Die von Norden bzw. östlich der B 3 entstehende Kaltluft wird sich zukünftig (nach 
Realisierung des gesamten Baugebiets) teilweise an der Bebauung entlang der B 3 
aufstauen bzw. über die Parkanlage und die Lücken zwischen den Gebäuden sowie 
die Erschließungsstraßen in südlicher Richtung abfließen und auf diese Weise ihre 
Gunstwirkung für die Wohnflächen entfalten. Zusätzlich schafft die im Bebauungs-
plan für das Gesamtgebiet „Im Schleid“ festgesetzte umfangreiche Durchgrünung 
des Gebietes ausgleichend wirkende Verdunstungsflächen bzw. lufthygienische 
Kompensationsstrukturen. 

Eine Drehung der geplanten Gebäude des Allgemeinen Wohngebietes WA 2 um 90 
Grad wird nicht vorgenommen. Diese hätte zur Folge, dass auf den privaten Bauflä-
chen Feuerwehrzufahrten errichtet werden müssten. Das aktuelle Konzept sieht die 
Anleiterung der Gebäude von der öffentlichen Straßenverkehrsfläche aus vor. Die 
Anlage der Feuerwehrzufahrten auf den privaten Baugrundstücken hätte eine höhe-
re Versiegelung der Grundstücke zur Folge. Nach § 1a Abs. 2 S. 1 BauGB sollen 
Bodenversiegelungen auf das notwendige Maß begrenzt werden.  

Das aktuelle Konzept beinhaltet die Ausrichtung der Terrassen, Balkone und Au-
ßenwohnbereiche nach Westen bzw. zum zentralen Park. Dadurch erhalten die Ter-
rassen, Balkone und Außenwohnbereiche eine optimale Besonnung in den Nach-
mittags- und frühen Abendstunden, wenn viele Bewohner von der Arbeit nach Hau-
se kommen. Die Ausrichtung zum zentralen Park stellt ein wichtiges Qualitätsmerk-
mal für das Allgemeine Wohngebiet WA 2 dar.  

Beschlussvorschlag zu 4: 

Der Anregung wird nicht gefolgt. 

Begründung: 

Die Wohnbebauung des Baugebietes „Im Schleid“ befindet sich derzeit in der Reali-
sierung. Die ersten Wohnungen sind bereits fertig gestellt und bezogen. Dies betrifft 
u.a. den kompletten Gebäuderiegel des Allgemeinen Wohngebietes WA 1. Das Ge-
bäude des Allgemeinen Wohngebietes WA 4 befindet sich derzeit im Bau. Der 
Schallschutz für diese bislang erste Baureihe aus östlicher Richtung wurde im Bau-
genehmigungsverfahren ausschließlich über passive Schallschutzmaßnahmen 
nachgewiesen. Die Errichtung der 7,00 m hohen Schallschutzwand am östlichen 
Rand des Plangebietes ist nicht erfolgt. Diese soll auch zukünftig nicht errichtet wer-
den. 
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Die Entscheidung die ursprünglich vorgesehene 7,00 m hohe Schallschutzwand an 
der östlichen Grenze des Plangebietes nicht zu bauen ist aufgrund der von der 
Deutschen Bahn angekündigten zeitnahen Realisierung der gleisparallelen, 3,50 m 
hohen Schallschutzwand getroffen worden. Dazu gab es nach Rechtskraft der 2. 
Änderung des Bebauungsplans „Im Schleid“ Abstimmungsgespräche mit der Deut-
schen Bahn. Die Realisierung einer 7,00 m hohen Schallschutzwand parallel zur 
3,50 m hohen Schallschutzwand entlang der Bahnlinie macht aus städtebaulichen 
Gründen keinen Sinn. 

Im Rahmen der Erarbeitung der 3. Änderung des Bebauungsplans „Im Schleid“ 
wurde durch die GSA Ziegelmeyer GmbH, Limburg, eine Schalltechnische Stellung-
nahme zu der Geräuschbelastung des Plangebietes durch Straßen- und Schienen-
verkehr sowie zu der Geräuschbelastung durch gewerbliche Geräuschimmissionen 
erarbeitet.  

Im Zuge der Ermittlung der erforderlichen Schallschutzmaßnahmen wurden zur 
Minderung der Verkehrsgeräuschbelastung der „Nordumgehung“ die bestehenden 
Schallschutzwälle mit einer Höhe von 4,50 m über Gradiente Straße berücksichtigt. 
Zudem wurde die auf dem Betriebsgelände der DB AG planfestgestellte 3,50 m ho-
he Schallschutzwand in die Berechnungen mit einbezogen. Zur Gewährleistung des 
Schallschutzes gibt die Schalltechnische Stellungnahme auf Grundlage der Ergeb-
nisse der Untersuchung zusätzlich zu den aktiven Schallschutzmaßnahmen für das 
Plangebiet städtebauliche Schallschutzmaßnahmen in Form von Grundrissgestal-
tungen sowie passive Schallschutzmaßnahmen vor. 

Bereits in der rechtskräftigen 2. Änderung des Bebauungsplans „Im Schleid“ war die 
folgende Option festgesetzt: „Der erforderliche Schallschutz kann im Rahmen des 
Baugenehmigungsverfahrens abweichend von den nachfolgend festgesetzten 
Schallschutzmaßnahmen durch alternative bauliche aktive und passive Schall-
schutzmaßnahmen nachgewiesen werden.“ 

Spekulationen zu den Kaufverhandlungen des Investors sind nicht Gegenstand des 
vorliegenden Bebauungsplanverfahrens. 

Durch die 3. Änderung des Bebauungsplans „Im Schleid“ wird die Nachbarschaftssi-
tuation zwischen dem Allgemeinen Wohngebiet und dem östlich der Bahnlinie be-
findlichen faktischen Gewerbegebiet nicht neu geschaffen. Diese ist seit der ur-
sprünglichen Aufstellung des Bebauungsplans „Im Schleid“ (Rechtskraft: 
14.07.2004) durch die dort vorgenommene Ausweisung eines Allgemeinen Wohn-
gebietes bereits vorhanden. Ein eventuell vorhandener Konflikt wird durch die 3. 
Änderung des Bebauungsplans „Im Schleid“ durch die Beibehaltung des Allgemei-
nen Wohngebietes nicht ausgelöst, sondern ist, wenn, bereits vorhanden.  
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Innerhalb des genannten faktischen Gewerbegebietes östlich der Bahnlinie befinden 
sich eine Lagerhalle der Firma Hassia Mineralquellen GmbH & Co. KG sowie ein 
Betonwerk der Firma EKS Transportbeton GmbH & Co. KG.  

Für die Lagerhalle der Hassia Mineralquellen GmbH & Co. KG wurden im Rahmen 
der letzten Baugenehmigung/Nutzungsänderung Pegelwerte zur Berücksichtigung 
schutzbedürftiger Räume im Bereich der Nachbarbebauung in der Friedberger Stra-
ße vorgegeben. Das bereits planungsrechtlich durch die Aufstellung des Bebau-
ungsplanes „Im Schleid“ (Rechtskraft: 14.07.2004) vorbereitete Allgemeine Wohn-
gebiet hat keine Berücksichtigung gefunden. Durch die bestehenden Abstände zwi-
schen dem Allgemeinen Wohngebiet und der Lagerhalle sind Konflikte zur Tages-
zeit jedoch nicht zu erwarten. 

Durch die bestehenden Abstände zwischen dem Allgemeinen Wohngebiet und dem 
Betonwerk der EKS Transportbeton GmbH & Co. KG sind Konflikte zur Tageszeit 
ebenfalls nicht zu erwarten. Zur Nachtzeit sind Konflikte nicht auszuschließen. Aus 
der bestehenden Bau- bzw. Betriebsgenehmigung für das Betonwerk lassen sich 
keine Aktivitäten zur Nachtzeit entnehmen. Die Kontrolle der Einhaltung der Richt-
werte im Bereich des Allgemeinen Wohngebietes ist nicht Gegenstand der Bauleit-
planung, sondern der Überwachungsbehörde. Nachbarschaftsbeschweren werden 
an die zuständige Überwachungsbehörde (Regierungspräsidium Darmstadt) weiter-
geleitet. 
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Beschlussvorschlag zu 5: 

Der Anregung wird nicht gefolgt. 

Begründung: 

Die Anrechnung der zu errichtenden Stellplätze auf die GRZ und GFZ wird auch im 
Rahmen der 3. Änderung des Bebauungsplans „Im Schleid“ berücksichtigt. Zentra-
les Ziel für die Allgemeinen Wohngebiete ist die Unterbringung des ruhenden Ver-
kehrs in Tiefgaragen. Um möglichst viele der erforderlichen Stellplätze in Tiefgara-
gen unterzubringen, wird die nach § 19 Abs. 4 S. 2 BauNVO zulässige Überschrei-
tung der Grundfläche für die Grundflächen baulicher Anlagen unterhalb der Gelän-
deoberfläche, durch die das Baugrundstück lediglich unterbaut wird, auf 0,9 erhöht. 
Zudem wird festgesetzt, dass die zulässige Geschossfläche um die Fläche notwen-
diger Garagen, die unterhalb der Geländeoberfläche hergestellt werden, zu erhöhen 
ist. Da Tiefgaragen und Gemeinschaftstiefgaragen erd- bzw. substratüberdeckt her-
zustellen sind, entstehen keine nachteiligen Auswirkungen auf die Umwelt. Aufheiz-
effekte werden vermieden. 

Beschlussvorschlag zu 6: 

Die Anregung wird nicht gefolgt. 

Begründung: 

Das Rebhuhnvorkommen im Gebiet „Im Schleid“ ist seit langem bekannt und wurde 
auch im artenschutzrechtlichen Fachbeitrag zur 3. Änderung des Bebauungsplans 
„Im Schleid“ thematisiert. Inzwischen fanden weitere Abstimmungsgespräche mit 
der Unteren Naturschutzbehörde (UNB) sowie der Stadt Bad Vilbel statt. Es wurde 
beschlossen, ein umfassendes dreijähriges Monitoring insbesondere hinsichtlich der 
Arten Rebhuhn und Feldlerche durchzuführen. In diesem Zusammenhang werden in 
Abstimmung mit der Stadt und der UNB die erforderlichen artenschutzrechtlichen 
Maßnahmen festgelegt (z.B. Anlage von Blühstreifen und „Feldlerchenfenstern“ in 
der näheren räumlichen Umgebung, Schaffung von dauerhaften Ersatzlebensräu-
men etc.). 

Bezüglich des Rebhuhns ist zudem festzustellen, dass das im Rahmen der 3. Ände-
rung des Bebauungsplans „Im Schleid“ vorgesehene Vorhaben die Bereiche, in de-
nen das Rebhuhn aktuell maßgeblich festgestellt wurde, nicht tangiert. Insofern sind 
keine artenschutzrechtlichen Belange durch die Planung verletzt.  
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Wie die derzeitige Situation deutlich macht, kann im Rahmen der Aufstellung eines 
Bebauungsplans zwar der Artenschutz zunächst vollständig abgearbeitet und ggf. 
erforderliche Maßnahmen festgesetzt werden. Jedoch können insbesondere dann, 
wenn die Planung nicht zeitnah umgesetzt wird, später geschützte Arten wieder in 
das Plangebiet einwandern. Dieser Situation kann angemessen und artenschutz-
rechtlich nur durch eine ökologische Baubegleitung bzw. Monitoring begegnet wer-
den, in dem aktuell einwandernde Arten ermittelt und entsprechende artenschutz-
rechtliche Maßnahmen zur Vermeidung von Verbotstatbeständen festgelegt werden 
können. 

Einer zwingenden Festsetzung (z.B. gemäß § 9 Abs. 1 Nr. 20 BauGB) im Bebau-
ungsplan bedarf es hierzu nicht, da nach § 1a Abs. 3 Satz 4 BauGB die Gemeinde 
den Ausgleich auch auf von ihr bereitgestellten Flächen treffen kann. Das Gesetz 
spricht von „sonstigen geeigneten Maßnahmen“, womit insbesondere eigene Maß-
nahmen der Gemeinde gemeint sind. Das Gesetz räumt der Gemeinde damit jede 
andere Möglichkeit ein, das Ziel des Ausgleichs zu erreichen (grundsätzlich BVerwG 
Urt. v. 19.9.2002 – 4 CN 1.02). Die Kontrolle und Umsetzung der Maßnahmen ist 
durch die Abstimmung mit der Unteren Naturschutzbehörde gewährleistet. 
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Beschlussvorschlag zu 7: 

Der Anregung wird nicht gefolgt. 

Begründung: 

Mutmaßungen zur Renditeorientierung des Investors sind nicht Gegenstand der 
Bauleitplanung. 

Dass es sich bei dem Plangebiet um ein bereits in Entstehung befindliches Bauge-
biet handelt, ist der Begründung zum Bebauungsplan zu entnehmen und findet im 
Rahmen des Bauleitplanverfahrens Berücksichtigung. Eine Beeinträchtigung der 
Wohnqualität durch die vorzunehmende Bebauungsplanänderung lässt sich städte-
baulich nicht begründen. 

Ein Vertrauensschaden gem. § 39 BauGB kann durch die vorliegende Änderung 
des Bebauungsplans grundsätzlich nicht geltend gemacht werden, da die bereits 
festgesetzten und teilweise bereits verwirklichten Nutzungen innerhalb des Plange-
bietes weiterhin zulässig sind. 

Beschlussvorschlag zu 8: 

Die Anregung wird zur Kenntnis genommen. 

Begründung: 

Die Bekanntmachungen zu den Beteiligungsverfahren gem. § 3 (1) und (2) BauGB 
im Rahmen der 3. Änderung des Bebauungsplans „Im Schleid“ wurden fristgerecht 
im Bad Vilbeler Anzeiger veröffentlicht.  
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Beschlussvorschlag zu 1: 

Der Anregung wird nicht gefolgt. 

Begründung: 

Eine Beeinträchtigung des städtebaulichen Charakters und der Wohnqualität des 
Wohngebietes lässt sich durch die Erhöhung der maximal zulässigen Zahl der Voll-
geschosse auf vier innerhalb des Allgemeinen Wohngebietes WA 2 sowie der Fest-
setzung der maximal zulässigen Zahl der Vollgeschosse auf vier innerhalb des All-
gemeinen Wohngebietes WA 5 nicht begründen, zumal sich dieses städtebauliche 
Gesamtbild im südlich anschließenden Wohngebiet des Baugebietes „Krebsschere“ 
fortsetzt. 

Das Plangebiet der 3. Änderung ist Teil der Baugebiete „Krebsschere“ und „Im 
Schleid“, die zusammen das Stadtquartier „Quellenpark“ bilden. Die Entwicklung des 
Stadtquartiers „Quellenpark“ stellt ein zusammenhängendes städtebauliches Gefüge 
dar. 

Innerhalb des Allgemeinen Wohngebietes WA 2 wird die maximal zulässige Zahl der 
Vollgeschosse auf vier Vollgeschosse erhöht sowie das Baufenster vergrößert. Zu-
gleich werden jedoch die Ausnutzungskennziffern des Maßes der baulichen Nut-
zung sowie die Festsetzung der offenen Bauweise beibehalten. 

Bereits die 2. Änderung des Bebauungsplans „Im Schleid“ sah für das Allgemeine 
Wohngebiet WA 2 eine Grundflächenzahl GRZ von 0,4 vor. Eine Geschossflächen-
zahl GFZ war nicht festgesetzt. Wenn auf die Festsetzung einer GFZ verzichtet wird, 
gelten gem. § 17 Abs. 1 Baunutzungsverordnung (BauNVO) automatisch die Ober-
grenzen des § 17 BauNVO. Für Allgemeine Wohngebiete WA beträgt die Obergren-
ze der GFZ 1,2. 

Gem. § 20 Abs. 3 BauNVO werden in die Berechnung der Geschossfläche lediglich 
die Vollgeschosse einbezogen. Im Rahmen der 3. Änderung des Bebauungsplans 
„Im Schleid“ wird die GFZ für das Allgemeine Wohngebiet WA 2 zwar mit 1,5 festge-
setzt. Zugleich wird jedoch festgesetzt, dass in die Berechnung der GFZ gem. § 20 
Abs. 3 S. 2 BauNVO die Flächen aller oberirdischen Geschosse einzubeziehen sind, 
nicht nur die Vollgeschosse. Gem. § 2 Abs. 4 S. 4 Hessische Bauordnung HBO darf 
ein Staffelgeschoss die Brutto-Grundfläche des darunter liegenden Vollgeschosses 
von dreiviertel einnehmen. Die Festsetzung einer GFZ von 1,5 innerhalb des Allge-
meinen Wohngebietes WA 2 impliziert daher bei Vollausnutzung der GRZ von 0,4 
drei Vollgeschosse plus Staffelgeschoss (0,4 x 3,75 = 1,5). Diese Ausnutzung war 
bereits auf der Grundlage der rechtskräftigen 2. Änderung des Bebauungsplans „Im 
Schleid“ möglich. 
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Sollten die im Rahmen der 3. Änderung des Bebauungsplans „Im Schleid“ ange-
dachten vier Vollgeschosse plus Staffelgeschoss errichtet werden, kann unter Ein-
haltung der festgesetzten GFZ von 1,5 die GRZ von 0,4 nicht mehr vollständig aus-
genutzt werden. Dadurch wird die Gesamtversiegelung des Baugebietes verringert. 

Die Entwicklung der Baukörper in die Höhe trägt daher der Bodenschutzklausel des 
§ 1 a Abs. 2 BauGB Rechnung. Nach dieser ist mit Grund und Boden sparsam und 
schonend umzugehen; dabei sind zur Verringerung der zusätzlichen Inanspruch-
nahme von Flächen für bauliche Nutzungen die Möglichkeiten der Entwicklung der 
Gemeinde insbesondere durch Wiedernutzbarmachung von Flächen, Nachverdich-
tung und andere Maßnahmen zur Innenentwicklung zu nutzen sowie Bodenversie-
gelungen auf das notwendige Maß zu begrenzen. 

Für das Allgemeine Wohngebiet WA 2 ist die offene Bauweise festgesetzt. Gem. § 
22 Abs. 2 BauNVO werden Gebäude in der offenen Bauweise mit seitlichem Grenz-
abstand als Einzelhäuser, Doppelhäuser oder Hausgruppen errichtet. Die Länge der 
Gebäude darf höchstens 50 m betragen. Die Ausbildung eines geschlossenen Ge-
bäudekörpers ist daher innerhalb des Allgemeinen Wohngebietes WA 2 nicht mög-
lich.  

Ein Vertrauensschaden gem. § 39 BauGB kann durch die vorliegende Änderung 
des Bebauungsplans grundsätzlich nicht geltend gemacht werden, da die bereits 
festgesetzten und teilweise bereits verwirklichten Nutzungen innerhalb des Plange-
bietes weiterhin zulässig sind. 

Die Bekanntmachungen zu den Beteiligungsverfahren gem. § 3 (1) und (2) BauGB 
im Rahmen der 3. Änderung des Bebauungsplans „Im Schleid“ wurden fristgerecht 
im Bad Vilbeler Anzeiger veröffentlicht. 
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Beschlussvorschlag zu 1: 

Der Anregung wird nicht gefolgt. 

Begründung: 

Eine Beeinträchtigung des städtebaulichen Charakters und der Wohnqualität des 
Wohngebietes lässt sich durch die Erhöhung der maximal zulässigen Zahl der Voll-
geschosse auf vier innerhalb des Allgemeinen Wohngebietes WA 2 sowie der Fest-
setzung einer zusätzlichen Bebauung innerhalb des Allgemeinen Wohngebietes WA 
5 nicht begründen, zumal sich dieses städtebauliche Gesamtbild im südlich an-
schließenden Wohngebiet des Baugebietes „Krebsschere“ fortsetzt. 

Das Plangebiet der 3. Änderung ist Teil der Baugebiete „Krebsschere“ und „Im 
Schleid“, die zusammen das Stadtquartier „Quellenpark“ bilden. Die Entwicklung des 
Stadtquartiers „Quellenpark“ stellt ein zusammenhängendes städtebauliches Gefüge 
dar. 

Innerhalb des Allgemeinen Wohngebietes WA 5 ist die Errichtung einer Riegelbe-
bauung entlang der Bahn geplant. Diese Riegelbebauung besitzt eine wichtige 
Schallschutzfunktion im Hinblick auf den Bahnlärm. Um die Schallschutzfunktion zu 
erfüllen, bedarf es einer entsprechenden baulichen Dichte, die nur mit den festge-
setzten Ausnutzungskennziffern erreicht werden kann. 

Die Wohnbebauung des Baugebietes „Im Schleid“ befindet sich derzeit in der Reali-
sierung. Die ersten Wohnungen sind bereits fertig gestellt und bezogen. Dies betrifft 
u.a. den kompletten Gebäuderiegel des Allgemeinen Wohngebietes WA 1. Das Ge-
bäude des Allgemeinen Wohngebietes WA 4 befindet sich derzeit im Bau. Der 
Schallschutz für diese bislang erste Baureihe aus östlicher Richtung wurde im Bau-
genehmigungsverfahren ausschließlich über passive Schallschutzmaßnahmen 
nachgewiesen. Die Errichtung der 7,00 m hohen Schallschutzwand am östlichen 
Rand des Plangebietes ist nicht erfolgt. Diese soll auch zukünftig nicht errichtet wer-
den. 

Die Entscheidung die ursprünglich vorgesehene 7,00 m hohe Schallschutzwand an 
der östlichen Grenze des Plangebietes nicht zu bauen ist aufgrund der von der 
Deutschen Bahn angekündigten zeitnahen Realisierung der gleisparallelen, 3,50 m 
hohen Schallschutzwand getroffen worden. Dazu gab es nach Rechtskraft der 2. 
Änderung des Bebauungsplans „Im Schleid“ Abstimmungsgespräche mit der Deut-
schen Bahn. Die Realisierung einer 7,00 m hohen Schallschutzwand parallel zur 
3,50 m hohen Schallschutzwand entlang der Bahnlinie macht aus städtebaulichen 
Gründen keinen Sinn. 



Stadt Bad Vilbel – 3. Änderung Bebauungsplan „Im Schleid“ 119 

Anregungen                                                                   Brief Nr. 73 Beschlussvorschlag 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
Im Rahmen der Erarbeitung der 3. Änderung des Bebauungsplans „Im Schleid“ 
wurde durch die GSA Ziegelmeyer GmbH, Limburg, eine Schalltechnische Stellung-
nahme zu der Geräuschbelastung des Plangebietes durch Straßen- und Schienen-
verkehr sowie zu der Geräuschbelastung durch gewerbliche Geräuschimmissionen 
erarbeitet. 

Im Zuge der Ermittlung der erforderlichen Schallschutzmaßnahmen wurden zur 
Minderung der Verkehrsgeräuschbelastung der „Nordumgehung“ die bestehenden 
Schallschutzwälle mit einer Höhe von 4,50 m über Gradiente Straße berücksichtigt. 
Zudem wurde die auf dem Betriebsgelände der DB AG planfestgestellte 3,50 m ho-
he Schallschutzwand in die Berechnungen mit einbezogen. Zur Gewährleistung des 
Schallschutzes gibt die Schalltechnische Stellungnahme auf Grundlage der Ergeb-
nisse der Untersuchung zusätzlich zu den aktiven Schallschutzmaßnahmen für das 
Plangebiet städtebauliche Schallschutzmaßnahmen in Form von Grundrissgestal-
tungen sowie passive Schallschutzmaßnahmen vor. 

Bereits in der rechtskräftigen 2. Änderung des Bebauungsplans „Im Schleid“ war die 
folgende Option festgesetzt: „Der erforderliche Schallschutz kann im Rahmen des 
Baugenehmigungsverfahrens abweichend von den nachfolgend festgesetzten 
Schallschutzmaßnahmen durch alternative bauliche aktive und passive Schall-
schutzmaßnahmen nachgewiesen werden.“ 

Der Stellplatznachweis auf den privaten Baugrundstücken hat prinzipiell gem. der 
Stellplatz- und Ablösesatzung der Stadt Bad Vilbel zu erfolgen. Für das Plangebiet 
ist gem. § 10 „Inkrafttreten und Übergangsvorschriften“ der aktuellen Stellplatz- und 
Ablösesatzung der Stadt Bad Vilbel die alte Stellplatzsatzung der Stadt Bad Vilbel 
vom 24.03.1998, zuletzt geändert mit Beschluss vom 15.12.2009, anzuwenden. 
Diese Übergangsregelung tritt am 01.01.2027 außer Kraft. 

Die ehemalige Fläche für Gemeinschaftsstellplätze entlang der Bahn, die nun für ei-
ne Bebauung planungsrechtlich vorbereitet wird (Allgemeines Wohngebiet WA 5), 
befindet sich im Privatbesitz des Investors. Öffentliche Stellplätze waren hier nie 
vorgesehen. Die in diesem Bereich ehemals vorgesehenen privaten Stellplätze sind 
nun in Tiefgaragen unterzubringen. 

Zusätzlich zu den nach der Stellplatz- und Ablösesatzung zu errichtenden Stellplät-
zen errichtet der Investor Besucherstellplätze (in den Tiefgaragen oder oberirdisch 
auf den privaten Baugrundstücken), die keinen Wohnungen zugeordnet sind. Des 
Weiteren werden in der Röntgenstraße in dem Abschnitt parallel zur Bahn Stellplät-
ze im öffentlichen Straßenraum angeordnet. 
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Die Bebauung des Allgemeinen Wohngebietes WA 5 und die Entwicklung der Bau-
körper in die Höhe trägt prinzipiell der Bodenschutzklausel des § 1 a Abs. 2 BauGB 
Rechnung. Nach dieser ist mit Grund und Boden sparsam und schonend umzuge-
hen; dabei sind zur Verringerung der zusätzlichen Inanspruchnahme von Flächen 
für bauliche Nutzungen die Möglichkeiten der Entwicklung der Gemeinde insbeson-
dere durch Wiedernutzbarmachung von Flächen, Nachverdichtung und andere 
Maßnahmen zur Innenentwicklung zu nutzen sowie Bodenversiegelungen auf das 
notwendige Maß zu begrenzen. 

Innerhalb des Allgemeinen Wohngebietes WA 2 wird die maximal zulässige Zahl der 
Vollgeschosse auf vier Vollgeschosse erhöht sowie das Baufenster vergrößert. Zu-
gleich werden jedoch die Ausnutzungskennziffern des Maßes der baulichen Nut-
zung sowie die Festsetzung der offenen Bauweise beibehalten. 

Bereits die 2. Änderung des Bebauungsplans „Im Schleid“ sah für das Allgemeine 
Wohngebiet WA 2 eine Grundflächenzahl GRZ von 0,4 vor. Eine Geschossflächen-
zahl GFZ war nicht festgesetzt. Wenn auf die Festsetzung einer GFZ verzichtet wird, 
gelten gem. § 17 Abs. 1 Baunutzungsverordnung (BauNVO) automatisch die Ober-
grenzen des § 17 BauNVO. Für Allgemeine Wohngebiete WA beträgt die Obergren-
ze der GFZ 1,2. 

Gem. § 20 Abs. 3 BauNVO werden in die Berechnung der Geschossfläche lediglich 
die Vollgeschosse einbezogen. Im Rahmen der 3. Änderung des Bebauungsplans 
„Im Schleid“ wird die GFZ für das Allgemeine Wohngebiet WA 2 zwar mit 1,5 festge-
setzt. Zugleich wird jedoch festgesetzt, dass in die Berechnung der GFZ gem. § 20 
Abs. 3 S. 2 BauNVO die Flächen aller oberirdischen Geschosse einzubeziehen sind, 
nicht nur die Vollgeschosse. Gem. § 2 Abs. 4 S. 4 Hessische Bauordnung HBO darf 
ein Staffelgeschoss die Brutto-Grundfläche des darunter liegenden Vollgeschosses 
von dreiviertel einnehmen. 

Die Festsetzung einer GFZ von 1,5 innerhalb des Allgemeinen Wohngebietes WA 2 
impliziert daher bei Vollausnutzung der GRZ von 0,4 drei Vollgeschosse plus Staf-
felgeschoss (0,4 x 3,75 = 1,5). Diese Ausnutzung war bereits auf der Grundlage der 
rechtskräftigen 2. Änderung des Bebauungsplans „Im Schleid“ möglich. 

Sollten die im Rahmen der 3. Änderung des Bebauungsplans „Im Schleid“ ange-
dachten vier Vollgeschosse plus Staffelgeschoss errichtet werden, kann unter Ein-
haltung der festgesetzten GFZ von 1,5 die GRZ von 0,4 nicht mehr vollständig aus-
genutzt werden. Dadurch wird die Gesamtversiegelung des Baugebietes verringert 
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Für das Allgemeine Wohngebiet WA 2 ist die offene Bauweise festgesetzt. Gem. § 
22 Abs. 2 BauNVO werden Gebäude in der offenen Bauweise mit seitlichem Grenz-
abstand als Einzelhäuser, Doppelhäuser oder Hausgruppen errichtet. Die Länge der 
Gebäude darf höchstens 50 m betragen. Die Ausbildung eines geschlossenen Ge-
bäudekörpers ist daher innerhalb des Allgemeinen Wohngebietes WA 2 nicht mög-
lich. 

Die Belange der Belüftung und Lichtzufuhr werden durch die vorliegende Bebau-
ungsplanänderung nicht negativ beeinträchtigt.  

Die ausreichende Belichtung, Belüftung und Besonnung von Nachbargrundstücken 
wird grundsätzlich durch die Einhaltung der bauordnungsrechtlichen Abstandsflä-
chenregelung sichergestellt. Die Einhaltung der bauordnungsrechtlichen Abstands-
flächenregelung ist im Rahmen des Baugenehmigungsverfahrens nachzuweisen. 

Das Oberverwaltungsgericht Nordrhein-Westfalen führt in seinem Urteil vom 
30.05.2017 (Az.: 2 A 130/16) dazu folgendes aus: 

„Die Beachtung der landesrechtlich geregelten Abstandsflächen rechtfertig re-
gelmäßig die Annahme, dass damit zugleich die mit den Abstandsvorschriften 
verfolgten Regelungsziele (Vermeidung von Licht-, Luft- und Sonnenentzug, 
Unterbindung einer erdrückenden Wirkung des Baukörpers sowie Wahrung ei-
nes ausreichenden Sozialabstands) zumindest aus tatsächlichen Gründen 
auch im Hinblick auf das planungsrechtliche Gebot der Rücksichtnahme er-
reicht werden. Die landesrechtlichen Grenzabstandsvorschriften stellen inso-
weit eine Konkretisierung des Gebots nachbarlicher Rücksichtnahme dar. […] 

Verschattungseffekte sind regelmäßig hinzunehmen, wenn die landesrechtli-
chen Abstandsflächenbestimmunen eingehalten werden. Diese zielen im Inte-
resse der Wahrung sozialverträglicher Verhältnisse nicht zuletzt darauf ab, ei-
ne ausreichende Belichtung und Besonnung von Gebäuden und sonstigen Tei-
len des Nachbargrundstücks sicherzustellen. Ungeachtet dessen fordert das 
Gebot der Rücksichtnahme gerade in innerstädtischen Lagen nicht, dass alle 
Fenster eines Hauses bzw. das gesamte Grundstück das ganze Jahr über op-
timal durch Sonneneinstrahlung belichtet werden. In einem bebauten inner-
städtischen Wohngebiet müssen Nachbarn vielmehr hinnehmen, dass Grund-
stücke innerhalb des durch das Bauplanungs- und Bauordnungsrecht vorge-
gebenen Rahmens baulich ausgenutzt werden und es dadurch zu einer Ver-
schattung des eigenen Grundstücks bzw. von Wohnräumen kommt.“ 
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In Bezug auf die kleinklimatischen Verhältnisse ist der gesamte Geltungsbereich des 
Bebauungsplans „Im Schleid“ zu betrachten. Hier ist festzustellen, dass westlich des 
Allgemeinen Wohngebietes WA 2 zunächst eine durchgängige Parkanlage geplant 
ist und daran anschließend eine Gewerbebebauung. Diese im ursprünglichen Be-
bauungsplan festgesetzte Bebauung wird – wie auch bereits die B 3 – die thermisch 
induzierte Luftströmung aus Nordwesten bei autochthonen (austauscharmen) Wet-
terlagen (also zu 5-30% des Jahres) abschwächen, so dass das Gebiet der 3. Ände-
rung des Bebauungsplans „Im Schleid“ auch ohne eine nunmehr mögliche Bebau-
ung bei den genannten Wetterlagen eine leicht eingeschränkte Durchlüftung aus 
dieser Richtung erfährt (Hinweis: In der überwiegenden Zeit des Jahres wird das 
Windfeld hingegen durch die vorherrschende Wetterlage dominiert). Die von Norden 
bzw. östlich der B 3 entstehende Kaltluft wird sich zukünftig (nach Realisierung des 
gesamten Baugebiets) teilweise an der Bebauung entlang der B 3 aufstauen bzw. 
über die Parkanlage und die Lücken zwischen den Gebäuden sowie die Erschlie-
ßungsstraßen in südlicher Richtung abfließen und auf diese Weise ihre Gunstwir-
kung für die Wohnflächen entfalten. 

Zusätzlich schafft die im Bebauungsplan für das Gesamtgebiet „Im Schleid“ festge-
setzte umfangreiche Durchgrünung des Gebietes ausgleichend wirkende Verduns-
tungsflächen bzw. lufthygienische Kompensationsstrukturen. 

Ein städtebaulicher Grund für die Freihaltung von Sichtbeziehungen besteht inner-
halb des Wohngebietes „Im Schleid“ nicht, zumal sich westlich des geplanten öffent-
lichen Grünzuges weitere geplante Bauflächen befinden. 

Ein Vertrauensschaden gem. § 39 BauGB kann durch die vorliegende Änderung 
des Bebauungsplans grundsätzlich nicht geltend gemacht werden, da die bereits 
festgesetzten und teilweise bereits verwirklichten Nutzungen innerhalb des Plange-
bietes weiterhin zulässig sind. 
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Beschlussvorschlag zu 1: 

Die Anregung wird zur Kenntnis genommen. 

Begründung: 

Die Wohnbebauung des Baugebietes „Im Schleid“ befindet sich derzeit in der Reali-
sierung. Die ersten Wohnungen sind bereits fertig gestellt und bezogen. Dies betrifft 
u.a. den kompletten Gebäuderiegel des Allgemeinen Wohngebietes WA 1. Das Ge-
bäude des Allgemeinen Wohngebietes WA 4 befindet sich derzeit im Bau. Der 
Schallschutz für diese bislang erste Baureihe aus östlicher Richtung wurde im Bau-
genehmigungsverfahren ausschließlich über passive Schallschutzmaßnahmen 
nachgewiesen. Die Errichtung der 7,00 m hohen Schallschutzwand am östlichen 
Rand des Plangebietes ist nicht erfolgt. Diese soll auch zukünftig nicht errichtet wer-
den. 

Die Entscheidung die ursprünglich vorgesehene 7,00 m hohe Schallschutzwand an 
der östlichen Grenze des Plangebietes nicht zu bauen ist aufgrund der von der 
Deutschen Bahn angekündigten zeitnahen Realisierung der gleisparallelen, 3,50 m 
hohen Schallschutzwand getroffen worden. Dazu gab es nach Rechtskraft der 2. 
Änderung des Bebauungsplans „Im Schleid“ Abstimmungsgespräche mit der Deut-
schen Bahn. Die Realisierung einer 7,00 m hohen Schallschutzwand parallel zur 
3,50 m hohen Schallschutzwand entlang der Bahnlinie macht aus städtebaulichen 
Gründen keinen Sinn. 

Im Rahmen der Erarbeitung der 3. Änderung des Bebauungsplans „Im Schleid“ 
wurde durch die GSA Ziegelmeyer GmbH, Limburg, eine Schalltechnische Stellung-
nahme zu der Geräuschbelastung des Plangebietes durch Straßen- und Schienen-
verkehr sowie zu der Geräuschbelastung durch gewerbliche Geräuschimmissionen 
erarbeitet.  

Im Zuge der Ermittlung der erforderlichen Schallschutzmaßnahmen wurden zur 
Minderung der Verkehrsgeräuschbelastung der „Nordumgehung“ die bestehenden 
Schallschutzwälle mit einer Höhe von 4,50 m über Gradiente Straße berücksichtigt. 
Zudem wurde die auf dem Betriebsgelände der DB AG planfestgestellte 3,50 m ho-
he Schallschutzwand in die Berechnungen mit einbezogen. Zur Gewährleistung des 
Schallschutzes gibt die Schalltechnische Stellungnahme auf Grundlage der Ergeb-
nisse der Untersuchung zusätzlich zu den aktiven Schallschutzmaßnahmen für das 
Plangebiet städtebauliche Schallschutzmaßnahmen in Form von Grundrissgestal-
tungen sowie passive Schallschutzmaßnahmen vor. 
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Bereits in der rechtskräftigen 2. Änderung des Bebauungsplans „Im Schleid“ war die 
folgende Option festgesetzt: „Der erforderliche Schallschutz kann im Rahmen des 
Baugenehmigungsverfahrens abweichend von den nachfolgend festgesetzten 
Schallschutzmaßnahmen durch alternative bauliche aktive und passive Schall-
schutzmaßnahmen nachgewiesen werden.“ 

Innerhalb des Allgemeinen Wohngebietes WA 5 ist die Errichtung einer Riegelbe-
bauung entlang der Bahn geplant. Diese Riegelbebauung besitzt eine wichtige 
Schallschutzfunktion im Hinblick auf den Bahnlärm. Um die Schallschutzfunktion zu 
erfüllen, bedarf es einer entsprechenden baulichen Dichte und Höhe, die nur mit 
den festgesetzten Ausnutzungskennziffern erreicht werden kann. 

Die Bebauung des Allgemeinen Wohngebietes WA 5 trägt prinzipiell der Boden-
schutzklausel des § 1 a Abs. 2 BauGB Rechnung. Nach dieser ist mit Grund und 
Boden sparsam und schonend umzugehen; dabei sind zur Verringerung der zusätz-
lichen Inanspruchnahme von Flächen für bauliche Nutzungen die Möglichkeiten der 
Entwicklung der Gemeinde insbesondere durch Wiedernutzbarmachung von Flä-
chen, Nachverdichtung und andere Maßnahmen zur Innenentwicklung zu nutzen 
sowie Bodenversiegelungen auf das notwendige Maß zu begrenzen 

Beschlussvorschlag zu 2: 

Der Anregung wird nicht gefolgt. 

Begründung: 

Eine Beeinträchtigung des städtebaulichen Charakters und der Wohnqualität des 
Wohngebietes lässt sich durch die Erhöhung der maximal zulässigen Zahl der Voll-
geschosse auf vier innerhalb des Allgemeinen Wohngebietes WA 2 nicht begrün-
den, zumal sich dieses städtebauliche Gesamtbild im südlich anschließenden 
Wohngebiet des Baugebietes „Krebsschere“ fortsetzt.  

Das Plangebiet der 3. Änderung ist Teil der Baugebiete „Krebsschere“ und „Im 
Schleid“, die zusammen das Stadtquartier „Quellenpark“ bilden. Die Entwicklung des 
Stadtquartiers „Quellenpark“ stellt ein zusammenhängendes städtebauliches Gefüge 
dar. 
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Die Entwicklung der Baukörper in die Höhe trägt prinzipiell der Bodenschutzklausel 
des § 1 a Abs. 2 BauGB Rechnung. Nach dieser ist mit Grund und Boden sparsam 
und schonend umzugehen; dabei sind zur Verringerung der zusätzlichen Inan-
spruchnahme von Flächen für bauliche Nutzungen die Möglichkeiten der Entwick-
lung der Gemeinde insbesondere durch Wiedernutzbarmachung von Flächen, 
Nachverdichtung und andere Maßnahmen zur Innenentwicklung zu nutzen sowie 
Bodenversiegelungen auf das notwendige Maß zu begrenzen. 

Innerhalb des Allgemeinen Wohngebietes WA 2 wird die maximal zulässige Zahl der 
Vollgeschosse auf vier Vollgeschosse erhöht sowie das Baufenster vergrößert. Zu-
gleich werden jedoch die Ausnutzungskennziffern des Maßes der baulichen Nut-
zung sowie die Festsetzung der offenen Bauweise beibehalten. 

Bereits die 2. Änderung des Bebauungsplans „Im Schleid“ sah für das Allgemeine 
Wohngebiet WA 2 eine Grundflächenzahl GRZ von 0,4 vor. Eine Geschossflächen-
zahl GFZ war nicht festgesetzt. Wenn auf die Festsetzung einer GFZ verzichtet wird, 
gelten gem. § 17 Abs. 1 Baunutzungsverordnung (BauNVO) automatisch die Ober-
grenzen des § 17 BauNVO. Für Allgemeine Wohngebiete WA beträgt die Obergren-
ze der GFZ 1,2. 

Gem. § 20 Abs. 3 BauNVO werden in die Berechnung der Geschossfläche lediglich 
die Vollgeschosse einbezogen. Im Rahmen der 3. Änderung des Bebauungsplans 
„Im Schleid“ wird die GFZ für das Allgemeine Wohngebiet WA 2 zwar mit 1,5 festge-
setzt. Zugleich wird jedoch festgesetzt, dass in die Berechnung der GFZ gem. § 20 
Abs. 3 S. 2 BauNVO die Flächen aller oberirdischen Geschosse einzubeziehen sind, 
nicht nur die Vollgeschosse. Gem. § 2 Abs. 4 S. 4 Hessische Bauordnung HBO darf 
ein Staffelgeschoss die Brutto-Grundfläche des darunter liegenden Vollgeschosses 
von dreiviertel einnehmen. 

Die Festsetzung einer GFZ von 1,5 innerhalb des Allgemeinen Wohngebietes WA 2 
impliziert daher bei Vollausnutzung der GRZ von 0,4 drei Vollgeschosse plus Staf-
felgeschoss (0,4 x 3,75 = 1,5). Diese Ausnutzung war bereits auf der Grundlage der 
rechtskräftigen 2. Änderung des Bebauungsplans „Im Schleid“ möglich. 

Sollten die im Rahmen der 3. Änderung des Bebauungsplans „Im Schleid“ ange-
dachten vier Vollgeschosse plus Staffelgeschoss errichtet werden, kann unter Ein-
haltung der festgesetzten GFZ von 1,5 die GRZ von 0,4 nicht mehr vollständig aus-
genutzt werden. Dadurch wird die Gesamtversiegelung des Baugebietes verringert 
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Für das Allgemeine Wohngebiet WA 2 ist die offene Bauweise festgesetzt. Gem. § 
22 Abs. 2 BauNVO werden Gebäude in der offenen Bauweise mit seitlichem Grenz-
abstand als Einzelhäuser, Doppelhäuser oder Hausgruppen errichtet. Die Länge der 
Gebäude darf höchstens 50 m betragen. Die Ausbildung eines geschlossenen Ge-
bäudekörpers ist daher innerhalb des Allgemeinen Wohngebietes WA 2 nicht mög-
lich. 

Ein städtebaulicher Grund für die Freihaltung von Sichtbeziehungen besteht inner-
halb des Wohngebietes „Im Schleid“ nicht, zumal sich westlich des geplanten öffent-
lichen Grünzuges weitere geplante Bauflächen befinden. 

Beschlussvorschlag zu 3: 

Der Anregung wird nicht gefolgt. 

Begründung: 

Die Obergrenzen des § 17 BauNVO können aus städtebaulichen Gründen über-
schritten werden, wenn die Überschreitung durch Umstände ausgeglichen ist oder 
durch Maßnahmen ausgeglichen wird, durch die sichergestellt ist, dass die allge-
meinen Anforderungen an gesunde Wohn- und Arbeitsverhältnisse nicht beeinträch-
tigt werden und nachteilige Auswirkungen auf die Umwelt vermieden werden. Inner-
halb des Allgemeinen Wohngebietes WA 5 ist die Errichtung einer Riegelbebauung 
entlang der Bahn vorgesehen. Diese Riegelbebauung besitzt eine wichtige Schall-
schutzfunktion im Hinblick auf den Bahnlärm. Um die Schallschutzfunktion zu erfül-
len, bedarf es einer entsprechenden baulichen Dichte, die nur mit den festgesetzten 
Ausnutzungskennziffern erreicht werden kann. Die Überschreitung der nach § 17 
BauNVO zulässigen Obergrenze der GFZ lässt sich daher zum einen unter dem As-
pekt des Schallschutzes begründen. 

Zum anderen liegt das Plangebiet in der Nähe des Bad Vilbeler Nordbahnhofs mit 
Anschluss an den schienengebundenen Nah- und Fernverkehr sowie den kommu-
nalen Busverkehr inmitten der Metropolregion Rhein-Main, die durch einen großen 
Siedlungsdruck, Baulandknappheit und hohe Grundstückspreise gekennzeichnet ist. 
Es ist daher erforderlich, mit dem Bauland sparsam umzugehen und Möglichkeiten 
für flächen- und energiesparende Bauweisen zu eröffnen. Die Lage in der Nähe des 
Bad Vilbeler Nordbahnhofs trägt ganz entscheidend zur Verkehrsvermeidung bei, 
weshalb die grundsätzliche Zielsetzung darin besteht, möglichst viele Wohneinhei-
ten zu errichten, unter Wahrung der allgemeinen Anforderungen an gesunde Wohn-
verhältnisse. 
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Dies wird u.a. durch die Ausbildung eines Grünzugs westlich des Plangebietes mit 
Freizeit- und Erholungsmöglichkeiten für die Bewohner gewährleistet. Zudem erfol-
gen Festsetzungen zur Durchgrünung des Plangebietes. Daher entstehen durch die 
Planung keine nachteiligen Auswirkungen auf die Umwelt. 

Die Entwicklung der Baukörper in die Höhe trägt prinzipiell der Bodenschutzklausel 
des § 1 a Abs. 2 BauGB Rechnung. Nach dieser ist mit Grund und Boden sparsam 
und schonend umzugehen; dabei sind zur Verringerung der zusätzlichen Inan-
spruchnahme von Flächen für bauliche Nutzungen die Möglichkeiten der Entwick-
lung der Gemeinde insbesondere durch Wiedernutzbarmachung von Flächen, 
Nachverdichtung und andere Maßnahmen zur Innenentwicklung zu nutzen sowie 
Bodenversiegelungen auf das notwendige Maß zu begrenzen. 

Bezüglich der Erhöhung des Maßes der baulichen Nutzung im Allgemeinen Wohn-
gebiet WA 2 siehe Beschlussvorschlag zu 2. 

Die Belange der Belüftung und Lichtzufuhr werden durch die vorliegende Bebau-
ungsplanänderung nicht negativ beeinträchtigt.  

Die ausreichende Belichtung, Belüftung und Besonnung von Nachbargrundstücken 
wird grundsätzlich durch die Einhaltung der bauordnungsrechtlichen Abstandsflä-
chenregelung sichergestellt. Die Einhaltung der bauordnungsrechtlichen Abstands-
flächenregelung ist im Rahmen des Baugenehmigungsverfahrens nachzuweisen. 

Das Oberverwaltungsgericht Nordrhein-Westfalen führt in seinem Urteil vom 
30.05.2017 (Az.: 2 A 130/16) dazu folgendes aus: 

„Die Beachtung der landesrechtlich geregelten Abstandsflächen rechtfertig re-
gelmäßig die Annahme, dass damit zugleich die mit den Abstandsvorschriften 
verfolgten Regelungsziele (Vermeidung von Licht-, Luft- und Sonnenentzug, 
Unterbindung einer erdrückenden Wirkung des Baukörpers sowie Wahrung ei-
nes ausreichenden Sozialabstands) zumindest aus tatsächlichen Gründen 
auch im Hinblick auf das planungsrechtliche Gebot der Rücksichtnahme er-
reicht werden. Die landesrechtlichen Grenzabstandsvorschriften stellen inso-
weit eine Konkretisierung des Gebots nachbarlicher Rücksichtnahme dar. […] 
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Verschattungseffekte sind regelmäßig hinzunehmen, wenn die landesrechtli-
chen Abstandsflächenbestimmunen eingehalten werden. Diese zielen im Inte-
resse der Wahrung sozialverträglicher Verhältnisse nicht zuletzt darauf ab, ei-
ne ausreichende Belichtung und Besonnung von Gebäuden und sonstigen Tei-
len des Nachbargrundstücks sicherzustellen. Ungeachtet dessen fordert das 
Gebot der Rücksichtnahme gerade in innerstädtischen Lagen nicht, dass alle 
Fenster eines Hauses bzw. das gesamte Grundstück das ganze Jahr über op-
timal durch Sonneneinstrahlung belichtet werden. In einem bebauten inner-
städtischen Wohngebiet müssen Nachbarn vielmehr hinnehmen, dass Grund-
stücke innerhalb des durch das Bauplanungs- und Bauordnungsrecht vorge-
gebenen Rahmens baulich ausgenutzt werden und es dadurch zu einer Ver-
schattung des eigenen Grundstücks bzw. von Wohnräumen kommt.“ 

In Bezug auf die kleinklimatischen Verhältnisse ist der gesamte Geltungsbereich des 
Bebauungsplans „Im Schleid“ zu betrachten. Hier ist festzustellen, dass westlich des 
Allgemeinen Wohngebietes WA 2 zunächst eine durchgängige Parkanlage geplant 
ist und daran anschließend eine Gewerbebebauung.  

Diese im ursprünglichen Bebauungsplan festgesetzte Bebauung wird – wie auch be-
reits die B 3 – die thermisch induzierte Luftströmung aus Nordwesten bei autochtho-
nen (austauscharmen) Wetterlagen (also zu 5 - 30% des Jahres) abschwächen, so 
dass das Gebiet der 3. Änderung des Bebauungsplans „Im Schleid“ auch ohne eine 
nunmehr mögliche Bebauung bei den genannten Wetterlagen eine leicht einge-
schränkte Durchlüftung aus dieser Richtung erfährt (Hinweis: In der überwiegenden 
Zeit des Jahres wird das Windfeld hingegen durch die vorherrschende Wetterlage 
dominiert). Die von Norden bzw. östlich der B 3 entstehende Kaltluft wird sich zu-
künftig (nach Realisierung des gesamten Baugebiets) teilweise an der Bebauung 
entlang der B 3 aufstauen bzw. über die Parkanlage und die Lücken zwischen den 
Gebäuden sowie die Erschließungsstraßen in südlicher Richtung abfließen und auf 
diese Weise ihre Gunstwirkung für die Wohnflächen entfalten. Zusätzlich schafft die 
im Bebauungsplan für das Gesamtgebiet „Im Schleid“ festgesetzte umfangreiche 
Durchgrünung des Gebietes ausgleichend wirkende Verdunstungsflächen bzw. luft-
hygienische Kompensationsstrukturen. 

Eine Drehung der geplanten Gebäude des Allgemeinen Wohngebietes WA 2 um 90 
Grad wird nicht vorgenommen. Diese hätte zur Folge, dass auf den privaten Bauflä-
chen Feuerwehrzufahrten errichtet werden müssten. Das aktuelle Konzept sieht die 
Anleiterung der Gebäude von der öffentlichen Straßenverkehrsfläche aus vor. Die 
Anlage der Feuerwehrzufahrten auf den privaten Baugrundstücken hätte eine höhe-
re Versiegelung der Grundstücke zur Folge. Nach § 1a Abs. 2 S. 1 BauGB sollen 
Bodenversiegelungen auf das notwendige Maß begrenzt werden.  
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Das aktuelle Konzept beinhaltet die Ausrichtung der Terrassen, Balkone und Au-
ßenwohnbereiche nach Westen bzw. zum zentralen Park. Dadurch erhalten die Ter-
rassen, Balkone und Außenwohnbereiche eine optimale Besonnung in den Nach-
mittags- und frühen Abendstunden, wenn viele Bewohner von der Arbeit nach Hau-
se kommen. Die Ausrichtung zum zentralen Park stellt ein wichtiges Qualitätsmerk-
mal für das Allgemeine Wohngebiet WA 2 dar. 

 

 

 

Beschlussvorschlag zu 4: 

Der Anregung wird nicht gefolgt. 

Begründung: 

Die allgemeinen Anforderungen an gesunde Wohn- und Arbeitsverhältnisse gemäß 
§ 1 Abs. 6 Nr. 1 BauGB finden im Rahmen der 3. Änderung des Bebauungsplans 
„Im Schleid“ Berücksichtigung. Siehe Beschlussvorschlag zu 1 - 3. 
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Beschlussvorschlag zu 1: 

Der Anregung wird nicht gefolgt. 

Begründung: 

Eine Beeinträchtigung des städtebaulichen Charakters und der Wohnqualität des 
Wohngebietes lässt sich durch die Erhöhung der maximal zulässigen Zahl der Voll-
geschosse auf vier innerhalb des Allgemeinen Wohngebietes WA 2 nicht begrün-
den, zumal sich dieses städtebauliche Gesamtbild im südlich anschließenden 
Wohngebiet des Baugebietes „Krebsschere“ fortsetzt.  

Das Plangebiet der 3. Änderung ist Teil der Baugebiete „Krebsschere“ und „Im 
Schleid“, die zusammen das Stadtquartier „Quellenpark“ bilden. Die Entwicklung des 
Stadtquartiers „Quellenpark“ stellt ein zusammenhängendes städtebauliches Gefüge 
dar. 

Die Entwicklung der Baukörper in die Höhe trägt prinzipiell der Bodenschutzklausel 
des § 1 a Abs. 2 BauGB Rechnung. Nach dieser ist mit Grund und Boden sparsam 
und schonend umzugehen; dabei sind zur Verringerung der zusätzlichen Inan-
spruchnahme von Flächen für bauliche Nutzungen die Möglichkeiten der Entwick-
lung der Gemeinde insbesondere durch Wiedernutzbarmachung von Flächen, 
Nachverdichtung und andere Maßnahmen zur Innenentwicklung zu nutzen sowie 
Bodenversiegelungen auf das notwendige Maß zu begrenzen. 

Innerhalb des Allgemeinen Wohngebietes WA 2 wird die maximal zulässige Zahl der 
Vollgeschosse auf vier Vollgeschosse erhöht sowie das Baufenster vergrößert. Zu-
gleich werden jedoch die Ausnutzungskennziffern des Maßes der baulichen Nut-
zung sowie die Festsetzung der offenen Bauweise beibehalten. 

Bereits die 2. Änderung des Bebauungsplans „Im Schleid“ sah für das Allgemeine 
Wohngebiet WA 2 eine Grundflächenzahl GRZ von 0,4 vor. Eine Geschossflächen-
zahl GFZ war nicht festgesetzt. Wenn auf die Festsetzung einer GFZ verzichtet wird, 
gelten gem. § 17 Abs. 1 Baunutzungsverordnung (BauNVO) automatisch die Ober-
grenzen des § 17 BauNVO. Für Allgemeine Wohngebiete WA beträgt die Obergren-
ze der GFZ 1,2.  
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Gem. § 20 Abs. 3 BauNVO werden in die Berechnung der Geschossfläche lediglich 
die Vollgeschosse einbezogen. Im Rahmen der 3. Änderung des Bebauungsplans 
„Im Schleid“ wird die GFZ für das Allgemeine Wohngebiet WA 2 zwar mit 1,5 festge-
setzt. Zugleich wird jedoch festgesetzt, dass in die Berechnung der GFZ gem. § 20 
Abs. 3 S. 2 BauNVO die Flächen aller oberirdischen Geschosse einzubeziehen sind, 
nicht nur die Vollgeschosse. Gem. § 2 Abs. 4 S. 4 Hessische Bauordnung HBO darf 
ein Staffelgeschoss die Brutto-Grundfläche des darunter liegenden Vollgeschosses 
von dreiviertel einnehmen. 

Die Festsetzung einer GFZ von 1,5 innerhalb des Allgemeinen Wohngebietes WA 2 
impliziert daher bei Vollausnutzung der GRZ von 0,4 drei Vollgeschosse plus Staf-
felgeschoss (0,4 x 3,75 = 1,5). Diese Ausnutzung war bereits auf der Grundlage der 
rechtskräftigen 2. Änderung des Bebauungsplans „Im Schleid“ möglich. 

Sollten die im Rahmen der 3. Änderung des Bebauungsplans „Im Schleid“ ange-
dachten vier Vollgeschosse plus Staffelgeschoss errichtet werden, kann unter Ein-
haltung der festgesetzten GFZ von 1,5 die GRZ von 0,4 nicht mehr vollständig aus-
genutzt werden. Dadurch wird die Gesamtversiegelung des Baugebietes verringert 

Für das Allgemeine Wohngebiet WA 2 ist die offene Bauweise festgesetzt. Gem. § 
22 Abs. 2 BauNVO werden Gebäude in der offenen Bauweise mit seitlichem Grenz-
abstand als Einzelhäuser, Doppelhäuser oder Hausgruppen errichtet. Die Länge der 
Gebäude darf höchstens 50 m betragen. Die Ausbildung eines geschlossenen Ge-
bäudekörpers ist daher innerhalb des Allgemeinen Wohngebietes WA 2 nicht mög-
lich. 

Die Belange der Belüftung und Lichtzufuhr werden durch die vorliegende Bebau-
ungsplanänderung nicht negativ beeinträchtigt.  

Die ausreichende Belichtung, Belüftung und Besonnung von Nachbargrundstücken 
wird grundsätzlich durch die Einhaltung der bauordnungsrechtlichen Abstandsflä-
chenregelung sichergestellt. Die Einhaltung der bauordnungsrechtlichen Abstands-
flächenregelung ist im Rahmen des Baugenehmigungsverfahrens nachzuweisen. 

Das Oberverwaltungsgericht Nordrhein-Westfalen führt in seinem Urteil vom 
30.05.2017 (Az.: 2 A 130/16) dazu folgendes aus: 
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„Die Beachtung der landesrechtlich geregelten Abstandsflächen rechtfertig re-
gelmäßig die Annahme, dass damit zugleich die mit den Abstandsvorschriften 
verfolgten Regelungsziele (Vermeidung von Licht-, Luft- und Sonnenentzug, 
Unterbindung einer erdrückenden Wirkung des Baukörpers sowie Wahrung ei-
nes ausreichenden Sozialabstands) zumindest aus tatsächlichen Gründen 
auch im Hinblick auf das planungsrechtliche Gebot der Rücksichtnahme er-
reicht werden. Die landesrechtlichen Grenzabstandsvorschriften stellen inso-
weit eine Konkretisierung des Gebots nachbarlicher Rücksichtnahme dar. […] 

Verschattungseffekte sind regelmäßig hinzunehmen, wenn die landesrechtli-
chen Abstandsflächenbestimmunen eingehalten werden. 

Diese zielen im Interesse der Wahrung sozialverträglicher Verhältnisse nicht 
zuletzt darauf ab, eine ausreichende Belichtung und Besonnung von Gebäu-
den und sonstigen Teilen des Nachbargrundstücks sicherzustellen. Ungeach-
tet dessen fordert das Gebot der Rücksichtnahme gerade in innerstädtischen 
Lagen nicht, dass alle Fenster eines Hauses bzw. das gesamte Grundstück 
das ganze Jahr über optimal durch Sonneneinstrahlung belichtet werden. In 
einem bebauten innerstädtischen Wohngebiet müssen Nachbarn vielmehr hin-
nehmen, dass Grundstücke innerhalb des durch das Bauplanungs- und Bau-
ordnungsrecht vorgegebenen Rahmens baulich ausgenutzt werden und es 
dadurch zu einer Verschattung des eigenen Grundstücks bzw. von Wohnräu-
men kommt.“ 

In Bezug auf die kleinklimatischen Verhältnisse ist der gesamte Geltungsbereich des 
Bebauungsplans „Im Schleid“ zu betrachten. Hier ist festzustellen, dass westlich des 
Allgemeinen Wohngebietes WA 2 zunächst eine durchgängige Parkanlage geplant 
ist und daran anschließend eine Gewerbebebauung. Diese im ursprünglichen Be-
bauungsplan festgesetzte Bebauung wird – wie auch bereits die B 3 – die thermisch 
induzierte Luftströmung aus Nordwesten bei autochthonen (austauscharmen) Wet-
terlagen (also zu 5 - 30% des Jahres) abschwächen, so dass das Gebiet der 3. Än-
derung des Bebauungsplans „Im Schleid“ auch ohne eine nunmehr mögliche Be-
bauung bei den genannten Wetterlagen eine leicht eingeschränkte Durchlüftung aus 
dieser Richtung erfährt (Hinweis: In der überwiegenden Zeit des Jahres wird das 
Windfeld hingegen durch die vorherrschende Wetterlage dominiert). Die von Norden 
bzw. östlich der B 3 entstehende Kaltluft wird sich zukünftig (nach Realisierung des 
gesamten Baugebiets) teilweise an der Bebauung entlang der B 3 aufstauen bzw. 
über die Parkanlage und die Lücken zwischen den Gebäuden sowie die Erschlie-
ßungsstraßen in südlicher Richtung abfließen und auf diese Weise ihre Gunstwir-
kung für die Wohnflächen entfalten. Zusätzlich schafft die im Bebauungsplan für das 
Gesamtgebiet „Im Schleid“ festgesetzte umfangreiche Durchgrünung des Gebietes 
ausgleichend wirkende Verdunstungsflächen bzw. lufthygienische Kompensations-
strukturen. 
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Ein städtebaulicher Grund für die Freihaltung von Sichtbeziehungen besteht inner-
halb des Wohngebietes „Im Schleid“ nicht, zumal sich westlich des geplanten öffent-
lichen Grünzuges weitere geplante Bauflächen befinden. 

Beschlussvorschlag zu 2: 

Der Anregung wird nicht gefolgt. 

Begründung: 

Durch das Büro IMB Plan, Frankfurt, wurde eine aktualisierte Verkehrsuntersuchung 
zur 3. Änderung des Bebauungsplans „Im Scheid“ erstellt. 

Die Leistungsfähigkeitsberechnungen ergeben, dass der Anbindungsknotenpunkt 
an die L 3008 (KP-5n) die künftig zu erwartenden Verkehrsmengen in mindestens 
„befriedigender“ Weise (QSV = C) aufnehmen und abwickeln kann. Ein Aus- oder 
Umbau der signalgeregelten Kreuzung ist nicht erforderlich. 

Empfehlenswert ist jedoch eine Optimierung der Signalanlage über eine verkehrs-
abhängige Steuerung. Hierdurch kann auch auf temporäre Ereignisse mit zum Teil 
erhöhtem Verkehrsaufkommen reagiert und die Verkehrsabläufe auch dann noch 
einmal optimiert werden. 

Zusammenfassend zeigen die Ergebnisse, dass die verkehrliche Erschließung des 
Bebauungsplans „Im Schleid“ (3. Änderung) in der vorliegenden Form auch mit ei-
nem Prognosehorizont 2030/35 gesichert ist. 

Die Verkehrszählung wurde am Mittwoch, den 08.03.2017 durchgeführt und stellt 
eine repräsentative Grundlage dar.  
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Beschlussvorschlag zu 3: 

Der Anregung wird nicht gefolgt. 

Begründung: 

Der Stellplatznachweis auf den privaten Baugrundstücken hat prinzipiell gem. der 
Stellplatz- und Ablösesatzung der Stadt Bad Vilbel zu erfolgen. Für das Plangebiet 
ist gem. § 10 „Inkrafttreten und Übergangsvorschriften“ der aktuellen Stellplatz- und 
Ablösesatzung der Stadt Bad Vilbel die alte Stellplatzsatzung der Stadt Bad Vilbel 
vom 24.03.1998, zuletzt geändert mit Beschluss vom 15.12.2009, anzuwenden. 
Diese Übergangsregelung tritt am 01.01.2027 außer Kraft. 

Die ehemalige Fläche für Gemeinschaftsstellplätze entlang der Bahn, die nun für ei-
ne Bebauung planungsrechtlich vorbereitet wird (Allgemeines Wohngebiet WA 5), 
befindet sich im Privatbesitz des Investors. Öffentliche Stellplätze waren hier nie 
vorgesehen. Die in diesem Bereich ehemals vorgesehenen privaten Stellplätze sind 
nun in Tiefgaragen unterzubringen. 

Zusätzlich zu den nach der Stellplatz- und Ablösesatzung zu errichtenden Stellplät-
zen errichtet der Investor Besucherstellplätze (in den Tiefgaragen oder oberirdisch 
auf den privaten Baugrundstücken), die keinen Wohnungen zugeordnet sind. 

Des Weiteren werden in der Röntgenstraße in dem Abschnitt parallel zur Bahn 
Stellplätze im öffentlichen Straßenraum angeordnet. 

Beschlussvorschlag zu 4: 

Der Anregung wird nicht gefolgt. 

Begründung: 

Eine Beeinträchtigung des städtebaulichen Charakters und der Wohnqualität des 
Wohngebietes lässt sich durch die Erhöhung der baulichen Dichte innerhalb des 
Plangebietes nicht begründen, zumal sich dieses städtebauliche Gesamtbild im süd-
lich anschließenden Wohngebiet des Baugebietes „Krebsschere“ fortsetzt. Das 
Plangebiet der 3. Änderung ist Teil der Baugebiete „Krebsschere“ und „Im Schleid“, 
die zusammen das Stadtquartier „Quellenpark“ bilden. Die Entwicklung des Stadt-
quartiers „Quellenpark“ stellt ein zusammenhängendes städtebauliches Gefüge dar. 
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Spekulationen zur Erhöhung der Aggressionen zwischen den Bewohnern durch die 
angestrebte städtebauliche Dichte sowie über die Bevorzugung der Interessen des 
Investors stellen ausschließlich die persönlichen und subjektiven Sichtweisen des 
Einwenders dar und sind nicht Gegenstand der Bauleitplanung. 

Beschlussvorschlag zu 5: 

Der Anregung wird gefolgt. 

Begründung: 

Gemäß § 2 Abs. 3 BauGB sind bei der Aufstellung von Bebauungsplänen die Be-
lange, die für die Abwägung von Bedeutung sind (Abwägungsmaterialien), zu ermit-
teln und zu bewerten. Dementsprechend wurden für die jeweils betroffenen 
Fachthemen verschiedene Fachgutachter mir der Erstellung von Fachgutachten be-
auftragt. Die Ergebnisse der Fachgutachten sind Bestandteil der 3. Änderung des 
Bebauungsplans „Im Schleid“. Fachgutachter agieren prinzipiell neutral. Daher sind 
die Ergebnisse von Fachgutachten grundsätzlich neutral. Spekulationen zu investor-
freundlichen Fachgutachten stellen ausschließlich die persönlichen und subjektiven 
Sichtweisen des Einwenders dar.  
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Beschlussvorschlag zu 1: 

Der Anregung wird nicht gefolgt. 

Begründung: 

Eine Beeinträchtigung des städtebaulichen Charakters und der Wohnqualität des 
Wohngebietes lässt sich durch die Erhöhung der maximal zulässigen Zahl der Voll-
geschosse auf vier innerhalb des Allgemeinen Wohngebietes WA 2 nicht begrün-
den, zumal sich dieses städtebauliche Gesamtbild im südlich anschließenden 
Wohngebiet des Baugebietes „Krebsschere“ fortsetzt.  

Das Plangebiet der 3. Änderung ist Teil der Baugebiete „Krebsschere“ und „Im 
Schleid“, die zusammen das Stadtquartier „Quellenpark“ bilden. Die Entwicklung des 
Stadtquartiers „Quellenpark“ stellt ein zusammenhängendes städtebauliches Gefüge 
dar. 

Die Entwicklung der Baukörper in die Höhe trägt prinzipiell der Bodenschutzklausel 
des § 1 a Abs. 2 BauGB Rechnung. Nach dieser ist mit Grund und Boden sparsam 
und schonend umzugehen; dabei sind zur Verringerung der zusätzlichen Inan-
spruchnahme von Flächen für bauliche Nutzungen die Möglichkeiten der Entwick-
lung der Gemeinde insbesondere durch Wiedernutzbarmachung von Flächen, 
Nachverdichtung und andere Maßnahmen zur Innenentwicklung zu nutzen sowie 
Bodenversiegelungen auf das notwendige Maß zu begrenzen. 

Innerhalb des Allgemeinen Wohngebietes WA 2 wird die maximal zulässige Zahl der 
Vollgeschosse auf vier Vollgeschosse erhöht sowie das Baufenster vergrößert. Zu-
gleich werden jedoch die Ausnutzungskennziffern des Maßes der baulichen Nut-
zung sowie die Festsetzung der offenen Bauweise beibehalten. 

Bereits die 2. Änderung des Bebauungsplans „Im Schleid“ sah für das Allgemeine 
Wohngebiet WA 2 eine Grundflächenzahl GRZ von 0,4 vor. Eine Geschossflächen-
zahl GFZ war nicht festgesetzt. Wenn auf die Festsetzung einer GFZ verzichtet wird, 
gelten gem. § 17 Abs. 1 Baunutzungsverordnung (BauNVO) automatisch die Ober-
grenzen des § 17 BauNVO. Für Allgemeine Wohngebiete WA beträgt die Obergren-
ze der GFZ 1,2.  
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Gem. § 20 Abs. 3 BauNVO werden in die Berechnung der Geschossfläche lediglich 
die Vollgeschosse einbezogen. Im Rahmen der 3. Änderung des Bebauungsplans 
„Im Schleid“ wird die GFZ für das Allgemeine Wohngebiet WA 2 zwar mit 1,5 festge-
setzt. Zugleich wird jedoch festgesetzt, dass in die Berechnung der GFZ gem. § 20 
Abs. 3 S. 2 BauNVO die Flächen aller oberirdischen Geschosse einzubeziehen sind, 
nicht nur die Vollgeschosse. Gem. § 2 Abs. 4 S. 4 Hessische Bauordnung HBO darf 
ein Staffelgeschoss die Brutto-Grundfläche des darunter liegenden Vollgeschosses 
von dreiviertel einnehmen. 

Die Festsetzung einer GFZ von 1,5 innerhalb des Allgemeinen Wohngebietes WA 2 
impliziert daher bei Vollausnutzung der GRZ von 0,4 drei Vollgeschosse plus Staf-
felgeschoss (0,4 x 3,75 = 1,5). Diese Ausnutzung war bereits auf der Grundlage der 
rechtskräftigen 2. Änderung des Bebauungsplans „Im Schleid“ möglich. 

Sollten die im Rahmen der 3. Änderung des Bebauungsplans „Im Schleid“ ange-
dachten vier Vollgeschosse plus Staffelgeschoss errichtet werden, kann unter Ein-
haltung der festgesetzten GFZ von 1,5 die GRZ von 0,4 nicht mehr vollständig aus-
genutzt werden. Dadurch wird die Gesamtversiegelung des Baugebietes verringert 

Für das Allgemeine Wohngebiet WA 2 ist die offene Bauweise festgesetzt. Gem. § 
22 Abs. 2 BauNVO werden Gebäude in der offenen Bauweise mit seitlichem Grenz-
abstand als Einzelhäuser, Doppelhäuser oder Hausgruppen errichtet. Die Länge der 
Gebäude darf höchstens 50 m betragen. Die Ausbildung eines geschlossenen Ge-
bäudekörpers ist daher innerhalb des Allgemeinen Wohngebietes WA 2 nicht mög-
lich. 

Die Belange der Belüftung und Lichtzufuhr werden durch die vorliegende Bebau-
ungsplanänderung nicht negativ beeinträchtigt.  

Die ausreichende Belichtung, Belüftung und Besonnung von Nachbargrundstücken 
wird grundsätzlich durch die Einhaltung der bauordnungsrechtlichen Abstandsflä-
chenregelung sichergestellt. Die Einhaltung der bauordnungsrechtlichen Abstands-
flächenregelung ist im Rahmen des Baugenehmigungsverfahrens nachzuweisen. 

Das Oberverwaltungsgericht Nordrhein-Westfalen führt in seinem Urteil vom 
30.05.2017 (Az.: 2 A 130/16) dazu folgendes aus: 
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„Die Beachtung der landesrechtlich geregelten Abstandsflächen rechtfertig re-
gelmäßig die Annahme, dass damit zugleich die mit den Abstandsvorschriften 
verfolgten Regelungsziele (Vermeidung von Licht-, Luft- und Sonnenentzug, 
Unterbindung einer erdrückenden Wirkung des Baukörpers sowie Wahrung ei-
nes ausreichenden Sozialabstands) zumindest aus tatsächlichen Gründen 
auch im Hinblick auf das planungsrechtliche Gebot der Rücksichtnahme er-
reicht werden. Die landesrechtlichen Grenzabstandsvorschriften stellen inso-
weit eine Konkretisierung des Gebots nachbarlicher Rücksichtnahme dar. […]  

Verschattungseffekte sind regelmäßig hinzunehmen, wenn die landesrechtli-
chen Abstandsflächenbestimmunen eingehalten werden. 

Diese zielen im Interesse der Wahrung sozialverträglicher Verhältnisse nicht 
zuletzt darauf ab, eine ausreichende Belichtung und Besonnung von Gebäu-
den und sonstigen Teilen des Nachbargrundstücks sicherzustellen. Ungeach-
tet dessen fordert das Gebot der Rücksichtnahme gerade in innerstädtischen 
Lagen nicht, dass alle Fenster eines Hauses bzw. das gesamte Grundstück 
das ganze Jahr über optimal durch Sonneneinstrahlung belichtet werden. In 
einem bebauten innerstädtischen Wohngebiet müssen Nachbarn vielmehr hin-
nehmen, dass Grundstücke innerhalb des durch das Bauplanungs- und Bau-
ordnungsrecht vorgegebenen Rahmens baulich ausgenutzt werden und es 
dadurch zu einer Verschattung des eigenen Grundstücks bzw. von Wohnräu-
men kommt.“ 

In Bezug auf die kleinklimatischen Verhältnisse ist der gesamte Geltungsbereich des 
Bebauungsplans „Im Schleid“ zu betrachten. Hier ist festzustellen, dass westlich des 
Allgemeinen Wohngebietes WA 2 zunächst eine durchgängige Parkanlage geplant 
ist und daran anschließend eine Gewerbebebauung. Diese im ursprünglichen Be-
bauungsplan festgesetzte Bebauung wird – wie auch bereits die B 3 – die thermisch 
induzierte Luftströmung aus Nordwesten bei autochthonen (austauscharmen) Wet-
terlagen (also zu 5-30% des Jahres) abschwächen, so dass das Gebiet der 3. Ände-
rung des Bebauungsplans „Im Schleid“ auch ohne eine nunmehr mögliche Bebau-
ung bei den genannten Wetterlagen eine leicht eingeschränkte Durchlüftung aus 
dieser Richtung erfährt (Hinweis: In der überwiegenden Zeit des Jahres wird das 
Windfeld hingegen durch die vorherrschende Wetterlage dominiert). Die von Norden 
bzw. östlich der B 3 entstehende Kaltluft wird sich zukünftig (nach Realisierung des 
gesamten Baugebiets) teilweise an der Bebauung entlang der B 3 aufstauen bzw. 
über die Parkanlage und die Lücken zwischen den Gebäuden sowie die Erschlie-
ßungsstraßen in südlicher Richtung abfließen und auf diese Weise ihre Gunstwir-
kung für die Wohnflächen entfalten. Zusätzlich schafft die im Bebauungsplan für das 
Gesamtgebiet „Im Schleid“ festgesetzte umfangreiche Durchgrünung des Gebietes 
ausgleichend wirkende Verdunstungsflächen bzw. lufthygienische Kompensations-
strukturen. 
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Eine Drehung der geplanten Gebäude des Allgemeinen Wohngebietes WA 2 um 90 
Grad wird nicht vorgenommen. Diese hätte zur Folge, dass auf den privaten Bauflä-
chen Feuerwehrzufahrten errichtet werden müssten. Das aktuelle Konzept sieht die 
Anleiterung der Gebäude von der öffentlichen Straßenverkehrsfläche aus vor. Die 
Anlage der Feuerwehrzufahrten auf den privaten Baugrundstücken hätte eine höhe-
re Versiegelung der Grundstücke zur Folge. Nach § 1a Abs. 2 S. 1 BauGB sollen 
Bodenversiegelungen auf das notwendige Maß begrenzt werden.  

Das aktuelle Konzept beinhaltet die Ausrichtung der Terrassen, Balkone und Au-
ßenwohnbereiche nach Westen bzw. zum zentralen Park. Dadurch erhalten die Ter-
rassen, Balkone und Außenwohnbereiche eine optimale Besonnung in den Nach-
mittags- und frühen Abendstunden, wenn viele Bewohner von der Arbeit nach Hau-
se kommen. Die Ausrichtung zum zentralen Park stellt ein wichtiges Qualitätsmerk-
mal für das Allgemeine Wohngebiet WA 2 dar.  

Beschlussvorschlag zu 2: 

Der Anregung wird nicht gefolgt. 

Begründung: 

Die Wohnbebauung des Baugebietes „Im Schleid“ befindet sich derzeit in der Reali-
sierung. Die ersten Wohnungen sind bereits fertig gestellt und bezogen. Dies betrifft 
u.a. den kompletten Gebäuderiegel des Allgemeinen Wohngebietes WA 1. Das Ge-
bäude des Allgemeinen Wohngebietes WA 4 befindet sich derzeit im Bau. Der 
Schallschutz für diese bislang erste Baureihe aus östlicher Richtung wurde im Bau-
genehmigungsverfahren ausschließlich über passive Schallschutzmaßnahmen 
nachgewiesen. Die Errichtung der 7,00 m hohen Schallschutzwand am östlichen 
Rand des Plangebietes ist nicht erfolgt. Diese soll auch zukünftig nicht errichtet wer-
den. 

Die Entscheidung die ursprünglich vorgesehene 7,00 m hohe Schallschutzwand an 
der östlichen Grenze des Plangebietes nicht zu bauen ist aufgrund der von der 
Deutschen Bahn angekündigten zeitnahen Realisierung der gleisparallelen, 3,50 m 
hohen Schallschutzwand getroffen worden. Dazu gab es nach Rechtskraft der 2. 
Änderung des Bebauungsplans „Im Schleid“ Abstimmungsgespräche mit der Deut-
schen Bahn. Die Realisierung einer 7,00 m hohen Schallschutzwand parallel zur 
3,50 m hohen Schallschutzwand entlang der Bahnlinie macht aus städtebaulichen 
Gründen keinen Sinn. 
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Im Rahmen der Erarbeitung der 3. Änderung des Bebauungsplans „Im Schleid“ 
wurde durch die GSA Ziegelmeyer GmbH, Limburg, eine Schalltechnische Stellung-
nahme zu der Geräuschbelastung des Plangebietes durch Straßen- und Schienen-
verkehr sowie zu der Geräuschbelastung durch gewerbliche Geräuschimmissionen 
erarbeitet. 

Im Zuge der Ermittlung der erforderlichen Schallschutzmaßnahmen wurden zur 
Minderung der Verkehrsgeräuschbelastung der „Nordumgehung“ die bestehenden 
Schallschutzwälle mit einer Höhe von 4,50 m über Gradiente Straße berücksichtigt. 
Zudem wurde die auf dem Betriebsgelände der DB AG planfestgestellte 3,50 m ho-
he Schallschutzwand in die Berechnungen mit einbezogen. Zur Gewährleistung des 
Schallschutzes gibt die Schalltechnische Stellungnahme auf Grundlage der Ergeb-
nisse der Untersuchung zusätzlich zu den aktiven Schallschutzmaßnahmen für das 
Plangebiet städtebauliche Schallschutzmaßnahmen in Form von Grundrissgestal-
tungen sowie passive Schallschutzmaßnahmen vor. 

Bereits in der rechtskräftigen 2. Änderung des Bebauungsplans „Im Schleid“ war die 
folgende Option festgesetzt: „Der erforderliche Schallschutz kann im Rahmen des 
Baugenehmigungsverfahrens abweichend von den nachfolgend festgesetzten 
Schallschutzmaßnahmen durch alternative bauliche aktive und passive Schall-
schutzmaßnahmen nachgewiesen werden.“ 

Ein Vertrauensschaden gem. § 39 BauGB kann durch die vorliegende Änderung 
des Bebauungsplans grundsätzlich nicht geltend gemacht werden, da die bereits 
festgesetzten und teilweise bereits verwirklichten Nutzungen innerhalb des Plange-
bietes weiterhin zulässig sind. 

Spekulationen zur Wertminderung der Gebäude und deren Wohneinheiten sind 
nicht Gegenstand des vorliegenden Bebauungsplanverfahrens. 

Durch die 3. Änderung des Bebauungsplans „Im Schleid“ wird die Nachbarschaftssi-
tuation zwischen dem Allgemeinen Wohngebiet und dem östlich der Bahnlinie be-
findlichen faktischen Gewerbegebiet nicht neu geschaffen. Diese ist seit der ur-
sprünglichen Aufstellung des Bebauungsplans „Im Schleid“ (Rechtskraft: 
14.07.2004) durch die dort vorgenommene Ausweisung eines Allgemeinen Wohn-
gebietes bereits vorhanden. Ein eventuell vorhandener Konflikt wird durch die 3. 
Änderung des Bebauungsplans „Im Schleid“ durch die Beibehaltung des Allgemei-
nen Wohngebietes nicht ausgelöst, sondern ist, wenn, bereits vorhanden.  

Innerhalb des genannten faktischen Gewerbegebietes östlich der Bahnlinie befinden 
sich eine Lagerhalle der Firma Hassia Mineralquellen GmbH & Co. KG sowie ein 
Betonwerk der Firma EKS Transportbeton GmbH & Co. KG.  
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Für die Lagerhalle der Hassia Mineralquellen GmbH & Co. KG wurden im Rahmen 
der letzten Baugenehmigung/Nutzungsänderung Pegelwerte zur Berücksichtigung 
schutzbedürftiger Räume im Bereich der Nachbarbebauung in der Friedberger Stra-
ße vorgegeben. Das bereits planungsrechtlich durch die Aufstellung des Bebau-
ungsplanes „Im Schleid“ (Rechtskraft: 14.07.2004) vorbereitete Allgemeine Wohn-
gebiet hat keine Berücksichtigung gefunden. Durch die bestehenden Abstände zwi-
schen dem Allgemeinen Wohngebiet und der Lagerhalle sind Konflikte zur Tages-
zeit jedoch nicht zu erwarten. 

Durch die bestehenden Abstände zwischen dem Allgemeinen Wohngebiet und dem 
Betonwerk der EKS Transportbeton GmbH & Co. KG sind Konflikte zur Tageszeit 
ebenfalls nicht zu erwarten. Zur Nachtzeit sind Konflikte nicht auszuschließen. Aus 
der bestehenden Bau- bzw. Betriebsgenehmigung für das Betonwerk lassen sich 
keine Aktivitäten zur Nachtzeit entnehmen. Die Kontrolle der Einhaltung der Richt-
werte im Bereich des Allgemeinen Wohngebietes ist nicht Gegenstand der Bauleit-
planung, sondern der Überwachungsbehörde. Nachbarschaftsbeschweren werden 
an die zuständige Überwachungsbehörde (Regierungspräsidium Darmstadt) weiter-
geleitet. 
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Beschlussvorschlag zu 3: 

Der Anregung wird nicht gefolgt. 

Begründung: 

Die Obergrenzen des § 17 BauNVO können aus städtebaulichen Gründen über-
schritten werden, wenn die Überschreitung durch Umstände ausgeglichen ist oder 
durch Maßnahmen ausgeglichen wird, durch die sichergestellt ist, dass die allge-
meinen Anforderungen an gesunde Wohn- und Arbeitsverhältnisse nicht beeinträch-
tigt werden und nachteilige Auswirkungen auf die Umwelt vermieden werden. Inner-
halb des Allgemeinen Wohngebietes WA 5 ist die Errichtung einer Riegelbebauung 
entlang der Bahn vorgesehen. Diese Riegelbebauung besitzt eine wichtige Schall-
schutzfunktion im Hinblick auf den Bahnlärm. Um die Schallschutzfunktion zu erfül-
len, bedarf es einer entsprechenden baulichen Dichte, die nur mit den festgesetzten 
Ausnutzungskennziffern erreicht werden kann. Die Überschreitung der nach § 17 
BauNVO zulässigen Obergrenze der GFZ lässt sich daher zum einen unter dem As-
pekt des Schallschutzes begründen. 

Zum anderen liegt das Plangebiet in der Nähe des Bad Vilbeler Nordbahnhofs mit 
Anschluss an den schienengebundenen Nah- und Fernverkehr sowie den kommu-
nalen Busverkehr inmitten der Metropolregion Rhein-Main, die durch einen großen 
Siedlungsdruck, Baulandknappheit und hohe Grundstückspreise gekennzeichnet ist. 
Es ist daher erforderlich, mit dem Bauland sparsam umzugehen und Möglichkeiten 
für flächen- und energiesparende Bauweisen zu eröffnen. Die Lage in der Nähe des 
Bad Vilbeler Nordbahnhofs trägt ganz entscheidend zur Verkehrsvermeidung bei, 
weshalb die grundsätzliche Zielsetzung darin besteht, möglichst viele Wohneinhei-
ten zu errichten, unter Wahrung der allgemeinen Anforderungen an gesunde Wohn-
verhältnisse. Dies wird u.a. durch die Ausbildung eines Grünzugs westlich des Plan-
gebietes mit Freizeit- und Erholungsmöglichkeiten für die Bewohner gewährleistet. 
Zudem erfolgen Festsetzungen zur Durchgrünung des Plangebietes. Daher entste-
hen durch die Planung keine nachteiligen Auswirkungen auf die Umwelt. 

Hinsichtlich der Erhöhung der Versiegelung im Rahmen der 3. Änderung des Be-
bauungsplans „Im Schleid“ ist zu berücksichtigen, dass die wesentliche Änderung in 
der Erweiterung der Nutzung durch Tiefgaragen liegt, welche auf die versiegelten 
Flächen angerechnet werden. Die Tiefgaragen liegen zum größten Teil unterhalb 
der baulichen Hauptanlagen, Tiefgaragendecken außerhalb oberirdischer Bebauung 
sind erd- bzw. substratüberdeckt herzustellen und zu begrünen. Hierdurch wird der 
Eingriff in den Boden- und Wasserhaushalt minimiert. 
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Beschlussvorschlag zu 4: 

Der Anregung wird teilweise gefolgt. 

Begründung: 

Der Stellplatznachweis auf den privaten Baugrundstücken hat prinzipiell gem. der 
Stellplatz- und Ablösesatzung der Stadt Bad Vilbel zu erfolgen. Für das Plangebiet 
ist gem. § 10 „Inkrafttreten und Übergangsvorschriften“ der aktuellen Stellplatz- und 
Ablösesatzung der Stadt Bad Vilbel die alte Stellplatzsatzung der Stadt Bad Vilbel 
vom 24.03.1998, zuletzt geändert mit Beschluss vom 15.12.2009, anzuwenden. 
Diese Übergangsregelung tritt am 01.01.2027 außer Kraft. 

Die ehemalige Fläche für Gemeinschaftsstellplätze entlang der Bahn, die nun für ei-
ne Bebauung planungsrechtlich vorbereitet wird (Allgemeines Wohngebiet WA 5), 
befindet sich im Privatbesitz des Investors. Öffentliche Stellplätze waren hier nie 
vorgesehen. Die in diesem Bereich ehemals vorgesehenen privaten Stellplätze sind 
nun in Tiefgaragen unterzubringen. 

Zusätzlich zu den nach der Stellplatz- und Ablösesatzung zu errichtenden Stellplät-
zen errichtet der Investor Besucherstellplätze (in den Tiefgaragen oder oberirdisch 
auf den privaten Baugrundstücken), die keinen Wohnungen zugeordnet sind. 

Des Weiteren werden in der Röntgenstraße in dem Abschnitt parallel zur Bahn 
Stellplätze im öffentlichen Straßenraum angeordnet. 

Die Umwandlung von Grünflächen zu Parkflächen ist nicht Gegenstand des vorlie-
genden Bebauungsplanverfahrens. 

Die Anrechnung der zu errichtenden Stellplätze auf die GRZ und GFZ wird auch im 
Rahmen der 3. Änderung des Bebauungsplans „Im Schleid“ berücksichtigt. Zentra-
les Ziel für die Allgemeinen Wohngebiete ist die Unterbringung des ruhenden Ver-
kehrs in Tiefgaragen. Um möglichst viele der erforderlichen Stellplätze in Tiefgara-
gen unterzubringen, wird die nach § 19 Abs. 4 S. 2 BauNVO zulässige Überschrei-
tung der Grundfläche für die Grundflächen baulicher Anlagen unterhalb der Gelän-
deoberfläche, durch die das Baugrundstück lediglich unterbaut wird, auf 0,9 erhöht. 
Zudem wird festgesetzt, dass die zulässige Geschossfläche um die Fläche notwen-
diger Garagen, die unterhalb der Geländeoberfläche hergestellt werden, zu erhöhen 
ist. Da Tiefgaragen und Gemeinschaftstiefgaragen erd- bzw. substratüberdeckt her-
zustellen sind, entstehen keine nachteiligen Auswirkungen auf die Umwelt. Aufheiz-
effekte werden vermieden. 
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Beschlussvorschlag zu 5: 

Der Anregung wird nicht gefolgt. 

Begründung: 

Das Rebhuhnvorkommen im Gebiet „Im Schleid“ ist seit langem bekannt und wurde 
auch im artenschutzrechtlichen Fachbeitrag zur 3. Änderung des Bebauungsplans 
„Im Schleid“ thematisiert. Inzwischen fanden weitere Abstimmungsgespräche mit 
der Unteren Naturschutzbehörde (UNB) sowie der Stadt Bad Vilbel statt. Es wurde 
beschlossen, ein umfassendes dreijähriges Monitoring insbesondere hinsichtlich der 
Arten Rebhuhn und Feldlerche durchzuführen. In diesem Zusammenhang werden in 
Abstimmung mit der Stadt und der UNB die erforderlichen artenschutzrechtlichen 
Maßnahmen festgelegt (z.B. Anlage von Blühstreifen und „Feldlerchenfenstern“ in 
der näheren räumlichen Umgebung, Schaffung von dauerhaften Ersatzlebensräu-
men etc.). 

Bezüglich des Rebhuhns ist zudem festzustellen, dass das im Rahmen der 3. Ände-
rung des Bebauungsplans „Im Schleid“ vorgesehene Vorhaben die Bereiche, in de-
nen das Rebhuhn aktuell maßgeblich festgestellt wurde, nicht tangiert. Insofern sind 
keine artenschutzrechtlichen Belange durch die Planung verletzt. Wie die derzeitige 
Situation deutlich macht, kann im Rahmen der Aufstellung eines Bebauungsplans 
zwar der Artenschutz zunächst vollständig abgearbeitet und ggf. erforderliche Maß-
nahmen festgesetzt werden. Jedoch können insbesondere dann, wenn die Planung 
nicht zeitnah umgesetzt wird, später geschützte Arten wieder in das Plangebiet ein-
wandern. Dieser Situation kann angemessen und artenschutzrechtlich nur durch ei-
ne ökologische Baubegleitung bzw. Monitoring begegnet werden, in dem aktuell 
einwandernde Arten ermittelt und entsprechende artenschutzrechtliche Maßnahmen 
zur Vermeidung von Verbotstatbeständen festgelegt werden können. 

Einer zwingenden Festsetzung (z.B. gemäß § 9 Abs. 1 Nr. 20 BauGB) im Bebau-
ungsplan bedarf es hierzu nicht, da nach § 1a Abs. 3 Satz 4 BauGB die Gemeinde 
den Ausgleich auch auf von ihr bereitgestellten Flächen treffen kann. Das Gesetz 
spricht von „sonstigen geeigneten Maßnahmen“, womit insbesondere eigene Maß-
nahmen der Gemeinde gemeint sind. Das Gesetz räumt der Gemeinde damit jede 
andere Möglichkeit ein, das Ziel des Ausgleichs zu erreichen (grundsätzlich BVerwG 
Urt. v. 19.9.2002 – 4 CN 1.02). Die Kontrolle und Umsetzung der Maßnahmen ist 
durch die Abstimmung mit der Unteren Naturschutzbehörde gewährleistet. 
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Beschlussvorschlag zu 1: 

Der Anregung wird nicht gefolgt. 

Begründung: 

Die Entwicklung der Baukörper in die Höhe trägt prinzipiell der Bodenschutzklausel 
des § 1 a Abs. 2 BauGB Rechnung. Nach dieser ist mit Grund und Boden sparsam 
und schonend umzugehen; dabei sind zur Verringerung der zusätzlichen Inan-
spruchnahme von Flächen für bauliche Nutzungen die Möglichkeiten der Entwick-
lung der Gemeinde insbesondere durch Wiedernutzbarmachung von Flächen, 
Nachverdichtung und andere Maßnahmen zur Innenentwicklung zu nutzen sowie 
Bodenversiegelungen auf das notwendige Maß zu begrenzen. 

Für das Allgemeine Wohngebiet WA 2 ist die offene Bauweise festgesetzt. Gem. § 
22 Abs. 2 BauNVO werden Gebäude in der offenen Bauweise mit seitlichem Grenz-
abstand als Einzelhäuser, Doppelhäuser oder Hausgruppen errichtet. Die Länge der 
Gebäude darf höchstens 50 m betragen. Die Ausbildung eines geschlossenen Ge-
bäudekörpers ist daher innerhalb des Allgemeinen Wohngebietes WA 2 nicht mög-
lich. 

Die Belange der Belüftung und Lichtzufuhr werden durch die vorliegende Bebau-
ungsplanänderung nicht negativ beeinträchtigt.  

Die ausreichende Belichtung, Belüftung und Besonnung von Nachbargrundstücken 
wird grundsätzlich durch die Einhaltung der bauordnungsrechtlichen Abstandsflä-
chenregelung sichergestellt. Die Einhaltung der bauordnungsrechtlichen Abstands-
flächenregelung ist im Rahmen des Baugenehmigungsverfahrens nachzuweisen. 

Das Oberverwaltungsgericht Nordrhein-Westfalen führt in seinem Urteil vom 
30.05.2017 (Az.: 2 A 130/16) dazu folgendes aus: 

„Die Beachtung der landesrechtlich geregelten Abstandsflächen rechtfertig re-
gelmäßig die Annahme, dass damit zugleich die mit den Abstandsvorschriften 
verfolgten Regelungsziele (Vermeidung von Licht-, Luft- und Sonnenentzug, 
Unterbindung einer erdrückenden Wirkung des Baukörpers sowie Wahrung ei-
nes ausreichenden Sozialabstands) zumindest aus tatsächlichen Gründen 
auch im Hinblick auf das planungsrechtliche Gebot der Rücksichtnahme er-
reicht werden. Die landesrechtlichen Grenzabstandsvorschriften stellen inso-
weit eine Konkretisierung des Gebots nachbarlicher Rücksichtnahme dar. […] 

Verschattungseffekte sind regelmäßig hinzunehmen, wenn die landesrechtli-
chen Abstandsflächenbestimmunen eingehalten werden. 
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Diese zielen im Interesse der Wahrung sozialverträglicher Verhältnisse nicht 
zuletzt darauf ab, eine ausreichende Belichtung und Besonnung von Gebäu-
den und sonstigen Teilen des Nachbargrundstücks sicherzustellen. Ungeach-
tet dessen fordert das Gebot der Rücksichtnahme gerade in innerstädtischen 
Lagen nicht, dass alle Fenster eines Hauses bzw. das gesamte Grundstück 
das ganze Jahr über optimal durch Sonneneinstrahlung belichtet werden. In 
einem bebauten innerstädtischen Wohngebiet müssen Nachbarn vielmehr hin-
nehmen, dass Grundstücke innerhalb des durch das Bauplanungs- und Bau-
ordnungsrecht vorgegebenen Rahmens baulich ausgenutzt werden und es 
dadurch zu einer Verschattung des eigenen Grundstücks bzw. von Wohnräu-
men kommt.“ 

In Bezug auf die kleinklimatischen Verhältnisse ist der gesamte Geltungsbereich des 
Bebauungsplans „Im Schleid“ zu betrachten. Hier ist festzustellen, dass westlich des 
Allgemeinen Wohngebietes WA 2 zunächst eine durchgängige Parkanlage geplant 
ist und daran anschließend eine Gewerbebebauung. Diese im ursprünglichen Be-
bauungsplan festgesetzte Bebauung wird – wie auch bereits die B 3 – die thermisch 
induzierte Luftströmung aus Nordwesten bei autochthonen (austauscharmen) Wet-
terlagen (also zu 5 - 30% des Jahres) abschwächen, so dass das Gebiet der 3. Än-
derung des Bebauungsplans „Im Schleid“ auch ohne eine nunmehr mögliche Be-
bauung bei den genannten Wetterlagen eine leicht eingeschränkte Durchlüftung aus 
dieser Richtung erfährt (Hinweis: In der überwiegenden Zeit des Jahres wird das 
Windfeld hingegen durch die vorherrschende Wetterlage dominiert). Die von Norden 
bzw. östlich der B 3 entstehende Kaltluft wird sich zukünftig (nach Realisierung des 
gesamten Baugebiets) teilweise an der Bebauung entlang der B 3 aufstauen bzw. 
über die Parkanlage und die Lücken zwischen den Gebäuden sowie die Erschlie-
ßungsstraßen in südlicher Richtung abfließen und auf diese Weise ihre Gunstwir-
kung für die Wohnflächen entfalten. Zusätzlich schafft die im Bebauungsplan für das 
Gesamtgebiet „Im Schleid“ festgesetzte umfangreiche Durchgrünung des Gebietes 
ausgleichend wirkende Verdunstungsflächen bzw. lufthygienische Kompensations-
strukturen. 

Eine Drehung der geplanten Gebäude des Allgemeinen Wohngebietes WA 2 um 90 
Grad wird nicht vorgenommen. Diese hätte zur Folge, dass auf den privaten Bauflä-
chen Feuerwehrzufahrten errichtet werden müssten. Das aktuelle Konzept sieht die 
Anleiterung der Gebäude von der öffentlichen Straßenverkehrsfläche aus vor. Die 
Anlage der Feuerwehrzufahrten auf den privaten Baugrundstücken hätte eine höhe-
re Versiegelung der Grundstücke zur Folge. Nach § 1a Abs. 2 S. 1 BauGB sollen 
Bodenversiegelungen auf das notwendige Maß begrenzt werden.  
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Das aktuelle Konzept beinhaltet die Ausrichtung der Terrassen, Balkone und Au-
ßenwohnbereiche nach Westen bzw. zum zentralen Park. Dadurch erhalten die Ter-
rassen, Balkone und Außenwohnbereiche eine optimale Besonnung in den Nach-
mittags- und frühen Abendstunden, wenn viele Bewohner von der Arbeit nach Hau-
se kommen. Die Ausrichtung zum zentralen Park stellt ein wichtiges Qualitätsmerk-
mal für das Allgemeine Wohngebiet WA 2 dar. 
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Bschlussvorschlag zu 2 - 3: 

Den Anregungen wird nicht gefolgt. 

Begründung: 

Siehe Beschlussvorschlag zu 1. 

Beschlussvorschlag zu 4: 

Der Anregung wird nicht gefolgt. 

Begründung: 

Siehe Beschlussvorschlag zu 1. 

Ein zusätzliches Klimagutachten ist nicht erforderlich, da hierdurch kein anderes Er-
gebnis zu erwarten ist. 

Beschlussvorschlag zu 5: 

Der Anregung wird nicht gefolgt. 

Begründung: 

Spekulationen zu den Kaufverhandlungen des Investors sind nicht Gegenstand des 
vorliegenden Bebauungsplanverfahrens. 
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Beschlussvorschlag zu 6: 

Der Anregung wird nicht gefolgt. 

Begründung: 

Die Wohnbebauung des Baugebietes „Im Schleid“ befindet sich derzeit in der Reali-
sierung. Die ersten Wohnungen sind bereits fertig gestellt und bezogen. Dies betrifft 
u.a. den kompletten Gebäuderiegel des Allgemeinen Wohngebietes WA 1. Das Ge-
bäude des Allgemeinen Wohngebietes WA 4 befindet sich derzeit im Bau. Der 
Schallschutz für diese bislang erste Baureihe aus östlicher Richtung wurde im Bau-
genehmigungsverfahren ausschließlich über passive Schallschutzmaßnahmen 
nachgewiesen. Die Errichtung der 7,00 m hohen Schallschutzwand am östlichen 
Rand des Plangebietes ist nicht erfolgt. Diese soll auch zukünftig nicht errichtet wer-
den. 

Die Entscheidung die ursprünglich vorgesehene 7,00 m hohe Schallschutzwand an 
der östlichen Grenze des Plangebietes nicht zu bauen ist aufgrund der von der 
Deutschen Bahn angekündigten zeitnahen Realisierung der gleisparallelen, 3,50 m 
hohen Schallschutzwand getroffen worden. Dazu gab es nach Rechtskraft der 2. 
Änderung des Bebauungsplans „Im Schleid“ Abstimmungsgespräche mit der Deut-
schen Bahn. Die Realisierung einer 7,00 m hohen Schallschutzwand parallel zur 
3,50 m hohen Schallschutzwand entlang der Bahnlinie macht aus städtebaulichen 
Gründen keinen Sinn. 

Im Rahmen der Erarbeitung der 3. Änderung des Bebauungsplans „Im Schleid“ 
wurde durch die GSA Ziegelmeyer GmbH, Limburg, eine Schalltechnische Stellung-
nahme zu der Geräuschbelastung des Plangebietes durch Straßen- und Schienen-
verkehr sowie zu der Geräuschbelastung durch gewerbliche Geräuschimmissionen 
erarbeitet.  

Im Zuge der Ermittlung der erforderlichen Schallschutzmaßnahmen wurden zur 
Minderung der Verkehrsgeräuschbelastung der „Nordumgehung“ die bestehenden 
Schallschutzwälle mit einer Höhe von 4,50 m über Gradiente Straße berücksichtigt. 
Zudem wurde die auf dem Betriebsgelände der DB AG planfestgestellte 3,50 m ho-
he Schallschutzwand in die Berechnungen mit einbezogen. Zur Gewährleistung des 
Schallschutzes gibt die Schalltechnische Stellungnahme auf Grundlage der Ergeb-
nisse der Untersuchung zusätzlich zu den aktiven Schallschutzmaßnahmen für das 
Plangebiet städtebauliche Schallschutzmaßnahmen in Form von Grundrissgestal-
tungen sowie passive Schallschutzmaßnahmen vor. 



Stadt Bad Vilbel – 3. Änderung Bebauungsplan „Im Schleid“ 150 

Anregungen                                                                   Brief Nr. 77 Beschlussvorschlag 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Bereits in der rechtskräftigen 2. Änderung des Bebauungsplans „Im Schleid“ war die 
folgende Option festgesetzt: „Der erforderliche Schallschutz kann im Rahmen des 
Baugenehmigungsverfahrens abweichend von den nachfolgend festgesetzten 
Schallschutzmaßnahmen durch alternative bauliche aktive und passive Schall-
schutzmaßnahmen nachgewiesen werden.“ 

Durch die 3. Änderung des Bebauungsplans „Im Schleid“ wird die Nachbarschaftssi-
tuation zwischen dem Allgemeinen Wohngebiet und dem östlich der Bahnlinie be-
findlichen faktischen Gewerbegebiet nicht neu geschaffen. Diese ist seit der ur-
sprünglichen Aufstellung des Bebauungsplans „Im Schleid“ (Rechtskraft: 
14.07.2004) durch die dort vorgenommene Ausweisung eines Allgemeinen Wohn-
gebietes bereits vorhanden. Ein eventuell vorhandener Konflikt wird durch die 3. 
Änderung des Bebauungsplans „Im Schleid“ durch die Beibehaltung des Allgemei-
nen Wohngebietes nicht ausgelöst, sondern ist, wenn, bereits vorhanden.  

Innerhalb des genannten faktischen Gewerbegebietes östlich der Bahnlinie befinden 
sich eine Lagerhalle der Firma Hassia Mineralquellen GmbH & Co. KG sowie ein 
Betonwerk der Firma EKS Transportbeton GmbH & Co. KG.  

Für die Lagerhalle der Hassia Mineralquellen GmbH & Co. KG wurden im Rahmen 
der letzten Baugenehmigung/Nutzungsänderung Pegelwerte zur Berücksichtigung 
schutzbedürftiger Räume im Bereich der Nachbarbebauung in der Friedberger Stra-
ße vorgegeben. Das bereits planungsrechtlich durch die Aufstellung des Bebau-
ungsplanes „Im Schleid“ (Rechtskraft: 14.07.2004) vorbereitete Allgemeine Wohn-
gebiet hat keine Berücksichtigung gefunden. Durch die bestehenden Abstände zwi-
schen dem Allgemeinen Wohngebiet und der Lagerhalle sind Konflikte zur Tages-
zeit jedoch nicht zu erwarten. 

Durch die bestehenden Abstände zwischen dem Allgemeinen Wohngebiet und dem 
Betonwerk der EKS Transportbeton GmbH & Co. KG sind Konflikte zur Tageszeit 
ebenfalls nicht zu erwarten. Zur Nachtzeit sind Konflikte nicht auszuschließen. Aus 
der bestehenden Bau- bzw. Betriebsgenehmigung für das Betonwerk lassen sich 
keine Aktivitäten zur Nachtzeit entnehmen. Die Kontrolle der Einhaltung der Richt-
werte im Bereich des Allgemeinen Wohngebietes ist nicht Gegenstand der Bauleit-
planung, sondern der Überwachungsbehörde. Nachbarschaftsbeschweren werden 
an die zuständige Überwachungsbehörde (Regierungspräsidium Darmstadt) weiter-
geleitet. 
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Beschlussvorschlag zu 7: 

Der Anregung wird nicht gefolgt. 

Begründung: 

Siehe Beschlussvorschlag zu 6. 

Zur Gewährleistung des Schallschutzes gibt die Schalltechnische Stellungnahme 
der GSA Ziegelmeyer GmbH, Limburg, auf Grundlage der Ergebnisse der Untersu-
chung zusätzlich zu der geplanten Schallschutzwand entlang der Bahn und den be-
stehenden Schallschutzwällen entlang der Nordumgehung L 3008 städtebauliche 
Schallschutzmaßnahmen in Form von Grundrissgestaltungen sowie passive Schall-
schutzmaßnahmen vor. 

Demnach sind schutzbedürftige Räume innerhalb des Allgemeinen Wohngebietes 
WA 5 ausschließlich an der lärmabgewandten Westfassade anzuordnen. Als passi-
ve Schallschutzmaßnahmen setzt der Bebauungsplan fest, dass die Fassadenbau-
teile (d.h. Fenster, Außenwände und Dachflächen) schutzbedürftiger Räume die 
entsprechenden Anforderungen an die Luftschalldämmung von Außenbauteilen für 
die festgesetzten Lärmpegelbereiche erfüllen müssen. 

Die Durchführung der konkreten Maßnahmen erfolgt im Rahmen der Objektplanung 
und wird im Rahmen des Baugenehmigungsverfahrens überprüft (nicht auf der Ebe-
ne des Bebauungsplans). Die Bestätigung, dass die Maßnahmen über die Lebens-
dauer der Immobilie nachhaltig wirken und nicht der technischen Abnutzung unter-
liegen, ist prinzipiell nicht Gegenstand der Bauleitplanung. 

Beschlussvorschlag zu 8 - 9: 

Den Anregungen wird nicht gefolgt. 

Begründung: 

Der Stellplatznachweis auf den privaten Baugrundstücken hat prinzipiell gem. der 
Stellplatz- und Ablösesatzung der Stadt Bad Vilbel zu erfolgen.  

Für das Plangebiet ist gem. § 10 „Inkrafttreten und Übergangsvorschriften“ der aktu-
ellen Stellplatz- und Ablösesatzung der Stadt Bad Vilbel die alte Stellplatzsatzung 
der Stadt Bad Vilbel vom 24.03.1998, zuletzt geändert mit Beschluss vom 
15.12.2009, anzuwenden. Diese Übergangsregelung tritt am 01.01.2027 außer 
Kraft. 
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Die ehemalige Fläche für Gemeinschaftsstellplätze entlang der Bahn, die nun für ei-
ne Bebauung planungsrechtlich vorbereitet wird (Allgemeines Wohngebiet WA 5), 
befindet sich im Privatbesitz des Investors. Öffentliche Stellplätze waren hier nie 
vorgesehen. Die in diesem Bereich ehemals vorgesehenen privaten Stellplätze sind 
nun in Tiefgaragen unterzubringen. 

Zusätzlich zu den nach der Stellplatz- und Ablösesatzung zu errichtenden Stellplät-
zen errichtet der Investor Besucherstellplätze (in den Tiefgaragen oder oberirdisch 
auf den privaten Baugrundstücken), die keinen Wohnungen zugeordnet sind. 

Des Weiteren werden in der Röntgenstraße in dem Abschnitt parallel zur Bahn 
Stellplätze im öffentlichen Straßenraum angeordnet. 

Die Umwandlung von Grünflächen zu Parkflächen ist nicht Gegenstand des vorlie-
genden Bebauungsplanverfahrens. 

Beschlussvorschlag zu 10: 

Der Anregung wird nicht gefolgt. 

Begründung: 

Das Rebhuhnvorkommen im Gebiet „Im Schleid“ ist seit langem bekannt und wurde 
auch im artenschutzrechtlichen Fachbeitrag zur 3. Änderung des Bebauungsplans 
„Im Schleid“ thematisiert. Inzwischen fanden weitere Abstimmungsgespräche mit 
der Unteren Naturschutzbehörde (UNB) sowie der Stadt Bad Vilbel statt. Es wurde 
beschlossen, ein umfassendes dreijähriges Monitoring insbesondere hinsichtlich der 
Arten Rebhuhn und Feldlerche durchzuführen. In diesem Zusammenhang werden in 
Abstimmung mit der Stadt und der UNB die erforderlichen artenschutzrechtlichen 
Maßnahmen festgelegt (z.B. Anlage von Blühstreifen und „Feldlerchenfenstern“ in 
der näheren räumlichen Umgebung, Schaffung von dauerhaften Ersatzlebensräu-
men etc.). 

Bezüglich des Rebhuhns ist zudem festzustellen, dass das im Rahmen der 3. Ände-
rung des Bebauungsplans „Im Schleid“ vorgesehene Vorhaben die Bereiche, in de-
nen das Rebhuhn aktuell maßgeblich festgestellt wurde, nicht tangiert. Insofern sind 
keine artenschutzrechtlichen Belange durch die Planung verletzt. Wie die derzeitige 
Situation deutlich macht, kann im Rahmen der Aufstellung eines Bebauungsplans 
zwar der Artenschutz zunächst vollständig abgearbeitet und ggf. erforderliche Maß-
nahmen festgesetzt werden. Jedoch können insbesondere dann, wenn die Planung 
nicht zeitnah umgesetzt wird, später geschützte Arten wieder in das Plangebiet ein-
wandern.  
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Dieser Situation kann angemessen und artenschutzrechtlich nur durch eine ökologi-
sche Baubegleitung bzw. Monitoring begegnet werden, in dem aktuell einwandernde 
Arten ermittelt und entsprechende artenschutzrechtliche Maßnahmen zur Vermei-
dung von Verbotstatbeständen festgelegt werden können. 

Einer zwingenden Festsetzung (z.B. gemäß § 9 Abs. 1 Nr. 20 BauGB) im Bebau-
ungsplan bedarf es hierzu nicht, da nach § 1a Abs. 3 Satz 4 BauGB die Gemeinde 
den Ausgleich auch auf von ihr bereitgestellten Flächen treffen kann. Das Gesetz 
spricht von „sonstigen geeigneten Maßnahmen“, womit insbesondere eigene Maß-
nahmen der Gemeinde gemeint sind. Das Gesetz räumt der Gemeinde damit jede 
andere Möglichkeit ein, das Ziel des Ausgleichs zu erreichen (grundsätzlich BVerwG 
Urt. v. 19.9.2002 – 4 CN 1.02). Die Kontrolle und Umsetzung der Maßnahmen ist 
durch die Abstimmung mit der Unteren Naturschutzbehörde gewährleistet. 
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Beschlussvorschlag zu 1: 

Der Anregung wird nicht gefolgt. 

Begründung: 

Eine Beeinträchtigung des städtebaulichen Charakters und der Wohnqualität des 
Wohngebietes lässt sich durch die Erhöhung der maximal zulässigen Zahl der Voll-
geschosse auf vier innerhalb des Allgemeinen Wohngebietes WA 2 sowie der Fest-
setzung der maximal zulässigen Zahl der Vollgeschosse auf vier innerhalb des All-
gemeinen Wohngebietes WA 5 nicht begründen, zumal sich dieses städtebauliche 
Gesamtbild im südlich anschließenden Wohngebiet des Baugebietes „Krebsschere“ 
fortsetzt. 

Das Plangebiet der 3. Änderung ist Teil der Baugebiete „Krebsschere“ und „Im 
Schleid“, die zusammen das Stadtquartier „Quellenpark“ bilden. Die Entwicklung des 
Stadtquartiers „Quellenpark“ stellt ein zusammenhängendes städtebauliches Gefüge 
dar. 

Innerhalb des Allgemeinen Wohngebietes WA 5 ist die Errichtung einer Riegelbe-
bauung entlang der Bahn vorgesehen. Diese Riegelbebauung besitzt eine wichtige 
Schallschutzfunktion im Hinblick auf den Bahnlärm. Um die Schallschutzfunktion zu 
erfüllen, bedarf es einer entsprechenden baulichen Dichte, die nur mit den festge-
setzten Ausnutzungskennziffern erreicht werden kann. 

Die Entwicklung der Baukörper in die Höhe trägt prinzipiell der Bodenschutzklausel 
des § 1 a Abs. 2 BauGB Rechnung. Nach dieser ist mit Grund und Boden sparsam 
und schonend umzugehen; dabei sind zur Verringerung der zusätzlichen Inan-
spruchnahme von Flächen für bauliche Nutzungen die Möglichkeiten der Entwick-
lung der Gemeinde insbesondere durch Wiedernutzbarmachung von Flächen, 
Nachverdichtung und andere Maßnahmen zur Innenentwicklung zu nutzen sowie 
Bodenversiegelungen auf das notwendige Maß zu begrenzen. 

Für das Allgemeine Wohngebiet WA 2 ist die offene Bauweise festgesetzt. Gem. § 
22 Abs. 2 BauNVO werden Gebäude in der offenen Bauweise mit seitlichem Grenz-
abstand als Einzelhäuser, Doppelhäuser oder Hausgruppen errichtet. Die Länge der 
Gebäude darf höchstens 50 m betragen. Die Ausbildung eines geschlossenen Ge-
bäudekörpers ist daher innerhalb des Allgemeinen Wohngebietes WA 2 nicht mög-
lich. 

Die Belange der Belüftung und Lichtzufuhr werden durch die vorliegende Bebau-
ungsplanänderung nicht negativ beeinträchtigt.   
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Die ausreichende Belichtung, Belüftung und Besonnung von Nachbargrundstücken 
wird grundsätzlich durch die Einhaltung der bauordnungsrechtlichen Abstandsflä-
chenregelung sichergestellt. Die Einhaltung der bauordnungsrechtlichen Abstands-
flächenregelung ist im Rahmen des Baugenehmigungsverfahrens nachzuweisen. 

Das Oberverwaltungsgericht Nordrhein-Westfalen führt in seinem Urteil vom 
30.05.2017 (Az.: 2 A 130/16) dazu folgendes aus: 

„Die Beachtung der landesrechtlich geregelten Abstandsflächen rechtfertig re-
gelmäßig die Annahme, dass damit zugleich die mit den Abstandsvorschriften 
verfolgten Regelungsziele (Vermeidung von Licht-, Luft- und Sonnenentzug, 
Unterbindung einer erdrückenden Wirkung des Baukörpers sowie Wahrung ei-
nes ausreichenden Sozialabstands) zumindest aus tatsächlichen Gründen 
auch im Hinblick auf das planungsrechtliche Gebot der Rücksichtnahme er-
reicht werden. Die landesrechtlichen Grenzabstandsvorschriften stellen inso-
weit eine Konkretisierung des Gebots nachbarlicher Rücksichtnahme dar. […]  

Verschattungseffekte sind regelmäßig hinzunehmen, wenn die landesrechtli-
chen Abstandsflächenbestimmunen eingehalten werden. 

Diese zielen im Interesse der Wahrung sozialverträglicher Verhältnisse nicht 
zuletzt darauf ab, eine ausreichende Belichtung und Besonnung von Gebäu-
den und sonstigen Teilen des Nachbargrundstücks sicherzustellen. Ungeach-
tet dessen fordert das Gebot der Rücksichtnahme gerade in innerstädtischen 
Lagen nicht, dass alle Fenster eines Hauses bzw. das gesamte Grundstück 
das ganze Jahr über optimal durch Sonneneinstrahlung belichtet werden. In 
einem bebauten innerstädtischen Wohngebiet müssen Nachbarn vielmehr hin-
nehmen, dass Grundstücke innerhalb des durch das Bauplanungs- und Bau-
ordnungsrecht vorgegebenen Rahmens baulich ausgenutzt werden und es 
dadurch zu einer Verschattung des eigenen Grundstücks bzw. von Wohnräu-
men kommt.“ 
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In Bezug auf die kleinklimatischen Verhältnisse ist der gesamte Geltungsbereich des 
Bebauungsplans „Im Schleid“ zu betrachten. Hier ist festzustellen, dass westlich des 
Allgemeinen Wohngebietes WA 2 zunächst eine durchgängige Parkanlage geplant 
ist und daran anschließend eine Gewerbebebauung. Diese im ursprünglichen Be-
bauungsplan festgesetzte Bebauung wird – wie auch bereits die B 3 – die thermisch 
induzierte Luftströmung aus Nordwesten bei autochthonen (austauscharmen) Wet-
terlagen (also zu 5 - 30% des Jahres) abschwächen, so dass das Gebiet der 3. Än-
derung des Bebauungsplans „Im Schleid“ auch ohne eine nunmehr mögliche Be-
bauung bei den genannten Wetterlagen eine leicht eingeschränkte Durchlüftung aus 
dieser Richtung erfährt (Hinweis: In der überwiegenden Zeit des Jahres wird das 
Windfeld hingegen durch die vorherrschende Wetterlage dominiert). Die von Norden 
bzw. östlich der B 3 entstehende Kaltluft wird sich zukünftig (nach Realisierung des 
gesamten Baugebiets) teilweise an der Bebauung entlang der B 3 aufstauen bzw. 
über die Parkanlage und die Lücken zwischen den Gebäuden sowie die Erschlie-
ßungsstraßen in südlicher Richtung abfließen und auf diese Weise ihre Gunstwir-
kung für die Wohnflächen entfalten. Zusätzlich schafft die im Bebauungsplan für das 
Gesamtgebiet „Im Schleid“ festgesetzte umfangreiche Durchgrünung des Gebietes 
ausgleichend wirkende Verdunstungsflächen bzw. lufthygienische Kompensations-
strukturen. 

Eine Drehung der geplanten Gebäude des Allgemeinen Wohngebietes WA 2 um 90 
Grad wird nicht vorgenommen. Diese hätte zur Folge, dass auf den privaten Bauflä-
chen Feuerwehrzufahrten errichtet werden müssten. Das aktuelle Konzept sieht die 
Anleiterung der Gebäude von der öffentlichen Straßenverkehrsfläche aus vor. Die 
Anlage der Feuerwehrzufahrten auf den privaten Baugrundstücken hätte eine höhe-
re Versiegelung der Grundstücke zur Folge. Nach § 1a Abs. 2 S. 1 BauGB sollen 
Bodenversiegelungen auf das notwendige Maß begrenzt werden.  

Das aktuelle Konzept beinhaltet die Ausrichtung der Terrassen, Balkone und Au-
ßenwohnbereiche nach Westen bzw. zum zentralen Park. Dadurch erhalten die Ter-
rassen, Balkone und Außenwohnbereiche eine optimale Besonnung in den Nach-
mittags- und frühen Abendstunden, wenn viele Bewohner von der Arbeit nach Hau-
se kommen. Die Ausrichtung zum zentralen Park stellt ein wichtiges Qualitätsmerk-
mal für das Allgemeine Wohngebiet WA 2 dar.  
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Beschlussvorschlag zu 2: 

Der Anregung wird nicht gefolgt. 

Begründung: 

Die Wohnbebauung des Baugebietes „Im Schleid“ befindet sich derzeit in der Reali-
sierung. Die ersten Wohnungen sind bereits fertig gestellt und bezogen. Dies betrifft 
u.a. den kompletten Gebäuderiegel des Allgemeinen Wohngebietes WA 1. Das Ge-
bäude des Allgemeinen Wohngebietes WA 4 befindet sich derzeit im Bau. Der 
Schallschutz für diese bislang erste Baureihe aus östlicher Richtung wurde im Bau-
genehmigungsverfahren ausschließlich über passive Schallschutzmaßnahmen 
nachgewiesen. Die Errichtung der 7,00 m hohen Schallschutzwand am östlichen 
Rand des Plangebietes ist nicht erfolgt. Diese soll auch zukünftig nicht errichtet wer-
den. 

Die Entscheidung die ursprünglich vorgesehene 7,00 m hohe Schallschutzwand an 
der östlichen Grenze des Plangebietes nicht zu bauen ist aufgrund der von der 
Deutschen Bahn angekündigten zeitnahen Realisierung der gleisparallelen, 3,50 m 
hohen Schallschutzwand getroffen worden. Dazu gab es nach Rechtskraft der 2. 
Änderung des Bebauungsplans „Im Schleid“ Abstimmungsgespräche mit der Deut-
schen Bahn. Die Realisierung einer 7,00 m hohen Schallschutzwand parallel zur 
3,50 m hohen Schallschutzwand entlang der Bahnlinie macht aus städtebaulichen 
Gründen keinen Sinn. 

Im Rahmen der Erarbeitung der 3. Änderung des Bebauungsplans „Im Schleid“ 
wurde durch die GSA Ziegelmeyer GmbH, Limburg, eine Schalltechnische Stellung-
nahme zu der Geräuschbelastung des Plangebietes durch Straßen- und Schienen-
verkehr sowie zu der Geräuschbelastung durch gewerbliche Geräuschimmissionen 
erarbeitet. 

Im Zuge der Ermittlung der erforderlichen Schallschutzmaßnahmen wurden zur 
Minderung der Verkehrsgeräuschbelastung der „Nordumgehung“ die bestehenden 
Schallschutzwälle mit einer Höhe von 4,50 m über Gradiente Straße berücksichtigt. 
Zudem wurde die auf dem Betriebsgelände der DB AG planfestgestellte 3,50 m ho-
he Schallschutzwand in die Berechnungen mit einbezogen. Zur Gewährleistung des 
Schallschutzes gibt die Schalltechnische Stellungnahme auf Grundlage der Ergeb-
nisse der Untersuchung zusätzlich zu den aktiven Schallschutzmaßnahmen für das 
Plangebiet städtebauliche Schallschutzmaßnahmen in Form von Grundrissgestal-
tungen sowie passive Schallschutzmaßnahmen vor. 
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Bereits in der rechtskräftigen 2. Änderung des Bebauungsplans „Im Schleid“ war die 
folgende Option festgesetzt: „Der erforderliche Schallschutz kann im Rahmen des 
Baugenehmigungsverfahrens abweichend von den nachfolgend festgesetzten 
Schallschutzmaßnahmen durch alternative bauliche aktive und passive Schall-
schutzmaßnahmen nachgewiesen werden.“ 

Ein Vertrauensschaden gem. § 39 BauGB kann durch die vorliegende Änderung 
des Bebauungsplans grundsätzlich nicht geltend gemacht werden, da die bereits 
festgesetzten und teilweise bereits verwirklichten Nutzungen innerhalb des Plange-
bietes weiterhin zulässig sind. 

Spekulationen zur Wertminderung der Gebäude und deren Wohneinheiten sind 
nicht Gegenstand des vorliegenden Bebauungsplanverfahrens. 

Durch die 3. Änderung des Bebauungsplans „Im Schleid“ wird die Nachbarschaftssi-
tuation zwischen dem Allgemeinen Wohngebiet und dem östlich der Bahnlinie be-
findlichen faktischen Gewerbegebiet nicht neu geschaffen. Diese ist seit der ur-
sprünglichen Aufstellung des Bebauungsplans „Im Schleid“ (Rechtskraft: 
14.07.2004) durch die dort vorgenommene Ausweisung eines Allgemeinen Wohn-
gebietes bereits vorhanden. Ein eventuell vorhandener Konflikt wird durch die 3. 
Änderung des Bebauungsplans „Im Schleid“ durch die Beibehaltung des Allgemei-
nen Wohngebietes nicht ausgelöst, sondern ist, wenn, bereits vorhanden.  

Innerhalb des genannten faktischen Gewerbegebietes östlich der Bahnlinie befinden 
sich eine Lagerhalle der Firma Hassia Mineralquellen GmbH & Co. KG sowie ein 
Betonwerk der Firma EKS Transportbeton GmbH & Co. KG.  

Für die Lagerhalle der Hassia Mineralquellen GmbH & Co. KG wurden im Rahmen 
der letzten Baugenehmigung/Nutzungsänderung Pegelwerte zur Berücksichtigung 
schutzbedürftiger Räume im Bereich der Nachbarbebauung in der Friedberger Stra-
ße vorgegeben. Das bereits planungsrechtlich durch die Aufstellung des Bebau-
ungsplanes „Im Schleid“ (Rechtskraft: 14.07.2004) vorbereitete Allgemeine Wohn-
gebiet hat keine Berücksichtigung gefunden. Durch die bestehenden Abstände zwi-
schen dem Allgemeinen Wohngebiet und der Lagerhalle sind Konflikte zur Tages-
zeit jedoch nicht zu erwarten. 

Durch die bestehenden Abstände zwischen dem Allgemeinen Wohngebiet und dem 
Betonwerk der EKS Transportbeton GmbH & Co. KG sind Konflikte zur Tageszeit 
ebenfalls nicht zu erwarten. Zur Nachtzeit sind Konflikte nicht auszuschließen. Aus 
der bestehenden Bau- bzw. Betriebsgenehmigung für das Betonwerk lassen sich 
keine Aktivitäten zur Nachtzeit entnehmen. Die Kontrolle der Einhaltung der Richt-
werte im Bereich des Allgemeinen Wohngebietes ist nicht Gegenstand der Bauleit-
planung, sondern der Überwachungsbehörde. 
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Nachbarschaftsbeschweren werden an die zuständige Überwachungsbehörde (Re-
gierungspräsidium Darmstadt) weitergeleitet. 

Beschlussvorschlag zu 3: 

Der Anregung wird nicht gefolgt. 

Begründung: 

Die Obergrenzen des § 17 BauNVO können aus städtebaulichen Gründen über-
schritten werden, wenn die Überschreitung durch Umstände ausgeglichen ist oder 
durch Maßnahmen ausgeglichen wird, durch die sichergestellt ist, dass die allge-
meinen Anforderungen an gesunde Wohn- und Arbeitsverhältnisse nicht beeinträch-
tigt werden und nachteilige Auswirkungen auf die Umwelt vermieden werden. Inner-
halb des Allgemeinen Wohngebietes WA 5 ist die Errichtung einer Riegelbebauung 
entlang der Bahn vorgesehen. Diese Riegelbebauung besitzt eine wichtige Schall-
schutzfunktion im Hinblick auf den Bahnlärm. Um die Schallschutzfunktion zu erfül-
len, bedarf es einer entsprechenden baulichen Dichte, die nur mit den festgesetzten 
Ausnutzungskennziffern erreicht werden kann. Die Überschreitung der nach § 17 
BauNVO zulässigen Obergrenze der GFZ lässt sich daher zum einen unter dem As-
pekt des Schallschutzes begründen. 

Zum anderen liegt das Plangebiet in der Nähe des Bad Vilbeler Nordbahnhofs mit 
Anschluss an den schienengebundenen Nah- und Fernverkehr sowie den kommu-
nalen Busverkehr inmitten der Metropolregion Rhein-Main, die durch einen großen 
Siedlungsdruck, Baulandknappheit und hohe Grundstückspreise gekennzeichnet ist. 
Es ist daher erforderlich, mit dem Bauland sparsam umzugehen und Möglichkeiten 
für flächen- und energiesparende Bauweisen zu eröffnen. Die Lage in der Nähe des 
Bad Vilbeler Nordbahnhofs trägt ganz entscheidend zur Verkehrsvermeidung bei, 
weshalb die grundsätzliche Zielsetzung darin besteht, möglichst viele Wohneinhei-
ten zu errichten, unter Wahrung der allgemeinen Anforderungen an gesunde Wohn-
verhältnisse. Dies wird u.a. durch die Ausbildung eines Grünzugs westlich des Plan-
gebietes mit Freizeit- und Erholungsmöglichkeiten für die Bewohner gewährleistet. 
Zudem erfolgen Festsetzungen zur Durchgrünung des Plangebietes. Daher entste-
hen durch die Planung keine nachteiligen Auswirkungen auf die Umwelt. 

Hinsichtlich der Erhöhung der Versiegelung im Rahmen der 3. Änderung des Be-
bauungsplans „Im Schleid“ ist zu berücksichtigen, dass die wesentliche Änderung in 
der Erweiterung der Nutzung durch Tiefgaragen liegt, welche auf die versiegelten 
Flächen angerechnet werden. Die Tiefgaragen liegen zum größten Teil unterhalb 
der baulichen Hauptanlagen, Tiefgaragendecken außerhalb oberirdischer Bebauung 
sind erd- bzw. substratüberdeckt herzustellen und zu begrünen. Hierdurch wird der 
Eingriff in den Boden- und Wasserhaushalt minimiert. 
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Beschlussvorschlag zu 4: 

Der Anregung wird nicht gefolgt. 

Begründung: 

Der Stellplatznachweis auf den privaten Baugrundstücken hat prinzipiell gem. der 
Stellplatz- und Ablösesatzung der Stadt Bad Vilbel zu erfolgen. Für das Plangebiet 
ist gem. § 10 „Inkrafttreten und Übergangsvorschriften“ der aktuellen Stellplatz- und 
Ablösesatzung der Stadt Bad Vilbel die alte Stellplatzsatzung der Stadt Bad Vilbel 
vom 24.03.1998, zuletzt geändert mit Beschluss vom 15.12.2009, anzuwenden. 
Diese Übergangsregelung tritt am 01.01.2027 außer Kraft. 

Die ehemalige Fläche für Gemeinschaftsstellplätze entlang der Bahn, die nun für ei-
ne Bebauung planungsrechtlich vorbereitet wird (Allgemeines Wohngebiet WA 5), 
befindet sich im Privatbesitz des Investors. Öffentliche Stellplätze waren hier nie 
vorgesehen. Die in diesem Bereich ehemals vorgesehenen privaten Stellplätze sind 
nun in Tiefgaragen unterzubringen.  

Zusätzlich zu den nach der Stellplatz- und Ablösesatzung zu errichtenden Stellplät-
zen errichtet der Investor Besucherstellplätze (in den Tiefgaragen oder oberirdisch 
auf den privaten Baugrundstücken), die keinen Wohnungen zugeordnet sind. 

Des Weiteren werden in der Röntgenstraße in dem Abschnitt parallel zur Bahn 
Stellplätze im öffentlichen Straßenraum angeordnet. 

Die Umwandlung von Grünflächen zu Parkflächen ist nicht Gegenstand des vorlie-
genden Bebauungsplanverfahrens. 

Die Anrechnung der zu errichtenden Stellplätze auf die GRZ und GFZ wird auch im 
Rahmen der 3. Änderung des Bebauungsplans „Im Schleid“ berücksichtigt. Zentra-
les Ziel für die Allgemeinen Wohngebiete ist die Unterbringung des ruhenden Ver-
kehrs in Tiefgaragen. Um möglichst viele der erforderlichen Stellplätze in Tiefgara-
gen unterzubringen, wird die nach § 19 Abs. 4 S. 2 BauNVO zulässige Überschrei-
tung der Grundfläche für die Grundflächen baulicher Anlagen unterhalb der Gelän-
deoberfläche, durch die das Baugrundstück lediglich unterbaut wird, auf 0,9 erhöht. 
Zudem wird festgesetzt, dass die zulässige Geschossfläche um die Fläche notwen-
diger Garagen, die unterhalb der Geländeoberfläche hergestellt werden, zu erhöhen 
ist. Da Tiefgaragen und Gemeinschaftstiefgaragen erd- bzw. substratüberdeckt her-
zustellen sind, entstehen keine nachteiligen Auswirkungen auf die Umwelt. Aufheiz-
effekte werden vermieden. 
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Beschlussvorschlag zu 5: 

Der Anregung wird nicht gefolgt. 

Begründung: 

Das Rebhuhnvorkommen im Gebiet „Im Schleid“ ist seit langem bekannt und wurde 
auch im artenschutzrechtlichen Fachbeitrag zur 3. Änderung des Bebauungsplans 
„Im Schleid“ thematisiert. Inzwischen fanden weitere Abstimmungsgespräche mit 
der Unteren Naturschutzbehörde (UNB) sowie der Stadt Bad Vilbel statt. Es wurde 
beschlossen, ein umfassendes dreijähriges Monitoring insbesondere hinsichtlich der 
Arten Rebhuhn und Feldlerche durchzuführen. In diesem Zusammenhang werden in 
Abstimmung mit der Stadt und der UNB die erforderlichen artenschutzrechtlichen 
Maßnahmen festgelegt (z.B. Anlage von Blühstreifen und „Feldlerchenfenstern“ in 
der näheren räumlichen Umgebung, Schaffung von dauerhaften Ersatzlebensräu-
men etc.). 

Bezüglich des Rebhuhns ist zudem festzustellen, dass das im Rahmen der 3. Ände-
rung des Bebauungsplans „Im Schleid“ vorgesehene Vorhaben die Bereiche, in de-
nen das Rebhuhn aktuell maßgeblich festgestellt wurde, nicht tangiert. Insofern sind 
keine artenschutzrechtlichen Belange durch die Planung verletzt. Wie die derzeitige 
Situation deutlich macht, kann im Rahmen der Aufstellung eines Bebauungsplans 
zwar der Artenschutz zunächst vollständig abgearbeitet und ggf. erforderliche Maß-
nahmen festgesetzt werden. Jedoch können insbesondere dann, wenn die Planung 
nicht zeitnah umgesetzt wird, später geschützte Arten wieder in das Plangebiet ein-
wandern. Dieser Situation kann angemessen und artenschutzrechtlich nur durch ei-
ne ökologische Baubegleitung bzw. Monitoring begegnet werden, in dem aktuell 
einwandernde Arten ermittelt und entsprechende artenschutzrechtliche Maßnahmen 
zur Vermeidung von Verbotstatbeständen festgelegt werden können. 

Einer zwingenden Festsetzung (z.B. gemäß § 9 Abs. 1 Nr. 20 BauGB) im Bebau-
ungsplan bedarf es hierzu nicht, da nach § 1a Abs. 3 Satz 4 BauGB die Gemeinde 
den Ausgleich auch auf von ihr bereitgestellten Flächen treffen kann. Das Gesetz 
spricht von „sonstigen geeigneten Maßnahmen“, womit insbesondere eigene Maß-
nahmen der Gemeinde gemeint sind. Das Gesetz räumt der Gemeinde damit jede 
andere Möglichkeit ein, das Ziel des Ausgleichs zu erreichen (grundsätzlich BVerwG 
Urt. v. 19.9.2002 – 4 CN 1.02). Die Kontrolle und Umsetzung der Maßnahmen ist 
durch die Abstimmung mit der Unteren Naturschutzbehörde gewährleistet. 
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Beschlussvorschlag zu 1: 

Der Anregung wird nicht gefolgt. 

Begründung: 

Die Wohnbebauung des Baugebietes „Im Schleid“ befindet sich derzeit in der Reali-
sierung. Die ersten Wohnungen sind bereits fertig gestellt und bezogen. Dies betrifft 
u.a. den kompletten Gebäuderiegel des Allgemeinen Wohngebietes WA 1. Das Ge-
bäude des Allgemeinen Wohngebietes WA 4 befindet sich derzeit im Bau. Der 
Schallschutz für diese bislang erste Baureihe aus östlicher Richtung wurde im Bau-
genehmigungsverfahren ausschließlich über passive Schallschutzmaßnahmen 
nachgewiesen. Die Errichtung der 7,00 m hohen Schallschutzwand am östlichen 
Rand des Plangebietes ist nicht erfolgt. Diese soll auch zukünftig nicht errichtet wer-
den. 

Die Entscheidung die ursprünglich vorgesehene 7,00 m hohe Schallschutzwand an 
der östlichen Grenze des Plangebietes nicht zu bauen ist aufgrund der von der 
Deutschen Bahn angekündigten zeitnahen Realisierung der gleisparallelen, 3,50 m 
hohen Schallschutzwand getroffen worden. Dazu gab es nach Rechtskraft der 2. 
Änderung des Bebauungsplans „Im Schleid“ Abstimmungsgespräche mit der Deut-
schen Bahn. Die Realisierung einer 7,00 m hohen Schallschutzwand parallel zur 
3,50 m hohen Schallschutzwand entlang der Bahnlinie macht aus städtebaulichen 
Gründen keinen Sinn. 

Im Rahmen der Erarbeitung der 3. Änderung des Bebauungsplans „Im Schleid“ 
wurde durch die GSA Ziegelmeyer GmbH, Limburg, eine Schalltechnische Stellung-
nahme zu der Geräuschbelastung des Plangebietes durch Straßen- und Schienen-
verkehr sowie zu der Geräuschbelastung durch gewerbliche Geräuschimmissionen 
erarbeitet.  

Im Zuge der Ermittlung der erforderlichen Schallschutzmaßnahmen wurden zur 
Minderung der Verkehrsgeräuschbelastung der „Nordumgehung“ die bestehenden 
Schallschutzwälle mit einer Höhe von 4,50 m über Gradiente Straße berücksichtigt. 
Zudem wurde die auf dem Betriebsgelände der DB AG planfestgestellte 3,50 m ho-
he Schallschutzwand in die Berechnungen mit einbezogen. Zur Gewährleistung des 
Schallschutzes gibt die Schalltechnische Stellungnahme auf Grundlage der Ergeb-
nisse der Untersuchung zusätzlich zu den aktiven Schallschutzmaßnahmen für das 
Plangebiet städtebauliche Schallschutzmaßnahmen in Form von Grundrissgestal-
tungen sowie passive Schallschutzmaßnahmen vor. 
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Bereits in der rechtskräftigen 2. Änderung des Bebauungsplans „Im Schleid“ war die 
folgende Option festgesetzt: „Der erforderliche Schallschutz kann im Rahmen des 
Baugenehmigungsverfahrens abweichend von den nachfolgend festgesetzten 
Schallschutzmaßnahmen durch alternative bauliche aktive und passive Schall-
schutzmaßnahmen nachgewiesen werden.“ 

Die Stellung der Klima-Anlage des geplanten Segmüller-Gebäudes ist nicht Gegen-
stand des vorliegenden Bebauungsplanverfahrens. Die innerhalb des Plangebietes 
der 3. Änderung des Bebauungsplans „Im Schleid“ befindlichen Allgemeinen Wohn-
gebiete wurden durch die schalltechnische Untersuchung zur 1. Änderung des Be-
bauungsplans „Im Schleid“ (geplante Segmüller-Ansiedlung) ausreichend berück-
sichtigt. 

Durch die 3. Änderung des Bebauungsplans „Im Schleid“ wird die Nachbarschaftssi-
tuation zwischen dem Allgemeinen Wohngebiet und dem östlich der Bahnlinie be-
findlichen faktischen Gewerbegebiet nicht neu geschaffen. Diese ist seit der ur-
sprünglichen Aufstellung des Bebauungsplans „Im Schleid“ (Rechtskraft: 
14.07.2004) durch die dort vorgenommene Ausweisung eines Allgemeinen Wohn-
gebietes bereits vorhanden. Ein eventuell vorhandener Konflikt wird durch die 3. 
Änderung des Bebauungsplans „Im Schleid“ durch die Beibehaltung des Allgemei-
nen Wohngebietes nicht ausgelöst, sondern ist, wenn, bereits vorhanden.  

Innerhalb des genannten faktischen Gewerbegebietes östlich der Bahnlinie befinden 
sich eine Lagerhalle der Firma Hassia Mineralquellen GmbH & Co. KG sowie ein 
Betonwerk der Firma EKS Transportbeton GmbH & Co. KG.  

Für die Lagerhalle der Hassia Mineralquellen GmbH & Co. KG wurden im Rahmen 
der letzten Baugenehmigung/Nutzungsänderung Pegelwerte zur Berücksichtigung 
schutzbedürftiger Räume im Bereich der Nachbarbebauung in der Friedberger Stra-
ße vorgegeben. Das bereits planungsrechtlich durch die Aufstellung des Bebau-
ungsplanes „Im Schleid“ (Rechtskraft: 14.07.2004) vorbereitete Allgemeine Wohn-
gebiet hat keine Berücksichtigung gefunden. Durch die bestehenden Abstände zwi-
schen dem Allgemeinen Wohngebiet und der Lagerhalle sind Konflikte zur Tages-
zeit jedoch nicht zu erwarten. 

Durch die bestehenden Abstände zwischen dem Allgemeinen Wohngebiet und dem 
Betonwerk der EKS Transportbeton GmbH & Co. KG sind Konflikte zur Tageszeit 
ebenfalls nicht zu erwarten. Zur Nachtzeit sind Konflikte nicht auszuschließen. Aus 
der bestehenden Bau- bzw. Betriebsgenehmigung für das Betonwerk lassen sich 
keine Aktivitäten zur Nachtzeit entnehmen. Die Kontrolle der Einhaltung der Richt-
werte im Bereich des Allgemeinen Wohngebietes ist nicht Gegenstand der Bauleit-
planung, sondern der Überwachungsbehörde. 
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Nachbarschaftsbeschweren werden an die zuständige Überwachungsbehörde (Re-
gierungspräsidium Darmstadt) weitergeleitet. 

Beschlussvorschlag zu 2: 

Der Anregung wird teilweise gefolgt. 

Begründung: 

Der Stellplatznachweis auf den privaten Baugrundstücken hat prinzipiell gem. der 
Stellplatz- und Ablösesatzung der Stadt Bad Vilbel zu erfolgen. Für das Plangebiet 
ist gem. § 10 „Inkrafttreten und Übergangsvorschriften“ der aktuellen Stellplatz- und 
Ablösesatzung der Stadt Bad Vilbel die alte Stellplatzsatzung der Stadt Bad Vilbel 
vom 24.03.1998, zuletzt geändert mit Beschluss vom 15.12.2009, anzuwenden. 
Diese Übergangsregelung tritt am 01.01.2027 außer Kraft. 

Die ehemalige Fläche für Gemeinschaftsstellplätze entlang der Bahn, die nun für ei-
ne Bebauung planungsrechtlich vorbereitet wird (Allgemeines Wohngebiet WA 5), 
befindet sich im Privatbesitz des Investors. Öffentliche Stellplätze waren hier nie 
vorgesehen. Die in diesem Bereich ehemals vorgesehenen privaten Stellplätze sind 
nun in Tiefgaragen unterzubringen. 

Zusätzlich zu den nach der Stellplatz- und Ablösesatzung zu errichtenden Stellplät-
zen errichtet der Investor Besucherstellplätze (in den Tiefgaragen oder oberirdisch 
auf den privaten Baugrundstücken), die keinen Wohnungen zugeordnet sind. 

Des Weiteren werden in der Röntgenstraße in dem Abschnitt parallel zur Bahn 
Stellplätze im öffentlichen Straßenraum angeordnet. 

Die Umwandlung von Grünflächen zu Parkflächen ist nicht Gegenstand des vorlie-
genden Bebauungsplanverfahrens. 

Beschlussvorschlag zu 3: 

Der Anregung wird nicht gefolgt. 

Begründung: 

Durch das Büro IMB Plan, Frankfurt, wurde eine aktualisierte Verkehrsuntersuchung 
zur 3. Änderung des Bebauungsplans „Im Scheid“ erstellt. 
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Die Leistungsfähigkeitsberechnungen ergeben, dass der Anbindungsknotenpunkt 
an die L 3008 (KP-5n) die künftig zu erwartenden Verkehrsmengen in mindestens 
„befriedigender“ Weise (QSV = C) aufnehmen und abwickeln kann. Ein Aus- oder 
Umbau der signalgeregelten Kreuzung ist nicht erforderlich. 

Empfehlenswert ist jedoch eine Optimierung der Signalanlage über eine verkehrs-
abhängige Steuerung. Hierdurch kann auch auf temporäre Ereignisse mit zum Teil 
erhöhtem Verkehrsaufkommen reagiert und die Verkehrsabläufe auch dann noch 
einmal optimiert werden. 

Zusammenfassend zeigen die Ergebnisse, dass die verkehrliche Erschließung des 
Bebauungsplans „Im Schleid“ (3. Änderung) in der vorliegenden Form auch mit ei-
nem Prognosehorizont 2030/35 gesichert ist. 

Die künftigen Verdrängungseffekte der Durchgangsverkehre wurden in der Ver-
kehrsuntersuchung zur 3. Änderung des Bebauungsplans „Im Schleid“ noch nicht 
berücksichtigt.  

Die Verkehrszählung wurde am Mittwoch, den 08.03.2017 durchgeführt und stellt 
eine repräsentative Grundlage dar. 

Der Schulweg soll prinzipiell über die Landschaftsbrücke geführt werden. Die Land-
schaftsbrücke ist vom Plangebiet aus gut und sicher zu erreichen.  

Verstöße gegen die Straßenverkehrsordnung sind StVO sind nicht Gegenstand der 
Bauleitplanung und der Verkehrsuntersuchung. Ein regelkonformer Kontenpunkt-
ausbau liegt vor. 
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Beschlussvorschlag zu 1: 

Der Anregung wird nicht gefolgt. 

Begründung: 

Innerhalb des Allgemeinen Wohngebietes WA 5 ist die Errichtung einer Riegelbe-
bauung entlang der Bahn vorgesehen. Diese Riegelbebauung besitzt eine wichtige 
Schallschutzfunktion im Hinblick auf den Bahnlärm. Um die Schallschutzfunktion zu 
erfüllen, bedarf es einer entsprechenden baulichen Dichte, die nur mit den festge-
setzten Ausnutzungskennziffern erreicht werden kann. 

Die Bebauung des Allgemeinen Wohngebietes WA 5 und die Entwicklung der Bau-
körper in die Höhe trägt prinzipiell der Bodenschutzklausel des § 1 a Abs. 2 BauGB 
Rechnung. Nach dieser ist mit Grund und Boden sparsam und schonend umzuge-
hen; dabei sind zur Verringerung der zusätzlichen Inanspruchnahme von Flächen 
für bauliche Nutzungen die Möglichkeiten der Entwicklung der Gemeinde insbeson-
dere durch Wiedernutzbarmachung von Flächen, Nachverdichtung und andere 
Maßnahmen zur Innenentwicklung zu nutzen sowie Bodenversiegelungen auf das 
notwendige Maß zu begrenzen. 

Die Belange der Belüftung und Lichtzufuhr werden durch die vorliegende Bebau-
ungsplanänderung nicht negativ beeinträchtigt.  

Die ausreichende Belichtung, Belüftung und Besonnung von Nachbargrundstücken 
wird grundsätzlich durch die Einhaltung der bauordnungsrechtlichen Abstandsflä-
chenregelung sichergestellt. Die Einhaltung der bauordnungsrechtlichen Abstands-
flächenregelung ist im Rahmen des Baugenehmigungsverfahrens nachzuweisen. 

Das Oberverwaltungsgericht Nordrhein-Westfalen führt in seinem Urteil vom 
30.05.2017 (Az.: 2 A 130/16) dazu folgendes aus: 

„Die Beachtung der landesrechtlich geregelten Abstandsflächen rechtfertig re-
gelmäßig die Annahme, dass damit zugleich die mit den Abstandsvorschriften 
verfolgten Regelungsziele (Vermeidung von Licht-, Luft- und Sonnenentzug, 
Unterbindung einer erdrückenden Wirkung des Baukörpers sowie Wahrung ei-
nes ausreichenden Sozialabstands) zumindest aus tatsächlichen Gründen 
auch im Hinblick auf das planungsrechtliche Gebot der Rücksichtnahme er-
reicht werden. Die landesrechtlichen Grenzabstandsvorschriften stellen inso-
weit eine Konkretisierung des Gebots nachbarlicher Rücksichtnahme dar. […]  

Verschattungseffekte sind regelmäßig hinzunehmen, wenn die landesrechtli-
chen Abstandsflächenbestimmunen eingehalten werden.  
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Diese zielen im Interesse der Wahrung sozialverträglicher Verhältnisse nicht 
zuletzt darauf ab, eine ausreichende Belichtung und Besonnung von Gebäu-
den und sonstigen Teilen des Nachbargrundstücks sicherzustellen. Ungeach-
tet dessen fordert das Gebot der Rücksichtnahme gerade in innerstädtischen 
Lagen nicht, dass alle Fenster eines Hauses bzw. das gesamte Grundstück 
das ganze Jahr über optimal durch Sonneneinstrahlung belichtet werden. In 
einem bebauten innerstädtischen Wohngebiet müssen Nachbarn vielmehr hin-
nehmen, dass Grundstücke innerhalb des durch das Bauplanungs- und Bau-
ordnungsrecht vorgegebenen Rahmens baulich ausgenutzt werden und es 
dadurch zu einer Verschattung des eigenen Grundstücks bzw. von Wohnräu-
men kommt.“ 

Der Stellplatznachweis auf den privaten Baugrundstücken hat prinzipiell gem. der 
Stellplatz- und Ablösesatzung der Stadt Bad Vilbel zu erfolgen. Für das Plangebiet 
ist gem. § 10 „Inkrafttreten und Übergangsvorschriften“ der aktuellen Stellplatz- und 
Ablösesatzung der Stadt Bad Vilbel die alte Stellplatzsatzung der Stadt Bad Vilbel 
vom 24.03.1998, zuletzt geändert mit Beschluss vom 15.12.2009, anzuwenden. 
Diese Übergangsregelung tritt am 01.01.2027 außer Kraft. 

Die ehemalige Fläche für Gemeinschaftsstellplätze entlang der Bahn, die nun für ei-
ne Bebauung planungsrechtlich vorbereitet wird (Allgemeines Wohngebiet WA 5), 
befindet sich im Privatbesitz des Investors. Öffentliche Stellplätze waren hier nie 
vorgesehen. Die in diesem Bereich ehemals vorgesehenen privaten Stellplätze sind 
nun in Tiefgaragen unterzubringen. 

Zusätzlich zu den nach der Stellplatz- und Ablösesatzung zu errichtenden Stellplät-
zen errichtet der Investor Besucherstellplätze (in den Tiefgaragen oder oberirdisch 
auf den privaten Baugrundstücken), die keinen Wohnungen zugeordnet sind. 

Des Weiteren werden in der Röntgenstraße in dem Abschnitt parallel zur Bahn 
Stellplätze im öffentlichen Straßenraum angeordnet. 
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Beschlussvorschlag zu 2: 

Der Anregung wird nicht gefolgt. 

Begründung: 

Die Wohnbebauung des Baugebietes „Im Schleid“ befindet sich derzeit in der Reali-
sierung. Die ersten Wohnungen sind bereits fertig gestellt und bezogen. Dies betrifft 
u.a. den kompletten Gebäuderiegel des Allgemeinen Wohngebietes WA 1. Das Ge-
bäude des Allgemeinen Wohngebietes WA 4 befindet sich derzeit im Bau. Der 
Schallschutz für diese bislang erste Baureihe aus östlicher Richtung wurde im Bau-
genehmigungsverfahren ausschließlich über passive Schallschutzmaßnahmen 
nachgewiesen. Die Errichtung der 7,00 m hohen Schallschutzwand am östlichen 
Rand des Plangebietes ist nicht erfolgt. Diese soll auch zukünftig nicht errichtet wer-
den. 

Die Entscheidung die ursprünglich vorgesehene 7,00 m hohe Schallschutzwand an 
der östlichen Grenze des Plangebietes nicht zu bauen ist aufgrund der von der 
Deutschen Bahn angekündigten zeitnahen Realisierung der gleisparallelen, 3,50 m 
hohen Schallschutzwand getroffen worden. Dazu gab es nach Rechtskraft der 2. 
Änderung des Bebauungsplans „Im Schleid“ Abstimmungsgespräche mit der Deut-
schen Bahn. Die Realisierung einer 7,00 m hohen Schallschutzwand parallel zur 
3,50 m hohen Schallschutzwand entlang der Bahnlinie macht aus städtebaulichen 
Gründen keinen Sinn. 

Im Rahmen der Erarbeitung der 3. Änderung des Bebauungsplans „Im Schleid“ 
wurde durch die GSA Ziegelmeyer GmbH, Limburg, eine Schalltechnische Stellung-
nahme zu der Geräuschbelastung des Plangebietes durch Straßen- und Schienen-
verkehr sowie zu der Geräuschbelastung durch gewerbliche Geräuschimmissionen 
erarbeitet.  

Im Zuge der Ermittlung der erforderlichen Schallschutzmaßnahmen wurden zur 
Minderung der Verkehrsgeräuschbelastung der „Nordumgehung“ die bestehenden 
Schallschutzwälle mit einer Höhe von 4,50 m über Gradiente Straße berücksichtigt. 
Zudem wurde die auf dem Betriebsgelände der DB AG planfestgestellte 3,50 m ho-
he Schallschutzwand in die Berechnungen mit einbezogen. Zur Gewährleistung des 
Schallschutzes gibt die Schalltechnische Stellungnahme auf Grundlage der Ergeb-
nisse der Untersuchung zusätzlich zu den aktiven Schallschutzmaßnahmen für das 
Plangebiet städtebauliche Schallschutzmaßnahmen in Form von Grundrissgestal-
tungen sowie passive Schallschutzmaßnahmen vor. 
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Bereits in der rechtskräftigen 2. Änderung des Bebauungsplans „Im Schleid“ war die 
folgende Option festgesetzt: „Der erforderliche Schallschutz kann im Rahmen des 
Baugenehmigungsverfahrens abweichend von den nachfolgend festgesetzten 
Schallschutzmaßnahmen durch alternative bauliche aktive und passive Schall-
schutzmaßnahmen nachgewiesen werden.“ 

Beschlussvorschlag zu 3: 

Der Anregung wird nicht gefolgt. 

Begründung: 

Die Riegelbebauung des Allgemeinen Wohngebietes WA 1 ist bereits fertig gestellt 
und bezogen. Planungsrechtliche Grundlage für die Realisierung des Allgemeinen 
Wohngebietes WA 1 war die 2. Änderung des Bebauungsplans „Im Schleid“. 

In Bezug auf die kleinklimatischen Verhältnisse ist der gesamte Geltungsbereich des 
Bebauungsplans „Im Schleid“ zu betrachten. Hier ist festzustellen, dass westlich des 
Allgemeinen Wohngebietes WA 2 zunächst eine durchgängige Parkanlage geplant 
ist und daran anschließend eine Gewerbebebauung. Diese im ursprünglichen Be-
bauungsplan festgesetzte Bebauung wird – wie auch bereits die B 3 – die thermisch 
induzierte Luftströmung aus Nordwesten bei autochthonen (austauscharmen) Wet-
terlagen (also zu 5 - 30% des Jahres) abschwächen, so dass das Gebiet der 3. Än-
derung des Bebauungsplans „Im Schleid“ auch ohne eine nunmehr mögliche Be-
bauung bei den genannten Wetterlagen eine leicht eingeschränkte Durchlüftung aus 
dieser Richtung erfährt (Hinweis: In der überwiegenden Zeit des Jahres wird das 
Windfeld hingegen durch die vorherrschende Wetterlage dominiert). Die von Norden 
bzw. östlich der B 3 entstehende Kaltluft wird sich zukünftig (nach Realisierung des 
gesamten Baugebiets) teilweise an der Bebauung entlang der B 3 aufstauen bzw. 
über die Parkanlage und die Lücken zwischen den Gebäuden sowie die Erschlie-
ßungsstraßen in südlicher Richtung abfließen und auf diese Weise ihre Gunstwir-
kung für die Wohnflächen entfalten. Zusätzlich schafft die im Bebauungsplan für das 
Gesamtgebiet „Im Schleid“ festgesetzte umfangreiche Durchgrünung des Gebietes 
ausgleichend wirkende Verdunstungsflächen bzw. lufthygienische Kompensations-
strukturen. 

Im Übrigen siehe Beschlussvorschlag zu 1. 
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Beschlussvorschlag zu 1: 

Der Anregung wird nicht gefolgt. 

Begründung: 

Die Wohnbebauung des Baugebietes „Im Schleid“ befindet sich derzeit in der Reali-
sierung. Die ersten Wohnungen sind bereits fertig gestellt und bezogen. Dies betrifft 
u.a. den kompletten Gebäuderiegel des Allgemeinen Wohngebietes WA 1. Das Ge-
bäude des Allgemeinen Wohngebietes WA 4 befindet sich derzeit im Bau. Der 
Schallschutz für diese bislang erste Baureihe aus östlicher Richtung wurde im Bau-
genehmigungsverfahren ausschließlich über passive Schallschutzmaßnahmen 
nachgewiesen. Die Errichtung der 7,00 m hohen Schallschutzwand am östlichen 
Rand des Plangebietes ist nicht erfolgt. Diese soll auch zukünftig nicht errichtet wer-
den. 

Die Entscheidung die ursprünglich vorgesehene 7,00 m hohe Schallschutzwand an 
der östlichen Grenze des Plangebietes nicht zu bauen ist aufgrund der von der 
Deutschen Bahn angekündigten zeitnahen Realisierung der gleisparallelen, 3,50 m 
hohen Schallschutzwand getroffen worden. Dazu gab es nach Rechtskraft der 2. 
Änderung des Bebauungsplans „Im Schleid“ Abstimmungsgespräche mit der Deut-
schen Bahn. Die Realisierung einer 7,00 m hohen Schallschutzwand parallel zur 
3,50 m hohen Schallschutzwand entlang der Bahnlinie macht aus städtebaulichen 
Gründen keinen Sinn. 

Im Rahmen der Erarbeitung der 3. Änderung des Bebauungsplans „Im Schleid“ 
wurde durch die GSA Ziegelmeyer GmbH, Limburg, eine Schalltechnische Stellung-
nahme zu der Geräuschbelastung des Plangebietes durch Straßen- und Schienen-
verkehr sowie zu der Geräuschbelastung durch gewerbliche Geräuschimmissionen 
erarbeitet. Die Schalltechnische Stellungnahme berücksichtigt bereits den 6-
spurigen Ausbau der Main-Weser-Bahn.  

Im Zuge der Ermittlung der erforderlichen Schallschutzmaßnahmen wurden zur 
Minderung der Verkehrsgeräuschbelastung der „Nordumgehung“ die bestehenden 
Schallschutzwälle mit einer Höhe von 4,50 m über Gradiente Straße berücksichtigt. 
Zudem wurde die auf dem Betriebsgelände der DB AG planfestgestellte 3,50 m ho-
he Schallschutzwand in die Berechnungen mit einbezogen. Zur Gewährleistung des 
Schallschutzes gibt die Schalltechnische Stellungnahme auf Grundlage der Ergeb-
nisse der Untersuchung zusätzlich zu den aktiven Schallschutzmaßnahmen für das 
Plangebiet städtebauliche Schallschutzmaßnahmen in Form von Grundrissgestal-
tungen sowie passive Schallschutzmaßnahmen vor. 
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Bereits in der rechtskräftigen 2. Änderung des Bebauungsplans „Im Schleid“ war die 
folgende Option festgesetzt: „Der erforderliche Schallschutz kann im Rahmen des 
Baugenehmigungsverfahrens abweichend von den nachfolgend festgesetzten 
Schallschutzmaßnahmen durch alternative bauliche aktive und passive Schall-
schutzmaßnahmen nachgewiesen werden.“ 

Die im südlichen Bereich des Plangebietes bestehenden Lärmschutzwälle wurden 
im Rahmen der 2. Änderung des Bebauungsplans „Im Schleid“ mit einer Höhe von 
4,50 m über Gradiente der Nordumgehung festgesetzt. Die Differenz zu den im 
Rahmen der ursprünglichen Aufstellung des Bebauungsplans „Im Schleid“ festge-
setzten Höhen der Lärmschutzwälle ergibt sich, wie in der Begründung zum Bebau-
ungsplan ausführlich erläutert, durch die im Zuge der Ausführungsplanung der 
Nordumgehung L 3008 aufgetretenen Änderungen an der Gradiente der Nordum-
gehung L 3008.  

Die Freiflächen, Spielplatzflächen sowie Balkone/Terrassen innerhalb des Plange-
bietes befinden sich überwiegend in den rückwärtigen, von der Bahn abgewandten 
Flächen des Plangebietes (siehe den nachfolgenden aktuellen Stand des städtebau-
lichen Gesamtplans des Investors). Die bestehenden Gebäude der Allgemeinen 
Wohngebiete WA 1 und WA 4 sowie der geplante Gebäuderiegel des Allgemeinen 
Wohngebietes WA 5 leisten für diese Flächen einen ausreichenden Schallschutz. 
Nur einzelne Flächen befinden sich im unmittelbaren Einwirkungsbereich des Bahn-
lärms. Dabei ist zu berücksichtigen, dass Spielplatzflächen keine Erholungsflächen 
darstellen und dass die Immissionen durch den Schienenverkehrslärm zur Nachtzeit 
höher sind als zur Tageszeit. In der Nachtzeit werden Freiflächen, Spielplatzflächen 
sowie Balkone/Terrassen in der Regel nicht genutzt. 
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Beschlussvorschlag zu 2: 

Der Anregung wird nicht gefolgt. 

Begründung: 

Der Stellplatznachweis auf den privaten Baugrundstücken hat prinzipiell gem. der 
Stellplatz- und Ablösesatzung der Stadt Bad Vilbel zu erfolgen. Für das Plangebiet 
ist gem. § 10 „Inkrafttreten und Übergangsvorschriften“ der aktuellen Stellplatz- und 
Ablösesatzung der Stadt Bad Vilbel die alte Stellplatzsatzung der Stadt Bad Vilbel 
vom 24.03.1998, zuletzt geändert mit Beschluss vom 15.12.2009, anzuwenden. 
Diese Übergangsregelung tritt am 01.01.2027 außer Kraft. 

Die ehemalige Fläche für Gemeinschaftsstellplätze entlang der Bahn, die nun für ei-
ne Bebauung planungsrechtlich vorbereitet wird (Allgemeines Wohngebiet WA 5), 
befindet sich im Privatbesitz des Investors. Öffentliche Stellplätze waren hier nie 
vorgesehen. Die in diesem Bereich ehemals vorgesehenen privaten Stellplätze sind 
nun in Tiefgaragen unterzubringen. 

Zusätzlich zu den nach der Stellplatz- und Ablösesatzung zu errichtenden Stellplät-
zen errichtet der Investor Besucherstellplätze (in den Tiefgaragen oder oberirdisch 
auf den privaten Baugrundstücken), die keinen Wohnungen zugeordnet sind. 

Des Weiteren werden in der Röntgenstraße in dem Abschnitt parallel zur Bahn 
Stellplätze im öffentlichen Straßenraum angeordnet. 

Im Hinblick auf die ehemaligen Bereiche für Gemeinschaftsstellplätze des jetzigen 
Allgemeinen Wohngebietes WA 5 kann prinzipiell nicht von einer Grünfläche ge-
sprochen werden, sondern von ausgewiesenen Stellplatzflächen auf Bauflächen. 
Die Flächen des Allgemeinen Wohngebietes WA 5 sind seit der ursprünglichen Auf-
stellung des Bebauungsplans „Im Schleid“ als Bauflächen (Allgemeine Wohngebie-
te) festgesetzt. Für das Allgemeine Wohngebiet WA 5 wurden ebenfalls wie für die 
ehemaligen Bereiche für Gemeinschaftsstellplätze Begrünungsfestsetzungen getrof-
fen. 

Zentrales Ziel ist die Errichtung des Großteils der Stellplätze in Tiefgaragen. Dar-
über hinaus können oberirdische Stellplätze errichtet werden. Aufgrund der großflä-
chigen Tiefgaragen werden oberirdische Garagen aus stadtgestalterischen Gründen 
ausgeschlossen. Der Ausschluss ist jedoch unabhängig von dem zu erbringenden 
Stellplatznachweis zu sehen, da anstatt von oberirdischen Garagen oberirdische 
Stellplätze errichtet werden können. 
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Beschlussvorschlag zu 3: 

Die Anregung wird zur Kenntnis genommen.  

Begründung: 

Die öffentliche Straßenverkehrsfläche mit der Zweckbestimmung Fußgänger- und 
Radwegebereich am östlichen Rand des Plangebietes parallel zur Bahnlinie endet 
am südlichen Rand des Plangebietes.  

Wie der Begründung des Bebauungsplans zu entnehmen ist, ist die Verbindung mit 
dem südlich der Nordumgehung angrenzenden Baugebiet „Krebsschere“ zum jetzi-
gen Zeitpunkt nicht vorgesehen. Die Verbindung erfolgt entweder über die bereits 
bestehende Grünbrücke des geplanten Grünzuges oder über den signalgesteuerten 
Knotenpunkt der Nordumgehung. 
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Beschlussvorschlag zu 4: 

Der Anregung wird nicht gefolgt. 

Begründung: 

Siehe Beschlussvorschlag zu 2. 
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Beschlussvorschlag zu 1: 

Der Anregung wird nicht gefolgt. 

Begründung: 

Für das Plangebebiet wurde bereits im Rahmen der ursprünglichen Aufstellung des 
Bebauungsplans „Im Schleid“ bewusst ein Allgemeines Wohngebiet festgesetzt. Die 
Zielsetzung ist es, das Wohnen ergänzende Nutzungen zuzulassen, die das Woh-
nen nicht wesentlich stören. Dadurch soll eine mit der Wohnnutzung verträgliche 
Nutzungsmischung ermöglicht werden. 

Die ausgeschlossenen Nutzungen (Anlagen für sportliche Zwecke, Betriebe des Be-
herbergungsgewerbes, sonstige nicht störende Gewerbebetriebe, Anlagen für Ver-
waltungen, Gartenbaubetriebe und Tankstellen) erzeugen aufgrund von Mitarbeiter-, 
Kunden- und Besucherfrequenzen stets zusätzlichen Verkehr innerhalb eines 
Wohngebietes. Dieser zusätzliche Verkehr ist mit Verkehrslärmemissionen verbun-
den, die bewusst in dem Wohngebiet „Im Schleid“ vermieden werden sollen. Daher 
werden die allgemein zulässigen Nutzungen neben den Wohngebäuden auf Anla-
gen für kirchliche, kulturelle, soziale und gesundheitlich Zwecke beschränkt.  

Die ausnahmsweise Zulässigkeit von der Versorgung des Gebietes dienenden Lä-
den, Schank- und Speisewirtschaften sowie von nicht störenden Handwerksbetrie-
ben im Erdgeschoß der Geschossbauten ermöglicht die Ansiedlung von Nutzungen 
zur wohnortnahen Grundversorgung der Bewohner. Durch die Beschränkung der 
Zulässigkeit auf das Erdgeschoss soll sichergestellt werden, dass die Wohnfunktion 
des Gebietes im Vordergrund steht. Das wesentliche Ziel des Bebauungsplans „Im 
Schleid“ ist es den Bedarf an Wohnbauflächen im Stadtgebiet Bad Vilbels zu de-
cken. 

Der Versorgung des Gebietes dienende Läden, Schank- und Speisewirtschaften 
sowie nicht störende Handwerksbetriebe sollen sich vorwiegenden in dem im Bau-
gebiet „Krebsschere“ ausgewiesenen Mischgebiet ansiedeln. Dieses befindet sich 
unmittelbar am Bad Vilbeler Nordbahnhof und ist daher prinzipiell durch eine gute 
Erreichbarkeit geprägt. Angesichts der Entfernung des Plangebietes zu dem ge-
nannten Mischgebiet (fußläufig in 650 m bis 850 m zu erreichen), sollen Nutzungen 
zur wohnortnahen Versorgung der Bewohner nach einer Ausnahmeprüfung inner-
halb des Baugebietes „Im Schleid“ dennoch möglich sein.  
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Trotz Einschränkungen der nach § 4 Abs. 2 und 3 BauGB in Allgemeinen Wohnge-
bieten zulässigen Nutzungen sind in den vorliegenden Gebieten das Wohnen er-
gänzende Nutzungen vorgesehen, die in einem Reinen Wohngebiet nicht zulässig 
sind. Daher handelt es sich nicht um die Scheinfestsetzung eines Allgemeines 
Wohngebiet. Auch die Festsetzung eines Allgemeinen Wohngebietes lediglich auf-
grund der höheren Orientierungswerte für Schallimmissionen im Vergleich zu einem 
Reinen Wohngebiet erfolgt nicht. 

Die vorliegende Regelung der Art der baulichen Nutzung beruht auf städtebaulichen 
Gründen und setzt sich dementsprechend in den Wohngebieten des angrenzenden 
Baugebiets „Krebsschere“ fort. Das Plangebiet der 3. Änderung ist Teil der Bauge-
biete „Krebsschere“ und „Im Schleid“, die zusammen das Stadtquartier „Quellen-
park“ bilden. Die Entwicklung des Stadtquartiers „Quellenpark“ stellt ein zusammen-
hängendes städtebauliches Gefüge dar und ist dementsprechend im räumlichen 
Zusammenhang zu bewerten. . 
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Beschlussvorschlag zu 2: 

Der Anregung wird nicht gefolgt. 

Begründung: 

Innerhalb des Allgemeinen Wohngebietes WA 5 ist die Errichtung einer Riegelbe-
bauung entlang der Bahn geplant. Diese Riegelbebauung besitzt eine wichtige 
Schallschutzfunktion im Hinblick auf den Bahnlärm. Um die Schallschutzfunktion zu 
erfüllen, bedarf es einer entsprechenden baulichen Dichte, die nur mit den festge-
setzten Ausnutzungskennziffern erreicht werden kann. 

Die Belange der Belüftung und Lichtzufuhr werden durch die vorliegende Bebau-
ungsplanänderung nicht negativ beeinträchtigt. Die ausreichende Belichtung, Belüf-
tung und Besonnung von Nachbargrundstücken wird grundsätzlich durch die Einhal-
tung der bauordnungsrechtlichen Abstandsflächenregelung sichergestellt. Die Ein-
haltung der bauordnungsrechtlichen Abstandsflächenregelung ist im Rahmen des 
Baugenehmigungsverfahrens nachzuweisen. 

Das Oberverwaltungsgericht Nordrhein-Westfalen führt in seinem Urteil vom 
30.05.2017 (Az.: 2 A 130/16) dazu folgendes aus: 

„Die Beachtung der landesrechtlich geregelten Abstandsflächen rechtfertig re-
gelmäßig die Annahme, dass damit zugleich die mit den Abstandsvorschriften 
verfolgten Regelungsziele (Vermeidung von Licht-, Luft- und Sonnenentzug, 
Unterbindung einer erdrückenden Wirkung des Baukörpers sowie Wahrung ei-
nes ausreichenden Sozialabstands) zumindest aus tatsächlichen Gründen 
auch im Hinblick auf das planungsrechtliche Gebot der Rücksichtnahme er-
reicht werden. Die landesrechtlichen Grenzabstandsvorschriften stellen inso-
weit eine Konkretisierung des Gebots nachbarlicher Rücksichtnahme dar. […] 

Verschattungseffekte sind regelmäßig hinzunehmen, wenn die landesrechtli-
chen Abstandsflächenbestimmunen eingehalten werden. Diese zielen im Inte-
resse der Wahrung sozialverträglicher Verhältnisse nicht zuletzt darauf ab, ei-
ne ausreichende Belichtung und Besonnung von Gebäuden und sonstigen Tei-
len des Nachbargrundstücks sicherzustellen. Ungeachtet dessen fordert das 
Gebot der Rücksichtnahme gerade in innerstädtischen Lagen nicht, dass alle 
Fenster eines Hauses bzw. das gesamte Grundstück das ganze Jahr über op-
timal durch Sonneneinstrahlung belichtet werden. In einem bebauten inner-
städtischen Wohngebiet müssen Nachbarn vielmehr hinnehmen, dass Grund-
stücke innerhalb des durch das Bauplanungs- und Bauordnungsrecht vorge-
gebenen Rahmens baulich ausgenutzt werden und es dadurch zu einer Ver-
schattung des eigenen Grundstücks bzw. von Wohnräumen kommt.“ 
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In Bezug auf die kleinklimatischen Verhältnisse ist der gesamte Geltungsbereich des 
Bebauungsplans „Im Schleid“ zu betrachten. Hier ist festzustellen, dass westlich des 
WA 2 zunächst eine durchgängige Parkanlage geplant ist und daran anschließend 
eine Gewerbebebauung. Diese im ursprünglichen Bebauungsplan festgesetzte Be-
bauung wird – wie auch bereits die B 3 – die thermisch induzierte Luftströmung aus 
Nordwesten bei autochthonen (austauscharmen) Wetterlagen (also zu 5 - 30% des 
Jahres) abschwächen, so dass das Gebiet der 3. Änderung des Bebauungsplans 
„Im Schleid“ auch ohne eine nunmehr mögliche Bebauung bei den genannten Wet-
terlagen eine leicht eingeschränkte Durchlüftung aus dieser Richtung erfährt (Hin-
weis: In der überwiegenden Zeit des Jahres wird das Windfeld hingegen durch die 
vorherrschende Wetterlage dominiert). Die von Norden bzw. östlich der B 3 entste-
hende Kaltluft wird sich zukünftig (nach Realisierung des gesamten Baugebiets) 
teilweise an der Bebauung entlang der B 3 aufstauen bzw. über die Parkanlage und 
die Lücken zwischen den Gebäuden sowie die Erschließungsstraßen in südlicher 
Richtung abfließen und auf diese Weise ihre Gunstwirkung für die Wohnflächen ent-
falten. Zusätzlich schafft die im Bebauungsplan für das Gesamtgebiet Im Schleid 
festgesetzte umfangreiche Durchgrünung des Gebietes ausgleichend wirkende Ver-
dunstungsflächen bzw. lufthygienische Kompensationsstrukturen. 

Bzgl. der Stellplätze siehe Beschlussvorschlag zu 16. 

Beschlussvorschlag zu 3: 

Der Anregung wird nicht gefolgt. 

Begründung: 

Die Obergrenzen des § 17 BauNVO können aus städtebaulichen Gründen über-
schritten werden, wenn die Überschreitung durch Umstände ausgeglichen ist oder 
durch Maßnahmen ausgeglichen wird, durch die sichergestellt ist, dass die allge-
meinen Anforderungen an gesunde Wohn- und Arbeitsverhältnisse nicht beeinträch-
tigt werden und nachteilige Auswirkungen auf die Umwelt vermieden werden. Inner-
halb des Allgemeinen Wohngebietes WA 5 ist die Errichtung einer Riegelbebauung 
entlang der Bahn vorgesehen. Diese Riegelbebauung besitzt eine wichtige Schall-
schutzfunktion im Hinblick auf den Bahnlärm. Um die Schallschutzfunktion zu erfül-
len, bedarf es einer entsprechenden baulichen Dichte, die nur mit den festgesetzten 
Ausnutzungskennziffern erreicht werden kann. Die Überschreitung der nach § 17 
BauNVO zulässigen Obergrenze der GFZ lässt sich daher zum einen unter dem As-
pekt des Schallschutzes begründen. 
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Zum anderen liegt das Plangebiet in der Nähe des Bad Vilbeler Nordbahnhofs mit 
Anschluss an den schienengebundenen Nah- und Fernverkehr sowie den kommu-
nalen Busverkehr inmitten der Metropolregion Rhein-Main, die durch einen großen 
Siedlungsdruck, Baulandknappheit und hohe Grundstückspreise gekennzeichnet ist. 
Es ist daher erforderlich, mit dem Bauland sparsam umzugehen und Möglichkeiten 
für flächen- und energiesparende Bauweisen zu eröffnen. Die Lage in der Nähe des 
Bad Vilbeler Nordbahnhofs trägt ganz entscheidend zur Verkehrsvermeidung bei, 
weshalb die grundsätzliche Zielsetzung darin besteht, möglichst viele Wohneinhei-
ten zu errichten, unter Wahrung der allgemeinen Anforderungen an gesunde Wohn-
verhältnisse. Dies wird u.a. durch die Ausbildung eines Grünzugs westlich des Plan-
gebietes mit Freizeit- und Erholungsmöglichkeiten für die Bewohner gewährleistet. 
Zudem erfolgen Festsetzungen zur Durchgrünung des Plangebietes. Daher entste-
hen durch die Planung keine nachteiligen Auswirkungen auf die Umwelt. 

Bereits die 2. Änderung des Bebauungsplans „Im Schleid“ sah für die Allgemeinen 
Wohngebiete WA 1 bis WA 4 eine Grundflächenzahl GRZ von 0,4 vor. Eine Ge-
schossflächenzahl GFZ war nicht festgesetzt. Wenn auf die Festsetzung einer GFZ 
verzichtet wird, gelten gem. § 17 Abs. 1 Baunutzungsverordnung (BauNVO) auto-
matisch die Obergrenzen des § 17 BauNVO. Für Allgemeine Wohngebiete WA be-
trägt die Obergrenze der GFZ 1,2. 

Gem. § 20 Abs. 3 BauNVO werden in die Berechnung der Geschossfläche lediglich 
die Vollgeschosse einbezogen. Im Rahmen der 3. Änderung des Bebauungsplans 
„Im Schleid“ wird die GFZ für die Allgemeinen Wohngebiete WA 1 bis WA 4 zwar mit 
1,5 festgesetzt. Zugleich wird jedoch festgesetzt, dass in die Berechnung der GFZ 
gem. § 20 Abs. 3 S. 2 BauNVO die Flächen aller oberirdischen Geschosse einzube-
ziehen sind, nicht nur die Vollgeschosse. Gem. § 2 Abs. 4 S. 4 Hessische Bauord-
nung HBO darf ein Staffelgeschoss die Brutto-Grundfläche des darunter liegenden 
Vollgeschosses von dreiviertel einnehmen. Die Festsetzung einer GFZ von 1,5 in-
nerhalb der Allgemeinen Wohngebiete WA 1 bis WA 4 impliziert daher bei Vollaus-
nutzung der GRZ von 0,4 drei Vollgeschosse plus Staffelgeschoss (0,4 x 3,75 = 1,5; 
GFZ von 1,2 für die Vollgeschosse plus GFZ 0,3 für das Staffelgeschoss entspricht 
einer GFZ von 1,5). Diese Ausnutzung war bereits auf der Grundlage der rechtskräf-
tigen 2. Änderung des Bebauungsplans „Im Schleid“ möglich. 

Sollten die im Rahmen der 3. Änderung des Bebauungsplans „Im Schleid“ ange-
dachten vier Vollgeschosse des Allgemeinen Wohngebietes WA 4 plus Staffelge-
schoss errichtet werden, kann unter Einhaltung der festgesetzten GFZ von 1,5 die 
GRZ von 0,4 nicht mehr vollständig ausgenutzt werden. Dadurch wird die Gesamt-
versiegelung des Baugebietes verringert. 
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Die Entwicklung der Baukörper in die Höhe trägt daher der Bodenschutzklausel des 
§ 1 a Abs. 2 BauGB Rechnung. Nach dieser ist mit Grund und Boden sparsam und 
schonend umzugehen; dabei sind zur Verringerung der zusätzlichen Inanspruch-
nahme von Flächen für bauliche Nutzungen die Möglichkeiten der Entwicklung der 
Gemeinde insbesondere durch Wiedernutzbarmachung von Flächen, Nachverdich-
tung und andere Maßnahmen zur Innenentwicklung zu nutzen sowie Bodenversie-
gelungen auf das notwendige Maß zu begrenzen. 

Hinsichtlich der Erhöhung der Versiegelung im Rahmen der 3. Änderung des Be-
bauungsplans „Im Schleid“ ist zu berücksichtigen, dass die wesentliche Änderung in 
der Erweiterung der Nutzung durch Tiefgaragen liegt, welche auf die versiegelten 
Flächen angerechnet werden. Die Tiefgaragen liegen zum größten Teil unterhalb 
der baulichen Hauptanlagen, Tiefgaragendecken außerhalb oberirdischer Bebauung 
sind erd- bzw. substratüberdeckt herzustellen und zu begrünen. Hierdurch wird der 
Eingriff in den Boden- und Wasserhaushalt minimiert. 
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Beschlussvorschlag zu 4: 

Der Anregung wird nicht gefolgt. 

Begründung: 

Siehe Beschlussvorschlag zu 3 und zu 14. 

Wie in der Begründung zur 3. Änderung des Bebauungsplans „Im Schleid“ erläutert, 
waren bereits zum Zeitpunkt der 2. Änderung zusätzlich zu der 7,00 m hohen Lärm-
schutzwand passive Schallschutzmaßnahmen an den Gebäuden innerhalb des 
Plangebietes erforderlich, um einen ausreichenden Schallschutz zu gewährleisten. 

Die Einhausung einer Bahnlinie bedarf eines Planfeststellungsverfahrens, das kurz-
fristig nicht durchführbar ist. Die Durchführung eines solchen Verfahrens befindet 
sich grundsätzliche in der Entscheidungshoheit der Deutschen Bahn. Die Stadt Bad 
Vlbel kann eine solche Maßnahme mit dem ihr zur Verfügung stehenden Mittel des 
Planungsrechts nicht beeinflussen.  

Die Wohnbebauung des Baugebietes „Im Schleid“ befindet sich derzeit in der Reali-
sierung. Die ersten Wohnungen sind bereits fertig gestellt und bezogen. Dies betrifft 
u.a. den kompletten Gebäuderiegel des Allgemeinen Wohngebietes WA 1. Das Ge-
bäude des Allgemeinen Wohngebietes WA 4 befindet sich derzeit im Bau (bislang 
erste Baureihe aus östlicher Richtung). Größere Abstände zur Bahnlinie sind daher 
nicht möglich.  

Des Weiteren wurde im Rahmen der Erarbeitung der 3. Änderung des Bebauungs-
plans „Im Schleid“ durch die GSA Ziegelmeyer GmbH, Limburg, eine neue Schall-
technische Stellungnahme erarbeitet, die sich auf die neusten Verkehrsdaten der 
DB AG, Prognosezeitraum 2025, bezieht. Für die Berechnungen werden die plan-
festgestellten Schallschutzmaßnahmen an der Bahnlinie berücksichtigt. 

Beschlussvorschlag zu 5: 

Der Anregung wird nicht gefolgt. 

Begründung: 

Siehe Beschlussvorschlag zu 3. 
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Beschlussvorschlag zu 6: 

Der Anregung wird nicht gefolgt. 

Begründung: 

Siehe Beschlussvorschlag zu 3. 

Das städtebauliche Gesamtbild der Schallschutzbebauung entlang der Bahn setzt 
sich im südlich anschließenden Wohngebiet des Baugebietes „Krebsschere“ fort-
setzt (rechtskräftige 7. Änderung des Bebauungsplans „Krebsschere“, in Aufstellung 
befindliche 6. Änderung des Bebauungsplans „Krebsschere). Das Plangebiet der 3. 
Änderung ist Teil der Baugebiete „Krebsschere“ und „Im Schleid“, die zusammen 
das Stadtquartier „Quellenpark“ bilden. Die Entwicklung des Stadtquartiers „Quel-
lenpark“ stellt ein zusammenhängendes städtebauliches Gefüge dar. Die Errichtung 
der Schallschutzbebauung im Bereich des Allgemeinen Wohngebietes WA 5 lässt 
sich daher auch städtebaulich in Bezug auf das Stadtquartier „Quellenpark“ begrün-
den. 

Die Überplanung des westlich angrenzenden Grünzuges durch weitere Wohnbau-
projekte ist nicht Gegenstand des vorliegenden Bebauungsplanverfahrens. Spekula-
tionen hierzu stellen ausschließlich die persönlichen und subjektiven Sichtweisen 
des Einwenders dar. 

Vor dem Beginn der Bebauung des Baugebietes „Im Schleid“ musste sich die Stadt 
Bad Vilbel mit der Erfüllung der Ausgleichsverpflichtung gemäß naturschutzrechtli-
cher Eingriffsregelung auseinander setzen. Zur Kompensation des naturschutzrecht-
lichen Ausgleichsdefizits des Bebauungsplans wurde eine Ausgleichsfläche in ei-
nem zweiten Geltungsbereich festgesetzt (Gemarkung Dorteilweil, Flur 5, Flurstück 
Nr. 44, 12.796 m²). Bei der rechtskräftig festgesetzten Maßnahme handelt es sich 
um die Umwandlung einer hochproduktiven Ackerfläche in Extensivgrünland.  

Gemäß der zwischenzeitlich novellierten hessischen Kompensationsverordnung 
(KV) sollen zur Minderung des Flächenentzugs aus der Landwirtschaft derartige 
Standorte nicht mehr als Ausgleichsflächen herangezogen werden. Aus diesem 
Grund wurden die aufgeführte, noch nicht umgesetzte externe Ausgleichsfläche auf 
der Grundlage einer Vereinbarung zwischen dem Magistrat der Stadt Bad Vilbel und 
dem Kreisausschuss des Wetteraukreises vom November 2014 in Absprache mit 
der Fachstelle Naturschutz und Landschaftspflege (UNB) nach den aktuell gelten-
den Vorgaben der Kompensationsverordnung in Ökopunkte umgewandelt.   
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Hierzu wurde zunächst der Biotopwert der Ackerfläche als Bestand zugrunde gelegt. 
Dabei handelt es sich um den Biotop- und Nutzungstyp der KV 11.191 – Acker, in-
tensiv genutzt. Für den Zustand nach Ausgleich bzw. Ersatz wurden gemäß dem im 
Bebauungsplan festgesetzten Entwicklungsziel „Neuanlage von extensivem Grün-
land“ eine naturnahe Grünlandeinsaat bzw. Kräuterwiese (Biotop- und Nutzungstyp 
der KV 06.930) angesetzt.  

Insgesamt ist mit der Ausgleichsmaßnahme eine Aufwertung um insgesamt 63.980 
Biotopwertpunkte verbunden. Die Ausgleichsfläche wurde durch Zuordnung bereits 
im Vorgriff durchgeführter Ökokonto-Maßnahmen in einem Umfang von 63.980 
Punkten vom städtischen Ökokonto bzw. durch Ankauf von Ökopunkten im Natur-
raum 23 ausgeglichen. 

Darüber hinaus sind - unter Berücksichtigung des Ergebnisses der Umweltprüfung - 
keine weiteren Kompensationsmaßnahmen im Rahmen der 3. Änderung des Be-
bauungsplans „Im Schleid“ erforderlich.  

 

 

 

 

 

 

 

Beschlussvorschlag zu 7: 

Der Anregung wird nicht gefolgt. 

Begründung: 

Siehe Beschlussvorschlag zu 2 und 3. 

Die Einhaltung der Abstandsflächen nach § 6 HBO muss im Bebauungsplan nicht 
angeordnet werden. Trifft der Bebauungsplan keine abweichende Regelung, gelten 
automatischen die nach § 6 HBO erforderlichen Abstandsflächen. 
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Beschlussvorschlag zu 8: 

Der Anregung wird nicht gefolgt. 

Begründung: 

Siehe Beschlussvorschlag zu 3. 

Beschlussvorschlag zu 9: 

Der Anregung wird nicht gefolgt. 

Begründung: 

Siehe Beschlussvorschlag zu 3. 

Zentrales Ziel für die Allgemeinen Wohngebiete ist die Unterbringung des ruhenden 
Verkehrs in Tiefgaragen. Um möglichst viele der erforderlichen Stellplätze in Tiefga-
ragen unterzubringen, wird die nach § 19 Abs. 4 S. 2 BauNVO zulässige Über-
schreitung der Grundfläche für die Grundflächen baulicher Anlagen unterhalb der 
Geländeoberfläche, durch die das Baugrundstück lediglich unterbaut wird, auf 0,9 
erhöht. Zudem wird festgesetzt, dass die zulässige Geschossfläche um die Fläche 
notwendiger Garagen, die unterhalb der Geländeoberfläche hergestellt werden, zu 
erhöhen ist. Da Tiefgaragen und Gemeinschaftstiefgaragen erd- bzw. substratüber-
deckt herzustellen sind, entstehen keine nachteiligen Auswirkungen auf die Umwelt. 
Aufheizeffekte werden vermieden. 

Da Tiefgaragen und Gemeinschaftstiefgaragen erd- bzw. substratüberdeckt herzu-
stellen sind, werden Sie dort, wo Sie nicht ohnehin im Rahmen der GRZ 2 durch 
Terrassen und Wegeflächen u.ä. überbaut sind, nach Maßgabe der Pflanzfestset-
zungen gärtnerisch gestaltet. Hierbei können die festgesetzten Strauchpflanzungen 
ebenso gedeihen wie kleinkronige Bäume. Die festgesetzten Bäume II WO  lassen 
sich unabhängig davon in der verbleibenden nicht über- oder unterbauten Fläche 
unterbringen, so dass davon ausgegangene werden kann, dass von den auf diese 
Art und Weise bepflanzten Flächen kein nachteiligen Auswirkungen auf die Umwelt 
ausgehen und Aufheizeffekte vermieden werden. Diese Freiflächen stellen im Ver-
gleich zur ursprünglichen Bestandssituation (intensiv genutzte Ackerbaufläche) so-
gar eine ökologische Aufwertung dar. Dies gilt damit nicht zuletzt auch in Bezug auf 
die natürlichen Funktionen des Bodens, die über viele Jahrzehnte durch Bodenver-
dichtung, Düngung und regelmäßigen Biozideinsatz im Zuge der intensiven acker-
baulichen Nutzung erheblich beeinträchtigt wurden. 
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Die städtebauliche Zielsetzung der Unterbringung des ruhenden Verkehrs in Tiefga-
ren setzt sich in den südlich anschließenden Wohn- und Gewerbegebieten sowie 
Urbanen Gebieten des Baugebietes „Krebsschere“ fortsetzt (rechtskräftige 7. Ände-
rung des Bebauungsplans „Krebsschere“, in Aufstellung befindliche 6. und 9. Ände-
rung des Bebauungsplans „Krebsschere). Das Plangebiet der 3. Änderung ist Teil 
der Baugebiete „Krebsschere“ und „Im Schleid“, die zusammen das Stadtquartier 
„Quellenpark“ bilden. Die Entwicklung des Stadtquartiers „Quellenpark“ stellt ein zu-
sammenhängendes städtebauliches Gefüge dar. Die Erhöhung des zulässigen Ma-
ßes der baulichen Nutzung mit der Zielsetzung möglichst viele der erforderlichen 
Stellplätze in Tiefgaragen unterzubringen, lässt sich daher auch städtebaulich in 
Bezug auf das Stadtquartier „Quellenpark“ begründen. 

 



Stadt Bad Vilbel – 3. Änderung Bebauungsplan „Im Schleid“ 188 

Anregungen                                                                   Brief Nr. 82 Beschlussvorschlag 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

10 

 

Beschlussvorschlag zu 10: 

Der Anregung wird nicht gefolgt. 

Begründung: 

Bereits der ursprüngliche Bebauungsplan „Im Schleid“ sah für die jetzigen Allgemei-
nen Wohngebiete WA 1, WA 2 und WA 4 sowie den südlichen Bereich des Allge-
meinen Wohngebietes WA 3 eine 3-geschossige Bebauung vor. Lediglich für den 
nördlichen Bereich des jetzigen Allgemeinen Wohngebietes WA 3 war eine zweige-
schossige Bebauung mit Reihenhäusern vorgesehen. 

Die Anforderungen an den sparsamen Umgang mit Grund und Boden und eine an-
gemessene bauliche Dichte innerhalb eines Wohnquartiers haben sich seit der ur-
sprünglichen Aufstellung des Bebauungsplans „Im Schleid“ geändert.  

Wie bereits erwähnt liegt das Plangebiet in der Nähe des Bad Vilbeler Nordbahn-
hofs mit Anschluss an den schienengebundenen Nah- und Fernverkehr sowie den 
kommunalen Busverkehr inmitten der Metropolregion Rhein-Main, die durch einen 
großen Siedlungsdruck, Baulandknappheit und hohe Grundstückspreise gekenn-
zeichnet ist. Es ist daher erforderlich, mit dem Bauland sparsam umzugehen und 
Möglichkeiten für flächen- und energiesparende Bauweisen zu eröffnen. Die Lage in 
der Nähe des Bad Vilbeler Nordbahnhofs trägt ganz entscheidend zur Verkehrsver-
meidung bei, weshalb die grundsätzliche Zielsetzung darin besteht, möglichst viele 
Wohneinheiten zu errichten, unter Wahrung der allgemeinen Anforderungen an ge-
sunde Wohnverhältnisse. 

Eine Beeinträchtigung des städtebaulichen Charakters und der Wohnqualität des 
Wohngebietes lässt sich durch die Erhöhung der maximal zulässigen Zahl der Voll-
geschosse auf vier innerhalb des Allgemeinen Wohngebietes WA 2 sowie der Fest-
setzung der maximal zulässigen Zahl der Vollgeschosse auf vier innerhalb des All-
gemeinen Wohngebietes WA 5 nicht begründen, zumal sich dieses städtebauliche 
Gesamtbild im südlich anschließenden Wohngebiet des Baugebietes „Krebsschere“ 
fortsetzt. 

Das Plangebiet der 3. Änderung ist Teil der Baugebiete „Krebsschere“ und „Im 
Schleid“, die zusammen das Stadtquartier „Quellenpark“ bilden. Die Entwicklung des 
Stadtquartiers „Quellenpark“ stellt ein zusammenhängendes städtebauliches Gefüge 
dar. 

Im Übrigen siehe Beschlussvorschlag zu 3. 
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Beschlussvorschlag zu 11: 

Der Anregung wird nicht gefolgt. 

Begründung: 

Siehe Beschlussvorschlag zu 2 - 10. 

Die 3. Änderung des Bebauungsplans „Im Schleid“ verstößt grundsätzlich nicht ge-
gen die Vorhaben des § 1 (6) Nr. 1 BauGB, wonach bei der Aufstellung der Bauleit-
pläne insbesondere die allgemeinen Anforderungen an gesunde Wohn- und Ar-
beitsverhältnisse und die Sicherheit der Wohn- und Arbeitsbevölkerung zu berück-
sichtigen sind.  

Beschlussvorschlag zu 12: 

Der Anregung wird nicht gefolgt. 

Begründung: 

Siehe Beschlussvorschlag zu 2 und 13. 

Die Wohnbebauung des Baugebietes „Im Schleid“ befindet sich derzeit in der Reali-
sierung. Die ersten Wohnungen sind bereits fertig gestellt und bezogen. Dies betrifft 
u.a. den kompletten Gebäuderiegel des Allgemeinen Wohngebietes WA 1. Die 
Festsetzung der geschlossenen Bauweise für das Allgemeine Wohngebiet WA 1 
bezieht sich daher auf den rechtmäßig errichteten Gebäudebestand. Eine Beein-
trächtigung der Wohn- und Lebensqualität durch die Festsetzung der geschlosse-
nen Bauweise für das Allgemeine Wohngebiet WA 1 lässt sich daher prinzipiell be-
gründen.  

Da die Riegelbebauung des Allgemeinen Wohngebietes WA 5 nicht durchgängig er-
richtet werden kann, besitzt das Allgemeine Wohngebiet WA 1 durchaus eine 
Schallschutzfunktion für die westlich angrenzenden Bauflächen.  

Die Gefahr der Ausbildung einer „Gefängnishofatmosphäre“ lässt sich städtebaulich 
nicht begründen und stellt ausschließlich die persönlichen und subjektiven Sichtwei-
sen des Einwenders dar 
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Beschlussvorschlag zu 13: 

Der Anregung wird nicht gefolgt. 

Begründung: 

Für das Allgemeine Wohngebiet WA 2 ist die offene Bauweise festgesetzt. Gem. § 
22 Abs. 2 BauNVO werden Gebäude in der offenen Bauweise mit seitlichem Grenz-
abstand als Einzelhäuser, Doppelhäuser oder Hausgruppen errichtet.  Die Länge 
der Gebäude darf höchstens 50 m betragen. Die Ausbildung eines geschlossenen 
Gebäudekörpers ist daher innerhalb des Allgemeinen Wohngebietes WA 2 nicht 
möglich (im Gegensatz zum Allgemeinen Wohngebiet WA 1, für das die geschlos-
sene Bauweise festgesetzt wird). 

Bezüglich der Erhöhung der Zahl der Vollgeschosse innerhalb des Allgemeinen 
Wohngebietes WA 2 siehe Beschlussvorschlag zu 3 und 10. 

Bezüglich der Belüftung und Belichtung des Plangebietes siehe Beschlussvorschlag 
zu 2. 
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Beschlussvorschlag zu 14: 

Der Anregung wird nicht gefolgt. 

Begründung: 

Die Wohnbebauung des Baugebietes „Im Schleid“ befindet sich derzeit in der Reali-
sierung. Die ersten Wohnungen sind bereits fertig gestellt und bezogen. Dies betrifft 
u.a. den kompletten Gebäuderiegel des Allgemeinen Wohngebietes WA 1. Das Ge-
bäude des Allgemeinen Wohngebietes WA 4 befindet sich derzeit im Bau. Der 
Schallschutz für diese bislang erste Baureihe aus östlicher Richtung wurde im Bau-
genehmigungsverfahren ausschließlich über passive Schallschutzmaßnahmen 
nachgewiesen. Die Errichtung der 7,00 m hohen Schallschutzwand am östlichen 
Rand des Plangebietes ist nicht erfolgt. Diese soll auch zukünftig nicht errichtet wer-
den. 

Die Entscheidung die ursprünglich vorgesehene 7,00 m hohe Schallschutzwand an 
der östlichen Grenze des Plangebietes nicht zu bauen ist aufgrund der von der 
Deutschen Bahn angekündigten zeitnahen Realisierung der gleisparallelen, 3,50 m 
hohen Schallschutzwand getroffen worden. Dazu gab es nach Rechtskraft der 2. 
Änderung des Bebauungsplans „Im Schleid“ Abstimmungsgespräche mit der Deut-
schen Bahn. Die Realisierung einer 7,00 m hohen Schallschutzwand parallel zur 
3,50 m hohen Schallschutzwand entlang der Bahnlinie macht aus städtebaulichen 
Gründen keinen Sinn. 

Im Rahmen der Erarbeitung der 3. Änderung des Bebauungsplans „Im Schleid“ 
wurde durch die GSA Ziegelmeyer GmbH, Limburg, eine Schalltechnische Stellung-
nahme zu der Geräuschbelastung des Plangebietes durch Straßen- und Schienen-
verkehr sowie zu der Geräuschbelastung durch gewerbliche Geräuschimmissionen 
erarbeitet.  

Bei der Berechnung der Schallschutzmaßnahmen wurde die planfestgestellte 
Schallschutzwand entlang der Bahnlinie mit einer Höhe von 3,50 m über Schienen-
oberkante berücksichtigt. Die Schallschutzwand entlang der Bahnlinie ist Bestandteil 
eines Planfeststellungsverfahrens der Deutschen Bahn und befindet sich auf 
Grundstücksflächen der Deutschen Bahn. Die Stadt Bad Vilbel kann die Umsetzung 
der Schallschutzwand mit den Mitteln des Planungsrechts zwar daher nicht regeln. 
Nach den Angaben der Deutschen Bahn ist die Errichtung der Schallschutzwand je-
doch ab Mitte 2019 geplant. Die Errichtung der Schallschutzwand hat grundsätzlich 
gemäß den Unterlagen des Planfeststellungsverfahrens zu erfolgen, die Grundlage 
für die Schallschutzberechnungen zur 3. Änderung des Bebauungsplans „Im 
Schleid“ sind.  
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Im Zuge der Ermittlung der erforderlichen Schallschutzmaßnahmen wurden zur 
Minderung der Verkehrsgeräuschbelastung der „Nordumgehung“ die bestehenden 
Schallschutzwälle mit einer Höhe von 4,50 m über Gradiente Straße berücksichtigt.  
Zur Gewährleistung des Schallschutzes gibt die Schalltechnische Stellungnahme 
auf Grundlage der Ergebnisse der Untersuchung zusätzlich zu den aktiven Schall-
schutzmaßnahmen für das Plangebiet städtebauliche Schallschutzmaßnahmen in 
Form von Grundrissgestaltungen sowie passive Schallschutzmaßnahmen vor.  

Bereits in der rechtskräftigen 2. Änderung des Bebauungsplans „Im Schleid“ war die 
folgende Option festgesetzt: „Der erforderliche Schallschutz kann im Rahmen des 
Baugenehmigungsverfahrens abweichend von den nachfolgend festgesetzten 
Schallschutzmaßnahmen durch alternative bauliche aktive und passive Schall-
schutzmaßnahmen nachgewiesen werden.“ 

Die Wohnbebauung des Baugebietes „Im Schleid“ befindet sich derzeit in der Reali-
sierung. Die ersten Wohnungen sind bereits fertig gestellt und bezogen. Dies betrifft 
u.a. den kompletten Gebäuderiegel des Allgemeinen Wohngebietes WA 1. Das Ge-
bäude des Allgemeinen Wohngebietes WA 4 befindet sich derzeit im Bau. Eine text-
liche Festsetzung, dass der geplante Gebäuderiegel im Osten des Plangebietes 
(Allgemeines Wohngebiet WA 5) zeitlich vor den übrigen Gebäuden entsteht, ist da-
her nicht mehr realisierbar. 

Die Freiflächen, Spielplatzflächen sowie Balkone/Terrassen innerhalb des Plange-
bietes befinden sich überwiegend in den rückwärtigen, von der Bahn abgewandten 
Flächen des Plangebietes (siehe den nachfolgenden aktuellen Stand des städtebau-
lichen Gesamtplans des Investors). Die bestehenden Gebäude der Allgemeinen 
Wohngebiete WA 1 und WA 4 sowie der geplante Gebäuderiegel des Allgemeinen 
Wohngebietes WA 5 leisten für diese Flächen einen ausreichenden Schallschutz. 
Nur einzelne Flächen befinden sich im unmittelbaren Einwirkungsbereich des Bahn-
lärms. Dabei ist zu berücksichtigen, dass Spielplatzflächen keine Erholungsflächen 
darstellen und dass die Immissionen durch den Schienenverkehrslärm zur Nachtzeit 
höher sind als zur Tageszeit. In der Nachtzeit werden Freiflächen, Spielplatzflächen 
sowie Balkone/Terrassen in der Regel nicht genutzt. 
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Durch die 3. Änderung des Bebauungsplans „Im Schleid“ wird die Nachbarschaftssi-
tuation zwischen dem Allgemeinen Wohngebiet und dem östlich der Bahnlinie be-
findlichen faktischen Gewerbegebiet nicht neu geschaffen. Diese ist seit der ur-
sprünglichen Aufstellung des Bebauungsplans „Im Schleid“ (Rechtskraft: 
14.07.2004) durch die dort vorgenommene Ausweisung eines Allgemeinen Wohn-
gebietes bereits vorhanden. Ein eventuell vorhandener Konflikt wird durch die 3. 
Änderung des Bebauungsplans „Im Schleid“ durch die Beibehaltung des Allgemei-
nen Wohngebietes nicht ausgelöst, sondern ist, wenn, bereits vorhanden.  

Innerhalb des genannten faktischen Gewerbegebietes östlich der Bahnlinie befinden 
sich eine Lagerhalle der Firma Hassia Mineralquellen GmbH & Co. KG sowie ein 
Betonwerk der Firma EKS Transportbeton GmbH & Co. KG.  

Für die Lagerhalle der Hassia Mineralquellen GmbH & Co. KG wurden im Rahmen 
der letzten Baugenehmigung/Nutzungsänderung Pegelwerte zur Berücksichtigung 
schutzbedürftiger Räume im Bereich der Nachbarbebauung in der Friedberger Stra-
ße vorgegeben. Das bereits planungsrechtlich durch die Aufstellung des Bebau-
ungsplanes „Im Schleid“ (Rechtskraft: 14.07.2004) vorbereitete Allgemeine Wohn-
gebiet hat keine Berücksichtigung gefunden. Durch die bestehenden Abstände zwi-
schen dem Allgemeinen Wohngebiet und der Lagerhalle sind Konflikte zur Tages-
zeit jedoch nicht zu erwarten. 

Durch die bestehenden Abstände zwischen dem Allgemeinen Wohngebiet und dem 
Betonwerk der EKS Transportbeton GmbH & Co. KG sind Konflikte zur Tageszeit 
ebenfalls nicht zu erwarten. Zur Nachtzeit sind Konflikte nicht auszuschließen. Aus 
der bestehenden Bau- bzw. Betriebsgenehmigung für das Betonwerk lassen sich 
keine Aktivitäten zur Nachtzeit entnehmen. Die Kontrolle der Einhaltung der Richt-
werte im Bereich des Allgemeinen Wohngebietes ist nicht Gegenstand der Bauleit-
planung, sondern der Überwachungsbehörde. Nachbarschaftsbeschweren werden 
an die zuständige Überwachungsbehörde (Regierungspräsidium Darmstadt) weiter-
geleitet. 

Zur 3. Änderung des Bebauungsplans „Im Schleid“ wurde im März 2018 eine detail-
lierte Verkehrsuntersuchung durchgeführt. Diese kam zu dem Ergebnis, dass die 
verkehrliche Erschließung des Plangebietes auch in Zukunft als gesichert zu beur-
teilen ist, Zugrunde lagen dabei die ermittelten Prognose-Belastungen 2030/35. 

 In den Prognose-Belastungen 2030/35 wurden neben den allgemeinen Verkehrs-
entwicklungen und den Neuverkehren durch das Planvorhaben auch die Entwick-
lungsflächen im unmittelbaren Umfeld berücksichtigt. Die 9. Änderung des Bebau-
ungsplans „Krebsschere“ konnte zum Zeitpunkt der Erstellung der Verkehrsuntersu-
chung aufgrund des seinerzeitigen Projektstands noch keine Berücksichtigung fin-
den. 
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Vor dem Hintergrund, dass durch die 9. Änderung des Bebauungsplans „Krebssche-
re“ zusätzliche Verkehrsbelastungen einerseits, aber auch Netzergänzungen ande-
rerseits zu erwarten waren, wurde vorsorglich eine „worse-case“-Betrachtung der 
verkehrlichen Erschließung gewählt.  

Zwischenzeitlich wurden die Planungen zur 9. Änderung des Bebauungsplans 
„Krebsschere“ konkretisiert und eine erweiterte Verkehrsuntersuchung durchgeführt. 
Es wurde ein über die Stadtgrenzen hinausgehendes Verkehrsmodell „Bad Vilbel“ 
erstellt mit dem Ziel der Gesamtbeurteilung der künftigen Verkehrssituation unter 
Berücksichtigung der zahlreichen städtischen, aber auch weiträumigeren Entwick-
lungsvorhaben und -potenziale. Teil dieser Gesamtbetrachtung war auch die 3. Än-
derung des Bebauungsplans „Im Schleid“ mit dem daraus resultierenden Fahrten-
aufkommen. 

Die Beurteilung der Verkehrsabläufe allgemein und für die 3. Änderung des Bebau-
ungsplans „Im Schleid“ im Besonderen bestätigten die Ergebnisse der hierzu vor-
sorglich in einer „worse-case“-Betrachtung durchgeführten Leistungsfähigkeitsüber-
prüfung. 
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Beschlussvorschlag zu 15: 

Der Anregung wird nicht gefolgt. 

Begründung: 

Im Rahmen der 3. Änderung des Bebauungsplans „Im Schleid“ wurde eine Erschüt-
terungstechnische Untersuchung durch die Krebs + Kiefer Fritz AG, Darmstadt, zur 
Prüfung der Belange des Erschütterungsschutzes erarbeitet. Diese kam zu dem Er-
gebnis, dass für schutzbedürftige Nutzungen im Allgemeinen Wohngebiet innerhalb 
einer Korridorbreite von 35 m zum nächstgelegenen befahrenen Gleis erhebliche 
Belästigungen infolge schienenverkehrsinduzierter Erschütterungsimmissionen nicht 
ausgeschlossen werden können. Innerhalb dieser Korridorbreite befindet sich ledig-
lich das Allgemeine Wohngebiet WA 5, für welches erforderliche textliche Festset-
zungen zur Reduzierung der Schwingungsimmissionen getroffen wurden. 

Durch Maßnahmen wie z. B. eine elastische Gebäudelagerung und eine Entkopp-
lung der Untergeschossaußenwände vom anstehenden Erdreich durch vertikal an-
geordnete „Elastomermatten“, kann entsprechend der Ergebnisse der Untersuchung 
für die innerhalb dieser Korridorbreiten geplanten Gebäude gewährleistet werden, 
dass die Anforderungen an den Erschütterungsschutz erfüllt werden. 

Das Gutachten empfiehlt ferner, die Prognosen in Bezug auf den Bahnverkehr im 
Vorfeld des Baugenehmigungsverfahrens auf Basis konkreter Gebäudeplanungen 
zu überprüfen und die erforderlichen Minderungsmaßnahmen auf diese Prognose 
abzustimmen. 

Mit der Erschütterungstechnischen Untersuchung und der daraus resultierenden 
Festsetzung zu Vorkehrungen gegen Erschütterungen wurde dem Gebot der plane-
rischen Konfliktbewältigung in ausreichendem Maße Rechnung getragen. Die Prü-
fung und Umsetzung konkreter Maßnahmen ist hingegen nicht Gegenstand der 
Bauleitplanung und hat im Rahmen der nachfolgenden Objektplanung zu erfolgen. 
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Beschlussvorschlag zu 16: 

Der Anregung wird nicht gefolgt. 

Begründung: 

Der Stellplatznachweis auf den privaten Baugrundstücken hat prinzipiell gem. der 
Stellplatz- und Ablösesatzung der Stadt Bad Vilbel zu erfolgen. Für das Plangebiet 
ist gem. § 10 „Inkrafttreten und Übergangsvorschriften“ der aktuellen Stellplatz- und 
Ablösesatzung der Stadt Bad Vilbel die alte Stellplatzsatzung der Stadt Bad Vilbel 
vom 24.03.1998, zuletzt geändert mit Beschluss vom 15.12.2009, anzuwenden. 
Diese Übergangsregelung tritt am 01.01.2027 außer Kraft. 

Die ehemalige Fläche für Gemeinschaftsstellplätze entlang der Bahn, die nun für ei-
ne Bebauung planungsrechtlich vorbereitet wird (Allgemeines Wohngebiet WA 5), 
befindet sich im Privatbesitz des Investors. Öffentliche Stellplätze waren hier nie 
vorgesehen. Die in diesem Bereich ehemals vorgesehenen privaten Stellplätze sind 
nun in Tiefgaragen unterzubringen. 

Zusätzlich zu den nach der Stellplatz- und Ablösesatzung zu errichtenden Stellplät-
zen errichtet der Investor Besucherstellplätze (in den Tiefgaragen oder oberirdisch 
auf den privaten Baugrundstücken), die keinen Wohnungen zugeordnet sind. 

Des Weiteren werden in der Röntgenstraße in dem Abschnitt parallel zur Bahn 
Stellplätze im öffentlichen Straßenraum angeordnet. 

Die Umwandlung von Grünflächen zu Parkflächen ist nicht Gegenstand des vorlie-
genden Bebauungsplanverfahrens. 
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Beschlussvorschlag zu 17: 

Der Anregung wird nicht gefolgt. 

Begründung: 

Durch das Büro IMB Plan, Frankfurt, wurde eine aktualisierte Verkehrsuntersuchung 
zur 3. Änderung des Bebauungsplans „Im Scheid“ erstellt. 

Die Leistungsfähigkeitsberechnungen ergeben, dass der Anbindungsknotenpunkt 
an die L 3008 (KP-5n) die künftig zu erwartenden Verkehrsmengen in mindestens 
„befriedigender“ Weise (QSV = C) aufnehmen und abwickeln kann. Ein Aus- oder 
Umbau der signalgeregelten Kreuzung ist nicht erforderlich. 

Empfehlenswert ist jedoch eine Optimierung der Signalanlage über eine verkehrs-
abhängige Steuerung. Hierdurch kann auch auf temporäre Ereignisse mit zum Teil 
erhöhtem Verkehrsaufkommen reagiert und die Verkehrsabläufe auch dann noch 
einmal optimiert werden. 

Zusammenfassend zeigen die Ergebnisse, dass die verkehrliche Erschließung des 
Bebauungsplans „Im Schleid“ (3. Änderung) in der vorliegenden Form auch mit ei-
nem Prognosehorizont 2030/35 gesichert ist. 

Die verkehrstechnischen Nachweise wurden für den Prognosezeitraum 2030/35 ge-
führt. Die zu erwartende Verkehrsentwicklung einschließlich der übrigen angrenzen-
den Plangebiete wurde berücksichtigt. Die Verkehrszählung wurde gemäß den 
„Empfehlungen für Verkehrserhebungen (EVE)“ der FGSV durchgeführt und ist re-
präsentativ. Sie kann als aktuelle Grundlage für die Verkehrsuntersuchung verwen-
det werden. 
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Beschlussvorschlag zu 18: 

Der Anregung wird nicht gefolgt. 

Begründung: 

Siehe Beschlussvorschläge zu 1-17. 
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Beschlussvorschlag zu 1: 

Der Anregung wird nicht gefolgt. 

Begründung: 

Die Wohnbebauung des Baugebietes „Im Schleid“ befindet sich derzeit in der Reali-
sierung. Die ersten Wohnungen sind bereits fertig gestellt und bezogen. Dies betrifft 
u.a. den kompletten Gebäuderiegel des Allgemeinen Wohngebietes WA 1. Das Ge-
bäude des Allgemeinen Wohngebietes WA 4 befindet sich derzeit im Bau. Der 
Schallschutz für diese bislang erste Baureihe aus östlicher Richtung wurde im Bau-
genehmigungsverfahren ausschließlich über passive Schallschutzmaßnahmen 
nachgewiesen. Die Errichtung der 7,00 m hohen Schallschutzwand am östlichen 
Rand des Plangebietes ist nicht erfolgt. Diese soll auch zukünftig nicht errichtet wer-
den. 

Die Entscheidung die ursprünglich vorgesehene 7,00 m hohe Schallschutzwand an 
der östlichen Grenze des Plangebietes nicht zu bauen ist aufgrund der von der 
Deutschen Bahn angekündigten zeitnahen Realisierung der gleisparallelen, 3,50 m 
hohen Schallschutzwand getroffen worden. Dazu gab es nach Rechtskraft der 2. 
Änderung des Bebauungsplans „Im Schleid“ Abstimmungsgespräche mit der Deut-
schen Bahn. Die Realisierung einer 7,00 m hohen Schallschutzwand parallel zur 
3,50 m hohen Schallschutzwand entlang der Bahnlinie macht aus städtebaulichen 
Gründen keinen Sinn. 

Im Rahmen der Erarbeitung der 3. Änderung des Bebauungsplans „Im Schleid“ 
wurde durch die GSA Ziegelmeyer GmbH, Limburg, eine Schalltechnische Stellung-
nahme zu der Geräuschbelastung des Plangebietes durch Straßen- und Schienen-
verkehr sowie zu der Geräuschbelastung durch gewerbliche Geräuschimmissionen 
erarbeitet.  

Im Zuge der Ermittlung der erforderlichen Schallschutzmaßnahmen wurden zur 
Minderung der Verkehrsgeräuschbelastung der „Nordumgehung“ die bestehenden 
Schallschutzwälle mit einer Höhe von 4,50 m über Gradiente Straße berücksichtigt. 
Zudem wurde die auf dem Betriebsgelände der DB AG planfestgestellte 3,50 m ho-
he Schallschutzwand in die Berechnungen mit einbezogen. Zur Gewährleistung des 
Schallschutzes gibt die Schalltechnische Stellungnahme auf Grundlage der Ergeb-
nisse der Untersuchung zusätzlich zu den aktiven Schallschutzmaßnahmen für das 
Plangebiet städtebauliche Schallschutzmaßnahmen in Form von Grundrissgestal-
tungen sowie passive Schallschutzmaßnahmen vor. 
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Demnach sind schutzbedürftige Räume innerhalb des Allgemeinen Wohngebietes 
WA 5 ausschließlich an der lärmabgewandten Westfassade anzuordnen. Als passi-
ve Schallschutzmaßnahmen setzt der Bebauungsplan fest, dass die Fassadenbau-
teile (d.h. Fenster, Außenwände und Dachflächen) schutzbedürftiger Räume die 
entsprechenden Anforderungen an die Luftschalldämmung von Außenbauteilen für 
die festgesetzten Lärmpegelbereiche erfüllen müssen. 

Die Durchführung der konkreten Maßnahmen erfolgt im Rahmen der Objektplanung 
und wird im Rahmen des Baugenehmigungsverfahrens überprüft (nicht auf der Ebe-
ne des Bebauungsplans). Die Bestätigung, dass die Maßnahmen über die Lebens-
dauer der Immobilie nachhaltig wirken und nicht der technischen Abnutzung unter-
liegen, ist prinzipiell nicht Gegenstand der Bauleitplanung. 

Bereits in der rechtskräftigen 2. Änderung des Bebauungsplans „Im Schleid“ war die 
folgende Option festgesetzt: „Der erforderliche Schallschutz kann im Rahmen des 
Baugenehmigungsverfahrens abweichend von den nachfolgend festgesetzten 
Schallschutzmaßnahmen durch alternative bauliche aktive und passive Schall-
schutzmaßnahmen nachgewiesen werden.“ 

Ein Vertrauensschaden gem. § 39 BauGB kann durch die vorliegende Änderung 
des Bebauungsplans grundsätzlich nicht geltend gemacht werden, da die bereits 
festgesetzten und teilweise bereits verwirklichten Nutzungen innerhalb des Plange-
bietes weiterhin zulässig sind. 

Spekulationen zur Wertminderung der Gebäude und deren Wohneinheiten sowie zu 
den Kaufverhandlungen des Investors sind nicht Gegenstand des vorliegenden Be-
bauungsplanverfahrens. 

Durch die 3. Änderung des Bebauungsplans „Im Schleid“ wird die Nachbarschaftssi-
tuation zwischen dem Allgemeinen Wohngebiet und dem östlich der Bahnlinie be-
findlichen faktischen Gewerbegebiet nicht neu geschaffen. Diese ist seit der ur-
sprünglichen Aufstellung des Bebauungsplans „Im Schleid“ (Rechtskraft: 
14.07.2004) durch die dort vorgenommene Ausweisung eines Allgemeinen Wohn-
gebietes bereits vorhanden. Ein eventuell vorhandener Konflikt wird durch die 3. 
Änderung des Bebauungsplans „Im Schleid“ durch die Beibehaltung des Allgemei-
nen Wohngebietes nicht ausgelöst, sondern ist, wenn, bereits vorhanden.  

Innerhalb des genannten faktischen Gewerbegebietes östlich der Bahnlinie befinden 
sich eine Lagerhalle der Firma Hassia Mineralquellen GmbH & Co. KG sowie ein 
Betonwerk der Firma EKS Transportbeton GmbH & Co. KG.  
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Für die Lagerhalle der Hassia Mineralquellen GmbH & Co. KG wurden im Rahmen 
der letzten Baugenehmigung/Nutzungsänderung Pegelwerte zur Berücksichtigung 
schutzbedürftiger Räume im Bereich der Nachbarbebauung in der Friedberger Stra-
ße vorgegeben. Das bereits planungsrechtlich durch die Aufstellung des Bebau-
ungsplanes „Im Schleid“ (Rechtskraft: 14.07.2004) vorbereitete Allgemeine Wohn-
gebiet hat keine Berücksichtigung gefunden. Durch die bestehenden Abstände zwi-
schen dem Allgemeinen Wohngebiet und der Lagerhalle sind Konflikte zur Tages-
zeit jedoch nicht zu erwarten. 

Durch die bestehenden Abstände zwischen dem Allgemeinen Wohngebiet und dem 
Betonwerk der EKS Transportbeton GmbH & Co. KG sind Konflikte zur Tageszeit 
ebenfalls nicht zu erwarten. Zur Nachtzeit sind Konflikte nicht auszuschließen. Aus 
der bestehenden Bau- bzw. Betriebsgenehmigung für das Betonwerk lassen sich 
keine Aktivitäten zur Nachtzeit entnehmen. Die Kontrolle der Einhaltung der Richt-
werte im Bereich des Allgemeinen Wohngebietes ist nicht Gegenstand der Bauleit-
planung, sondern der Überwachungsbehörde. Nachbarschaftsbeschweren werden 
an die zuständige Überwachungsbehörde (Regierungspräsidium Darmstadt) weiter-
geleitet. 
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Beschlussvorschlag zu 2: 

Der Anregung wird nicht gefolgt. 

Begründung: 

Eine Beeinträchtigung des städtebaulichen Charakters und der Wohnqualität des 
Wohngebietes lässt sich durch die Erhöhung der maximal zulässigen Zahl der Voll-
geschosse auf vier innerhalb des Allgemeinen Wohngebietes WA 2 sowie der Fest-
setzung der maximal zulässigen Zahl der Vollgeschosse auf vier innerhalb des All-
gemeinen Wohngebietes WA 5 nicht begründen, zumal sich dieses städtebauliche 
Gesamtbild im südlich anschließenden Wohngebiet des Baugebietes „Krebsschere“ 
fortsetzt. 

Das Plangebiet der 3. Änderung ist Teil der Baugebiete „Krebsschere“ und „Im 
Schleid“, die zusammen das Stadtquartier „Quellenpark“ bilden. Die Entwicklung des 
Stadtquartiers „Quellenpark“ stellt ein zusammenhängendes städtebauliches Gefüge 
dar. 

Die Entwicklung der Baukörper in die Höhe trägt prinzipiell der Bodenschutzklausel 
des § 1 a Abs. 2 BauGB Rechnung. Nach dieser ist mit Grund und Boden sparsam 
und schonend umzugehen; dabei sind zur Verringerung der zusätzlichen Inan-
spruchnahme von Flächen für bauliche Nutzungen die Möglichkeiten der Entwick-
lung der Gemeinde insbesondere durch Wiedernutzbarmachung von Flächen, 
Nachverdichtung und andere Maßnahmen zur Innenentwicklung zu nutzen sowie 
Bodenversiegelungen auf das notwendige Maß zu begrenzen. 

Für das Allgemeine Wohngebiet WA 2 ist die offene Bauweise festgesetzt. Gem. § 
22 Abs. 2 BauNVO werden Gebäude in der offenen Bauweise mit seitlichem Grenz-
abstand als Einzelhäuser, Doppelhäuser oder Hausgruppen errichtet. Die Länge der 
Gebäude darf höchstens 50 m betragen. Die Ausbildung eines geschlossenen Ge-
bäudekörpers ist daher innerhalb des Allgemeinen Wohngebietes WA 2 nicht mög-
lich. 

Die Belange der Belüftung und Lichtzufuhr werden durch die vorliegende Bebau-
ungsplanänderung nicht negativ beeinträchtigt.  

Die ausreichende Belichtung, Belüftung und Besonnung von Nachbargrundstücken 
wird grundsätzlich durch die Einhaltung der bauordnungsrechtlichen Abstandsflä-
chenregelung sichergestellt. Die Einhaltung der bauordnungsrechtlichen Abstands-
flächenregelung ist im Rahmen des Baugenehmigungsverfahrens nachzuweisen.  
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Das Oberverwaltungsgericht Nordrhein-Westfalen führt in seinem Urteil vom 
30.05.2017 (Az.: 2 A 130/16) dazu folgendes aus: 

„Die Beachtung der landesrechtlich geregelten Abstandsflächen rechtfertig re-
gelmäßig die Annahme, dass damit zugleich die mit den Abstandsvorschriften 
verfolgten Regelungsziele (Vermeidung von Licht-, Luft- und Sonnenentzug, 
Unterbindung einer erdrückenden Wirkung des Baukörpers sowie Wahrung ei-
nes ausreichenden Sozialabstands) zumindest aus tatsächlichen Gründen 
auch im Hinblick auf das planungsrechtliche Gebot der Rücksichtnahme er-
reicht werden. Die landesrechtlichen Grenzabstandsvorschriften stellen inso-
weit eine Konkretisierung des Gebots nachbarlicher Rücksichtnahme dar. […] 

Verschattungseffekte sind regelmäßig hinzunehmen, wenn die landesrechtli-
chen Abstandsflächenbestimmunen eingehalten werden. 

Diese zielen im Interesse der Wahrung sozialverträglicher Verhältnisse nicht 
zuletzt darauf ab, eine ausreichende Belichtung und Besonnung von Gebäu-
den und sonstigen Teilen des Nachbargrundstücks sicherzustellen. Ungeach-
tet dessen fordert das Gebot der Rücksichtnahme gerade in innerstädtischen 
Lagen nicht, dass alle Fenster eines Hauses bzw. das gesamte Grundstück 
das ganze Jahr über optimal durch Sonneneinstrahlung belichtet werden. In 
einem bebauten innerstädtischen Wohngebiet müssen Nachbarn vielmehr hin-
nehmen, dass Grundstücke innerhalb des durch das Bauplanungs- und Bau-
ordnungsrecht vorgegebenen Rahmens baulich ausgenutzt werden und es 
dadurch zu einer Verschattung des eigenen Grundstücks bzw. von Wohnräu-
men kommt.“ 

In Bezug auf die kleinklimatischen Verhältnisse ist der gesamte Geltungsbereich des 
Bebauungsplans „Im Schleid“ zu betrachten. Hier ist festzustellen, dass westlich des 
Allgemeinen Wohngebietes WA 2 zunächst eine durchgängige Parkanlage geplant 
ist und daran anschließend eine Gewerbebebauung. Diese im ursprünglichen Be-
bauungsplan festgesetzte Bebauung wird – wie auch bereits die B 3 – die thermisch 
induzierte Luftströmung aus Nordwesten bei autochthonen (austauscharmen) Wet-
terlagen (also zu 5 - 30% des Jahres) abschwächen, so dass das Gebiet der 3. Än-
derung des Bebauungsplans „Im Schleid“ auch ohne eine nunmehr mögliche Be-
bauung bei den genannten Wetterlagen eine leicht eingeschränkte Durchlüftung aus 
dieser Richtung erfährt (Hinweis: In der überwiegenden Zeit des Jahres wird das 
Windfeld hingegen durch die vorherrschende Wetterlage dominiert). Die von Norden 
bzw. östlich der B 3 entstehende Kaltluft wird sich zukünftig (nach Realisierung des 
gesamten Baugebiets) teilweise an der Bebauung entlang der B 3 aufstauen bzw. 
über die Parkanlage und die Lücken zwischen den Gebäuden sowie die Erschlie-
ßungsstraßen in südlicher Richtung abfließen und auf diese Weise ihre Gunstwir-
kung für die Wohnflächen entfalten.  
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Zusätzlich schafft die im Bebauungsplan für das Gesamtgebiet „Im Schleid“ festge-
setzte umfangreiche Durchgrünung des Gebietes ausgleichend wirkende Verduns-
tungsflächen bzw. lufthygienische Kompensationsstrukturen. 

Eine Drehung der geplanten Gebäude des Allgemeinen Wohngebietes WA 2 um 90 
Grad wird nicht vorgenommen. Diese hätte zur Folge, dass auf den privaten Bauflä-
chen Feuerwehrzufahrten errichtet werden müssten. Das aktuelle Konzept sieht die 
Anleiterung der Gebäude von der öffentlichen Straßenverkehrsfläche aus vor. Die 
Anlage der Feuerwehrzufahrten auf den privaten Baugrundstücken hätte eine höhe-
re Versiegelung der Grundstücke zur Folge. Nach § 1a Abs. 2 S. 1 BauGB sollen 
Bodenversiegelungen auf das notwendige Maß begrenzt werden.  

Das aktuelle Konzept beinhaltet die Ausrichtung der Terrassen, Balkone und Au-
ßenwohnbereiche nach Westen bzw. zum zentralen Park. Dadurch erhalten die Ter-
rassen, Balkone und Außenwohnbereiche eine optimale Besonnung in den Nach-
mittags- und frühen Abendstunden, wenn viele Bewohner von der Arbeit nach Hau-
se kommen. Die Ausrichtung zum zentralen Park stellt ein wichtiges Qualitätsmerk-
mal für das Allgemeine Wohngebiet WA 2 dar. 

Gemäß § 2 Abs. 3 BauGB sind bei der Aufstellung von Bebauungsplänen die Be-
lange, die für die Abwägung von Bedeutung sind (Abwägungsmaterialien), zu ermit-
teln und zu bewerten. Dementsprechend wurden für die jeweils betroffenen 
Fachthemen verschiedene Fachgutachter mir der Erstellung von Fachgutachten be-
auftragt. Die Ergebnisse der Fachgutachten sind Bestandteil der 3. Änderung des 
Bebauungsplans „Im Schleid“. Fachgutachter agieren prinzipiell neutral. Daher sind 
die Ergebnisse von Fachgutachten grundsätzlich neutral. Spekulationen zu investor-
freundlichen Fachgutachten stellen ausschließlich die persönlichen und subjektiven 
Sichtweisen des Einwenders dar. 



Stadt Bad Vilbel – 3. Änderung Bebauungsplan „Im Schleid“ 207 

Anregungen                                                                   Brief Nr. 83 Beschlussvorschlag 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

3 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

4 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

5 

 

Beschlussvorschlag zu 3: 

Der Anregung wird nicht gefolgt. 

Begründung: 

Die Obergrenzen des § 17 BauNVO können aus städtebaulichen Gründen über-
schritten werden, wenn die Überschreitung durch Umstände ausgeglichen ist oder 
durch Maßnahmen ausgeglichen wird, durch die sichergestellt ist, dass die allge-
meinen Anforderungen an gesunde Wohn- und Arbeitsverhältnisse nicht beeinträch-
tigt werden und nachteilige Auswirkungen auf die Umwelt vermieden werden. Inner-
halb des Allgemeinen Wohngebietes WA 5 ist die Errichtung einer Riegelbebauung 
entlang der Bahn vorgesehen. Diese Riegelbebauung besitzt eine wichtige Schall-
schutzfunktion im Hinblick auf den Bahnlärm. Um die Schallschutzfunktion zu erfül-
len, bedarf es einer entsprechenden baulichen Dichte, die nur mit den festgesetzten 
Ausnutzungskennziffern erreicht werden kann. Die Überschreitung der nach § 17 
BauNVO zulässigen Obergrenze der GFZ lässt sich daher zum einen unter dem As-
pekt des Schallschutzes begründen. 

Zum anderen liegt das Plangebiet in der Nähe des Bad Vilbeler Nordbahnhofs mit 
Anschluss an den schienengebundenen Nah- und Fernverkehr sowie den kommu-
nalen Busverkehr inmitten der Metropolregion Rhein-Main, die durch einen großen 
Siedlungsdruck, Baulandknappheit und hohe Grundstückspreise gekennzeichnet ist. 
Es ist daher erforderlich, mit dem Bauland sparsam umzugehen und Möglichkeiten 
für flächen- und energiesparende Bauweisen zu eröffnen. Die Lage in der Nähe des 
Bad Vilbeler Nordbahnhofs trägt ganz entscheidend zur Verkehrsvermeidung bei, 
weshalb die grundsätzliche Zielsetzung darin besteht, möglichst viele Wohneinhei-
ten zu errichten, unter Wahrung der allgemeinen Anforderungen an gesunde Wohn-
verhältnisse. Dies wird u.a. durch die Ausbildung eines Grünzugs westlich des Plan-
gebietes mit Freizeit- und Erholungsmöglichkeiten für die Bewohner gewährleistet. 
Zudem erfolgen Festsetzungen zur Durchgrünung des Plangebietes. Daher entste-
hen durch die Planung keine nachteiligen Auswirkungen auf die Umwelt. 

Hinsichtlich der Erhöhung der Versiegelung im Rahmen der 3. Änderung des Be-
bauungsplans „Im Schleid“ ist zu berücksichtigen, dass die wesentliche Änderung in 
der Erweiterung der Nutzung durch Tiefgaragen liegt, welche auf die versiegelten 
Flächen angerechnet werden. Die Tiefgaragen liegen zum größten Teil unterhalb 
der baulichen Hauptanlagen, Tiefgaragendecken außerhalb oberirdischer Bebauung 
sind erd- bzw. substratüberdeckt herzustellen und zu begrünen. Hierdurch wird der 
Eingriff in den Boden- und Wasserhaushalt minimiert. 

Bzgl. der ausreichenden Belichtung und Belüftung des Plangebietes siehe Be-
schlussvorschlag zu 2. 
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Ein Vertrauensschaden gem. § 39 BauGB kann durch die vorliegende Änderung 
des Bebauungsplans grundsätzlich nicht geltend gemacht werden, da die bereits 
festgesetzten und teilweise bereits verwirklichten Nutzungen innerhalb des Plange-
bietes weiterhin zulässig sind. 

Spekulationen zur Wertminderung der Gebäude und deren Wohneinheiten sind 
nicht Gegenstand des vorliegenden Bebauungsplanverfahrens. 

Beschlussvorschlag zu 4: 

Der Anregung wird nicht gefolgt. 

Begründung: 

Der Stellplatznachweis auf den privaten Baugrundstücken hat prinzipiell gem. der 
Stellplatz- und Ablösesatzung der Stadt Bad Vilbel zu erfolgen. Für das Plangebiet 
ist gem. § 10 „Inkrafttreten und Übergangsvorschriften“ der aktuellen Stellplatz- und 
Ablösesatzung der Stadt Bad Vilbel die alte Stellplatzsatzung der Stadt Bad Vilbel 
vom 24.03.1998, zuletzt geändert mit Beschluss vom 15.12.2009, anzuwenden. 
Diese Übergangsregelung tritt am 01.01.2027 außer Kraft. 

Die ehemalige Fläche für Gemeinschaftsstellplätze entlang der Bahn, die nun für ei-
ne Bebauung planungsrechtlich vorbereitet wird (Allgemeines Wohngebiet WA 5), 
befindet sich im Privatbesitz des Investors. Öffentliche Stellplätze waren hier nie 
vorgesehen. Die in diesem Bereich ehemals vorgesehenen privaten Stellplätze sind 
nun in Tiefgaragen unterzubringen. 

Zusätzlich zu den nach der Stellplatz- und Ablösesatzung zu errichtenden Stellplät-
zen errichtet der Investor Besucherstellplätze (in den Tiefgaragen oder oberirdisch 
auf den privaten Baugrundstücken), die keinen Wohnungen zugeordnet sind. 

Des Weiteren werden in der Röntgenstraße in dem Abschnitt parallel zur Bahn 
Stellplätze im öffentlichen Straßenraum angeordnet. 

Die Umwandlung von Grünflächen zu Parkflächen ist nicht Gegenstand des vorlie-
genden Bebauungsplanverfahrens.  
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Beschlussvorschlag zu 5: 

Der Anregung wird nicht gefolgt. 

Begründung: 

Durch das Büro IMB Plan, Frankfurt, wurde eine aktualisierte Verkehrsuntersuchung 
zur 3. Änderung des Bebauungsplans „Im Scheid“ erstellt. 

Die Leistungsfähigkeitsberechnungen ergeben, dass der Anbindungsknotenpunkt 
an die L 3008 (KP-5n) die künftig zu erwartenden Verkehrsmengen in mindestens 
„befriedigender“ Weise (QSV = C) aufnehmen und abwickeln kann. Ein Aus- oder 
Umbau der signalgeregelten Kreuzung ist nicht erforderlich. 

Empfehlenswert ist jedoch eine Optimierung der Signalanlage über eine verkehrs-
abhängige Steuerung. Hierdurch kann auch auf temporäre Ereignisse mit zum Teil 
erhöhtem Verkehrsaufkommen reagiert und die Verkehrsabläufe auch dann noch 
einmal optimiert werden. 

Zusammenfassend zeigen die Ergebnisse, dass die verkehrliche Erschließung des 
Bebauungsplans „Im Schleid“ (3. Änderung) in der vorliegenden Form auch mit ei-
nem Prognosehorizont 2030/35 gesichert ist. 

Die künftigen Verdrängungseffekte der Durchgangsverkehre wurden in der Ver-
kehrsuntersuchung zur 3. Änderung des Bebauungsplans „Im Schleid“ noch nicht 
berücksichtigt.  

Die Verkehrszählung wurde am Mittwoch, den 08.03.2017 durchgeführt und stellt 
eine repräsentative Grundlage dar. 

Der Schulweg soll prinzipiell über die Landschaftsbrücke geführt werden. Die Land-
schaftsbrücke ist vom Plangebiet aus gut und sicher zu erreichen.  

Verstöße gegen die Straßenverkehrsordnung sind StVO sind nicht Gegenstand der 
Bauleitplanung und der Verkehrsuntersuchung. Ein regelkonformer Kontenpunkt-
ausbau liegt vor. 
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Beschlussvorschlag zu 6: 

Der Anregung wird nicht gefolgt. 

Begründung: 

Die vertraglichen Vereinbarungen zwischen dem Investor und der Stadt Bad Vilbel 
sind nicht Gegenstand der Bauleitplanung, sondern werden durch die Bauleitpla-
nung lediglich umgesetzt.  

Im Rahmen der 3. Änderung des Bebauungsplans „Im Schleid“ werden die öffentli-
chen und privaten Belange gemäß § 1 Abs. 7 BauGB grundsätzlich gegeneinander 
und untereinander gerecht abgewogen. 

Beschlussvorschlag zu 7: 

Der Anregung wird nicht gefolgt. 

Begründung: 

Die Ausgestaltung von privaten Spielplätzen auf den privaten Baugrundstücken ist 
nicht Gegenstand der Bauleitplanung. Die Errichtung eines öffentlichen Spielplatzes 
innerhalb des Plangebietes ist nicht vorgesehen. Öffentliche Spielplätze sollen in 
ausreichender Anzahl und Größe in dem westlich an das Plangebiet angrenzenden, 
geplanten zentralen Park untergebracht werden. 
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1. Amt für Bodenmanagement Büdingen 
Bahnhofstraße 33 
63654 Büdingen 

22.06.18  X  

2. Avacon AG Prozesssteuerung 
DGP 
Watenstedter Weg 75 
38229 Salzgitter 

20.06.18  X  

3. AVACON AG 
Schillerstr. 3 
38350 Helmstedt 

    

4. Bischöfliches Ordinariat 
Postfach 15 60 
55005 Mainz 

    

5. Botanische Vereinigung für Naturschutz in 
Hessen e.V. 
Geschäftsstelle 
Schiffenberger Weg 14 
35435 Wettenberg 

    

6. Bund für Umwelt und Naturschutz 
Deutschland (BUND) 
Landesverband Hessen e.V. 
Geleitsstraße 14 
60599 Frankfurt 

    

7. Bund für Umwelt und Naturschutz  
Kreisverband Wetterau 
Frau Monika Mischke 
Alte Frankfurter Str. 60 
61118 Bad Vilbel 

    

8. Bundesamt für Infrastruktur, 
Umweltschutz und 
Dienstleistungen der Bundeswehr 
Referat Infra I 3 
Fontainengraben 200 
53123 Bonn 

    

9. DB Netz AG 
Projekt S 6 
I.NG-MI-N(1) 
Herr Norbert N. Wolf 
Hahnstr. 49 
60528 Frankfurt a. M 

21.06.18 X   

10. Deutsche Bahn AG 
DB Immobilien  
Region Mitte 
Camberger Str. 10 
60327 Frankfurt a. M. 

08.08.18 X   

11. Deutsche Bahn AG 
Geschäftsbereich Netz 
Niederlassung Mitte 
Pfarrer-Perabo-Platz 4 
60326 Frankfurt a. M. 
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12. Deutsche Gebirgs- und Wandervereine  
Landesverband Hessen e.V. 
Verteilerstelle Götz 
Erbismühler Weg 25 
61276 Weilrod 

    

13. Deutsche Post Real Estate  
Germany GmbH 
Fritz-Erler-Straße 5 
53113 Bonn 

    

14. Deutsche Telekom TI NI Südwest 
Jahnstr. 54 - 64 
63150 Heusenstamm 

02.07.18 X   

15. Deutsche Telekom Technik GmbH 
Technik Niederlassung Südwest 
Philipp-Reis-Straße 4 
35398 Gießen 

25.07.18  X  

16. DFS Flugsicherung GmbH 
Am DFS-Campus 10 
63225 Langen 

    

17. Evangelische Kirche 
in Hessen und Nassau 
Paulusplatz 1 
64285 Darmstadt 

    

18. Eisenbahn-Bundesamt 
Außenstelle Frankfurt/M. 
Untermainkai 23-25 
60329 Frankfurt a.M. 

   . 

19. Finanzamt 
Friedberg 
Leonhardstraße 
61169 Friedberg 

    

20. Gemeindevorstand der Gem. 
Niederdorfelden 
Postfach 
61138 Niederdorfelden 

    

21. hessenARCHÄOLOGIE 
Landesamt für Denkmalpflege Hessen  
Abt. Archäologische Denkmalpflege 
Schloss Biebrich / Ostflügel 
65203 Wiesbaden 

06.07.18  X  

22. Hessen Mobil – Straßen- und  
Verkehrsmanagement Gelnhausen 
Gutenbergstr. 2–4 
63571 Gelnhausen 

16.08.18 X   

23. Hessische Gesellschaft  
für Ornithologie und Naturschutz e.V. 
Lindenstraße 5 
61209 Echzell 

    

24. Hessisches Landesamt  
für Umwelt und Geologie 
Rheingaustr. 186 
65203 Wiesbaden 

03.07.18  X  
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25. Kreisausschuss des Wetteraukreises 
Fachdienst Strukturförderung und Umwelt 
Herr Christian Sperling 
Homburger Straße 17 
61169 Friedberg 

20.08.18 X   

26. Landesjagdverband Hessen e.V. 
Postfach 16 05 
61216 Bad Nauheim 

    

27. Landessportbund Hessen e.V. 
Otto-Fleck-Schneise 4 
60528 Frankfurt/Main 

    

28. Landesverband der Jüdischen 
Gemeinden in Hessen 
Hebelstraße 6 
60318 Frankfurt/Main 

03.07.18 X   

29. Magistrat der Stadt Bad Vilbel  
FB Soziale Sicherung 
Am Sonnenplatz 1 
61118 Bad Vilbel 

    

30. Magistrat der Stadt Bad Vilbel  
FD Straßenverkehrsbehörde 
Am Sonnenplatz 1 
61118 Bad Vilbel 

    

31. Magistrat der Stadt Bad Vilbel  
FB Öffentliche Sicherheit und Ordnung 
Am Sonnenplatz 1 
61118 Bad Vilbel 

22.06.18  X  

32. Magistrat der Stadt Bad Vilbel 
FD Wohnungswesen 
Am Sonnenplatz 1 
61118 Bad Vilbel 

    

33. Magistrat der Stadt Bad Vilbel  
FD Liegenschaftsabteilung  
Am Sonnenplatz 1 
61118 Bad Vilbel 

20.07.18 X   

34. Magistrat der Stadt Bad Vilbel 
Kämmerei 
Am Sonnenplatz 1 
61118 Bad Vilbel 

    

35. Magistrat der Stadt Bad Vilbel 
FD Park- und Gartenanlagen, etc. 
Theodor-Heuss-Str. 47/51 
61118 Bad Vilbel 

    

36. Magistrat der Stadt Bad Vilbel 
FD Tiefbau/Abwasser 
Am Sonnenplatz 1 
61118 Bad Vilbel 

09.07.18  X  

37. Magistrat der Stadt Bad Vilbel 
FD Betriebshof 
Am Sonnenplatz 1 
61118 Bad Vilbel 

    

38. Magistrat der Stadt Bad Vilbel 
FB Techn. Dienste/Bauwesen 
Am Sonnenplatz 1 
61118 Bad Vilbel 

11.07.18 X   
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39. Magistrat der Stadt Frankfurt  
Stadtplanungsamt 
Braubachstr. 15 
60275 Frankfurt am Main 

    

40. Magistrat der Stadt Karben 
Stadtplanungsamt 
Postfach 8 
61184 Karben 

    

41. Mainova AG 
Solmsstraße 38 
60486 Frankfurt a.M. 

    

42. Naturschutzbund Deutschland  
Landesverband Hessen e.V. 
Friedenstr. 26 
35578 Wetzlar 

    

43. Neuapostolische Kirche 
Hessen/Rheinland Pfalz/Saarland 
Praunheimer Hohl 1 
60488 Frankfurt/Main 

    

44. NRM Netzdienste  
Rhein-Main GmbH 
Solmsstr. 38 
60486 Frankfurt a.M. 

01.08.18  X  

45. Oberhessische  
Versorgungsbetriebe AG 
Hanauer Str. 9-13 
61169 Friedberg 

23.07.18 
14.08.18 

X 
X 

  

46. PLEdoc mbH 
Postfach 120255 
45312 Essen 

    

47. Polizeipräsidium Mittelhessen  
Regionaler Verkehrsdienst Wetterau 
Grüner Weg 3 
61169 Friedberg 

20.06.18 
 

 
X  

48. Regierungspräsidium Darmstadt 
Dezernat Siedlungswesen und 
Bauleitplanung III 31.2 
Wilhelminenstr. 1-3 
64283 Darmstadt 

10.07.18 X   

49. Regierungspräsidium Darmstadt 
Kampfmittelräumdienst 
Luisenplatz 2 
64283 Darmstadt 

10.08.18 X   

50. Regionalbauernverband  
Wetterau-Frankfurt a.M. e.V. 
Homburger Str. 9 
61169 Friedberg 

    

51. Regionalverband FrankfurtRheinMain 
Poststr. 16 
60329 Frankfurt a.M. 

27.07.18  X  

52. Rhein-Main-Verkehrsverbund  
GmbH (RMV) 
Alte Bleiche 5 
65719 Hofheim a.T. 

17.07.18  X  



Nr. Träger Eingang Anreg. Bemerkungen 
   Ja Nein  
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53. Schutzgemeinschaft Deutscher Wald  
Landesverband Hessen e.V. 
Rathausstr. 56 
65203 Wiesbaden 

    

54. Seniorenbeirat Bad Vilbel 
Pfarrwiese 54 
61118 Bad Vilbel 

    

55. Staatliches Landratsamt 
Hauptabteilung LFN 
Homburger Straße 17 
61169 Friedberg 

    

56. Staatliches Schulamt für den  
Hochtaunuskreis und den Wetteraukreis 
Mainzer-Tor-Anlage 8 
61169 Friedberg 

    

57. Stadtwerke Bad Vilbel GmbH 
Theodor-Heuss-Str. 47/51 
61118 Bad Vilbel 

20.08.18 X   

58. Unitymedia Hessen GmbH & Co. KG 
Postfach 10 20 28 
34020 Kassel 

01.08.18 X   

59. Verband Hessischer Fischer e.V. 
Hauptgeschäftsstelle 
Rheinstr. 36 
65185 Wiesbaden 

    

60. Wasserverband Nidda 
Leonhardstr. 7 
61169 Friedberg 

    

61. Zweckverband für die 
Wasserversorgung des  
Unteren Niddatales 
Rathausplatz 1 
61184 Karben 

    

62. Dietmar Bücher 
Schlüsselfertiges Bauen 
Veitmühlweg 2 
65510 Idstein 

    

63. Bürger 1 
61118 Bad Vilbel 

07.08.18 X   

64. Bürger 2 
61118 Bad Vilbel 

12.08.18 X   

65. Bürger 3 
61118 Bad Vilbel 

13.08.18 X   

66. Bürger 4 
61118 Bad Vilbel 

14.08.18 X   

67. Bürger 5 
61118 Bad Vilbel 

08.08.18 X   

68. Bürger 6 
61118 Bad Vilbel 

13.08.18 X   

69. Bürger 7 
61118 Bad Vilbel 

14.08.18 X   

70. Bürger 8 
61118 Bad Vilbel 

17.08.18 X   

71. Bürger 9 
60388 Frankfurt am Main 

12.08.18 X   



Nr. Träger Eingang Anreg. Bemerkungen 
   Ja Nein  
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72. Bürger 10 
61118 Bad Vilbel 

13.08.18 X   

73. Bürger 11 
61118 Bad Vilbel 

13.08.18 X   

74. Bürger 12 
61118 Bad Vilbel 

15.08.18 X   

75. Bürger 13 
61118 Bad Vilbel 

15.08.18 X   

76. Bürger 14 
61118 Bad Vilbel 

16.08.18 X   

77. Bürger 15 
61118 Bad Vilbel 

16.08.18 X   

78. Bürger 16 
61118 Bad Vilbel 

16.08.18 X   

79. Bürger 17 
61118 Bad Vilbel 

17.08.18 X   

80. Bürger 18 17.08.18 X   

81. Bürger 19 17.08.18 X   

82. Bürger 20 
61118 Bad Vilbel 

17.08.18 X   

83. Bürger 21 
61118 Bad Vilbel 

20.08.18 X   

 




